
 

 

 

 

 

 

 

10. „EKF-Bericht“ 
 

 

 

 

 

Bericht des Bundesministeriums der Finanzen 

über die Tätigkeit des 

Energie- und Klimafonds im Jahr 2020 

und über die im Jahr 2021 zu erwartende 

Einnahmen- und Ausgabenentwicklung 

 

 

 

 



I 

  ALLGEMEINER	ÜBERBLICK	ÜBER	DEN	VOLLZUG	DES	WIRTSCHAFTSPLANS	

2020	 ‐	1	‐ 

  Ausgangslage und Zweck des Sondervermögens  ‐ 1 ‐ 

  Finanzierung des Sondervermögens  ‐ 1 ‐ 

  Mittelabfluss und Belegung der Verpflichtungsermächtigungen  ‐ 2 ‐ 

  Ausgaben  ‐ 2 ‐ 

  Verpflichtungsermächtigungen  ‐ 5 ‐ 

  Zusammenfassung und Entwicklung der Rücklage  ‐ 8 ‐ 

  PROGRAMMAUSGABEN	IM	EINZELNEN	 ‐	9	‐ 

  633 01 ‐ Kommunale Modellvorhaben 2018 bis 2021 im Öffentlichen Personennahverkehr ergänzend 

zum „Sofortprogramm Saubere Luft“  ‐ 9 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 9 ‐ 

  Förderziel  ‐ 9 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 10 ‐ 

  Ergänzende Informationen  ‐ 10 ‐ 

  633 02 ‐ Modellprojekte im öffentlichen Personennahverkehr  ‐ 10 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 10 ‐ 

  Förderziel  ‐ 11 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 11 ‐ 

  661 01 – Förderung von Maßnahmen der Energetischen Stadtsanierung, KfW  ‐ 11 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 11 ‐ 

  Förderziel  ‐ 12 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 12 ‐ 

  Ergänzende Information  ‐ 13 ‐ 

  661 07, 661 08, 891 01 ‐ CO2‐Gebäudesanierungsprogramm  ‐ 13 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 13 ‐ 

  Förderziel  ‐ 13 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 14 ‐ 

  Ergänzende Informationen  ‐ 15 ‐ 

  661 09 – Serielle Sanierung  ‐ 15 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 15 ‐ 

  Förderziel  ‐ 16 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 17 ‐ 

  Ergänzende Informationen  ‐ 17 ‐ 



II 

  683 03 ‐ Zuschüsse an stromintensive Unternehmen zum Ausgleich von emissionshandelsbedingten 

Strompreiserhöhungen  ‐ 18 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 18 ‐ 

  Förderziel  ‐ 18 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 18 ‐ 

  683 04 – Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Elektromobilität  ‐ 19 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 19 ‐ 

  Förderziel  ‐ 21 ‐ 

  Batterietechnologien  ‐ 21 ‐ 

  Leichtbau und elektrische Antriebe  ‐ 23 ‐ 

  Effiziente Elektronik für das elektronische Fahren  ‐ 24 ‐ 

  Förderschwerpunkt „Elektromobilität Positionierung der Wertschöpfungskette“  ‐ 25 ‐ 

  Förderschwerpunkt „IKT für Elektromobilität“  ‐ 25 ‐ 

  Energieforschungsprogramm  ‐ 26 ‐ 

  Förderprogramm „Erneuerbar Mobil“  ‐ 26 ‐ 

  Förderrichtlinie zur Anschaffung von Elektrobussen im ÖPNV  ‐ 27 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 29 ‐ 

  Batterietechnologien  ‐ 29 ‐ 

  Leichtbau und elektrische Antriebe  ‐ 29 ‐ 

  Effiziente Elektronik für das elektrische Fahren  ‐ 30 ‐ 

  Förderschwerpunkt „Elektromobilität Positionierung der Wertschöpfungskette “  ‐ 30 ‐ 

  Förderschwerpunkt „IKT für Elektromobilität“  ‐ 31 ‐ 

  Energieforschungsprogramm  ‐ 32 ‐ 

  Förderprogramm „Erneuerbar Mobil“  ‐ 32 ‐ 

  Förderrichtlinie zur Anschaffung von Elektrobussen im ÖPNV  ‐ 33 ‐ 

  Ergänzende Informationen  ‐ 34 ‐ 

  683 05 ‐ Hybridelektrisches Fliegen  ‐ 37 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 37 ‐ 

  Förderziel  ‐ 37 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 38 ‐ 

  Ergänzende Informationen  ‐ 39 ‐ 

  683 06 ‐ Förderung von Erzeugungsanlagen für strombasierte Kraftstoffe und fortschrittliche 

Biokraftstoffe sowie für moderne Kraftstoffe und Antriebstechnologien für die Luftfahrt  ‐ 40 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 40 ‐ 

  Förderziel  ‐ 40 ‐ 

  Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff‐ und Brennstoffzellentechnologie II (2016‐

2026) (NIP II)  ‐ 40 ‐ 

  Förderung von Erzeugungsanlagen für strombasierte flüssige und gasförmige Kraftstoffe aus 

erneuerbaren Energien sowie für fortschrittliche Biokraftstoffe  ‐ 40 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 41 ‐ 

  Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff‐ und Brennstoffzellentechno‐logie II (2016‐

2026) (NIP II)  ‐ 41 ‐ 

  Förderung von Erzeugungsanlagen für strombasierte flüssige und gasförmige Kraftstoffe aus 

erneuerbaren Energien sowie für fortschrittliche Biokraftstoffe  ‐ 41 ‐ 



III 

  683 07 – Zuschüsse zur Entlastung beim Strompreis  ‐ 41 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 41 ‐ 

  Förderziel  ‐ 42 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 42 ‐ 

  685 02 – Anwendungsorientierte Grundlagenforschung Grüner Wasserstoff  ‐ 42 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 42 ‐ 

  Förderziel  ‐ 43 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 43 ‐ 

  685 03 ‐ Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel  ‐ 44 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 44 ‐ 

  Förderziel  ‐ 44 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 44 ‐ 

  686 01 – Innovationsprogramm Moderne Energien für KMU  ‐ 45 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 45 ‐ 

  686 03 – Querschnittsaufgabe Energieeffizienz  ‐ 45 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 45 ‐ 

  Förderziel  ‐ 46 ‐ 

  Nationales Effizienzlabel für Heizungsaltanlagen (Heizungslabel), BMWi  ‐ 46 ‐ 

  Paket Schienenverkehr, BMVI  ‐ 46 ‐ 

  Paket Kommune, BMU  ‐ 47 ‐ 

  Kommunale Klimaschutz‐Modellprojekte  ‐ 47 ‐ 

  Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld 

(Kommunalrichtlinie)  ‐ 47 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 48 ‐ 

  Nationales Effizienzlabel für Heizungsaltanlagen (Heizungslabel), BMWi  ‐ 48 ‐ 

  Paket Schienenverkehr, BMVI  ‐ 48 ‐ 

  Paket Kommune, BMU  ‐ 49 ‐ 

  Kommunale Klimaschutz‐Modellprojekte  ‐ 49 ‐ 

  Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld 

(Kommunalrichtlinie)  ‐ 49 ‐ 

  686 04 ‐ Markteinführungsprogramm zur Förderung des Einsatzes Erneuerbarer Energien  ‐ 49 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 50 ‐ 

  Förderziel  ‐ 50 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 50 ‐ 

  Ergänzende Informationen  ‐ 51 ‐ 

  686 05 ‐ Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)  ‐ 51 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 51 ‐ 

  Förderziel  ‐ 52 ‐ 

  Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld 

(„Kommunalrichtlinie“)  ‐ 53 ‐ 

  Kommunale Netzwerke Richtlinie  ‐ 54 ‐ 

  Förderaufruf „Innovative Klimaschutzprojekte“  ‐ 54 ‐ 



IV 

  Richtlinie zur Förderung von Kälte‐ und Klimaanlagen mit nicht‐halogenierten Kältemitteln in 

stationären und Fahrzeug‐Anwendungen („Kälte‐Klima‐Richtlinie“)  ‐ 55 ‐ 

  Richtlinie zur Förderung von KWK‐Anlagen bis 20 kWel („Mini‐KWK‐Richtlinie“)  ‐ 55 ‐ 

  Richtlinie zur Förderung von innovativen marktreifen Klimaschutzprodukten (Kleinserien‐

Richtlinie)  ‐ 56 ‐ 

  Förderaufruf für investive kommunale Klimaschutz‐Modellprojekte  ‐ 56 ‐ 

  Förderaufruf „Klimaschutz durch Radverkehr“  ‐ 57 ‐ 

  Förderaufruf „Kurze Wege für den Klimaschutz“  ‐ 58 ‐ 

  Förderaufruf „Klimaschutz im Alltag“  ‐ 58 ‐ 

  Feldversuch Oberleitungs‐LKW  ‐ 59 ‐ 

  Förderung von Investitionen mit Demonstrationscharakter zur Verminderung von 

Umweltbelastungen (Umweltinnovationsprogramm, UIP)  ‐ 60 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 60 ‐ 

  Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld 

(„Kommunalrichtlinie“)  ‐ 61 ‐ 

  Kommunale Netzwerke Richtlinie  ‐ 61 ‐ 

  Innovative Klimaschutzprojekte  ‐ 62 ‐ 

  Richtlinie zur Förderung von Kälte‐ und Klimaanlagen mit nicht‐halogenierten Kältemitteln in 

stationären und Fahrzeug‐Anwendungen (Kälte‐Klima‐Richtlinie)  ‐ 62 ‐ 

  Richtlinie zur Förderung von KWK‐Anlagen bis 20 kWel (Mini‐KWK‐Richtlinie)  ‐ 62 ‐ 

  Richtlinie zur Förderung von innovativen marktreifen Klimaschutzprodukten (Kleinserien‐

Richtlinie)  ‐ 63 ‐ 

  Förderaufruf für investive Kommunale Klimaschutz‐Modellprojekte  ‐ 63 ‐ 

  Förderaufruf „Klimaschutz durch Radverkehr“  ‐ 63 ‐ 

  Kurze Wege für den Klimaschutz  ‐ 64 ‐ 

  Klimaschutz im Alltag  ‐ 64 ‐ 

  Feldversuch Oberleitungs‐LKW  ‐ 64 ‐ 

  Förderung von Investitionen mit Demonstrationscharakter zur Verminderung von 

Umweltbelastungen (Umweltinnovationsprogramm, UIP)  ‐ 65 ‐ 

  686 06 ‐ Waldklimafonds  ‐ 65 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 65 ‐ 

  Förderziel  ‐ 66 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 67 ‐ 

  Ergänzende Informationen  ‐ 68 ‐ 

  686 08 – Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe  ‐ 68 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 68 ‐ 

  Förderziel  ‐ 68 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 69 ‐ 

  686 10 – Pumpen‐ und Heizungsoptimierung  ‐ 70 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 70 ‐ 

  Förderziel  ‐ 70 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 70 ‐ 



V 

  686 11 ‐ Anreizprogramm Energieeffizienz  ‐ 71 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 71 ‐ 

  Förderziel  ‐ 71 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 72 ‐ 

  Ergänzende Informationen  ‐ 72 ‐ 

  686 13 – Programme und Maßnahmen der Energiewende in den Bereichen Erneuerbare Energien, 

Strom und Netze, Digitalisierung und Energieinfrastruktur  ‐ 72 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 72 ‐ 

  Förderziel  ‐ 72 ‐ 

  „Initiative Bürgerdialog Stromnetz“  ‐ 73 ‐ 

  Förderprogramm „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende“ 

(SINTEG)  ‐ 73 ‐ 

  „Digitale Impulse für die integrierte Energiewende“ – Blockchainstrategie der 

Bundesregierung  ‐ 73 ‐ 

  „Digitalisierung der Energiewende – (Unterstützung von Projekten des BSI für das 

 GDEW)“  ‐ 74 ‐ 

  „PV‐Batteriespeicherprogramm“  ‐ 74 ‐ 

  „Windenergie‐auf‐See‐Gesetz (WindSeeG)“  ‐ 74 ‐ 

  „Einzelvorhaben der Energiewende“  ‐ 74 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 74 ‐ 

  „Initiative Bürgerdialog Stromnetz“  ‐ 74 ‐ 

  Förderprogramm „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende“ 

(SINTEG)  ‐ 75 ‐ 

  „Digitale Impulse für die integrierte Energiewende“ – Blockchainstrategie der 

Bundesregierung  ‐ 75 ‐ 

  „Digitalisierung der Energiewende – (Unterstützung von Projekten des BSI für das GDEW)“ ‐ 76 

‐ 

  „PV‐Batteriespeicherprogramm“  ‐ 77 ‐ 

  „Windenergie‐auf‐See‐Gesetz (WindSeeG)“  ‐ 77 ‐ 

  „Einzelvorhaben der Energiewende“  ‐ 77 ‐ 

  686 14 ‐  Beratung Energieeffizienz  ‐ 78 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 78 ‐ 

  Förderziel  ‐ 78 ‐ 

  Bundesförderung für unabhängige Energieberatung für private Verbraucher in den 

Beratungsstellen der Verbraucherzentralen (stationäre Beratung)  ‐ 78 ‐ 

  Bundesförderung für Energie‐ und Stromsparchecks für private Haushalte –  

Energie‐Checks  ‐ 79 ‐ 

  Bundesförderung für Energieberatung Wohngebäude (Vor‐Ort‐Beratung, individueller 

Sanierungsfahrplan) (EBW)  ‐ 79 ‐ 

  Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen und 

gemeinnützigen Organisationen (EBK)  ‐ 79 ‐ 

  Bundesförderung für Energieberatung im Mittelstand (EBM)  ‐ 80 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 80 ‐ 

  Bundesförderung für unabhängige Energieberatung für private Verbraucher in den 

Beratungsstellen der Verbraucherzentralen (stationäre Beratung)  ‐ 80 ‐ 



VI 

  Bundesförderung für Energie‐ und Stromsparchecks für private Haushalte –  

Energie‐Checks  ‐ 81 ‐ 

  Bundesförderung für Energieberatung Wohngebäude (Vor‐Ort‐Beratung, individueller 

Sanierungsfahrplan) (EBW)  ‐ 81 ‐ 

  Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen und 

gemeinnützigen Organisationen (EBK)  ‐ 81 ‐ 

  Bundesförderung für Energieberatung im Mittelstand (EBM)  ‐ 81 ‐ 

  Ergänzende Informationen  ‐ 81 ‐ 

  686 15 ‐ Ressourceneffizienz und –substitution  ‐ 82 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 82 ‐ 

  Förderziel  ‐ 82 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 82 ‐ 

  686 16 ‐ CO2‐Vermeidung und –Nutzung in Grundstoffindustrien  ‐ 84 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 84 ‐ 

  Förderziel  ‐ 85 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 85 ‐ 

  686 17 ‐ Neue Konstruktionstechniken und Werkstoffe für eine emissionsarme Industrie  ‐ 86 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 86 ‐ 

  Förderziel  ‐ 86 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 86 ‐ 

  686 18 ‐ Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur energetischen Nutzung von 

Wirtschaftsdünger  

893 05 ‐ Zuschüsse für Investitionen von Maßnahmen zur energetischen Nutzung von 

Wirtschaftsdünger  ‐ 87 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 87 ‐ 

  Förderziel  ‐ 88 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 88 ‐ 

  686 20 ‐ Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zum Humusaufbau  ‐ 88 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 88 ‐ 

  Förderziel  ‐ 89 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 89 ‐ 

  686 21 ‐ Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zum Schutz von Moorböden und zur 

Verringerung der Torfverwendung  

893 06 ‐ Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Maßnahmen zum Schutz von Moorböden 

und zur Verringerung der Torfverwendung  ‐ 90 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 90 ‐ 

  Förderziel  ‐ 90 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 92 ‐ 

  686 22 ‐ Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen für eine Verbesserung der Energieeffizienz in 

Landwirtschaft und Gartenbau 



VII 

893 07 ‐ Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Maßnahmen für eine Verbesserung der 

Energieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau  ‐ 93 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 93 ‐ 

  Förderziel  ‐ 93 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 94 ‐ 

  686 23 ‐ Maßnahmen zum nationalen Klimaschutz  ‐ 94 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 94 ‐ 

  Förderziel  ‐ 95 ‐ 

  Dem Klimaschutz dienende Maßnahmen des Umweltinnovationsprogramms  ‐ 95 ‐ 

  Wettbewerb „Zukunft einer nachhaltigen Mobilität für mehr Umwelt‐ und Klimaschutz im 

Verkehr  ‐ 96 ‐ 

  Pilotvorhaben zum Moorbodenschutz  ‐ 96 ‐ 

  Regionale Modellvorhaben zum Klimaschutz  ‐ 97 ‐ 

  Zielerreichung und Fördereffizienz  ‐ 97 ‐ 

  Dem Klimaschutz dienende Maßnahmen des Umweltinnovationsprogramms  ‐ 97 ‐ 

  Wettbewerb „Zukunft einer nachhaltigen Mobilität für mehr Umwelt‐ und Klimaschutz im 

Verkehr“  ‐ 98 ‐ 

  Pilotvorhaben zum Moorbodenschutz  ‐ 98 ‐ 

  Regionale Modellvorhaben zum Klimaschutz  ‐ 99 ‐ 

  686 24 ‐ Förderung Erzeugungsanlagen für strombasierte Kraftstoffanlagen und fortschrittliche 

Biokraftstoffe  ‐ 99 ‐ 

  Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020  ‐ 99 ‐ 

  Förderziel  ‐ 99 ‐ 

  Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff‐ und Brennstoffzellentechnologie II (2016‐

2026) (NIP II)  ‐ 99 ‐ 

  Förderung von Erzeugungsanlagen für strombasierte flüssige und gasförmige Kraftstoffe aus 

erneuerbaren Energien sowie für fortschrittliche Biokraftstoffe  ‐ 100 ‐ 
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 Allgemeiner Überblick über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2020 

 

 Ausgangslage und Zweck des Sondervermögens 

Der Energie- und Klimafonds (EKF) wurde durch das Gesetz zur Errichtung eines 

Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ (EKFG) vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I 

S. 1807), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2020 (BGBl. I S. 1683) geändert 

worden ist, als wesentlicher Beitrag zur Umsetzung des langfristigen Energiekonzepts der 

Bundesregierung errichtet. Das Sondervermögen ermöglicht zusätzliche Programmausgaben zur 

Förderung einer umweltschonenden, zuverlässigen und bezahlbaren Energieversorgung sowie 

zum Klimaschutz. Rechtlich und wirtschaftlich sind die Mittel des Sondervermögens vom 

Bundeshaushalt getrennt zu halten. Die Veranschlagung der EKF-Mittel erfolgt im 

Wirtschaftsplan des EKF, der jährlich zusammen mit dem Haushaltsgesetz festgestellt wird. 

Mit dem Ergänzungshaushalt 2020 wurde ein wesentlicher Teil der Maßnahmen des 

Klimaschutzprogramms 2030 im Wirtschaftsplan 2020 des Energie- und Klimafonds verankert. 

Die zusätzlich bereitgestellten Mittel dienen der Finanzierung von Fördermaßnahmen im Bereich 

der energetischen Gebäudesanierung, der Elektromobilität, der Ladeinfrastruktur und 

Energiespeicher sowie der Energieeffizienz und Dekarbonisierung in der Industrie. Mit dem im 

Juli 2020 beschlossenen Konjunkturpaket wurden die Mittel nochmals erheblich aufgestockt, 

insbesondere zur Finanzierung von Investitionen in den Bereichen Wasserstofftechnologie und 

nachhaltige Mobilität.  

Die Titel des Wirtschaftsplans wurden im Jahr 2020, wie im Vorjahr, durch das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), das Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), das Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur (BMVI), das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und das Bundesministerium des 

Innern, für Bau und Heimat (BMI) bewirtschaftet. 

 

 Finanzierung des Sondervermögens 

Der EKF finanzierte sich im Jahr 2020 aus den auf ihn entfallenden Anteilen der Erlöse aus den 

Versteigerungen von Berechtigungen zum Ausstoß von Treibhausgasen im Rahmen des 

Europäischen Emissionshandels sowie einer Zuweisung aus dem Bundeshaushalt zum Ausgleich 

des Wirtschaftsplans 2020.  

Den laufenden Betrieb des Europäischen Emissionshandels stellen die Europäische Kommission 

und die zuständigen nationalen Behörden sicher. Als national zuständige Behörde ist die 

Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) für die Ausgabe der Berechtigungen zuständig. Die 

Erlöse aus der Versteigerung der Berechtigungen fließen nach Abzug der Kosten für die DEHSt 
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dem EKF zu. Die Gesamtemissionen innerhalb des EU-Emissionshandels sind seit 2018 stärker 

zurückgegangen als erwartet. Die drei Haupttreiber dieser Entwicklung waren ein dauerhaft 

niedriger als erwarteter Erdgaspreis und ein über den Erwartungen liegender Ausbau der 

Erneuerbaren Energien in vielen Mitgliedstaaten. Im Jahr 2020 ist es aufgrund der Covid-19-

Pandemie zu einem weiteren deutlichen Emissionsrückgang gekommen, der zu einer weiteren 

Erhöhung der Zertifikatüberschüsse im EU-Emissionshandel und somit zu einer höheren 

Marktstabilitätsreserve (MSR)-Zuführungsmenge und entsprechend sinkenden Auktionsmengen 

geführt hat. 

Im Wirtschaftsplan 2020 waren zunächst Netto-Erlöse aus den Auktionen in Höhe von 2.744 

Mio. € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2020 war es im Rahmen des zweiten Nachtragshaushalts 

erforderlich, pandemie- und damit konjunkturbedingt die Einnahmeerwartungen auf 2.264 

Mio. € zu reduzieren. Nach dieser Reduktion setzte eine gewisse Erholung der zwischenzeitlich 

unter 20 €/Zertifikat gesunkenen Auktionsergebnisse ein. Insgesamt wurden im Jahr 2020 im 

EU-Emissionshandel rd. 108 Millionen Emissionszertifikate zu einem Durchschnittspreis von 

24,61 € versteigert und neben der Refinanzierung der DEHSt (ca. 20 Mio. €) Ist-Einnahmen für 

den EKF in Höhe von 2.642 Mio. € erzielt. Damit lag der tatsächliche Durchschnittserlös unter 

dem für das Soll 2020 ursprünglich angesetzten Wert von 26,55 €. Detaillierte Informationen 

können dem DEHSt-Auktionierungsbericht für das vierte Quartal 2020 entnommen werden, der 

auf der Internetseite der DEHSt zur Verfügung steht. 

Zur Stabilisierung der Finanzierungsgrundlage des EKF kann das Sondervermögen gemäß § 4 

Abs. 3 EKFG eine Zuweisung aus dem Bundeshaushalt erhalten. Im Rahmen des zweiten 

Nachtragshaushalts wurde die Bundeszuweisung 2020 um knapp 26,2 Mrd. € auf rd. 26,5 Mrd. € 

erhöht und damit die Finanzierung der im EKF verankerten Maßnahmen des Konjunkturpakets 

sichergestellt.  

Zur Entwicklung der Rücklage des Sondervermögens wird auf Tz. 1.4 verwiesen. 

 

 Mittelabfluss und Belegung der Verpflichtungsermächtigungen 

Mittelabfluss und Mittelbindung im Berichtsjahr zeigen nachfolgende Übersichten: 

 

 Ausgaben  

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden Programmausgaben in Höhe von rd. 5,04 Mrd. € (2019: 

3,18 Mrd. €) geleistet. Wie in den Vorjahren entfiel der größte Teil mit rd. 1,7 Mrd. € auf die 

Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Auch die Inanspruchnahme der Kaufprämie für 

Elektrofahrzeuge war rege. Gut liefen auch die Programme zur Förderung der Energieberatung 

sowie die Förderung von modernen, umweltschonenden Heizungsanlagen. In anderen Bereichen 

(z. B. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Transformation der Wärmenetze) lag der 
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Mittelabfluss auch im Jahr 2020 deutlich unter den Mittelansätzen. In vielen Fällen war der 

geringe Mittelabfluss Folge der Covid-19-Pandemie.  

 

Zweckbestimmung (Kurzfassung) 

Ausgaben 

Soll 2020 

-in T€ - 

Ausgaben 

Ist 2020 

-in T€ - 

Ausgaben 

Ist 2019 

-in T€ - 

Kommunale Modellvorhaben im ÖPNV  
ergänzend zum „Sofortprogramm Saubere Luft“ (Tit. 633 01) 

53.417 49.688 - 

Modellprojekte im ÖPNV (Tit. 633 02) 25.000 1.087 - 

Energetische Stadtsanierung (Tit. 661 01) 41.300 14.666 18.653 

CO2-Gebäudesanierungsprogramm  
(Tit. 661 07, 661 08 und 891 01) 2.376.825 1.821.634 1.595.764 

Serielle Sanierung (Tit. 661 09) 50.000 1.632 - 

Strompreiskompensation (Tit. 683 03) 566.924 546.164 218.600 

Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Elektromobilität  
(Tit. 683 04) 499.000 319.665 234.623 

Hybridelektrisches Fliegen (Tit. 683 05) 15.000 4.750 - 

Antriebstechnologien und moderne Kraftstoffe für die Luftfahrt 
(Tit. 683 06) 100.000 0 - 

Zuschüsse zur Entlastung beim Strompreis (Tit. 683 07) 0 0 - 

Anwendungsorientierte Grundlagenforschung Grüner Wasserstoff 
(Tit. 685 02) 65.000 29.416 - 

Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (Tit. 685 03) 30.000 0 - 

Innovationsprogramm moderne Energien für KMU (Tit. 686 01) 15.000 0 - 

Aktionsprogramm Klimaschutz, Klimaschutzplan 2050  
(Tit. 686 02) - - 3.241 

Querschnittsaufgabe Energieeffizienz (Tit. 686 03) 280.520 133.347 132.986 

Markteinführungsprogramm Erneuerbare Energien (Tit. 686 04) 720.402 613.542 247.279 

Nationale Klimaschutzinitiative (Tit. 686 05) 319.617 138.647 119.634 

Waldklimafonds (Tit. 686 06) 25.000 15.842 12.102 

Anpassung an den Klimawandel (Tit. 686 07) - - 4.811 

Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe (Tit. 686 08) 342.100 252.525 133.673 

Pumpen- und Heizungsoptimierung (Tit. 686 10) 50.000 34.850 32.946 
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Zweckbestimmung (Kurzfassung) 

Ausgaben 

Soll 2020 

-in T€ - 

Ausgaben 

Ist 2020 

-in T€ - 

Ausgaben 

Ist 2019 

-in T€ - 

Anreizprogramm Energieeffizienz (Tit. 686 11) 230.000 119.801 142.683 

Strukturanpassung Braunkohleregionen (Tit. 686 12) - - 3.142 

Maßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien, Strom & Netze, 
Digitalisierung und Energieinfrastruktur (Tit. 686 13) 100.350 81.070 82.392 

Beratung Energieeffizienz (Tit. 686 14) 69.988 73.850 54.283 

Ressourceneffizienz und -substitution (Tit. 686 15) 39.000 1.831 - 

CO2-Vermeidung und-Nutzung in Grundstoffindustrien 
(Tit. 686 16) 25.000 0 - 

Neue Konstruktionstechniken und Werkstoffe für eine 
emissionsarme Industrie (Tit. 686 17) 

20.000 1.930 - 

Energetische Nutzung von Wirtschaftsdüngern (Tit. 686 18) 0 0 - 

Humusaufbau (Tit. 686 20) 0 0 - 

Schutz von Moorböden und Verringerung der Torfverwendung 
(Tit. 686 21) 

0 0 - 

Verbesserung der Energieeffizienz in Landwirtschaft und 
Gartenbau (Tit. 686 22) 

6.000 952 - 

Maßnahmen zum nationalen Klimaschutz (Tit. 686 23) 55.693 8.726 - 

Erzeugungsanlagen für strombasierte Kraftstoffe und 
fortschrittliche Biokraftstoffe (Tit. 686 24) 

6.500 32 - 

Entwicklung regenerativer Kraftstoffe (Tit. 686 25) 0 0 - 

Reallabore der Energiewende (Tit. 686 26) 115.000 17.042 - 

Vorbildfunktion Bundesgebäude (Tit. 686 27) 10.000 0 - 

Internationaler Klima- und Umweltschutz (Tit. 687 01) - - 4.978 

Internationale Energiezusammenarbeit (Tit. 687 02) 67.519 25.145 21.343 

Förderung EU-Richtlinie Erneuerbare Energien (Tit. 687 04) 4.536 1.686 1.682 

Ausgleichszahlungen für Betreiber von Kohlekraftwerken  
(Tit. 697 01) 

300.000 0 - 

Entschädigungen und Kosten aus Deckungszusagen des Bundes 
gegenüber der KfW für Maßnahmen der KfW zur Förderung der 
ersten zehn Offshore-Windparks (Tit. 871 01) 

0 0 - 

Entschädigungen und Kosten aus Deckungszusagen des Bundes 
gegenüber der KfW für zinssubventionierte Darlehen der KfW für 

0 0 - 
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Zweckbestimmung (Kurzfassung) 

Ausgaben 

Soll 2020 

-in T€ - 

Ausgaben 

Ist 2020 

-in T€ - 

Ausgaben 

Ist 2019 

-in T€ - 

Maßnahmen des internationalen Klima- und Umweltschutzes  
(Tit. 871 02) 

Landstromversorgung in deutschen Häfen (Tit. 882 01) 43.000 2.916 - 

Investitionen zur Dekarbonisierung der Industrie (Tit. 892 01) 80.000 1.017 0 

Wasserstoffeinsatz in der Industrieproduktion (Tit. 892 02) 15.000 0 - 

Umsetzung der Wasserstoffstrategie (Tit. 892 03) 200.000 387 - 

Zuschüsse zum Kauf von Elektrofahrzeugen (Tit. 893 01) 790.000 651.846 98.028 

Zuschüsse zur Errichtung von Ladeinfrastruktur (Tit. 893 02) 175.000 18.607 11.569 

Transformation Wärmenetze (Tit. 893 03) 108.294 3.505 1.263 

Industrielle Fertigung für mobile und stationäre Energiespeicher 
(Tit. 893 04) 

268.000 14.893 2.252 

Energetische Nutzung von Wirtschaftsdüngern (Tit. 893 05) 0 0 - 

Schutz von Moorböden und Verringerung der Torfverwendung 
(Tit. 893 06) 

0 0 - 

Verbesserung der Energieeffizienz in Landwirtschaft und 
Gartenbau (Tit. 893 07) 

38.550 24.833 - 

Anschaffung von Nutzfahrzeugen mit alternativen, 
klimaschonenden Antrieben (Tit. 893 08) 

0 97 - 

Förderung des Ankaufs von Bussen mit alternativen Antrieben 
(Tit. 893 09) 

39.386 7.941 - 

Summe der Programmausgaben  8.381.921 5.035.565 3.177.926 

 

 Verpflichtungsermächtigungen  

Die deutliche Erhöhung der Mittelzuweisung an den EKF spiegelt sich auch in der Höhe der 

Verpflichtungsermächtigungen wider. Diese betrugen im Soll 2020 rd. 30,63 Mrd. € (Ist 2019: 

rd. 3,15 Mrd. €) und wurden im Ist 2020 mit rd. 21,13 Mrd. € belegt. Die Inanspruchnahme lag 

damit bei rd. 69 %. Zusammen mit eingegangenen Verpflichtungen der Vorjahre ergibt sich eine 

Vorbelastung künftiger Wirtschaftsjahre in Höhe von 25,51 Mrd. € (Vorjahr: 7,58 Mrd. €). 
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Zweckbestimmung (Kurzfassung) 

VE 

Soll 2020 

-in T€ - 

VE 

Ist 2020 

-in T€ - 

VE 

Ist 2019 

-in T€ - 

Kommunale Modellvorhaben im ÖPNV  
ergänzend zum "Sofortprogramm Saubere Luft" (Tit. 633 01) 310 0 - 

Modellprojekte im ÖPNV (Tit. 633 02) 145.000 4.500 - 

Energetische Stadtsanierung (Tit. 661 01) 57.878 23.308 30.605 

CO2-Gebäudesanierungsprogramm (Tit. 661 07, 661 08 und 
891 01) 4.055.726 4.905.681 1.249.313 

Serielle Sanierung (Tit. 661 09) 252.500 1.664 - 

Strompreiskompensation (Tit. 683 03) 0 0 - 

Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Elektromobilität 
(Tit. 683 04) 391.616 337.407 556.643 

Hybridelektrisches Fliegen (Tit. 683 05) 60.000 45.689 - 

Antriebstechnologien und moderne Kraftstoffe für die 
Luftfahrt (Tit. 683 06) 100.000 26.058 - 

Zuschüsse zur Entlastung beim Strompreis (Tit. 683 07) 10.800.000 10.800.000 - 

Modellvorhaben zur Anpassung an den Klimawandel in Stadt 
und Land (Tit. 685 01) - - 0 

Anwendungsorientierte Grundlagenforschung Grüner 
Wasserstoff (Tit. 685 02) 146.000 136.660 - 

Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (Tit. 685 03) 170.000 0 - 

Innovationsprogramm moderne Energien für KMU 
(Tit. 686 01) 31.500 0 - 

Aktionsprogramm Klimaschutz, Klimaschutzplan 2050 
(Tit. 686  02) 

- - 5.589 

Querschnittsaufgabe Energieeffizienz (Tit. 686 03) 400.000 24.279 67.090 

Markteinführungsprogramm Erneuerbare Energien 
(Tit. 686 04) 

1.246.000 2.569.133 188.750 

Nationale Klimaschutzinitiative (Tit. 686 05) 457.800 208.547 242.503 

Waldklimafonds (Tit. 686 06) 27.000 26.835 12.483 

Anpassung an den Klimawandel (Tit. 686 07) - - 533 

Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe (Tit. 686 08) 662.000 351.720 432.731 

Pumpen- und Heizungsoptimierung (Tit. 686 10) 10.000 390 3.015 
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Zweckbestimmung (Kurzfassung) 

VE 

Soll 2020 

-in T€ - 

VE 

Ist 2020 

-in T€ - 

VE 

Ist 2019 

-in T€ - 

Anreizprogramm Energieeffizienz (Tit. 686 11) 472.000 17.998 133.779 

Strukturanpassung Braunkohleregionen (Tit. 686 12) - - 2.756 

Maßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien, Strom & 
Netze, Digitalisierung und Energieinfrastruktur (Tit. 686 13) 

121.387 46.051 30.024 

Beratung Energieeffizienz (Tit. 686 14) 57.500 68.414 42.997 

Ressourceneffizienz und -substitution (Tit. 686 15) 81.900 16.304 - 

CO2-Vermeidung und-Nutzung in Grundstoffindustrien 
(Tit. 686  16) 

180.000 0 - 

Neue Konstruktionstechniken und Werkstoffe für eine 
emissionsarme Industrie (Tit. 686 17) 

81.000 23.444 - 

Energetische Nutzung von Wirtschaftsdünger (Tit. 686 18) 45.000 0 - 

Humusaufbau (Tit. 686 20) 12.000 0 - 

Schutz von Moorböden und Verringerung der Torfverwendung 
(Tit. 686 21) 

45.000 0 - 

Verbesserung der Energieeffizienz in Landwirtschaft und 
Gartenbau (Tit. 686 22) 

4.800 315 - 

Maßnahmen zum nationalen Klimaschutz (Tit. 686 23) 67.079 25.313 - 

Erzeugungsanlagen für strombasierte Kraftstoffe und 
fortschrittliche Biokraftstoffe (Tit. 686 24) 

270.400 14.659 - 

Entwicklung regenerativer Kraftstoffe (Tit. 686 25) 251.900 0 - 

Reallabore der Energiewende (Tit. 686 26) 217.000 119.927 - 

Vorbildfunktion Bundesgebäude (Tit. 686 27) 18.000 0 - 

Internationaler Klima- und Umweltschutz (Tit. 687 01) - - 12.325 

Internationale Energiezusammenarbeit (Tit. 687 02) 30.000 41.358 11.389 

Förderung EU-Richtlinie Erneuerbare Energien (Tit. 687 04) 4.829 2.467 521 

Ausgleichszahlungen für Betreiber von Kohlekraftwerken 
(Tit. 697 01) 

0 0 - 

Entschädigungen und Kosten aus Deckungszusagen des 
Bundes gegenüber der KfW für Maßnahmen der KfW zur 
Förderung der ersten zehn Offshore-Windparks (Tit. 871 01) 

0 0 - 

Entschädigungen und Kosten aus Deckungszusagen des 
Bundes gegenüber der KfW für zinssubventionierte Darlehen 

0 0 - 
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Zweckbestimmung (Kurzfassung) 

VE 

Soll 2020 

-in T€ - 

VE 

Ist 2020 

-in T€ - 

VE 

Ist 2019 

-in T€ - 

der KfW für Maßnahmen des internationalen Klima- und 
Umweltschutzes (Tit. 871 02) 

Landstromversorgung in deutschen Häfen (Tit. 882 01) 133.000 133.000 - 

Investitionen zur Dekarbonisierung der Industrie (Tit. 892 01) 626.000 5.888 0 

Wasserstoffeinsatz in der Industrieproduktion (Tit. 892 02) 430.000 0 - 

Umsetzung der Wasserstoffstrategie (Tit. 892 03) 800.000 8.257 - 

Zuschüsse zum Kauf von Elektrofahrzeugen (Tit. 893 01) 1.210.000 30.830 38.496 

Zuschüsse zur Errichtung von Ladeinfrastruktur (Tit. 893 02) 2.256.500 379.310 54.669 

Transformation Wärmenetze (Tit. 893 03) 292.395 53.442 20.798 

Industrielle Fertigung für mobile und stationäre 
Energiespeicher (Tit. 893 04) 

2.684.650 372.485 11.072 

Energetische Nutzung von Wirtschaftsdüngern (Tit. 893 05) 45.000 0 - 

Schutz von Moorböden und Verringerung der Torfverwendung 
(Tit. 893 06) 

45.000 0 - 

Verbesserung der Energieeffizienz in Landwirtschaft und 
Gartenbau (Tit. 893 07) 

37.000 20.480 - 

Anschaffung von Nutzfahrzeugen mit alternativen, 
klimaschonenden Antrieben (Tit. 893 08) 

650.960 75.288 - 

Förderung des Ankaufs von Bussen mit alternativen Antrieben 
(Tit. 893 09) 

450.000 213.407 - 

Summe der Mittelbindungen   30.633.630 21.130.510 3.148.081 

 

 Zusammenfassung und Entwicklung der Rücklage 

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden Programmausgaben in Höhe von rd. 5,04 Mrd. € getätigt (2019: 

3,18 Mrd. €). Sie stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um knapp 2 Mrd. €, blieben jedoch 

deutlich unterhalb des Soll-Werts von 8,38 Mrd. € Die Mittelausschöpfung variierte beträchtlich. 

So war beim CO2-Gebäudesanierungsprogramm und beim Anreizprogramm Energieeffizienz 

erneut ein hoher Mittelabruf zu verzeichnen. Auch die Inanspruchnahme der Kaufprämie für 

Elektrofahrzeuge war rege. In anderen Bereichen (z. B. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, 

Transformation der Wärmenetze) blieb der Mittelabfluss erneut hinter den Mittelansätzen 

zurück. In vielen Fällen war der Mittelabfluss in Folge der Covid-19-Pandemie verzögert. 
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Entwicklung der EKF-Rücklage* Mio. € 

Ist- Entnahme aus der Rücklage 1.1.2020 6.237,3 

Vermischte Einnahmen +6,4 

Mehreinnahmen aus dem Emissionshandel +378,4 

Minderprogrammausgaben +3.346,4 

Nachträgliche Erhöhung der Bundeszuweisung (Konjunkturpaket Ziff. 10) +1.126,0 

Erhöhung Zuführung zur Rücklage 2020 im Rahmen des 
2. Nachtragshaushaltsgesetz (Erhöhung Soll 2020 auf 26.642,5 Mio. €) 

+20.405,3 

Ist-Rücklage 31.12.2020  31.499,7 

*Differenzen durch Rundung bedingt 

 

 Programmausgaben im Einzelnen 

 

 633 01 - Kommunale Modellvorhaben 2018 bis 2021 im Öffentlichen 

Personennahverkehr ergänzend zum „Sofortprogramm Saubere Luft“ 

Bewirtschafter: BMVI 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019*  
Ausgaben 53.417 49.688 -  
Verpflichtungsermächtigungen 310 0 - 

* Der Titel war im Jahr 2019 im Einzelplan 12 veranschlagt und hatte Ist-Ausgaben in Höhe von 43.341 T€. 
 

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben zu einem geringeren Fördermittelabfluss 

geführt. Dies betraf insbesondere Fördermittel für Tarifpreissenkungen im öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV).  

 

 Förderziel 

In den ausgewählten fünf repräsentativen durch Stickstoffoxid (NOx) belasteten Modellstädten 

Bonn, Essen, Herrenberg, Mannheim und Reutlingen werden ergänzend zu den Maßnahmen des 

„Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020“ im Zeitraum 2018 bis 2021 verschiedene 

Modellvorhaben im ÖPNV – insbesondere in den Bereichen Tarifgestaltung, 

Angebotsverbesserung sowie Infrastrukturinvestitionen – erprobt und wissenschaftlich 

untersucht.  
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Ziel ist die Steigerung der Attraktivität des ÖPNV und die Senkung der NOx-Belastung. Für das 

Programm gibt es keine eigene Förderrichtlinie. Alle Regelungen zur Förderung werden 

vollständig über Förderbescheide festgelegt. 

Für die Umsetzung der von den Modellstädten vorgeschlagenen und für eine Erprobung 

ausgewählten Modellvorhaben werden inklusive der Ausgaben für die Programmadministration 

insgesamt bis zu 125,6 Mio. € bereitgestellt. Davon können für Maßnahmen zur 

wissenschaftlichen Begleitforschung und für projektbegleitende Maßnahmen Ausgaben bis zur 

Höhe von 3,0 Mio. € geleistet werden. Für das Jahr 2020 stand ein Fördervolumen von 

53,4 Mio. € zur Verfügung. Die ausgewählten Maßnahmen werden mit bis zu 95 % der 

Ausgaben/Kosten gefördert. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die Modellvorhaben werden wissenschaftlich begleitet. Es erfolgt eine umfangreiche Evaluation 

der einzelnen Maßnahmen. Zum Abschluss der Evaluation wird voraussichtlich im Herbst 2021 

ein Evaluationsbericht veröffentlicht. Es werden sowohl Änderungen bei der ÖPNV-Nutzung als 

auch Auswirkungen auf die NOx-Belastung untersucht. Nachdem 2019 vor allem schnell 

umsetzbare Ticketvergünstigungen die ÖPNV-Nachfrage steigern konnten, wurden 2020 

Maßnahmen zur Steigerung des ÖPNV-Angebots, erste (ÖPNV-) Infrastrukturmaßnahmen sowie 

Digitalisierungsmaßnahmen umgesetzt. Überlagert wurden alle Maßnahmen von den 

Auswirkungen der Pandemie. 

Im Programm geht es um die Senkung der NOx-Belastung. CO2-Minderungen werden nicht 

ermittelt. Der Beitrag der Modellstadtmaßnahmen an der Senkung der NOx-Belastung wird im 

Evaluationsbericht quantifiziert. 

 

 Ergänzende Informationen  

Das ursprünglich zum 31. Dezember 2020 endende Programm ist bis zum 30. Juni 2021 

verlängert worden. Dafür stehen nachveranschlagte Mittel in Höhe von 27.328 T€ zur 

Verfügung. So soll die laufende Evaluation des Programms trotz der Auswirkungen der Covid-

19-Pandemie aussagekräftige Ergebnisse liefern. 

 

 633 02 - Modellprojekte im öffentlichen Personennahverkehr  

Bewirtschafter: BMVI 
 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 25.000 1.087 - 
Verpflichtungsermächtigungen 145.000 4.500 - 
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Da im Rahmen der Förderung eine Beihilfeintensität von bis zu 80 Prozent angestrebt wird, 

wurde die Förderrichtlinie der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorgelegt. Diese ist 

erst im Dezember 2020 erfolgt. Deshalb konnten die in 2020 zur Verfügung stehenden Mittel 

sowie die Verpflichtungsermächtigungen nur in sehr geringem Maße ausgeschöpft werden (v. a. 

Vorbereitungen Projektmanagement). 

 

 Förderziel 

Im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung spielt der Nahverkehr eine wichtige Rolle. 

Unter anderem sollen Modellprojekte zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV) unterstützt werden. Im Rahmen der entsprechenden Förderrichtlinie sowie im ersten 

Förderaufruf im Jahr 2021 sollen sowohl die Entwicklung attraktiver Tarife als auch die 

Verbesserung der Angebots- und Betriebsqualität sowie die Vernetzung von Auskunfts- und 

Vertriebssystemen gefördert werden. Die umzusetzenden Maßnahmen sollen dazu beitragen, die 

Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen und dadurch die Nutzung des ÖPNV zu steigern. Es soll die 

Verlagerung von Verkehren des motorisierten Individualverkehrs auf den ÖPNV erreicht 

werden. Die CO2-Emissionen des ÖPNV und des Verkehrssektors sollen auf diese Weise 

verringert werden. Die Förderung richtet sich an Gebietskörperschaften sowie 

Verkehrsunternehmen und -verbünde. Die Förderrichtlinie ist bis zum 31. Dezember 2023 

befristet. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die Förderprojekte sollen durch eine wissenschaftliche Evaluierung begleitet werden. Im 

Rahmen des extern vergebenen Forschungsprojekts sollen die Zielerreichungs- und die 

Wirkungskontrolle des Förderprogramms erfolgen. Ergebnisse sollen im zweiten Quartal des 

Jahres 2025 vorliegen. Aufgrund der Tatsache, dass im Jahr 2020 noch keine Förderung 

vorgenommen werden konnte, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen zur 

Zielerreichung und Fördereffizienz möglich. 

 

 661 01 – Förderung von Maßnahmen der Energetischen Stadtsanierung, KfW 

Bewirtschafter: BMI 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

 
-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 41.300 14.666 18.653 
Verpflichtungsermächtigungen 57.878 23.308 30.605 
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Der aktuell niedrigere Mittelabfluss bei den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen ist auf 

die Förderung von größeren quartiersbezogenen Investitionen in den Darlehensprogrammen 

zurückzuführen, wobei die Antragsteller zur Vermeidung beihilferechtlicher Prüfungen 

zinsvergünstigte Darlehen, ohne die aktuell niedrigen Tilgungszuschüsse von z. Z. 10 %, 

bevorzugen. Ein höherer Mittelabfluss bzw. höhere VE-Belegung wird ab 2021/2022 ff. 

aufgrund der ressortabgestimmten Weiterentwicklung des Programms erwartet. 

 

 Förderziel 

Mit dem KfW-Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ werden im Quartier umfassende 

Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz der Gebäude und der kommunalen 

Versorgungsinfrastruktur angestoßen. Im Teilprogramm „Energetische Stadtsanierung – 

Zuschuss (432)“ werden die Erstellung integrierter Quartierskonzepte und der Einsatz von 

Sanierungsmanagements gefördert. In den Teilprogrammen „IKK/IKU Energetische 

Stadtsanierung – Quartiersversorgung“ (201/202) werden zinsgünstige Darlehen und 

Tilgungszuschüsse für Investitionen gewährt (quartiersbezogene Wärme- und Kälteversorgung 

und energieeffiziente Wasserver- und Abwasserentsorgung). Antragsberechtigt sind Kommunen, 

Unternehmen mindestens mit 50-prozentigem kommunalen Hintergrund, gemeinnützige 

Organisationen einschließlich Kirchen sowie sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts 

und sonstige Unternehmen (unabhängig von Rechtsform und Beteiligungsverhältnis) bzw. 

natürliche Personen im Rahmen von Investor-Betreiber-Modellen, die in die kommunale und 

soziale Infrastruktur investieren. Die quantitative Erfassung der CO2-Einsparung wird künftig 

verbessert über ein weiterentwickeltes Monitoring erfolgen. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Seit Programmstart am 15. November 2011 wurden bis Ende 2020 2.065 Förderanträge mit 

einem Volumen von 1,3 Mrd. € bewilligt. Im Jahr 2020 wurden insgesamt Mittel in Höhe von 

rd. 23,3 Mio. € für die Folgejahre gebunden. 

Die im Jahr 2018 erstellten Studien der Prognos AG haben weiterhin Gültigkeit, da aktuellere 

Studien nicht vorliegen. In der Evaluierungsstudie wurde für den Förderzeitraum 2012 bis 2016 

die Einsparungen an CO2-Äquivalenten, Bruttowertschöpfungs-und Beschäftigungsaspekte 

betrachtet. In einer zweiten, nur auf Treibhausgas-Einsparwirkung und Szenarienbetrachtung 

ausgelegte Kurzstudie wurden auf Basis der ersten Studie die Einsparungswirkung / 

Einspareffizienz nach Förderjahrgängen betrachtet. Die Evaluierung ergab eine über die 

Lebensdauer der insgesamt geförderten Anlagen zwischen 2012 und 2016 gerechnete 

Einsparwirkung von 7,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Die Kurzstudie kommt für das Jahr 

2017 (danach nur Szenarienbetrachtung) zu einer Einsparwirkung von 0,23 Millionen Tonnen 

THG pro Jahr, für die Jahrgänge davor zu einer Einsparwirkung von 0,09 Millionen t CO2-

Äquivalent pro Jahr.   
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Für die Programmteile 201/202 liegt die Fördermitteleffizienz bei 0,197 t CO2-Äquivalent pro 

Euro an Fördermitteln für die Förderung in den Jahren 2012-2016, für den Förderjahrgang 2017 

bei 0,191 t CO2-Äquivalent pro Euro an Fördermitteln. (Euro/t CO2eq: 2012-2016: 5,1 (ger.) 

2017: 5,2). Für den Programmteil 432 kann nur von konzipierten Einsparungen ausgegangen 

werden, da mit diesem Programm Konzepte und Personal zur Begleitung der Umsetzung dieser 

Konzepte gefördert wird. Der Programmteil 432 hat daher ausschließlich eine 

investitionsvorbereitende Wirkung. Die in den Quartierskonzepten dargestellten Maßnahmen 

können über andere Förderprogramme, u.a. die Darlehensprogramme KfW 201/202, aber auch 

die BEG-Programme gefördert werden (dann mit unmittelbarer Treibhauseinsparung). 

 

 Ergänzende Information  

Das Programm wurde im Jahr 2020 umfassend weiterentwickelt, die Änderungen sollen im 

zweiten Quartal 2021 in Kraft treten. Dabei wurden neue Fördertatbestände entwickelt und die 

Förderkonditionen attraktiver gestaltet. Neue Fördertatbestände wird es ab dem zweiten Quartal 

2021 für die Bereiche Digitalisierung im Quartier, nachhaltige Mobilität im Quartier und 

Klimaanpassung im Quartier geben. Damit wird der integrierte Ansatz des Programms für die 

Quartiersebene gestärkt sowie die Klimaschutzmöglichkeiten erweitert. Die Konditionen werden 

wie folgt geändert: Im Zuschussprogramm 432 werden die Zuschüsse von 65 % auf 75 % erhöht, 

um die erhöhten Anforderungen an die Planung in den Kommunen zu bewältigen. In den 

Kreditprogrammen werden die Tilgungszuschüsse je nach gefördertem Modul unterschiedlich 

festgesetzt, für kombinierte Maßnahmen werden Tilgungszuschüsse von bis zu 40 % möglich 

sein.  

 

 661 07, 661 08, 891 01 - CO2-Gebäudesanierungsprogramm 

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 * 
Ausgaben 2.376.825 1.821.634 1.595.764 
Verpflichtungsermächtigungen 4.055.726 4.905.681 1.249.313 

* ohne 661 08, da vorher im Einzelplan 09 veranschlagt 
 

 Förderziel 

Ein zentrales Ziel der Bundesregierung im Rahmen der Energiewende ist es, den Energiebedarf 

des Gebäudebestandes zu senken, um bis 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu 

erreichen. Die KfW-Förderprogramme Energieeffizient Bauen und Sanieren im Rahmen des 

CO2-Gebäudesanierungsprogramms leisten hierzu einen wichtigen Beitrag und werden 
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kontinuierlich weiterentwickelt bzw. verbessert, um so die bestehenden Effizienzpotenziale im 

Gebäudebereich zu heben. Es werden folgende Förderprogramme angeboten: 

 Energieeffizient Sanieren (KfW-Programmnr. 151/152): Förderung der umfassenden 
energetischen Sanierung von Wohngebäuden zum KfW-Effizienzhaus oder der 
schrittweisen Sanierung durch energieeffiziente Einzelmaßnahmen in Form von Krediten 
mit Zinsverbilligung und Tilgungszuschüssen.  

 Energieeffizient Bauen (KfW-Programmnr. 153): Förderung des hocheffizienten 
Neubaus von Wohngebäuden als KfW-Effizienzhaus in Form von Krediten mit 
Zinsverbilligung und Tilgungszuschüssen. 

 Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss (KfW-Programmnr. 430): Förderung der 
umfassenden energetischen Sanierung von Wohngebäuden zum KfW-Effizienzhaus oder 
der schrittweisen Sanierung durch energieeffiziente Einzelmaßnahmen in Form von 
Investitionszuschüssen. 

 Energieeffizient Bauen und Sanieren – Zuschuss Baubegleitung (KfW-Programmnr. 
431): Zuschüsse für die energetische Fachplanung und Baubegleitung bei Wohngebäuden 
durch einen unabhängigen Energieeffizienz-Experten. 

 IKK/IKU – Energieeffizient Bauen und Sanieren (KfW-Programmnr. 217/218 und 
220/219): Förderung der energetischen Sanierung sowie des Neubaus von 
Nichtwohngebäuden der kommunalen und sozialen Infrastruktur, in Form von Krediten 
mit Zinsverbilligung und Tilgungszuschüssen.  

 Energieeffizienzprogramm – Energieeffizient Bauen und Sanieren (KfW-Programmnr. 
276/277/278): Förderung von energetischen Sanierungen sowie des Neubaus von 
gewerblich genutzten Nichtwohngebäuden in Form von Krediten mit Zinsverbilligung 
und Tilgungszuschüssen. 

 

Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm steht allen Eigentümern (Selbstnutzern, privaten 

Vermietern, Wohnungsunternehmen, Kommunen, kommunalen und sozialen Organisationen 

inklusive kommunalen Unternehmen sowie gewerblichen Unternehmen und Contracting-

Gebern) zur Sanierung bzw. für den Neubau von Wohngebäuden, Gebäuden der kommunalen 

und sozialen Infrastruktur und gewerblich genutzten Gebäuden zur Verfügung. Die Förderung 

erfolgt je nach Programm entweder über Zuschuss- oder Kreditförderung, d.h. mittels 

Investitionszuschüssen oder über Tilgungszuschüsse und Zinsverbilligung, die aus 

Bundesmitteln in Verbindung mit Darlehen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

gewährt werden. Der Finanzierungszeitraum beträgt bei der Kreditförderung wegen des 

Zinsverbilligungszeitraums bis zu zehn Jahre. Die Förderbedingungen sind in den jeweiligen 

KfW-Merkblättern geregelt. Ein quantitatives CO2-Einsparungsziel ist bisher nicht festgelegt 

worden. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Im Berichtsjahr wurden Fördermittel für neue Maßnahmen in Höhe von über 4,9 Mrd. € mit 

Darlehens- und Zuschusszusagen gebunden. Allein für die umfassende Sanierung zum 

Effizienzhaus, die schrittweise Sanierung durch Einzelmaßnahmen und den energieeffizienten 

Neubau von Wohngebäuden wurden über die KfW-Förderprogramme zum energieeffizienten 
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Bauen und Sanieren rd. 311.000 Förderzusagen erteilt. Das damit ausgelöste, geförderte 

Investitionsvolumen, welches die Gesamtkosten aller umgesetzten Maßnahmen umfasst, lag bei 

insgesamt rd. 77,3 Mrd. €. Darüber hinaus wurden über 1.600 weitere Förderzusagen für den 

Bereich der Nichtwohngebäude erteilt, welche ein gefördertes Investitionsvolumen von rd. 4,8 

Mrd. € auslösten. 

Für die Durchführung von Begleitprojekten wie z. B. Evaluationen und programmbezogene 

Öffentlichkeitsarbeit sind Ausgaben in Höhe von rd. 1.909 T€ angefallen. 

Aus dem Titel 661 08 wird die Restabwicklung aller bis Ende 2011 zugesagten Förderfälle der 

Kreditvariante aus dem Vorgängerprogramme im Rahmen des CO2-

Gebäudesanierungsprogramms finanziert. Es werden keine Neuzusagen getätigt.  

Durch die 2020 geförderten Maßnahmen werden geschätzte Einspareffekte von rd. 0,8 Mio. 

Tonnen CO2 pro Jahr erzielt, und zwar wiederholt über die 30-jährige Nutzungszeit der 

Maßnahmen. Die Fördereffizienz lag damit pro Jahr bei 217 € pro Tonne eingespartem CO2. 

Insgesamt hat der Bund seit 2006 bis Ende 2020 über das CO2-Gebäudesanierungsprogramm die 

energieeffiziente Sanierung bzw. den Neubau von rd. 6 Millionen Wohnungen mit einem 

Investitionsvolumen von über 455 Mrd. € unterstützt. Darüber hinaus wurden seit 2007 

Energieeinsparmaßnahmen an über 4.000 Gebäuden der sozialen und kommunalen Infrastruktur, 

wie zum Beispiel Schulen und Kindergärten, und rd. 7.000 gewerblich genutzten Gebäuden 

gefördert. 

 

 Ergänzende Informationen  

Zum 8. Januar 2020 wurde auf Grundlage der Beschlüsse des Klimaschutzprogramms 2030 die 

Fördersätze für den energieeffizienten Neubau sowie die energieeffiziente Sanierung von 

Wohngebäuden um zehn Prozentpunkte angehoben. Die Fördersätze für energieeffiziente 

Sanierungen von Nichtwohngebäuden wurden um zehn Prozentpunkte (Einzelmaßnahmen: 15 

Prozentpunkte) erhöht. 

 

 661 09 – Serielle Sanierung 

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 50.000 1.632 - 
Verpflichtungsermächtigungen 252.500 1.664 - 
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Die Förderrichtlinie ist noch in Erarbeitung und soll im ersten Quartal 2021 in Kraft treten. Der 

Mittelabfluss im Jahr 2020 berücksichtigt daher nur die Kosten für eine Begleitstudie. 

 Förderziel 

Die Förderung der industriellen Vorfertigung von Fassaden- und Dachelementen und einer 

standardisierten Installation von Anlagetechnik im Rahmen von seriellen 

Gesamtsanierungslösungen soll die Investitionen in serielle Sanierung in Deutschland 

beschleunigen, um zur Dekarbonisierung des Altbaubestandes beizutragen. 

Es sollen dabei technische und konzeptionelle Innovationen zur Seriellen Sanierung entstehen, 

indem Bau- und Zulieferunternehmen neue Lösungen anbieten, weiterentwickeln und eine 

Kostendegression u.a. durch größere Stückzahlen und automatisierte Vorfertigung erzielen. Das 

Ergebnis soll ein serielles, skalierbares Gesamtprodukt sein, mit dem die Unternehmen 

energetische Sanierung beschleunigen und mit geringerem Arbeitseinsatz auf der Baustelle als 

bei herkömmlichen Sanierungen anbieten können.  

Ziel dieser Richtlinie ist es, Investitionen in energetische Serielle Sanierung von Gebäuden 

anzureizen. Dazu zählen insbesondere die Entwicklung neuartiger Verfahren und Komponenten 

zur Seriellen Sanierung sowie die Etablierung neuer Sanierungsverfahren am Markt. Damit soll 

langfristig die Marktentwicklung der Seriellen Sanierung in Deutschland unterstützt werden und 

mittelbar ein Beitrag dazu geleistet werden, die Energieeffizienz und den Anteil erneuerbarer 

Energien am Endenergieverbrauch von Gebäuden zu erhöhen und damit zum Klimaschutz 

beizutragen. 

Die Förderrichtlinie ist modular aufgebaut:   

I: Durchführbarkeitsstudien 

Für geplante Pilotprojekte kann vorab die technische, rechtliche und wirtschaftliche Machbarkeit 

einer Seriellen Sanierung untersucht werden; Ergebnis ist eine Studie, auf der aufbauend das 

Modul II umgesetzt werden kann.  

II: Pilotprojekte 

Förderung konkreter Forschungs- und Entwicklungsarbeit für serielle Sanierungskomponenten, 

wie 

• die konzeptionelle und praktische Entwicklung der Vorfertigung oder auch die Optimierung 

von Abläufen auf Hersteller-, Verarbeiter- und Nutzerseite und/oder 

• die Herstellung von Muster- und Prototypelementen und deren in-situ Erprobung am 

Gebäude, sofern hierdurch weiterer Erkenntnisgewinn für die Entwicklung der Komponenten 

der Seriellen Sanierung erwartet wird. 

Die zu entwickelnden Lösungen sollen serientauglich, leicht adaptier- und skalierbar sein. 

Entscheidend ist, dass der Vorfertigungsgrad der abseits der Baustelle gefertigten Elemente, auf 

die die geförderten Leistungen abzielen, so hoch ist, dass sich im Vergleich zur herkömmlichen 

Sanierung der Aufwand auf der Baustelle reduzieren lässt, fehleranfällige Schnittstellen 
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vermieden oder optimiert werden und Baustellenzeiten durch eine kurze Montage- bzw. 

Installationszeit verkürzt werden. 

Die Durchführung eines Monitorings der entwickelten Komponenten zur Seriellen Sanierung im 

verbauten Zustand über eine Dauer von zwei Heizperioden ist dabei Voraussetzung. 

III:  

Der Aufbau von Produktionskapazitäten zur industriellen Herstellung von Fassaden- und 

Dachelementen und damit verbundener Anlagen- und Gebäudetechnik, welche als Komponenten 

die Definition der Seriellen Sanierung erfüllen, soll mit ergänzenden Investitionsbeihilfen 

gefördert werden. Förderfähig sind hierbei die Mehrkosten des Erwerbs von Sachanlagen wie 

Bauten, technische Anlagen, Maschinen und anderer Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung. Geförderte Betriebsstätten müssen eindeutig abgrenzbare 

Produktionsprozesse vorweisen, welche für die Komponenten zur Seriellen Sanierung notwendig 

sind. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die Förderrichtlinie tritt voraussichtlich im ersten Quartal 2021 in Kraft und ist bis 

31. Dezember 2023 befristet. Das Fördervolumen für diesen Zeitraum ist mit rd. 370 Mio. € 

geplant. 

Die Zielerreichung wird in Form der Anzahl der Anträge sowie am ausgelösten Fördervolumen 

gemessen werden. Daneben wird erwartet, dass die Zahl an seriell sanierten Objekten im Markt 

durch das Programm steigen wird (begleitende unabhängige Evaluierung). 

Die Fördereffizienz soll als Quotient aus Zuwendung und Investitionsvolumen gemessen 

werden. Darüber hinaus werden durch die Durchführungsstudien und Pilotprojekte 

forschungsähnliche Erkenntnisse an realen Gebäuden erwartet. 

 

 Ergänzende Informationen 

Da die Serielle Sanierung sehr innovativ und Neuland in Deutschland ist, gibt es keine 

Blaupause. Durch verschiedene Hemmnisse (z.B. Mangel an seriellen 

Gesamtsanierungslösungen bedingt durch hohe Entwicklungskosten, knappe 

Produktionskapazitäten für entsprechende Sanierungselemente, hohe Projektanbahnungskosten, 

fehlendes Monitoring zur Verbesserung der Sanierungslösungen) im Markt für Serielle 

Sanierungen in Deutschland hat sich gezeigt, dass sich das in den Niederlanden entwickelte 

Modell nicht unmittelbar auf Deutschland übertragen lässt.  

Die Verzögerung bei der Förderung resultierte daraus, dass kein Markt für Vorfertigung von 

Bauelementen und Anlagentechniken vorhanden ist, auf den aufgebaut werden könnte. Daher 

mussten zunächst umfangreiche Fragen zur seriellen Vorfertigung und Abgrenzung zu 

bestehenden Gebäudeförderprogrammen, die anders als die Serielle Sanierung nicht auf die 
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Vorfertigung (Unternehmen), sondern ausschließlich auf den Gebäudeeigentümer abzielen, 

geklärt werden. 

Im Mix der Gebäudeeffizienzanreize wird mit der Seriellen Sanierung die momentane energie- 

und klimapolitische Förderlandschaft sinnvoll ergänzt. So setzt das Förderprogramm durch den 

Entwicklungs- und Innovationscharakter bereits im Vorfeld der Bundesförderung für effiziente 

Gebäude (BEG) an, und bildet somit einen wichtigen neuen Baustein im Bereich der 

energetischen Optimierung des Gebäudebestands. 

 

 683 03 - Zuschüsse an stromintensive Unternehmen zum Ausgleich von 

emissionshandelsbedingten Strompreiserhöhungen 

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 566.924 546.164 218.600 
Verpflichtungsermächtigungen - - - 

 

 Förderziel 

Zuschüsse zur Kompensation von indirekten CO2-Kosten sollen der Gefahr der Verlagerung von 

CO2-Emissionen (so genanntes „Carbon Leakage“) auf Standorte außerhalb des räumlichen 

Anwendungsbereiches der EU-Emissionshandelsrichtlinie (ggfs. mit höherem Emissionsfaktor) 

vorbeugen. Ein direktes Minderungsziel besteht insoweit nicht. Die Europäische Kommission 

hat Sektoren und Teilsektoren identifiziert, bei denen sie ein derartiges Risiko sieht. Diese 

Sektoren beinhalten besonders stromintensive Produktionsprozesse und sind starkem 

internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Daher sieht die EU-Emissionshandelsrichtlinie in Art. 

10a Abs. 6 die Möglichkeit der Kompensation von indirekten CO2-Kosten infolge erhöhter 

Strompreise durch die Mitgliedstaaten vor. 

Durch die Strompreiskompensation sollen der Industriestandort und Arbeitsplätze in 

Deutschland gesichert und Verlagerungen der Betriebe bzw. der Produktion in Drittstaaten 

verhindert werden. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Im Jahr 2020 haben (für das Abrechnungsjahr 2019) insgesamt 322 Unternehmen mit 903 

Anlagen eine Kompensation ihrer emissionshandelsbedingten Stromkosten erhalten.  

Die Studie „Evaluation der Beihilfen für indirekte Kosten des EU-Emissionshandels im Rahmen 

der Strompreiskompensation für den Zeitraum 2013-2017“ hat keine Verlagerung von CO2-
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Emissionen festgestellt. Sie bestätigt die Wirkung der Strompreiskompensation indem sie 

feststellt, dass sich das Risiko für Produktionsverlagerungen ins Ausland durch ihre Existenz 

verringert. 

Eine konkrete Aussage zur Effektivität der Strompreiskompensation in Bezug auf ihre 

Zielsetzung (s.o.) konnte die Studie nicht treffen. Dies liegt vor allem daran, dass die 

Quantifizierung von Carbon Leakage und somit auch die Quantifizierung von Umwelteffekten 

bislang nicht möglich ist. 

Das gleiche gilt für eine quantifizierte Angabe zur erreichten Treibhausgaseinsparung. 

Stattdessen erfolgte eine Abschätzung des durch indirekte CO2-Kosten verursachten Carbon-

Leakage-Risikos mithilfe der indirekten Emissionsintensität als Indikator. Dies entspricht der 

EU-weit etablierten Methodik zur Berücksichtigung des Carbon-Leakage-Risikos einzelner 

Sektoren. Gezeigt wurde, dass die indirekte Emissionsintensität (unter Berücksichtigung der 

nicht kompensierten Strommengen) durch die Strompreiskompensation gesenkt und das Risiko 

somit entsprechend reduziert wird. 

 

 683 04 – Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Elektromobilität 

Bewirtschafter: BMWi, BMBF, BMU, BMVI 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

Gesamt: 
-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 499.000 319.665 234.623 
Verpflichtungsermächtigungen 391.616 337.407 556.643 

 
BMBF 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 90.800 90.292 83.300 
Verpflichtungsermächtigungen 102.900 100.502 75.085 

 
BMWi 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 112.929 70.116 59.970 
Verpflichtungsermächtigungen 132.350 96.683 155.885 

 
BMU 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 163.714 84.363 54.228 
Verpflichtungsermächtigungen 33.170 56.587 213.560 

 
BMVI 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 131.557 74.894 37.124 
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Verpflichtungsermächtigungen 123.196 83.635 112.113 
 

Mit der Verabschiedung des Nationalen Entwicklungsplans Elektromobilität 2009 hatte sich die 

Bundesregierung das Ziel gesetzt, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen 

zu bringen und Deutschland als Leitmarkt und -anbieter für Elektromobilität zu etablieren. 

Zudem soll die Elektromobilität als Bindeglied zwischen der Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energiequellen und dem Verkehrssektor ein wichtiger Baustein der Energiewende werden. An 

der Umsetzung dieser Ziele arbeiten die vier Bundesressorts BMWi, BMVI, BMU und BMBF. 

Dazu notwendige technologische Innovationen bedürfen intensiver Forschung und Entwicklung. 

Die Finanzierung der einzelnen Fachprogramme erfolgt ausschließlich aus dem EKF. 

 

„Sofortprogramm Saubere Luft“ (BMVI, BMU und BMWi) 

Die Bundesregierung unterstützt Kommunen, die von einer Überschreitung des 

Jahresmittelgrenzwertes für Stickstoffdioxid betroffen sind, durch geeignete Fördermaßnahmen 

zur Verbesserung der Luftqualität mit annähernd 2 Mrd. €, darunter auch das „Sofortprogramm 

Saubere Luft“. Die Maßnahmen zur Elektrifizierung des Verkehrs im Rahmen des 

Sofortprogramms (393 Mio. € aus dem Haushalt 2018, 350 Mio. € in Form von 

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2019 für die Jahre 2020 bis 2022) werden aus 

diesem EKF-Titel finanziert.  

Das Sofortprogramm setzt auf bestehenden Förderprogrammen und -richtlinien der beteiligten 

Ressorts auf. Dazu gehören die Förderrichtlinie „Elektromobilität“ zur Beschaffung von 

Elektrofahrzeugen einschließlich dazugehöriger Ladeinfrastruktur in kommunalen und 

gewerblichen Flotten im kommunalen Umfeld (BMVI), das Förderprogramm „Erneuerbar 

Mobil“ (Elektrifizierung des urbanen Wirtschaftsverkehrs, insbesondere leichte Nutzfahrzeuge, 

Taxis, Carsharing-Fahrzeuge) (BMU), die Förderrichtlinie „Elektro-Mobil“ zur Elektrifizierung 

der Mobilität und Integration von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in das Energiesystem 

(BMWi) und die Förderrichtlinie zur Anschaffung von Elektrobussen im ÖPNV (BMU). 

Es wurden mehrere Förderaufrufe bzw. bei zweistufigen Verfahren Aufforderungen zur 

Skizzeneinreichung veröffentlicht. Zahlreiche Maßnahmen wurden beschieden. Damit konnten 

viele Kommunen Maßnahmen umsetzen, und das Sofortprogramm konnte unmittelbar in den 

betroffenen Kommunen Wirkung entfalten. 

Der Mittelabfluss lag 2020 unter der ursprünglichen Planung. Dies hängt nach wie vor vielfach 

an der verzögerten Umsetzung von Maßnahmen und den sich ergebenden Folgewirkungen für 

die einzelnen Haushaltsjahre. Gründe dafür sind z.T. Verzögerungen aufgrund der Covid-19-

Pandemie, fehlende Kapazitäten oder Angebote der Industrie und lange Vorlaufzeiten für 

Ausschreibungen und Lieferzeiten für die zu beschaffenden Ladetechnologien und/oder 

Fahrzeuge. In einigen Fällen sind zudem die Personalkapazitäten auf Seiten der beteiligten 

Kommunen nicht ausreichend. 
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 Förderziel 

 

BMBF 

 Batterietechnologien 

 Kompetenz aufbauen 
Deutschland soll zum führenden Forschungsstandort für Elektrochemie werden -  der 

Basisdisziplin aller Batterietechnologien. Seit 2019 wird deshalb unter anderem der 

„Kompetenzcluster für Batteriematerialien - ExcellBattMat“ gefördert. Im Cluster sollen neue 

Material- und Zellkonzepte für zukünftige Hochenergiebatterien entwickelt und evaluiert 

werden, auch hinsichtlich ihrer Relevanz für die industrielle Fertigung und Anwendung. Neben 

der Material- und Prozessentwicklung für zukünftige Lithium-Ionen-Batterien wird mit dem 

Cluster auch die akademische Ausbildung in diesem Bereich ausgebaut. Im Rahmen von 

ExcellBattMat wurden in 2020 vier Verbundvorhaben (ausschließlich an Hochschulen und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen) mit einer Fördersumme von 16,4 Mio. € (Anteil 

2020: 4,4 Mio. €) gefördert. Die Projekte haben noch Laufzeiten bis 2022. 

Im Rahmen der in 2020 gestarteten Fördermaßnahme „BattFutur - Nachwuchsgruppen 

Batterieforschung“ im Rahmen des Dachkonzepts „Forschungsfabrik Batterie“ soll der 

wissenschaftliche Nachwuchs im Batterieforschungsbereich weiter qualifiziert und die 

wissenschaftliche Selbständigkeit gefördert werden. Eine Auswahl erster Gruppen ist für 2021 

geplant. 

 

 Batteriezellproduktion 
Wer Leitanbieter für Elektroautos werden will, muss das Know-how über die gesamte 

Wertschöpfungskette besitzen. Ein wichtiger Anteil hierbei ist die Fertigung von Batteriezellen, 

da der Markt momentan noch von asiatischen Firmen beherrscht wird. Um die Abhängigkeit 

europäischer Unternehmen zu reduzieren und so die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, ist der 

Aufbau des entsprechenden Wissens für die Produktion und die entsprechenden Prozesse 

notwendig. Ziel der Forschungsaktivtäten des BMBF ist es, das Know-how und die Technologie 

entlang der gesamten „Wertschöpfungskette Batterie“ in Deutschland zu entwickeln und zur 

Verfügung zu stellen. Die Forschungsaktivitäten im Rahmen des „Kompetenzclusters zur 

Batteriezellproduktion - ProZell“ wurden deshalb 2020 fortgesetzt. Sie verfolgen das Ziel, 

innovative Prozesse für die Wertschöpfungskette von Lithium-Ionen-Batteriezellen und 

Festkörperzellen zu untersuchen und der Umsetzung einer wettbewerbsfähigen Zellproduktion in 

Deutschland näher zu kommen. Insbesondere die Versorgungssicherheit kleiner und 

mittelständischer Unternehmen und der Automobilindustrie mit wettbewerbsfähigen 

Batteriezellen steht dabei im Vordergrund. Im Rahmen von ProZell wurden 2020 16 

Verbundvorhaben (ausschließlich an Hochschulen und außeruniversitären 
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Forschungseinrichtungen) mit einer Fördersumme von 35,1 Mio. € (Anteil 2020: 9,2 Mio. €) 

gefördert. Die Projekte haben noch Laufzeiten bis 2023. 

 Forschung für die Batteriematerialien 
Langfristig geht es darum, wesentlich höhere Reichweiten von Elektrofahrzeugen zu erzielen. 

Wesentliche Ansätze bieten die Verbesserung von Batteriematerialien sowie die Entwicklung 

neuer Batteriesysteme. Dabei werden Lithium-Ionen-Systeme mit flüssigen und festen 

Elektrolyten genauso betrachtet wie Technologien der Post-Lithium-Ionen-Ära. Im Rahmen der 

Fördermaßnahme Batterie 2020 wurden im Jahr 2020 insgesamt 34 Verbundvorhaben (zwischen 

Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen) mit einer 

Fördersumme von 68,1 Mio. € (Anteil 2020: 20,2 Mio. €) gefördert. Aufbauend auf dieser 

Fördermaßnahme ist 2020 die Fördermaßnahme „Batteriematerialien für zukünftige 

elektromobile, stationäre und weitere industrierelevante Anwendungen (Batterie 2020 Transfer)“ 

im Rahmen des Dachkonzepts „Forschungsfabrik Batterie“ veröffentlicht worden. Ziel der 

Förderrichtlinie ist es, Entwicklungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für wieder 

aufladbare, elektrochemische Energiespeicher (Sekundärbatterien) im Sinne der zirkulären 

Wirtschaft voranzutreiben. Ein Schwerpunkt der Förderrichtlinie liegt auf den 

Wertschöpfungsstufen des Produkt- und Prozessdesigns, der Synthese der Materialien bis hin zu 

Fertigungsprozessen für Batteriezellen. Weitere Schwerpunkte sind die Wiederverwendung der 

Sekundärrohstoffe und das Batteriematerialrecycling sowie innovative Fertigungsprozesse und 

Produktionsmittel für die „Wertschöpfungskette Batterie“. 

Festkörperbatterien werden aktuell als mögliche Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-

Batterien mit flüssigen Elektrolyten gesehen. Allerdings bedarf es zur erfolgreichen Etablierung 

von Festkörperbatterien noch erheblicher Forschungsaktivitäten. Es besteht der dringende Bedarf 

an hochwertigen Festelektrolyten und technischen Konzepten für die Verarbeitung von 

Festelektrolyten, da der Festelektrolyt den Schlüssel zur funktionierenden Festkörperbatterie 

darstellt. Hier setzt der vom BMBF geförderte „Kompetenzcluster für Festkörperbatterien - 

FestBatt“ an. Ziel von FestBatt ist es, grundlegendes Wissen für Festkörperbatterien zu 

erarbeiten, im Detail zu verstehen und wissenschaftlich beschreiben zu können sowie für 

zukünftige Anwendungen weiterzuentwickeln. Damit soll die wissenschaftliche Basis für den 

Aufbau und die nachhaltige Weiterentwicklung einer international führenden, 

wettbewerbsfähigen Batteriezellproduktion auch für die nächste Batteriegeneration in 

Deutschland gelegt werden. Im Rahmen von FestBatt wurden 2020 acht Verbundvorhaben 

(ausschließlich an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen) mit einer 

Fördersumme von 26,6 Mio. € (Anteil 2020: 8,3 Mio. €) gefördert. Die Projekte haben noch 

Laufzeiten bis 2022. 

 

 Netzwerke schaffen, Wissen teilen 
Die Zusammenarbeit mit führenden Nationen in der Batterietechnologie ermöglicht der 

Forschung in Deutschland den Zugang zu internationaler Expertise, um so neue Impulse für die 

Batterieforschung zu setzen. 2020 wurden die Kooperationen mit Israel, Japan, Taiwan und USA 
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fortgesetzt. Insgesamt wurden 21 Verbundvorhaben (ausschließlich an Hochschulen und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen) mit einem Fördervolumen in Höhe von 15,4 Mio. € 

gefördert. Die Projekte haben noch Laufzeiten bis 2023. 

Das BMBF Dachkonzept „Forschungsfabrik Batterie“ setzt auf kooperative Strukturen. Deshalb 

sind unter anderem die Batterie-Kompetenzcluster eine wichtige Säule. Die kooperativen 

Strukturen verhelfen dazu, die Vielzahl an komplexen Fragestellungen der Batterieforschung 

durch intensive Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen zu bündeln und gemeinsam 

zielorientiert zu bearbeiten - besser und schneller als in mehreren Einzelvorhaben. Die 

Kompetenzcluster sind dabei eng an die deutsche Industrie angebunden, um den Transfer 

zwischen Wissenschaft und Industrie zu erreichen.  

2020 wurden vier neue Kompetenzcluster initiiert. Sie sind zukunftsgerichtet und adressieren 

folgende Themen: 

 Intelligente Batteriezellproduktion (InZePro): Erhöhung und Flexibilisierung der 
Produktivität der Zellproduktion durch ganzheitliche Optimierung des 
Produktionssystems unter Einsatz von Lösungen der Industrie 4.0;  

 Recycling & Grüne Batterie (greenBatt): systematische Gestaltung des 
Batterielebenszyklus (Life Cycle Engineering), unter Berücksichtigung und 
Weiterentwicklung effizienter Recyclingtechnologien; Betrachtung von Rohstoffketten 
und Integration von rückgewonnenen Materialien in die Batteriezellproduktion; 

 Batterienutzungskonzepte (BattNutzung): Alterungsverhalten, Lebensdauer sowie 
Leistung und Sicherheit von Batteriespeichern; Verständnis von Batteriezuständen und -
verhalten zur Entscheidung von Zweitnutzungsoptionen (Second Use); 

 Analytik & Qualitätssicherung (AQua): Weiterentwicklung komplementärer Methoden 
und Bündelung von Kompetenzen zur Analyse und Qualitätssicherung. 

 Die geplante Fördersumme für diese vier neuen Kompetenzcluster (ausschließlich an 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen) beträgt insgesamt 100 
Mio. €. Ein Teil der Projekte wurde 2020 bewilligt, weitere Bewilligungen sind für das 
erste Quartal 2021 geplant. Die Laufzeiten der Projekte werden bis 2024 gehen. 

 

 Leichtbau und elektrische Antriebe 

 Leichtbau 
Um der Energie- und Ressourceneffizienz am Produkt und in der Herstellungskette gerecht zu 

werden, ist der Leichtbau eine der derzeit wichtigsten Strategien in der Automobilproduktion. 

Die besonderen Anforderungen der Elektromobilität sind dabei maßgebliche Innovationstreiber 

für Leichtbaukonzepte, da sie neue Impulse in der Automobilindustrie setzen. Neben dem 

Masseeinsparpotenzial steht dabei die Funktionsintegration (z. B. Aufnahme der Energiespeicher 

und deren Sicherheit) im Vordergrund. 

Aus der Entwicklung funktionsintegrativer Leichtbausystemlösungen in Multi-Material-Design 

erwachsen vielfältige FuE-Aufgabenstellungen zu Design, Werkstofftechnik und 

Fertigungstechnologien. Beispielhaft können neue Fügetechnologien zur Kombination von 

Leichtbau-Metallen mit Faserverbundkunststoffen oder Verarbeitungsverfahren für 

faserverstärkte Magnesiumwerkstoffe genannt werden. 



- 24 - 

 

Seit Mitte 2013 fördert das BMBF Leichtbauprojekte im Rahmen eines zentralen Forschungs- 

und Demonstrationszentrums für ressourceneffiziente Leichtbaustrukturen der Elektromobilität 

(FOREL) in Dresden. Ziel von FOREL ist es, die dringend erforderliche Vernetzung einzelner 

Technologien im Systemleichtbau umzusetzen. Forschung kann somit sowohl an den 

Materialschnittstellen als auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette erfolgen. Mit dem 

Forschungs- und Technologiezentrum FOREL haben die Projektpartner neue 

Fertigungsprozessketten für den Systemleichtbau im Multi-Material-Design entwickelt und 

produzierenden Unternehmen zur Anwendung bereitgestellt. Somit kann eine schnelle und 

industrienahe Umsetzung der innovativen Leichtbautechnologien herbeigeführt werden. Dies ist 

ein weiterer wesentlicher Baustein für die Entwicklung zukünftiger Fahrzeuggenerationen in 

Deutschland. Bis Ende 2020 wurden in FOREL 82 Teilvorhaben in zehn Verbundprojekten 

gefördert. Das BMBF stellt hierfür etwa 34,5 Mio. € zur Verfügung. Alle Verbundvorhaben 

wurden erfolgreich beendet. 

Mit den jährlich stattfindenden FOREL-Kolloquien und FOREL-Akademien sind stark 

frequentierte Veranstaltungen für den Erfahrungsaustausch und Technologietransfer etabliert. Zu 

dem von der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) als essenziell herausgestellten 

Leichtbau-Zukunftsthema „Life Cycle Assessment“ (LCA) koordinierte das FOREL bisher einen 

Runden Tisch mit Beteiligung weiterer namhafter Leichtbau-Initiativen (MAI Carbon, ARENA 

2036, OHLF). 

 

 Elektrische Antriebe 
Im Rahmen des Themenfeldes „Serienflexible Technologien für elektrische Antriebe von 

Fahrzeugen 2 (E-Antriebe2)“ werden die Entwicklung neuer, großserienfähiger 

Wickeltechnologien und deren automatisierte Umsetzung für die Produktion von Elektromotoren 

gefördert. Mit Hilfe neuer Fertigungstechnologien und Produktionsausrüstungen werden auch 

Kontaktierungsverfahren für die Herstellung integrierter Leistungselektronik einschließlich 

großserienfähiger Prüftechnologien in der Automobilproduktion untersucht. Die gesamte 

Wertschöpfungskette, vom fertigungsgerechten Design bis hin zur Fertigung der kompletten 

Demonstratoren, wird berücksichtigt. Die drei bis 2020 mit etwa 6,3 Mio. € geförderten 

Verbundprojekte sind beendet. Aktuelles zu diesen Projekten ist unter  

https://www.effizienzfabrik.de/de/ zu finden. 

 

 Effiziente Elektronik für das elektronische Fahren 

Die Elektromobilität erfordert Hochleistungskomponenten der Mikro- und Leistungselektronik, 

die auf immer kleinerem Raum und unter anspruchsvollen thermischen und mechanischen 

Bedingungen zum Einsatz kommen können, um das elektrische Fahren so effizient wie möglich 

zu machen. Das schließt Maßnahmen zur integrierten Selbstüberwachung der 

Elektronikkomponenten ein. Neuartige Leistungselektronik ermöglicht hocheffiziente 

Antriebskonzepte für zuverlässige und intelligente Elektrofahrzeuge. Im Zusammenspiel mit 
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autonome Fahrfunktionen wird die Effizienz gesteigert und als Ergebnis die Reichweite erhöht. 

Das BMBF fördert in den Effizienztechnologien für die Elektromobilität insgesamt 24 laufende 

Verbünde und fünf Einzelvorhaben mit einem Projektvolumen in Höhe von 80,3 Mio. € (davon 

2020: 29,22 Mio. €). Im Jahr 2020 wurde ein Vorhaben neu bewilligt (2020: 0,17 Mio. €, 2021: 

0,24 Mio. €, 2022: 0,26 Mio. €). 

 

BMWi 

 Förderschwerpunkt „Elektromobilität Positionierung der Wertschöpfungskette“ 

Gefördert werden Demonstrationsräume (Reallabore) zur Erprobung des Abbaus von 

Netzausbauhemmnissen, Low Cost-Ladeinfrastruktur, Ladeinfrastrukturlösungen mit 

intelligentem Management in nicht öffentlich-zugänglichen Räumen (Betriebshöfe, 

Arbeitgeberparkplätze etc.) sowie die Errichtung von intelligenten Ladesystemen für das privat 

motivierte Parken und Laden (Parkhaus in Mehrfamilienhäusern, öffentlich zugängliche 

Parkhäuser). Primäres Ziel dieser Maßnahmen ist der schnelle Aufbau von Ladeinfrastruktur um 

eine zeitnahe Verbesserung der Luftqualität in Kommunen zu erreichen. 

Grundlage entsprechend geförderter Verbundprojekte ist der Förderaufruf „Errichtung von 

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im engen Zusammenhang mit dem Abbau bestehender 

Netzhemmnisse sowie dem Aufbau von Low Cost-Infrastruktur und Mobile Metering-

Ladepunkten“ im Rahmen des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017 bis 2020“ vom 

28. Dezember 2017 (BAnz AT 04.01.2018 B2). 

Gefördert werden Verbundvorhaben, die einen Beitrag dazu leisten können, den NO2-Wert 

besonders belasteter Kommunen zu senken. Hierunter fallen Kommunen, in denen der 

Jahresmittel-Grenzwert von 40 µg/m3 zum Zeitpunkt des Förderaufrufs überschritten wurde. 

Antragsberechtigt und gefördert werden Kommunen sowie Unternehmen, 

Forschungseinrichtungen und sonstige juristische Personen, die im Rahmen eines 

Verbundvorhabens mit einer besonders NO2-belasteten Kommune zusammenarbeiten. 

Die unter BAnz AT 04.01.2018 B2 bewilligten Verbundprojekte starteten ab März 2018 und 

enden – nach Verlängerung des Sofortprogramms „Saubere Luft“ – spätestens Ende September 

2022. Der Förderumfang beträgt über die gesamte Laufzeit insgesamt 161,2 Mio. €. Im 

Berichtsjahr 2020 betrug der Förderumfang 23,2 Mio. €. 

 

 Förderschwerpunkt „IKT für Elektromobilität“ 

Im Berichtsjahr begann die Umsetzungsphase der vierten Förderrunde des 

Technologieprogramms (Laufzeit: 2019-25). Unter der Überschrift „IKT für Elektromobilität: 

intelligente Anwendungen für Mobilität, Logistik und Energie“ starteten zwölf neue FuE-

Projekte. Vier weitere Vorhaben wurden bis Ende 2020 bewilligt (Projektstart: 2021). Neun 

Forschungsprojekte aus der dritten Förderrunde „IKT für Elektromobilität: Einbindung von 
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gewerblichen Elektrofahrzeugen in Logistik-, Mobilitäts- und Energieinfrastrukturen“ konnten 

2020 erfolgreich abgeschlossen werden. Im Mittelpunkt der laufenden Forschungsvorhaben 

stehen auf Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) basierende Anwendungen der 

gewerblichen Elektromobilität und wirtschaftliche Betriebskonzepte, die helfen, die 

Gesamtkostenbilanz der Elektromobilität (Total-Cost-of-Ownership) zu verbessern. Dazu zählen 

z. B. die Entwicklung und Erprobung innovativer Ladetechnologien (automatisch-induktiv, 

robotergestützt, lastflexibel, für Parkhäuser und Smart Buildings sowie mit Kopplung an 

elektrische Oberleitungen) sowie Liefer- und Logistiklösungen (für stadtnahe Logistikdepots, 

Werkspendelverkehre mit elektrifizierten Wechselbrücken, stadtbahn-basierter Gütertransport 

sowie drohnen-basierte Lieferkonzepte). Insgesamt wurden 2020 rd. 16,2 Mio. € für FuE 

verausgabt und die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 24 Mio. € nahezu vollständig 

in Anspruch genommen. 

 

 Energieforschungsprogramm  

Ziel der Förderung im Energieforschungsprogramm ist ein Beitrag zur Energiewende durch die 

beschleunigte Entwicklung von Technologien zur nachhaltigen und effizienten Bereitstellung, 

Verteilung, Speicherung und Nutzung von Energie.  Die darunter für eine erfolgreiche 

Elektromobilität nötigen Entwicklungen sind aus energiewirtschaftlicher Sicht vor allem weitere 

Fortschritte in der Batterietechnik und bei der Einbindung der Ladeinfrastruktur in das 

Energiesystem. Die Forschung um die Batterie erstreckt sich dabei auf die Industrialisierung von 

Fertigungsmethoden aktueller wie auch die Entwicklung von neuen Generationen, um die 

Verfügbarkeit kostengünstiger und nachhaltig umweltverträglicher Batterien zu unterstützen. 

 

BMU 
 
Die klima- und energiepolitischen Ziele für den Sektor Verkehr werden ohne einen verstärkten 

Einsatz elektrischer Fahrzeugantriebe im Straßenverkehr nicht erreicht. Das BMU fördert daher 

Vorhaben zum Thema Elektromobilität zum Zwecke der Hebung ihres Potenzials für den 

Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz.  

 

 Förderprogramm „Erneuerbar Mobil“ 

Im Dezember 2017 wurde die vierte Förderbekanntmachung veröffentlicht, diesmal als 

gemeinsame Initiative des BMWi und des BMU. Die Laufzeit der Förderrichtlinie endete am 31. 

Dezember 2020. Eine Verlängerung und Aktualisierung der Förderrichtlinie befindet sich derzeit 

in der finalen Abstimmung. Im Fokus der Förderinitiative stehen weiterhin Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben, die die energie- und klimapolitischen Potenziale der Elektromobilität 

erschließen und gleichzeitig zur Stärkung der Wettbewerbsposition deutscher Industriebranchen 

beitragen. Entsprechend soll die etablierte Zusammenarbeit von Leitbranchen und Wissenschaft 
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intensiviert und die Vernetzung zwischen den einzelnen Branchen gestärkt werden. Die FuE-

Vorhaben sollen dazu beitragen, die Gesamtsystemkosten der Elektromobilität zu verringern, 

Hürden bei der Industrialisierung der neuen Technologie zu senken, Kaufhemmnisse abzubauen 

und die Elektromobilität wirtschaftlich in die Energiewende zu integrieren. Im Rahmen dieser 

Förderbekanntmachung wurden insgesamt 106 Vorhaben mit einem Förderumfang in Höhe von 

118.585 T€ bewilligt, davon zwei Vorhaben im Jahr 2020 mit einem Förderumfang in Höhe von 

26.346 T€. 

Schwerpunkte der BMU-Förderung sind Feldversuche in ausgewählten Fahrzeugsegmenten und 

Anwendungsbereichen sowie Pilotversuche zu verkehrlichen sowie zu den Umwelt- und 

Klimawirkungen eines erhöhten Anteils automatisierter und autonomer Elektrofahrzeuge. 

Darüber hinaus werden auch Vorhaben zur Ressourcenverfügbarkeit und zum Recycling 

gefördert. Gefördert werden Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Hochschulen und 

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen mit Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in 

Deutschland sowie Gebietskörperschaften und Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung, die in 

der Lage sind, die Durchführung der Forschungsaufgaben personell und materiell abzuwickeln.  

Als Bestandteil des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020“ erfolgte über das Programm 

zudem die Förderung der Elektrifizierung des urbanen Wirtschaftsverkehrs zum Einsatz in den 

entsprechenden Kommunen. Gefördert werden hier die Anschaffung von Elektrofahrzeugen bei 

Taxi-, Mietwagen- und Carsharing-Unternehmen sowie im Bereich des urbanen 

Wirtschaftsverkehrs. Grundlage stellt ein gesonderter Förderaufruf vom 20. April 2018 auf Basis 

der gemeinsamen Förderrichtlinie (BMWi/BMU) dar. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 63 

Projekte mit einem Fördervolumen in Höhe von 29.700 T€ bewilligt, wovon im Jahr 2020 noch 

20 Vorhaben mit einem Fördervolumen in Höhe von 4.160 T€ gefördert wurden.  

Zur Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen hat der Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 

beschlossen, ein Förderprogramm für Unternehmen und Organisationen im Gesundheits- und 

Sozialwesen aufzulegen. Förderberechtigt sind im Gesundheits- und Sozialwesen tätige 

Organisationen und Unternehmen (gemäß Wirtschaftszweigklassifikation Q) sowie 

Leasinggeber, die u.a. an solche Organisationen und Unternehmen verleasen. Zur Umsetzung des 

Flottenaustauschprogramms „Sozial & Mobil“ wird auf die gemeinsame Förderrichtlinie von 

BMWi und BMU aufgesetzt. Ein erster Förderaufruf wurde am 2. November 2020 veröffentlicht. 

Bis Jahresende 2020 sind insgesamt 105 Förderanträge eingegangen.  

 

 Förderrichtlinie zur Anschaffung von Elektrobussen im ÖPNV 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von Verkehrsbetrieben, die Plug-In-Hybridbusse mit 

externer Nachlademöglichkeit oder rein elektrische Batteriebusse beschaffen und im 

Linienbetrieb einsetzen. Grundlage stellt die Richtlinie zur Förderung der Anschaffung von 

Elektrobussen im öffentlichen Personennahverkehr vom 5. März 2018 mit einer Laufzeit bis zum 

31. Dezember 2021 dar. Gefördert werden Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft oder der 

öffentlichen Hand, deren Aufgabe in der Dienstleistung besteht, Personen im ÖPNV zu 
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transportieren (Verkehrsbetriebe). Die Förderung leistet einen Beitrag zur Umsetzung des 

Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 und des Klimaschutzplans 2050 im Hinblick auf die dort 

verankerten Maßnahmen zur Förderung alternativer Antriebe im ÖPNV und der 

Elektromobilität. Unmittelbares Ziel des Förderprogramms ist es, aus Gründen des 

Klimaschutzes, der Luftreinhaltung und des Lärmschutzes den Markthochlauf bei Elektrobussen 

zu unterstützen, um mittelfristig die derzeit hohen Anschaffungskosten zu senken und damit zur 

Entwicklung eines sich selbst tragenden Marktes beizutragen. Als wirksame Maßnahme zur 

Minderung der Stickstoffdioxidbelastungen in Städten ist die Förderrichtlinie ebenfalls 

Bestandteil des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020“. Aus dem Titel 683 04 wurden in 

den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 19 Vorhaben mit einem Fördervolumen in Höhe von 

194.963 T€ bewilligt. Im Jahr 2020 wurden drei laufende Vorhaben um insgesamt 23.593 T€ 

aufgestockt. Dafür wurde der Titel 893 09 (Förderung des Ankaufs von Bussen mit alternativen 

Antrieben) im Rahmen des ressortinternen Deckungskreises in Anspruch genommen. Neue 

Elektrobus-Vorhaben wurden ausschließlich aus dem Titel 893 09 bewilligt.  

 

BMVI 

Vor dem Hintergrund des Übergangs von der Marktvorbereitungs- zur Markthochlaufphase im 

Bereich der Elektromobilität nach dem Modell der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) 

hat das BMVI im Juni 2015 die Förderrichtlinie Elektromobilität (zuletzt geändert am 14. 

Dezember 2020) veröffentlicht. Die dafür im EKF zur Verfügung stehenden Mittel werden zum 

einen für das BMVI-Ressortprogramm zur Förderung der Elektromobilität und zum anderen für 

die Anteile des BMVI im „Sofortprogramm Saubere Luft“ verwendet. 

Die Schwerpunkte des Ressortprogramms sehen die Unterstützung des Markthochlaufs durch die 

gezielte Förderung von Kommunen bei der Beschaffung von Elektrofahrzeugen und beim 

Aufbau betriebsnotwendiger Ladeinfrastruktur sowie bei der Erstellung von kommunalen 

Elektromobilitätskonzepten vor. Die Beschaffungsförderung zielt direkt auf den 

batterieelektrischen Flottenaufbau ab und bezieht eigene kommunale Flotten sowie kommunal 

integrierte gewerbliche Flotten mit ein. Ziel ist der nachhaltige und kommunal gesteuerte Aufbau 

von Elektromobilität und Ladeinfrastruktur vor Ort in den Kommunen. Ein quantitatives CO2-

Einsparungsziel ist bisher nicht festgelegt worden. Die Elektromobilitätskonzepte untersuchen 

vorab Fragestellungen zum Flotten- und Infrastrukturaufbau und bereiten somit den Weg für 

einen strategischen Flottenaufbau in den Kommunen. 

Weitere Fördergegenstände sind der Auf- bzw. Ausbau fachlicher Kompetenzen auf der 

kommunalen Ebene im Bereich Elektromobilität sowie die Entwicklung von Strategien für die 

Einbindung der Elektromobilität in kommunale Mobilitätstrategien und in die Verkehrsplanung. 

Im Rahmen der BMVI-Programmbegleitforschung wurden dazu mehrere Informationsunterlagen 

für Kommunen erstellt, die weiterhin eine hohe Nachfrage erfahren. Weitere Bestandteile der 

Programmbegleitforschung sind die Schwerpunkte: Innovative Antriebe und Fahrzeuge, 

Ladeinfrastruktur, Rahmenbedingungen sowie Markt und Vernetzte Mobilität. 
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Neben der Investitions- und Konzeptförderung ist die Förderung von anwendungsorientierten 

Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen der dritte zentrale Bestandteil. In vielen zentralen 

Anwendungsbereichen bestehen nach wie vor offene Forschungsfragen. So zum Beispiel im 

privaten und öffentlichen Personennahverkehr sowie in den Bereichen Schienen-, Güter- und 

Sonderverkehre ebenfalls in maritimen Anwendungsbereichen. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

 

BMBF  

 Batterietechnologien 

Aktuell wird im Rahmen der in Kapitel 2.7.2.1 beschriebenen BMBF Förderung von 

Batterietechnologien die „CO2-Minderung durch die Förderung“ nicht erfasst. Die CO2-Bilanz 

bei der Herstellung von Batteriezellen ist von sehr vielen Faktoren abhängig, deren Erfassung 

und Ermittlung im Rahmen von Bilanzgrenzen sehr komplex ist. In einigen Förderprojekten 

werden allerdings erste Ansätze dazu betrachtet. So sind im Rahmen des 

Batteriekompetenzclusters greenBatt im Jahr 2020 mehrere Projekte gestartet, die unter anderem 

zum Ziel haben, potenzielle Reduktionmöglichkeiten von treibhauswirksamen Emissionen zu 

bestimmen. Ob und inwieweit sich Erkenntnisse aus diesen Projekten auf eine generelle 

Ermittlung von CO2-Minderungen durch Entwicklungsprojekte zum Thema Batterietechnologien 

übertragen lassen, soll in den nächsten Jahren beurteilt werden. 

Die Überprüfung der Zielerreichung erfolgt grundsätzlich bei allen geförderten Projekten der 

Batterietechnologien im Rahmen der Projektbegleitung und hierbei besonders durch die 

Darstellung in Zwischenberichten, Meilensteinberichten und in Abschlussberichten. Im Rahmen 

der sieben Batteriekompetenzcluster werden die Beiträge der Verbundprojekte zusätzlich am 

jeweiligen Clustergesamtziel über sogenannte KPI (Key-Performance-Indicator bzw. 

Leistungskennzahl) gemessen, beispielsweise Kostensenkung, Energiedichteerhöhung oder 

Ressourceneinsparpotenzial. Darüber hinaus ist für die Erfolgskontrolle des gesamten 

Rahmenprogramms „Vom Material und Innovation“, innerhalb dessen die Förderung der 

Projekte erfolgt, eine externe Evaluation (Zwischen- und Schlussevaluation) geplant. Die 

Zwischenevaluation ist für 2021 geplant; die Schlussevaluation für 2024. Die Ergebnisse werden 

in einem Bericht öffentlich zugänglich gemacht. 

 

 Leichtbau und elektrische Antriebe 

Die Überprüfung der Zielerreichung erfolgt bei allen geförderten Projekten im Rahmen der 

Projektbegleitung und hierbei besonders durch die Darstellung in Zwischenberichten, 

Meilensteinberichten und in Abschlussberichten. Darüber hinaus findet für die Erfolgskontrolle 

des gesamten Rahmenprogramms „Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit 
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von morgen“, innerhalb dessen die Förderung der Projekte erfolgt ist, eine externe Evaluation 

statt, die im 4. Quartal 2021 abgeschlossen werden soll. Die Ergebnisse werden in einem Bericht 

öffentlich zugänglich gemacht. 

 

 Effiziente Elektronik für das elektrische Fahren 

Die Zielerreichung der Vorhaben wird durch Forschungsdemonstratoren aufgezeigt und nach 

deren Abschluss anhand der Verwertungsabsichten geprüft. Neben der Zielanwendung werden 

Forschungsergebnisse in der Basistechnologie Mikroelektronik oft auf diverse weitere 

Anwendungsbereiche erfolgreich übertragen. 

Mit Ausnahme eines Vorhabens wurden die Vorhaben in den Vorjahren bewilligt und laufen bis 

2023 aus. Eine direkte CO2-Einsparung konnte nicht nachgewiesen werden und ist auch nicht 

direktes Ziel der technologieorientierten Förderung. Effizienzsteigerungen in 

Elektronikkomponenten erhöhen die Reichweite von Elektrofahrzeugen, was den Bedarf an CO2-

verbundener Stromerzeugung senkt. Eine Bezifferung der CO2-Minderung ist nicht möglich, da 

der Einfluss von Einzelkomponenten oft stark an das spezifische Gesamtsystem geknüpft ist und 

Forschungsergebnisse erst nach mehrjähriger Weiterentwicklung in überarbeitete Systeme 

einfließen. Ein Performancevergleich mit ähnlichen Komponenten stellt oft nur eine Annäherung 

dar und kann durch neue Systemdesigns an Aussagekraft verlieren.  

 

BMWi 

 Förderschwerpunkt „Elektromobilität Positionierung der Wertschöpfungskette “ 

Zielerreichung und Wirtschaftlichkeit des Förderaufrufs werden im Rahmen einer begleitenden, 

extern vergebenen Evaluation untersucht, die 2019 startete und bis 2024 abgeschlossen sein 

wird. Erste Ergebnisse im Rahmen einer Befragung und ein im Rahmen der Evaluation erstelltes 

Wirkmodell zeigen, dass die Voraussetzungen für eine Zielerreichung mit dem Förderaufruf und 

seiner konkreten Umsetzung gegeben sind. Die angestrebte Zielgruppe wird nach Einschätzung 

der Evaluation ebenfalls erreicht. Im Rahmen des Förderaufrufs wurden Vorhaben ausgewählt, 

die ohne eine Förderung nicht realisiert worden wären und von denen davon auszugehen ist, dass 

diese wirksam auf die übergreifenden Ziele des Förderaufrufs ausgerichtet sind und die 

erstrebten Ziele erreicht werden können.  

Erste Indikatoren zur Wirtschaftlichkeit des Förderaufrufs lassen sich aus der Bewertung des 

Antrags- und Bewilligungsprozesses durch die Zuwendungsempfänger ableiten, die im Rahmen 

der Eingangsbefragung der Evaluation abgefragt wurde. Demnach wurde z.B. der Aufwand für 

die Antragstellung und die Geschwindigkeit bis zum Erhalt einer Förderzusage von einer 

deutlichen Mehrheit der Befragten als angemessen bewertet. Es wurde auch untersucht, 

inwieweit die Covid-19-Pandemie Einfluss auf die Zielerreichung der Projekte und damit des 

Gesamtprogramms sowie auf die Effizienz der Umsetzung haben könnte. Indikatoren weisen 
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darauf hin, dass die Umsetzung der Projekte in einigen Fällen durch die Pandemie verzögert 

wird.  

Konkreter Inhalt in den Projekten ist z.B. die Förderung von Forschung und Entwicklung bei der 

Erprobung von Ladeinfrastrukturlösungen für Elektrofahrzeuge mit intelligentem Management 

in nicht öffentlich-zugänglichen Räumen und in privaten Räumen, bei der Stärkung der 

Wertschöpfungsketten der Elektromobilität, im Bereich Produktion, bei der Verbesserung von 

hersteller- und länderübergreifender Interoperabilität, von Ladeinfrastrukturen sowie bei der 

Weiterentwicklung von Schnellladesystemen, automatischen oder induktiven Ladesystemen. 

Die in den Projekten bearbeiteten technischen Lösungen und Systeme bewegen sich im 

vorwettbewerblichen Bereich, sind also noch nicht am Markt verfügbar. Wichtige Konzepte, 

technologische Lösungen und Verfahren werden weiterentwickelt, und es wird aufgezeigt, für 

welche Anwendungsfelder die Elektromobilität besonders geeignet ist und an welchen Stellen es 

noch weiteren Forschungsbedarf gibt.  

Eine allgemeingültige Bestimmung, welchen konkreten Beitrag das hier betrachtete 

Förderprogramm zu den in Deutschland realisierten Erfolgen (z.B. Verbreitung der 

Elektromobilität unter Nutzung regenerativer Energie, THG-Emissionseinsparungen, hohes 

Datensicherheitsniveau der Ladeinfrastruktur) beigetragen hat, ist angesichts der Komplexität 

und Vielfalt der Wirkungszusammenhänge in den mehr als 100 Projekten mit mehr als 300 

Projektkonsortien und darin untersuchten sehr unterschiedlichen Fragestellungen nicht möglich.  

Es kann allerdings lt. Evaluation und Begleitforschung festgehalten werden, dass die FuE-

Förderung der Elektromobilität unzweifelhaft und maßgeblich dazu beiträgt, die 

Voraussetzungen und FuE-Fragen, die mit der umfassenden Transformation hin zu einem 

elektrifizierten und klimaneutralen Verkehr verbunden sind, zu erforschen. Sie trägt dazu bei, 

Lösungsoptionen aufzuzeigen und somit die Voraussetzung für wesentliche 

elektromobilitätsbedingte CO2-Emissionseinsparungen zu schaffen.  

 

 Förderschwerpunkt „IKT für Elektromobilität“ 

Im Berichtsjahr begann die Umsetzungsphase der vierten Förderrunde des 

Technologieprogramms (Laufzeit: 2019-25). Unter der Überschrift „IKT für Elektromobilität: 

intelligente Anwendungen für Mobilität, Logistik und Energie“ starteten zwölf neue FuE-

Projekte. Vier weitere Vorhaben wurden bis Ende 2020 bewilligt (Projektstart: 2021). Neun 

Forschungsprojekte aus der dritten Förderrunde „IKT für Elektromobilität: Einbindung von 

gewerblichen Elektrofahrzeugen in Logistik-, Mobilitäts- und Energieinfrastrukturen“ konnten 

2020 erfolgreich abgeschlossen werden. Im Mittelpunkt der laufenden Forschungsvorhaben 

stehen auf Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) basierende Anwendungen der 

gewerblichen Elektromobilität und wirtschaftliche Betriebskonzepte, die helfen, die 

Gesamtkostenbilanz der Elektromobilität (Total-Cost-of-Ownership) zu verbessern. Dazu zählen 

z. B. die Entwicklung und Erprobung innovativer Ladetechnologien (automatisch-induktiv, 
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robotergestützt, lastflexibel, für Parkhäuser und Smart Buildings sowie mit Kopplung an 

elektrische Oberleitungen) sowie Liefer- und Logistiklösungen (für stadtnahe Logistikdepots, 

Werkspendelverkehre mit elektrifizierten Wechselbrücken, stadtbahn-basierter Gütertransport 

sowie drohnen-basierte Lieferkonzepte). Insgesamt wurden 2020 rd. 16,2 Mio. € für FuE 

verausgabt und die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 24 Mio. € nahezu vollständig 

in Anspruch genommen. 

 

 Energieforschungsprogramm 

Neu gestartet wurden Vorhaben entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Batteriesystems, 

u. a. zu effizienter Leistungselektronik, Sensorik zur Zustandsüberwachung von Zellen und 

Batterie, Verbesserungen bei Komponenten in Zellen neuer Generation, automatisierbarem 

Recycling von Batterien sowie Entwicklung von modularen Batteriesystemen zum Heben von 

Kostensenkungspotentialen durch hohe Stückzahlen.  Die Zielerreichung auf Programmebene 

wird im Gesamtzusammenhang des 7. Energieforschungsprogramms evaluiert.  Aufgrund des 

vorwettbewerblichen Charakters der FuE-Förderung entstehen CO2-Einsparungen erst mehrere 

Jahre nach Ende der Projektlaufzeit mit der Umsetzung der Forschungsergebnisse. 

 

BMU 

 Förderprogramm „Erneuerbar Mobil“ 

Bei den Vorhaben im Förderprogramm „Erneuerbar Mobil“ ist eine Quantifizierung der THG-

Einsparungen und damit die Angabe der Fördereffizienz für die nicht-investiven Bereiche wenig 

aussagekräftig und nicht möglich. Eine Erfolgskontrolle des Förderprogramms “Erneuerbar 

Mobil” erfolgt im Rahmen einer externen Evaluierung, die voraussichtlich Ende des Jahres 2022 

abgeschlossen sein wird. 

Auf der Grundlage des Förderprogramms „Erneuerbar Mobil“ wurden unter dem 

Förderschwerpunkt „Unterstützung für die Markteinführung mit ökologischen Standards“ 

Förderaufrufe auch im investiven Bereich veröffentlicht (Sofortprogramm „Saubere Luft“ und 

„Flottenaustauschprogramm Sozial & Mobil“). Beide Förderaufrufe zielen durch die 

Anschaffung von Elektrofahrzeugen darauf ab, die verkehrsbedingten Schadstoffemissionen zu 

verringern und den Markthochlauf elektrisch betriebener Fahrzeuge zu unterstützen. Die 

Förderung ermöglicht die Umstellung der Fahrzeugflotten von Taxiunternehmen, Handwerkern 

und anderen Gewerbetreibenden sowie Transport- und Lieferdiensten (Sofortprogramm) bzw. 

von im Sozial- und Gesundheitswesen tätigen Unternehmen und Organisationen. Durch die 

Umstellung der Fahrzeugflotten im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ erschließt sich 

auf diese Weise ein Gesamteinsparpotential von insgesamt durchschnittlich 3.890 Tonnen CO2 

pro Jahr und damit eine Fördereffizienz in Höhe von 2.571 €/t CO2-Äquivalent. 
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Im Rahmen des „Flottenaustauschprogramms Sozial & Mobil“ erfolgten wegen des Starts erst 

zum Jahresende 2020 hin keine Bewilligungen mehr. Daher können bisher keine Angaben zur 

THG-Minderung und Fördereffizienz gemacht werden. 

 

 Förderrichtlinie zur Anschaffung von Elektrobussen im ÖPNV 

Bei der Anschaffung von Elektrobussen im ÖPNV zielt die Förderung darauf ab, den 

Markthochlauf der neuen Technologie zu unterstützen. Dies ermöglicht perspektivisch die 

Umstellung der gesamten ÖPNV-Busflotte und erschließt auf diese Weise ein 

Gesamteinsparpotenzial von insgesamt ca. 4 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr. Die Angabe einer 

Fördereffizienz ist in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll möglich. Im Rahmen einer 

voraussichtlich Ende 2023 vorliegenden Begleituntersuchung wird die Förderung von 

Elektrobussen einer Erfolgskontrolle unterzogen, die auch Aussagen zur CO2-Einsparung 

enthalten wird. 

 
BMVI 

Bis Ende 2020 wurden mit der Förderrichtlinie Elektromobilität aus dem Jahr 2015 insgesamt 

823 Einzelprojekte mit einem Fördervolumen in Höhe von rd. 376 Mio. € bewilligt. 

Im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ wurden auf der Grundlage der Förderrichtlinie 

Elektromobilität des BMVI für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen einschließlich der für 

den Betrieb notwendigen Ladeinfrastruktur in kommunalen Flotten und gewerblichen Flotten im 

kommunalen Umfeld für den Zeitraum von 2018 bis 2020 insgesamt 175 Mio. € (55 Mio. € für 

2018, jeweils 60 Mio. € für 2019 und 2020 als Verpflichtungsermächtigungen) bereitgestellt. Die 

Mittel konnten bis Ende 2018 in insgesamt 220 Projekten vollständig gebunden werden. Darüber 

hinaus wurden dem BMVI im Rahmen des 3. Kommunalgipfels im Dezember 2018 weitere 

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 90 Mio. € zur Verfügung gestellt, die im Jahr 2019 

ebenfalls vollständig in 172 Vorhaben gebunden wurden. 

Im Bereich der Forschungs- und Entwicklungsvorhaben konnten über verschiedene Förderaufrufe 

die strategisch wichtigen Bereiche ÖPNV/SPNV, Nutzfahrzeuge und Zuverlässigkeit von 

Ladeinfrastruktur mit zukunftsweisenden Vorhaben besetzt werden. Beispiele sind „Scale-e-

Drive“, in dessen Rahmen die Produktionskosten für Nutzfahrzeuge mittelfristig durch 

Komponentenneuentwicklungen und die Entwicklung spezieller Betriebsstrategien gesenkt 

werden sollen. Ein weiteres Beispiel ist das Vorhaben "EmoSyn", in dem die Nutzung von lokal 

erzeugter erneuerbarer Energie beim Aufladen von Elektrobussen und die Nutzung der 

verwendeten Komponenten in der Sektorenkopplung erforscht werden. 

Im Bereich der Konzeptförderung wurden seit 2015 insgesamt 200 Anträge zur Förderung von 

kommunalen Elektromobilitätskonzepten bewilligt, wobei die Nachfrage nach diesem 

Förderschwerpunkt steigt. Die Höhe der CO2-Minderung ist aufgrund des hohen Anteils von 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nicht sinnvoll darstellbar. 
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Die Fördereffizienz in THG-Einsparungen pro Euro an Fördermitteln ist bei den Forschungs- 

und Entwicklungsvorhaben nicht sinnvoll darstellbar. Für die investiven Förderbereiche wurde 

die THG-Fördereffizienz nicht untersucht. 

Für die Programmbegleitung zur Umsetzung der Förderrichtlinie Elektromobilität im Rahmen 

der projektübergreifenden wissenschaftlichen Programmbegleitforschung des BMVI ist die 

NOW GmbH Ansprechpartner. Die aus den Projekten gewonnenen und gebündelten 

Erkenntnisse werden innerhalb der verschiedenen Themenfelder aufbereitet und als 

Handlungsempfehlungen den Akteuren und der interessierten Fachöffentlichkeit (u. a. 

Kommunen, kommunalen und gewerblichen Unternehmen und Flottenbetreibern) zur Verfügung 

gestellt. Darüber hinaus liefern sie wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des 

Programms. 

2018 wurde die Programmphase 2012 bis 2015/16 (auf Basis der Förderrichtlinie 

Elektromobilität des BMVI von 2011) evaluiert. Der Evaluationsbericht liegt vor. Es wurde 

festgestellt, dass die Programmstrukturen wesentlich dazu beigetragen haben, dass die 

Fördermaßnahmen Wirkung entfalten konnten. 

 
 Ergänzende Informationen 

 
BMWi 

Neben Erfahrungen im Zusammenhang mit dem netzverträglichen Aufbau von Ladeinfrastruktur 

werden in den Projekten auch Erkenntnisse aus Bereichen gewonnen, die erst nach dem 

Förderaufruf im bedeutsamen Umfang relevant wurden. In Zusammenhang mit intelligenten 

Messystemen heißt dies konkret, dass der Austausch zwischen Akteuren zu Architektur und 

Prozessthemen rund um Ladevorgänge durch Elektromobilität, Intelligente Netze und Smart 

Meter Gateways erfolgreich etabliert wurde. 

2021 liegt der Schwerpunkt – im Sinne des primären Ziels des Förderaufrufs BAnz AT 

04.01.2018 B2 –auf dem weiteren Aufbau von Ladeinfrastruktur in den betroffenen Kommunen. 

 
BMU 

Unverändert kam es regelmäßig zu langen Lieferzeiten der Hersteller. Die Fahrzeuge konnten 

oftmals erst nach mehreren Monaten ausgeliefert werden. Eine Auszahlung der Zuwendung kann 

jedoch erst nach Auslieferung des Fahrzeuges erfolgen.  

Da die Förderung des BMU im Rahmen der Anschaffung von Elektrobussen auf die Umstellung 

ganzer Flotten bzw. Linien abzielt, werden bei den geförderten Vorhaben vorwiegend größere 

Stückzahlen von Elektrobussen beschafft. Die Beauftragung der entsprechenden Lieferung der 

Fahrzeuge und der Ladeinfrastruktur erfolgt zumeist im Rahmen von aufwändigen 

Ausschreibungsverfahren. Aufgrund der Komplexität besteht regelmäßig die Gefahr von 

(längeren) Verzögerungen im Ausschreibungsprozess. Hinzu kommen Hindernisse bei der 
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Umsetzung durch längere Planungs- und Bauphasen für die notwendige Infrastruktur sowie im 

Einzelfall verspätete Lieferungen der Fahrzeuge. Diese Veränderungen im Projektablauf sind 

nicht vorhersehbar, führen aber in einzelnen Haushaltsjahren, so auch im Jahr 2020, immer 

wieder zu einem geringeren Mittelabruf, als ursprünglich erwartet. Es handelt sich dabei nicht 

um einen Minderbedarf, die Mittel werden vielmehr zu einem späteren Zeitpunkt benötigt, da 

sich die Umsetzung der Projekte lediglich zeitlich verschiebt. 

Beim Flottenaustauschprogramm „Sozial & Mobil“ kam es aufgrund laufender Abstimmungen 

innerhalb der Bundesregierung zur Möglichkeit der Kumulierung mit dem Umweltbonus zu 

Verzögerungen, so dass der Förderaufruf erst am 2. November 2020 veröffentlicht werden 

konnte. Unter Berücksichtigung der Antragsfristen und der Bearbeitungsdauer für die 

Bewilligung von Förderanträgen war ein Mittelabfluss der im Rahmen des Konjunkturpakets im 

Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellten 20 Mio. € bis zum Jahresende nicht möglich. 

 

BMVI 

Internationale Projekte 

a) Deutsch-Chinesische Kooperation 

Die Kooperation zwischen dem BMVI und dem chinesischen Ministerium für Wissenschaft und 

Technologie (MoST) erfolgt seit 2016 im Rahmen des „Sino German Electro Mobility 

Innovation and Support Center (SGEC)“ und wird von den Durchführungsorganisationen China 

Automotive Technology and Research Center (CATARC) auf chinesischer und der NOW GmbH 

auf deutscher Seite umgesetzt. Das SGEC bildet den Rahmen für die Fortsetzung der 

langjährigen Kooperation im Bereich Elektromobilität zwischen BMVI und MoST. Es soll aus 

deutscher Sicht auf bestehenden Kontakten und Netzwerken aufbauen, die Markteinführung und 

den Markthochlauf von Elektrofahrzeugen (Batterie und Brennstoffzelle) in China für deutsche 

Unternehmen voranbringen und dabei von den Erfahrungen Chinas im Bereich der 

Elektromobilität bei Forschung und Entwicklung profitieren. Nationale Partner beider Länder – 

insbesondere Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Industriepartner (z. B. die 

HafenCity Universität Hamburg, der TÜV Süd, das Fraunhofer Institut für Solare 

Energiesysteme (ISE), die Tongji University Shanghai und die Guangxi Yuchai Machinery 

Group) – sind dabei eingebunden. 

 

b) Nachfolgeprojekt des BMVI „EMEurope“ (Electric Mobility Europe) der ERA-NET 

Initiative „Electromobility+“ 

Das BMVI ist Partner im von der Europäischen Kommission kofinanzierten Projekt 

„Electromobility Europe“ (EMEurope). 

2010 hat die Europäische Kommission gemeinsam mit Partnern der Mitgliedstaaten im Rahmen 

des Programms "ERA-NET Transport" die Förderinitiative "Electromobility+ 2010-2015" 
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initiiert. In der Abschlussveranstaltung erklärten die beteiligten Partner, die Kooperation im 

Rahmen eines neuen ERA-NET Cofund EMEurope fortzuführen. 

Ziel von EMEurope ist es, den Politikaustausch und die länderübergreifende Forschung zum 

Thema E-Mobilität auf eine europäische Kooperationsstufe zu stellen. Mit diesem zweigleisigen 

Ansatz sollen nationale und regionale Akteure aus Politik und Forschung stärker miteinander 

vernetzt werden, um die Etablierung der Elektromobilität auf europäischer Ebene zu 

beschleunigen. Die Förderinitiative wird von zwei Säulen getragen: Politikaustausch und 

konkrete Projektförderung.  

Im Fokus der politischen Kooperation steht der Austausch zu umgesetzten bzw. geplanten 

nationalen Maßnahmen zur Etablierung günstiger Rahmenbedingungen bzw. Investitionen für 

die Weiterentwicklung der Elektromobilität in Europa. Zwei Umfragen (State of the art surveys) 

zu nationalen, regionalen und zu europäischen Maßnahmen zur Einrichtung und Unterstützung 

der Elektromobilität wurden durchgeführt. Die Ergebnisse der Umfragen sind bzw. werden auf 

der Webseite: https://www.electricmobilityeurope.eu/ veröffentlicht. 

Die zweite Säule umfasst die gemeinschaftliche Förderung von Innovationsprojekten zur 

Anwendung und Implementierung von Elektromobilität.  

Für die Förderinitiative werden von den beteiligten Partnern und der EU-Kommission insgesamt 

rd. 23 Mio. € aufgewendet. Darin enthalten ist eine Finanzhilfe der EU- Kommission von rd. 

10 Mio. €. Zu den beteiligten Partnern gehören 19 nationale und regionale 

Regierungsorganisationen aus den Niederlanden, Österreich, Finnland, Schweden, Dänemark, 

Weißrussland, Ungarn, Polen, Türkei, Spanien, Italien, Frankreich, Israel und Spanien. 

Die Förderinitiative EMEurope hat eine Laufzeit von insgesamt 60 Monaten, sie startete am 

1. Oktober 2016 und endet am 30. September 2021. Die eingeschlossene Projektförderung 

startete Anfang 2018 und endete nach einer Laufzeit von 30 Monaten Mitte 2020. Insgesamt 

wurden 13 Projekte erfolgreich durchgeführt. 

Wie im Vorgängerprojekt erstattet die Europäische Kommission insgesamt bis zu 37 % der vom 

Netzwerk aufzuwendenden Förderausgaben (deutscher Anteil derzeit rd. 3,6 Mio. €). Anfang 

2017 wurde von der Kommission eine erste Auszahlung in Höhe von 10 % der zu erwartenden 

Gesamterstattung nach Start der Projekte 2016 geleistet. Die zweite Erstattung erfolgte Anfang 

2019 in Höhe von 81 % der zu erwartenden Gesamterstattung. Die Erstattungen erfolgen in der 

Regel nachschüssig durch Einnahmen im Ausgabetitel (hier 6092 683 04). 
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  683 05 - Hybridelektrisches Fliegen 

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 15.000 4.750 0 
Verpflichtungsermächtigungen 60.000 45.689 0 

 

Es kam 2020 aufgrund unmittelbarer Auswirkungen der Covid-19- Pandemie, von der 

maßgeblich der Luftfahrtsektor betroffen war, zu einem geringen Mittelabfluss. Maßnahmen wie 

Lockdown, Quarantäne, Kurzarbeit und ein Zusammenbruch der Märkte im Luftfahrtbereich 

führten zu einer Verringerung (teilweise zu einer Halbierung) der Produktionszahlen. Davon war 

unmittelbar auch das im FuE-Bereich und bei Wissenschaftseinrichtungen/Hochschulen 

eingesetzte Personal betroffen. Umsatzeinbrüche und die mittelfristig schlechten 

Geschäftsaussichten im Luftfahrtbereich führten zu Problemen bei der Finanzierung der FuE-

Vorhaben und Bereitstellung der notwendigen Eigenanteile. Der Ausfall von Partnern in den 

Verbundprojekten hatte erhebliche Verzögerungen bei der Umsetzung / Bewilligung und dem 

Start der Projekte zur Folge. Geplante Reisen, Projektmeetings, Veranstaltungen etc. waren nicht 

möglich.  

Der Titel wurde im Jahr 2020 in den EKF aufgenommen.  

 

 Förderziel 

Gefördert werden F&E-Vorhaben mit dem Ziel einer emissionsarmen und mittel- bis langfristig 

einer emissionsfreien bzw. CO2-neutralen Luftfahrt (Zero Emission Aircraft) Ziel ist die 

Entwicklung technischer Lösungen für ein Luftfahrzeug, das sowohl im Flug- als auch im 

Bodenbetrieb keine Schadstoffe emittiert. Damit orientiert sich die Luftfahrt an der „Renewable 

Energy Directive“ (RED II), dem Pariser Klimaschutzabkommen sowie an CORSIA (Carbon 

Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) für eine nachhaltige Mobilität im 

Luftverkehr. Der Weg hin zu einer klimaneutralen Luftfahrt bedarf erheblicher Investitionen und 

erfordert einen großen Forschungsaufwand für Technologien in allen Bereichen. Die 

Entwicklung zulassungsfähiger Technologien für klimaneutrale (Langstrecken-)Flugzeuge ist 

aus heutiger Sicht bis 2040 möglich. Die Marktdurchdringung bis hin zur kompletten 

Flottenerneuerung erfordert enorme industrielle Anstrengungen.  

Im Einzelnen: Von zentraler Bedeutung ist die Entwicklung von elektrisch betriebenen 

Propulsatoren für den Primärantrieb. Die elektrischen Propulsatoren erhalten die elektrische 

Energie entweder aus Batteriespeichern, Brennstoffzellen oder Kombinationen. Energieträger für 

die Brennstoffzellen ist klimaneutral erzeugter „grüner“ Wasserstoff. Damit der neue Antrieb 

nicht zu Lasten der Nutzwerte geht, sind auf die spezifischen Antriebseigenschaften hin spezielle 
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neuartige Flugzeugkonfigurationen erforderlich. Hierbei werden gezielt Freiheitsgrade genutzt, 

um eine gute Integration der neuen Technologien in das Gesamtsystem zu ermöglichen. Jedes 

Einsatzspektrum erfordert spezifische Lösungsansätze.  

Grundlage ist die Bekanntmachung zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

im Rahmen des sechsten nationalen zivilen Luftfahrtforschungsprogramms vom 5. November 

2019 (Banz AT 15.11.2019). Das Programm wurde am 17. Februar 2020 mit einer Laufzeit bis 

zum 31. Dezember 2026 unter SA .55829 (2019/N) notifiziert. 

Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und 

Wissenschaftseinrichtungen. Eine Verwertungsperspektive beim potenziellen 

Zuwendungsempfänger in der Luftfahrtbranche ist zwingend erforderlich. Die Zuwendungen 

werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse oder bedingt rückzahlbare Vorschüsse i.S. von § 15 

Doppelbuchstabe dd des FuEuI-Unionsrahmens für staatliche Beihilfen (ABL. C vom 27. 

Juni 2014) nach Maßgabe der o.g. Programmnotifizierung und Bekanntmachung LuFo VI sowie 

BHO inklusive der VV zur BHO gewährt. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die Förderung hybridelektrischen Fliegens ist ein Element der Nationalen Wasserstoffstrategie 

(Maßnahme 27) und des Konjunkturpakets aus dem Jahr 2020 (Ziffer 36).  

LuFo-Forschungsergebnisse haben sowohl im Betrieb (Verbesserung in der Antriebstechnik, 

Aerodynamik) als auch durch Anpassung der Flugführung bereits zu massiven CO2 

Einsparungen geführt. Hybrid-elektrische Antriebstechnologien kombiniert mit alternativen 

Kraftstoffen oder Brennstoffzellen oder auch hybrid-elektrische Strukturen (Kabinenversorgung 

inklusive Avionik und Notstromversorgung) leisten einen wesentlichen Beitrag zu weiteren CO2-

Einsparungen. Weitere Forschungsanstrengungen sind allerdings unabdingbar, um die 

Klimaschutzziele zu erreichen. 

Die ergänzende Finanzierung aus dem EKF eröffnet die Möglichkeit, zusätzliche und auch 

kostenintensive Großprojekte und Demonstratoren im Bereich des hybridelektrischen Fliegens 

zu fördern, die im Rahmen des LuFo-Programms mit den vorhandenen bzw. begrenzten Mitteln 

im Haushalt des BMWi (Titel 0901 683 31) ansonsten nicht realisiert werden können. 

Ermöglicht wird die Förderung und Umsetzung von Projekten auch im marktnahen Bereich 

(Prototypen/ Demonstratoren) und damit der kurz- und mittelfristige Einsatz dieser Technologien 

in zukünftigen Generationen neuer Luftfahrzeuge.  

Die Maßnahme vereint dabei Klimaschutz mit industriepolitischen Zielen. Sie stärkt den 

Luftfahrtstandort Deutschland und eröffnet der deutschen Luftfahrtindustrie die Chance, mittels 

innovativer, emissionsarmer und klimaschonender Technologien ihre Wettbewerbsfähigkeit 

auszubauen und sich neue Exportmärkte zu erschließen. Es besteht Konsens innerhalb der 

Luftfahrtbranche, dass zur Erreichung des ambitionierten Ziels einer nochmal deutlich 

emissionsärmeren oder gar emissionsfreien Luftfahrt im Kurz- und Mittelstreckenbereich 

disruptive Technologieschritte wie das hybridelektrisches Fliegen unverzichtbar sind. Die 
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Maßnahme trägt außerdem dazu bei, die ambitionierten Emissionsminderungsziele zu erreichen, 

die in der von der EU-Kommission und der Luft- und Raumfahrtindustrie gemeinsam 

erarbeiteten Forschungs- und Innovationsstrategie Flightpath 2050 gesetzt wurden. Dabei wurde 

festgehalten, dass bis 2050 die CO2-Emissionen um 75 Prozent und die Stickstoffoxid (NOx)-

Emissionen um 90 Prozent pro Passagierkilometer (Pkm) sinken sollen (Vergleichsjahr 2000). 

Der Einsatz elektrisch-hybrider Technologien in Luftfahrzeugen wird aufgrund der hier 

notwendigen aufwändigen und ambitionierten Entwicklung und des Entwicklungsrisikos 

mittelfristig erfolgen. Schätzungen gehen von einer THG-Minderung durch technische 

Neuerungen von jährlich etwa 4 Millionen Tonnen (bis 2040) allein bei den Flügen, die den 

deutschen Luftraum tangieren, aus (auf der Grundlage des European Aviation Environmental 

Report 2019). Die dynamische Entwicklung neuer Technologien mit dem Ziel des 

emissionsarmen oder auch CO2-freien Fliegens wird zu weiteren signifikanten Einsparungen 

führen. Der letztendliche THG-Minderungseffekt ist dabei unmittelbar abhängig vom Einsatz und 

der Marktreife (EIS) zukünftiger neuer Luftfahrzeuge und dem Umfang beim Austausch 

vorhandene Flugzeuge bei den Fluggesellschaften.  

Es ist zu erwarten, dass Innovationen im Bereich des hybridelektrischen Fliegens schnell in den 

Export Eingang finden, so dass auf globaler Ebene noch deutlich höhere Einsparungen zu 

erwarten sind. Erste LuFo-Projekte sollen bereits 2021/2022 quantifizierte Ergebnisse liefern. 

Mit deren Realisierung, die im Verbund zwischen Industrie, Großforschung und Universitäten 

erfolgt, wird das Fundament für den Weg zur emissionsfreien Luftfahrt in Deutschland gelegt.  

 

 Ergänzende Informationen 

Schon durch anhaltendes Wachstum in den Schwellenländern wird die Nachfrage nach 

Lufttransportleistung nach der Covid-19-Pandemie in den nächsten Dekaden weiter ansteigen. 

Ohne geeignete Klimaschutzmaßnahmen wäre eine starke Zunahme der CO2-Emissionen die 

Folge. Technologieentwicklungen am Flügel und Rumpf reduzieren Gewicht und Widerstand 

und ermöglichen schon heute im Zusammenspiel mit verbesserten Fluggasturbinen signifikante 

Effizienzsteigerung im Luftverkehr. So verbrauchen die heute aktuellen Flugzeuge 20 % bis 

30 % weniger Kraftstoff als ihre Vorgänger (bspw. A320neo-Familie, A350 und B787). Eine 

reine Fortschreibung dieser Technologieentwicklung reicht für die ambitionierten Verbrauchs- 

und Klimaziele aufgrund des erwarteten Verkehrswachstums allerdings nicht aus. Daher sind in 

der nächsten Flugzeuggeneration ab 2030 weitere technologische Innovationen für Antrieb und 

Flugzeug erforderlich, u.a. dem Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe sowie von Wasserstoff für eine 

weitere Dekarbonisierung des Luftverkehrs. Airbus plant ab 2035 unter Einsatz 

hybridelektrischer Technologien und Wasserstoff als Energieträger die Entwicklung neuer 

Flugzeuge für Regional- und Mittelstrecken und weitere 30 % Einsparungen im 

Kraftstoffverbrauch. Mit dem laufenden Projekt D328 ECO befindet sich derzeit in Deutschland 

ein Turboprop-Flugzeug-Programm der neuesten Generation in der Entwicklung. Die D328ECO 

ist dabei die Basis für eine ambitionierte Weiterentwicklung ab voraussichtlich 2028 zu einer 

hybridelektrische Variante mit Wasserstoffantrieb auf Brennstoffzellenbasis (D328 ze).  
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 683 06 - Förderung von Erzeugungsanlagen für strombasierte Kraftstoffe und 

fortschrittliche Biokraftstoffe sowie für moderne Kraftstoffe und 

Antriebstechnologien für die Luftfahrt  

Bewirtschafter: BMVI 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 100.000 0,00 - 
Verpflichtungsermächtigungen 100.000 26.058 - 

 

Am 16. September 2020 erfolgte die Aufhebung der qualifizierten Sperre des Titels 683 06 durch 

den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags.  

Von den verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 100 Mio. € sind rd. 26 Mio. € 

auf Grundlage des Förderprogramms „Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und 

Brennstoffzellentechnologie II (2016 - 2026) (NIP II)“gebunden worden. 

 

 Förderziel 

 

 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 

II (2016-2026) (NIP II) 

Für die Entwicklung eines brennstoffzellenbasierten Antriebsstrangs für Luftfahrzeuge wurden 

im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und 

Brennstoffzellentechnologie 2016 - 2026 (Phase II) Mittel in Höhe von rd. 26 Mio. € bewilligt. 

 

 Förderung von Erzeugungsanlagen für strombasierte flüssige und gasförmige 

Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien sowie für fortschrittliche Biokraftstoffe 

Entsprechend des Förderkonzepts liegt der Förderschwerpunkt auf Erzeugungsanlagen für 

strombasierte Kraftstoffe, insbesondere für den Luftverkehr. Förderfähig sollen die 

unmittelbaren Gestehungskosten für den Kraftstoff sein, d.h. sowohl Investitions- als auch 

Betriebskosten. Im Herbst 2020 wurde eine Vorstudie in Auftrag gegeben, um 

Ausgestaltungsmöglichkeiten eines wettbewerblichen Förderdesigns auszuloten und die 

Erstellung einer Förderrichtlinie zu begleiten. Mit einer Veröffentlichung der Richtlinie wird 

frühestens im dritten Quartal 2021 gerechnet, u.a. abhängig von der Dauer der nötigen 

Notifizierung bei der Europäischen Kommission. Die Förderung soll sich an neue und 

Bestandsunternehmen richten, die in Erzeugungsanlagen für strombasiertes Kerosin investieren 

und diese Anlagen betreiben wollen. 
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 Zielerreichung und Fördereffizienz 

 

 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechno-

logie II (2016-2026) (NIP II) 

Die Maßnahmen des BMVI im NIP II zielen darauf ab, Mobilität mit Wasserstoff- und 

Brennstoffzellen in den nächsten zehn Jahren wettbewerbsfähig im Markt zu etablieren. Dies 

beinhaltet die Entwicklung fahrzeugseitiger Technologien und Systeme ebenso wie die jeweils 

notwendige Kraftstoffinfrastruktur. Daneben fördert das BMVI die marktvorbereitende 

Demonstration, Erprobung und forschungsgebundene Innovation von Anwendungen der 

Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie im Verkehrssektor. 

Die Fördereffizienz in THG-Einsparungen pro Euro an Fördermitteln ist aufgrund des Anteils an 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im NIP nicht sinnvoll darstellbar. 

Über die unabhängige Programmkoordination durch die NOW GmbH sowie die 

vorhabenspezifische Evaluierung durch den Projektträger in Bezug auf den Fortschritt der 

Technologie wird eine kontinuierliche Zielerreichungskontrolle anhand der im Vorfeld 

definierten Ziele sichergestellt. Über den Zeitraum des Förderprogramms von 2016 bis 2026 ist 

angestrebt, zur Mitte der Laufzeit des Programms (2021/2022) sowie zum Ende des 

Förderprogramms eine Evaluation durch einen unabhängigen Auftragnehmer durchführen zu 

lassen. 

 

 Förderung von Erzeugungsanlagen für strombasierte flüssige und gasförmige 

Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien sowie für fortschrittliche Biokraftstoffe 

Ob die Fördermaßnahme relevant ist und zur Zielerreichung (Dekarbonisierung im 

Verkehrsbereich) beiträgt und hinsichtlich der Ergebnisse und Wirkung effektiv ist, kann anhand 

der produzierten und eingesetzten Menge erneuerbaren Kerosins bewertet werden. Zu 

berücksichtigen ist, dass bei einer ersten Ausschreibungsrunde 2021/2022 frühestens 2024/2025 

erste Anlagen in Betrieb gehen können.  

 

 683 07 – Zuschüsse zur Entlastung beim Strompreis  

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 0 0 0 
Verpflichtungsermächtigungen 10.800.000 10.800.000 0 
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Der Titel wurde mit dem Nachtragshaushalt 2020 neu im EKF ausgebracht und beinhaltet eine 

Verpflichtungsermächtigung über 10.800.000 T€ für 2021. 

 

 Förderziel 

Die EEG-Umlage soll ab dem Jahr 2021 durch Einnahmen aus dem nationalen 

Brennstoffemissionshandel (gesetzliche Grundlage im BEHG) abgesenkt werden, welche aus der 

Einführung einer CO2-Bepreisung für Verkehr und Wärme ab dem Jahr 2021 resultieren. 

Die EEG-Umlage drohte trotz der vorgenannten Zuschüsse ab dem Jahr 2021 aufgrund von 

Auswirkungen der Corona-Pandemie weiter anzusteigen. Deshalb wurde im Sommer 2020 im 

Zuge des Konjunkturpaketes beschlossen, einen solchen Anstieg der Umlage durch einen 

Zuschuss aus Haushaltsmitteln des Bundes zu verhindern. Dieser Zuschuss in Höhe von 11 

Mrd. € hat eine Senkung der EEG-Umlage auf 6,5 ct/kWh im Jahr 2021 und 6,0 ct/kWh im Jahr 

2022 zum Ziel. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die Zielerreichung wird durch den jährlichen Prozess zur Ermittlung der EEG-Umlage des 

jeweiligen Folgejahres sichergestellt, welcher auf wissenschaftlicher Grundlage durch die ÜNB 

und von ihnen beauftragte Institute durchgeführt wird. Im Rahmen dieses Prozesses wird unter 

anderem der konkrete Zuschussbedarf bestimmt, der erforderlich ist, um die EEG-Umlage 

entsprechend der vorgenannten Ziele zu senken. 

 

 685 02 – Anwendungsorientierte Grundlagenforschung Grüner Wasserstoff 

Bewirtschafter: BMBF 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

 

 
Der Titel 6092 685 02 - Anwendungsorientierte Grundlagenforschung Grüner Wasserstoff - 

wurde erstmalig mit dem Haushalt 2020 ausgebracht. Der Titel dient der Umsetzung der im 

Klimaschutzprogramm ursprünglich für Ende 2019 angekündigten Nationalen 

Wasserstoffstrategie (NWS). Da die NWS letztlich erst Mitte 2020 verabschiedet wurde, konnten 

auch erst dann entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden. Daher konnte nur ein Teil der 

ursprünglich für 2020 geplanten Projekte mit entsprechender Verzögerung starten. Hierdurch 

wurde der Mittelabfluss 2020 deutlich reduziert. Die Corona-Pandemie trug weiterhin zu 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 65.000 29.416 - 
Verpflichtungsermächtigungen 146.000 136.660 - 
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Verzögerungen bei. Auf Basis des im Juni 2020 veröffentlichten Förderaufrufs zum 

Ideenwettbewerb „Wasserstoffrepublik Deutschland“ konnten 93,6% der im Titel vorgesehenen 

Verpflichtungsermächtigungen festgelegt werden (136,6 Mio. € von 146,0 Mio. €). Die ersten 

Projekte sind 2020 gestartet (Laufzeiten teilweise bis 2025). In 2020 wurden 50 Zuwendungen 

an Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Unternehmen der gewerblichen 

Wirtschaft und andere juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts mit einer 

Gesamt-Bewilligungssumme von 161,6 Mio. € neu vergeben. Bei der Differenz zwischen diesem 

Betrag und der Summe der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 2020 in der oben 

aufgeführten Tabelle handelt es sich um die Kosten für den beauftragten Projektträger. 

 

 Förderziel  

Die Mittel werden für FuE-Projekte und -Kooperationen zur Umsetzung der Nationalen 

Wasserstoffstrategie verwendet. Basis sind die Förderbekanntmachung des BMBF zum 

7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung vom 6. Februar 2019 und der darauf 

aufbauende Förderaufruf des BMBF „Ideenwettbewerb Wasserstoffrepublik Deutschland“ vom 

19. Juni 2020. Gefördert werden Forschungs- und Umsetzungsmaßnahmen zur Produktion, zum 

Transport und zur Nutzung von grünem Wasserstoff u.a. zur Sektorenkopplung und der 

Dekarbonisierung von Industrie und Verkehr sowie dem Aufbau von globalen Import- und 

Lieferpartnerschaften für Grünen Wasserstoff.  

 
Was wird gefördert? 

 Maßnahmen im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Wasserstoffrepublik Deutschland“. Ziel 
der Fördermaßnahme ist die Entwicklung neuer Forschungs- und 
Umsetzungsmaßnahmen zur Produktion, zum Transport und zur Nutzung vom grünen 
Energieträger Wasserstoff zur Sektorenkopplung. 

 Zweite Phase des Projekts Carbon2Chem. Regenerativ erzeugter Wasserstoff wird dazu 
genutzt, das bei der Stahlproduktion entstehende CO2 für die Produktion chemischer 
Grundstoffe zu verwenden. 

 Begleitforschung Wasserstoff in der Stahlerzeugung: Aktivitäten zur direkten 
Vermeidung von CO2-Emissionen (CDA) bei der Stahlherstellung  

 Potentialatlas „Grüner Wasserstoff“ in Afrika und anschließende Demonstrations- und 
FuE-Vorhaben zu möglichen Wertschöpfungsketten in Afrika  

 Kooperation mit Australien zu Produktion und Transport von „Grünem Wasserstoff“  
 Projekte im Zusammenhang mit dem Aufbau von Forschungskooperationen zum Thema 

Wasserstoff an verschiedenen Hochschulstandorten und Forschungseinrichtungen  
 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

THG-Minderungspotenziale für FuE-Maßnahmen und damit die Darstellung der direkten 

Fördereffizienz als Verhältnis von Treibhausgas-Einsparung und Fördervolumen lassen sich 

nicht belastbar quantifizieren. Ein Blick zurück zeigt aber, dass erst durch die 

Forschungsförderung Technologien bereitgestellt werden, die die CO2-Reduktion überhaupt erst 
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möglich machen und somit auf das Erreichen der Klimaziele einzahlen. Alle Vorhaben werden 

im Verlauf und nach Laufzeitende fachlich und administrativ durch den Projektträger auf ihre 

Wirkung geprüft. 

 

 685 03 - Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel 

Bewirtschafter: BMI 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

 

 

 Förderziel  

Mit dem neu aufzulegenden Bundesprogramm sollen Maßnahmen zur Klimaanpassung und 

Modernisierung im urbanen Raum gefördert werden. Das Programm versteht sich als Beitrag des 

Bundes zur klimaangepassten Stadtentwicklung durch eine gezielte Entwicklung und 

Modernisierung von Grün- und Freiflächen. Förderfähig sind vegetabile und bauliche 

Investitionen sowie investitionsvorbereitende, begleitende und konzeptionelle Maßnahmen, die 

urbane Grün- und Freiräume in ihrer Vitalität und Funktionsvielfalt erhalten und 

weiterentwickeln. Die Maßnahmen sollen einen Beitrag zur CO2-Minderung und zur 

Verbesserung des Klimas in urbanen Räumen leisten.  

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Auf Grundlage der bei ihm eingegangenen Projektskizzen hat der Haushaltsausschuss des 

Deutschen Bundestages am 18. November 2020 eine Förderliste mit 107 Projekten beschlossen 

und dem BMI am 1. Dezember 2020 mit der Bitte um Prüfung der Förderfähigkeit und der 

Einleitung der Zuwendungsverfahren übermittelt. Um den Kommunen und Projektträgern 

ausreichend Zeit für die Stellung eines Zuwendungsantrags und die Bereitstellung des 

erforderlichen Eigenanteils einzuräumen, sind die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten 

Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt 

worden. Das BMI hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) mit der 

Umsetzung und Begleitung des Förderprogramms betraut. Das BBSR hat die vom 

Haushaltsausschuss ausgewählten Kommunen um Stellung entsprechender Zuwendungsanträge 

gebeten. Die Bundesmittel werden in den Jahren 2021 bis 2024 bereitgestellt.  

Eine programmbegleitende Evaluierung des Bundesprogramms ist vorgesehen. Dabei soll auch 

die THG-Fördereffizienz untersucht werden. 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 30.000 0 - 
Verpflichtungsermächtigungen 170.000 0 - 
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 686 01 – Innovationsprogramm Moderne Energien für KMU  

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 15.000 0 - 
Verpflichtungsermächtigungen 31.500 0 - 

 

Dieser Titel wurde 2020 erstmals ausgebracht. 2020 konnten keine Vorhaben zu dieser 

Zweckbestimmung initiiert werden.  

Der Adressatenkreis wird bereits im bestehenden Förderprogramm „Bundesförderung für 

Energieeffizienz in der Wirtschaft“ (Titel 6092 686 08) gut angesprochen und bietet durch einen 

Bonus für diese Antragstellergruppe verstärkte Anreize für eine innovative und 

technologieoffene Energienutzung 

Im Rahmen fachlicher Abwägungen wurde beschlossen, das bestehende Förderprogramm über 

Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft zu novellieren und damit die bereits gute 

Nachfrage durch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu steigern. 

Damit wird der parlamentarische Wille zur Förderung innovativer KMU umgesetzt werden.  

 

 686 03 – Querschnittsaufgabe Energieeffizienz  

Bewirtschafter: BMWi unter Partizipation BMVI und BMU 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 280.520 133.347 132.986 

Verpflichtungsermächtigungen 400.000 24.279 67.090 

 

Der Mittelabfluss konnte gegenüber dem Vorjahr marginal gesteigert werden, dennoch blieb 

dieser im Jahr 2020 hinter den Erwartungen zurück. Davon betroffen waren nahezu alle 

beteiligten Maßnahmen des Titels. Dies ist einerseits dem schwierigen Marktumfeld sowie den 

Marktunsicherheiten des Jahres 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie geschuldet. Andererseits 

gab es auch davon unabhängige Verzögerungen beim Projektfortschritt/-nachweis und daran 

geknüpfte Auszahlungszeitpunkte. Für das Jahr 2021 werden allerdings Nachholeffekte erwartet. 

In diesem Titel werden verschiedene, übergreifende Maßnahmen im Bereich der 

Energieeffizienz realisiert. Die einzelnen Maßnahmen werden gemäß gesetzlicher Vorgaben 
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sowie in Form von Förderrichtlinien, Einzelvorhaben sowie Studien und Konzepten 

durchgeführt.  

 Förderziel 

 

 Nationales Effizienzlabel für Heizungsaltanlagen (Heizungslabel), BMWi 

Im Jahr 2050 soll der Gebäudebestand nahezu klimaneutral sein. Die in den vergangenen Jahren 

erzielten Fortschritte und Maßnahmen genügen nicht für die Erreichung der nationalen 

Effizienzziele. Das nationale Effizienzlabel für Heizungsaltanlagen ist eine Maßnahme aus dem 

Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE). 

Im Gebäudebereich werden knapp 40 Prozent der gesamten Endenergie in Deutschland 

verbraucht. Der größte Einzelbeitrag entfällt auf die Beheizung. Entsprechend groß ist dort das 

technische und häufig auch das wirtschaftliche Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz. 

Derzeit sind über 70 Prozent der Heizgeräte in Deutschland ineffizient. Das durchschnittliche 

Alter der Heizgeräte liegt bei 17,6 Jahren. 36 Prozent aller Heizgeräte sind sogar älter als 

zwanzig Jahre. Da die jährliche Austauschrate bei Heizgeräten mit gut 3 Prozent sehr niedrig ist, 

würde es bei gleichbleibender Rate im Hinblick auf die unsanierten Heizgeräte ca. 25 Jahre 

dauern, bis der Heizungsbestand saniert ist. An diesem Punkt setzt das nationale Effizienzlabel 

für Heizungsaltanlagen an. Durch das Label sollen die Heizungsbesitzer über den Effizienzstatus 

ihres Geräts informiert und zu einer Energieberatung und/oder einem Anlagenaustausch 

bewogen werden. Das Heizungslabel muss seit 2017 verpflichtend angebracht werden und soll 

somit mittelbar zu THG-Einsparungen durch Erhöhung der Austauschrate beitragen. Primär 

erfolgt dies durch die Schornsteinfeger im Rahmen der Feuerstättenschau und wird vergütet.  

 

 Paket Schienenverkehr, BMVI 

Für das Antragsjahr 2019 wurden zum Stichtag 30. Juni 2020 vier fristgerechte Anträge 

eingereicht, ein weiterer Antrag war verfristet. Da nicht alle beantragten Fördersummen den 

Förderkriterien entsprachen, konnten nur etwas mehr als 50 % der beantragten Mittel bewilligt 

werden. Die Mittel wurden vollständig ausgezahlt. 

Ziel der Richtlinie ist die Steigerung der Energieeffizienz des Eisenbahnverkehrs. Durch die 

Energieeffizienzsteigerung wird CO2 eingespart und die Verlagerung des Verkehrs auf die 

Schiene unterstützt. Seit August 2018 ist die Richtlinie über die Förderung der Energieeffizienz 

des elektrischen Eisenbahnverkehrs“ (EEE-RL) in Kraft und richtet sich an 

Eisenbahnverkehrsunternehmen im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Allgemeinen 

Eisenbahngesetzes. Ziel der Förderrichtlinie ist es, mit den Fördermaßnahmen insgesamt 1 Mio. 

Tonnen CO2 einzusparen. Im Rahmen der Richtlinie wurden in den vergangenen zwei Jahren 

vier Projekte mit einem Fördervolumen von 97,4 Mio. € bewilligt.  
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Fördergegenstand sind Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: durch den Einsatz 

effizienterer Technologien und Techniken oder durch die bessere Ausschöpfung betrieblichen 

Optimierungspotenzials. Die elektrische Effizienzverbesserung wird durch nachzuweisende 

Investitionen in energieeffizientere Technologien und Techniken, beispielsweise zu 

Verbesserungen der Bremsenergierückspeisung oder die Beschaffung effizienterer Fahrzeuge 

und Fahrzeugtechnik erreicht. Zuwendungsfähig sind ebenfalls Maßnahmen, die durch 

Ausschöpfung betrieblichen Optimierungspotenzials zur Energieeffizienzverbesserung beitragen, 

wie die Verbesserung der Auslastung von Zügen mit Personen/Gütern und durch die 

Vermeidung von Leerfahrten. 

 

 Paket Kommune, BMU 

Auf Grundlage der Ressortvereinbarung vom 17. Dezember 2015 stellt das BMWi dem BMU 

zur Umsetzung der Energieeffizienzmaßnahmen in Kommunen - und der damit beabsichtigten 

CO2-Einsparungen in Höhe von insgesamt 1 Mio. Tonnen CO2 – finanzielle Mittel im Rahmen 

einer Zuweisung zur selbständigen Bewirtschaftung zur Verfügung. Folgende Programme 

werden umgesetzt: 

 

 Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte 

Durch die Förderung wegweisender Modellprojekte im kommunalen Klimaschutz soll die 

Umsetzung nachahmbarer ambitionierter Klimaschutzprojekte vorangebracht werden und somit 

ein Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung geleistet werden. Die 

Projekte selbst sollen durch Treibhausgas (THG)-Minderung einen wichtigen Beitrag zur 

schrittweisen Erreichung der Klimaneutralität von Kommunen und im kommunalen Umfeld 

leisten und durch ihre bundesweite Ausstrahlung zur weiteren Nachahmung und Umsetzung von 

Klimaschutzprojekten anregen.  

 

 Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld 

(Kommunalrichtlinie) 

Städte, Gemeinden und Landkreise, kommunale Unternehmen, Religionsgemeinschaften, 

Sportvereine, Hochschulen, Schulen und Kindertagesstätten, kulturelle Einrichtungen, 

Werkstätten für behinderte Menschen sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe stehen 

im Mittelpunkt der Kommunalrichtlinie. Gefördert werden investive Maßnahmen, die 

inzwischen den größten Teil der Förderung ausmachen. Investive Klimaschutzmaßnahmen 

werden in folgenden Bereichen gefördert: Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung 

(Außen-, Straßen- und Innenbeleuchtung, RLT-Anlagen), Maßnahmen zur Förderung 

nachhaltiger Mobilität, Maßnahmen zur klimafreundlichen Abfallentsorgung (Sammlung von 

Garten- und Grünabfällen, Klimaschutz bei Siedlungsabfalldeponien), Maßnahmen zur 
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klimafreundlichen Abwasserbehandlung und Trinkwasserversorgung, Klimaschutz in 

Rechenzentren.  

Aufgrund der vereinbarten zeitlichen Befristung der Fördermittel bis 2022 werden in beiden 

Programmen seit 2020 aufgrund der Mehrjährigkeit der Vorhaben nur noch laufende Projekte 

ausfinanziert. Neue Projekte werden aus dem Titel der Nationalen Klimaschutzinitiative (Kap. 

6092 Tit. 686 05) finanziert. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

 

 Nationales Effizienzlabel für Heizungsaltanlagen (Heizungslabel), BMWi 

Seit dem 1. Januar 2017 sind die ca. 8.000 Bezirksschornsteinfeger im Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland durch eine Novellierung des § 18 Energieverbrauchs-

kennzeichnungsgesetzes verpflichtet, die trotz freiwilligen Etikettierens weiterhin bestehenden 

Lücken im Rahmen der ca. alle dreieinhalb Jahre stattfindenden Feuerstättenschau 

nachzuetikettieren; hierfür erhalten sie einen finanziellen Ausgleich in Höhe von 8 € netto pro 

gekennzeichneter Heizungsanlage durch den Bund. 

Durch eine Informationsbroschüre, die beim Labeln mitverteilt wird, erhalten die 

Heizungsbesitzer zusätzlich Informationen über das Beratungs- und Förderangebot des Bundes 

im Bereich Heizungen.  

 

 Paket Schienenverkehr, BMVI 

Voraussetzung für Zuwendungen aufgrund der Richtlinie über die Förderung der 

Energieeffizienz des elektrischen Eisenbahnverkehrs (EEE-RL) ist die Verbesserung der 

Energieeffizienz um mindestens 1,75 % im Vergleich zum Vorjahr (bzw. ab 2020 um 

mindestens 2 %). Die Zielerreichung muss jeder Antragsteller per Testat eines 

Wirtschaftsprüfers nachweisen. Zur Berechnung der jeweiligen CO2-Einsparung wird die 

Verbesserung der Energieeffizienz bei der selbst erbrachten elektrischen Verkehrsleistung 

herangezogen. Mit dieser wird berechnet, wie hoch der Traktionsstromverbrauch für die 

Verkehrsleistung ohne die gesteigerte Energieeffizienz ausgesehen hätte. 
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Die Fördereffizienz beträgt.1336,48 €/Tonne CO2 und berechnet sich wie folgt: Mitteleinsatz 

51.488.623,87 € / eingesparte Kohlendioxidemission1 38.525,66 t CO2 (96.073.962 kWh * 401 g 

CO2  
2 /1000000).  

 

 Paket Kommune, BMU 

 

 Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte 

Im Rahmen des NKI-Förderaufrufs für kommunale Klimaschutz-Modellprojekte sind seit 

Beginn der Förderung im Jahr 2016 im Titel 6092 686 03 bereits 31 Projekte mit einem 

Fördervolumen von rd. 83 Mio. € bewilligt worden. Eine Übersicht aller geförderten Projekte 

findet sich unter www.klimaschutz.de/modellprojekte.  

Werte für die THG-Einsparung und die Fördermitteleffizienz werden erstmals im Rahmen der 

derzeit laufenden Evaluierung für die im Zeitraum 2018 bis 2019 beendeten Projekte ermittelt. 

Der Evaluierungsbericht wird voraussichtlich Mitte 2021 veröffentlicht.  

 

 Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld 

(Kommunalrichtlinie) 

Insgesamt konnten seit Beginn der Förderung im Jahr 2016 im Titel 6092 686 03 für die 

Kommunalrichtlinie 4.719 Projekte mit einem Fördervolumen von rd. 131 Mio. € bewilligt 

werden. Ein quantitatives CO2-Einsparungsziel gab es im Zeitraum der Projektbewilligung noch 

nicht. 

Für die Fördermitteleffizienz gelten die in diesem Bericht unter Punkt 2.16.3.1 – Abschnitt 

Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld („Kommunal-

richtlinie“) genannten Werte. 

 

 686 04 - Markteinführungsprogramm zur Förderung des Einsatzes 

Erneuerbarer Energien 

Bewirtschafter: BMWi 

 

                                                 

 

1 Anträge, für die eine Steigerung nachgewiesen wurde. 
2 CO2-Emission je kWh im deutschen Strommix 401 g lt. UBA,  
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-
zahlen?sprungmarke=Strommix#Strommix. 
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 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 720.402 613.542 247.279 
Verpflichtungsermächtigungen 1.246.000 2.569.133 188.750 

 
Im Wirtschaftsplanjahr 2020 wurden ursprünglich zunächst Ausgaben in Höhe von  

420 Mio. € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 930 Mio. € zur Verfügung 

gestellt. Durch den 2. Nachtragshaushalt 2020, die Bewilligung einer überplanmäßigen 

Verpflichtungsermächtigung sowie die Inanspruchnahme des Deckungskreises des BMWi wurde 

der Titel nochmals aufgestockt. Von den bereitgestellten Mitteln sind rd. 613,5 Mio. € für die 

„Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im 

Wärmemarkt" vom 11. März 2015 in der Änderungsfassung vom 30. Dezember 2019 

(Marktanreizprogramm, MAP) verausgabt worden. Die unter Inanspruchnahme des 

Deckungskreises des BMWi verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 2,6 

Mrd. € sind fast vollständig belegt worden. 

 

 Förderziel 

Das Ziel der Bundesregierung, einen Anteil der Erneuerbaren Energien (EE) am 

Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte von 14 % bis zum Jahr 2020 zu erreichen, wurde mit 

15 % im Jahr 2019 übertroffen. Um bis zum Jahr 2050 einen nahezu klimaneutralen 

Gebäudebestand erreichen zu können, sind weitere, vielfältige Anstrengungen notwendig. Das 

MAP trägt dazu durch Investitionsanreize bei, welche die Marktdurchdringung der erneuerbaren 

Wärmetechnologien unterstützen und deren Anteil erhöhen sollen. Daher werden 

Solarkollektoranlagen, Anlagen zur Verbrennung fester Biomasse, effiziente Wärmepumpen, 

Tiefengeothermieanlagen und besonders innovative Technologien zur Wärme- und 

Kälteerzeugung gefördert. Ein quantitatives CO2-Einsparungsziel ist bisher nicht festgelegt 

worden. 

Die Förderung aus dem MAP erfolgt zum einen über Investitionskostenzuschüsse, insbesondere 

für kleinere EE-Heizungsanlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern, die durch das Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) abgewickelt werden, und zum anderen über Zuschüsse 

zur vorzeitigen, teilweisen Tilgung von zinsgünstigen KfW-Darlehen für EE-Anlagen im 

höheren Leistungsbereich aus dem KfW-Programm Erneuerbare Energien, Variante Premium. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Auf Basis der aktuellsten vorliegenden Ergebnisse der Evaluierung zum MAP (Förderjahr 2018) 

ergibt sich eine Fördereffizienz von 37 €/ Tonne eingespartem CO2-Äquivalent bei einer 

angenommenen Nutzungszeit der geförderten Anlagen von 18-20 Jahren (veröffentlicht auf: 

https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Berichte/evaluierung-

marktanreizprogramm-2018.html). 
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 Ergänzende Informationen  

Zum 1. Januar 2020 wurde auf Grundlage der Beschlüsse des Klimaschutzprogramms 2030 die 

Heizungsförderung im Zuschussbereich (BAFA) auf eine prozentuale Förderung umgestellt, 

Fördersätze gebündelt und vereinfacht sowie eine Sonderprämie für den Austausch alter 

Ölheizungen bei Ersatz durch eine EE-Anlage eingeführt (sog. „Öl-Austauschprämie“). 

 

 686 05 - Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)  

Bewirtschafter: BMU 

 

   Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 319.617 138.647 119.634 
Verpflichtungsermächtigungen 457.800 208.547 242.503 

 

Von den im Wirtschaftsjahr 2020 zur Verfügung stehenden Ausgaben i. H. v. 319,62 Mio. € sind 

bis Ende 2020 138,65 Mio. € verausgabt worden. Es wurden Mittelbindungen für die Folgejahre 

i. H. v. 208,55 Mio. € eingegangen.  

Die Covid-19-Pandemie und deren Folgen haben sich gravierend auf den Mittelabfluss und die 

Mittelbindung der NKI, bei der die Förderung des kommunalen Klimaschutzes im Mittelpunkt 

steht, ausgewirkt. Personelle Kapazitäten in Kommunen wurden verstärkt zur Pandemie-

Bekämpfung eingesetzt (u.a. zur Kontaktverfolgung), so dass diese nicht mehr für die Durch- 

und Fortführung der Klimaschutzprojekte sowie die Antragstellung zur Verfügung standen. 

Insbesondere in der Kommunalrichtlinie lässt sich der Antragsrückgang in Folge der Covid-19-

Pandemie gut ablesen. Während von Januar bis März 2020 noch rd. 600 Anträge eingegangen 

sind, ist die Zahl der monatlich eingegangenen Anträge seit April stark rückläufig. Auch bei den 

investiven Förderaufrufen Klimaschutz durch Radverkehr und Kommunale Klimaschutz-

Modellprojekte lagen die bis Ende April 2020 eingegangenen 28 Vorhabenskizzen deutlich unter 

dem Skizzeneingang aus dem Fenster im Herbst 2019 (83 Skizzen). Auch bei der Durchführung 

von Projekten ist es in Folge der Covid-19-Pandemie zu deutlichen Verzögerungen im 

Projektverlauf und damit zu Mittelverschiebungen in Folgejahre gekommen. Neben fehlenden 

personellen Kapazitäten konnten insbesondere Baubegehungen und Erörterungstermine vor Ort 

nicht erfolgen. 

Zudem konnte bei den Förderaufrufen „Förderung innovativer Klimaschutzeinzelprojekte“, 

Förderaufruf „Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte“ und Förderaufruf „Klimaschutz durch 

Radverkehr“ die finale Bewilligung der meisten Anträge im Jahr 2020 nicht mehr abgeschlossen 

werden. Hier wurden in einer ersten Stufe Projektskizzen zur Begutachtung eingereicht, die erst 

in einer zweiten Stufe (bei positiver Bewertung der Skizze) zur Einreichung eines Antrags 

führen. Da viele Anträge sich in der finalen Prüfphase befinden, ist im ersten und zweiten 
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Quartal 2021 mit der Bewilligung der offenen Anträge und einer erhöhten Mittelbindung zu 

rechnen. 

Dementsprechend liegt die Bindung der Verpflichtungsermächtigungen unter dem 

Vorjahresniveau. 

In dem Ausgabenansatz sind außerdem 50 Mio. € aus dem 2. Nachtragshaushalt 2020 enthalten, 

die im Rahmen des Konjunkturpakets bereitgestellt wurden. Aufgrund der sehr kurzfristigen 

Bereitstellung konnten diese nicht verausgabt werden. 

Die Verteilung der abgeflossenen Mittel über die Programme der NKI stellt sich wie folgt dar:  

 41,9 Mio. € für die Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im 
kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie), 

 1,9 Mio. € für die Kommunale Netzwerke Richtlinie, 

 20,0 Mio. € für die Förderung innovativer Klimaschutzeinzelprojekte in den 
Bereichen Wirtschaft, Kommune, Verbraucher und Bildung, 

 23,0 Mio. € für die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an Kälte- und 
Klimaanlagen in Unternehmen, 

 1,3 Mio. € für die Richtlinie zur Förderung von KWK-Anlagen bis 20 kWel (Mini-
KWK-Richtlinie), 

 0,8 Mio. € für die „Kleinserien-Richtlinie“ 

 3,5 Mio. € für den Förderaufruf „Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte“ 

 14,0 Mio. € für den Förderaufruf „Klimaschutz durch Radverkehr“, 

 3,1 Mio. € für den Förderaufruf „Kurze Wege für den Klimaschutz“, 

 0,9 Mio. € für den Förderaufruf „Klimaschutz im Alltag“, 

 10,4 Mio. € für die Feldversuche für Oberleitungs-LKW, 

 0,6 Mio. € für Klimaschutzprojekte im Umweltinnovationsprogramm,  

 2,9 Mio. € für die Vergabe von Aufträgen, 

 14,3 Mio. € für Projektträgerkosten. 

 

 Förderziel 

Nachfolgend wird auf die Förderziele der einzelnen Förderprogramme Bezug genommen. 
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 Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld 

(„Kommunalrichtlinie“)  

Ziel der Richtlinie ist es, die Anreize zur Erschließung von Minderungspotenzialen im 

kommunalen Umfeld zu verstärken, die Minderung von Treibhausgasemissionen zu 

beschleunigen und messbare Treibhausgaseinsparungen zu realisieren. Zur Umsetzung der Ziele 

werden diverse strategische (nicht-investive) und investive Vorhaben gefördert. 

Gefördert werden folgende strategische Klimaschutzmaßnahmen: Fokusberatungen zum 

kommunalen Klimaschutz, die Implementierung von Energie- und 

Umweltmanagementsystemen, der Aufbau und Betrieb kommunaler Netzwerke, 

Potenzialstudien, die Erstellung und Umsetzung von kommunalen Klimaschutzkonzepten durch 

sogenannte Klimaschutzmanagerinnen und -manager sowie die Einführung von 

Energiesparmodellen in Bildungseinrichtungen. 

Gefördert werden insbesondere investive Maßnahmen, die inzwischen den größten Teil der 

Förderung ausmachen. Investive Klimaschutzmaßnahmen werden in folgenden Bereichen 

gefördert: Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung (Außen-, Straßen- und 

Innenbeleuchtung, Raumlufttechnische (RLT-)Anlagen), Maßnahmen zur Förderung einer 

nachhaltigen Mobilität, Maßnahmen zur klimafreundlichen Abfallentsorgung (Sammlung von 

Garten- und Grünabfällen, Vergärungsanlagen für Bioabfälle, Klimaschutz bei 

Siedlungsabfalldeponien), Maßnahmen zur klimafreundlichen Abwasserbehandlung und 

Trinkwasserversorgung, Klimaschutz in Rechenzentren sowie weitere investive Maßnahmen 

(Rückbau ineffizienter zentraler Warmwasserbereitungssysteme, Austausch nicht regelbarer 

Pumpen für das Beckenwasser in Schwimmbädern, Einbau von Komponenten der Mess-, Steuer- 

und Regelungstechnik im Rahmen von Gebäudeautomation, Einbau von 

Verschattungsvorrichtungen, Austausch von Elektrogeräten in Schulküchen u. ä.). 

Die Förderung erfolgt als Zuschuss mit bestimmten Förderquoten. Die Regelförderquoten liegen 

aktuell je nach Förderschwerpunkt und Antragstellergruppe zwischen 30 % und 100 %. 

Finanzschwache Kommunen, Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe, Sportstätten sowie Antragstellende aus den vier Braunkohlerevieren erhalten 

erhöhte Förderquoten.  

Im Jahr 2020 wurde die Kommunalrichtlinie u.a. in Bezug auf bestimmte Förderquoten zweimal 

geändert.  

Zum 1. März 2020 wurde im Kontext der „Bike+Ride-Offensive“ des 

Bundesumweltministeriums und der DB Station & Services die Förderquote für 

Radabstellanlagen in Bahnhofsnähe um 20 % erhöht.  

Mit der Kommunalrichtlinie vom 22. Juli 2020 wurde die Maßnahme Nr. 20 des 

Konjunkturpakets der Bundesregierung vom 3. Juni 2020 umgesetzt. Hierfür wurden die 

Förderquoten für alle Förderschwerpunkte allgemein um 10 % erhöht. Der pflichtige Eigenanteil 

wurde für Antragstellende um 10 % verringert. Der reguläre Pflichtanteil beträgt nun 5 %, 
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finanzschwache Kommunen sind von der Pflicht der Erbringung eines kommunalen Eigenanteils 

befreit. Schließlich wurde die Definition von finanzschwachen Kommunen erweitert. Die 

Änderungen gelten im Zeitraum 1. August 2020 bis zum 31. Dezember 2021.  

Antragsberechtigt sind Städte, Gemeinden und Landkreise, kommunale Unternehmen, 

Religionsgemeinschaften, Sportvereine, Hochschulen, Schulen und Kindertagesstätten, kulturelle 

Einrichtungen, Werkstätten für behinderte Menschen sowie Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe. 

Mit den durch die aktuell gültige Richtlinie geförderten investiven Vorhaben werden über die 

Wirkdauer der Maßnahmen jährliche zusätzliche Einsparungen in Höhe von mindestens 400.000 

Tonnen CO2-Äquivalent (brutto) angestrebt. Ziel ist zudem, den Fördermitteleinsatz pro 

vermiedener Tonne CO2-Äquivalent auf 50 € pro Tonne (brutto) zu begrenzen. 

Die aktuelle Richtlinie gilt bis zum 31. Dezember 2022. 

 

 Kommunale Netzwerke Richtlinie 

Im Rahmen der Kommunale Netzwerke Richtlinie förderte das BMU die Gewinnung von 

Kommunen für die Einrichtung von Energie- und/oder Ressourcen-Netzwerken sowie die 

professionell betreute, mehrjährige Netzwerkzusammenarbeit von Kommunen.  

Die Förderung wurde zum 1. Januar 2019 in die Kommunalrichtlinie integriert und um die 

Themen Klimaschutz und klimafreundliche Mobilität erweitert. 

 

 Förderaufruf „Innovative Klimaschutzprojekte“ 

Ziel des Förderaufrufs ist es, innovative Ansätze im Klimaschutz zu entwickeln und pilothaft zu 

erproben (Modul 1) sowie die Wirkungen von bereits pilothaft erprobten, erfolgreichen Ansätzen 

durch eine bundesweite Verbreitung zu verstärken und nachhaltig zu sichern (Modul 2). 

Gefördert werden ausschließlich nicht-investive Vorhaben. 

Der novellierte Förderaufruf vom 5. Dezember 2019 richtet sich an Projekte, die durch ihre 

Umsetzungsorientierung substanzielle Beiträge zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung 

leisten und eine bundesweite Sichtbarkeit aufweisen.  

Im Modul 1 werden Projekte gefördert, in denen umsetzungsorientierte Maßnahmen für den 

Klimaschutz konzipiert und unter Einbindung relevanter Akteure erstmals pilothaft erprobt 

werden. Eine bundesweite Verbreitung bereits pilothaft erprobter Ansätze ist innerhalb des 

Modul 2 möglich. Für eine Förderung im Modul 2 ist eine vorherige Förderung im Modul 1 

keine Voraussetzung.  

Die Erkenntnisse der praxisnahen Pilotphase sollen zu einer deutlich verbesserten Bewertung 

hinsichtlich Wirkung (Treibhausgas-Minderung) und Anwendbarkeit (Risikoanalyse) führen und 

gleichzeitig das Eigeninteresse der Zuwendungsempfänger an einer Verbreitung im Modul 2 
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steigern und hierdurch einen effizienten Fördermitteleinsatz gewährleisten.  

 

Antragsberechtigt sind alle juristischen Personen des öffentlichen und des privaten Rechts.  

Mit den durch diesen Förderaufruf geförderten Projekten werden über die Wirkdauer der 

Maßnahmen direkte bzw. angestoßene Minderungen in Höhe von mindestens einer Million 

Tonnen CO2-Äquivalent (brutto) angestrebt.  

Der aktuelle Förderaufruf vom 5. Dezember 2019 ist gültig für alle vollständigen Skizzen, die 

bis zum 15. Oktober 2021 eingereicht werden. 

 

 Richtlinie zur Förderung von Kälte- und Klimaanlagen mit nicht-halogenierten 

Kältemitteln in stationären und Fahrzeug-Anwendungen („Kälte-Klima-

Richtlinie“) 

Die Förderung von Maßnahmen an Kälte- und Klimaanlagen erfolgt seit dem Jahr 2008. Ziel der 

Richtlinie ist der verstärkte Einsatz von klimaschonenden Technologien in der Kältetechnik 

durch Investitionszuschüsse. Durch die Investitionszuschüsse soll der Absatz dieser 

Technologien erhöht und so Primärenergie und Treibhausgas-Emissionen eingespart werden.  

Antragsberechtigt sind neben privaten Unternehmen gemeinnützige Organisationen, Kommunen, 

kommunale Gebietskörperschaften, Zweckverbände und Eigenbetriebe, Schulen, Krankenhäuser 

sowie kirchliche Einrichtungen (unabhängig von einer Gewinnerzielungsabsicht). 

Antragsberechtigt für Fahrzeug-Klimaanlagen für im ÖPNV eingesetzte Fahrzeuge sind 

insbesondere Gebietskörperschaften, Verkehrsverbünde sowie öffentliche und private 

Verkehrsunternehmen, die Beförderungsleistungen im ÖPNV erbringen. 

Die Richtlinie wurde zum 1. Dezember 2020 erneut novelliert. Mit den durch diese Richtlinie 

geförderten Projekten werden über die Wirkdauer der Maßnahmen jährliche, zusätzliche 

Einsparungen in Höhe von 100.000 Tonnen CO2-Äquivalent (brutto, Baseline-bereinigt) 

angestrebt. Ziel ist zudem, den Fördermitteleinsatz pro vermiedener Tonne CO2-Äquivalent auf 

55 € pro Tonne (brutto, Baseline-bereinigt) zu begrenzen. 

 

 Richtlinie zur Förderung von KWK-Anlagen bis 20 kWel („Mini-KWK-

Richtlinie“) 

Die Mini-KWK-Richtlinie soll den Absatz derartiger Anlagen und ihren Einsatz im Wärmemarkt 

durch Investitionsanreize stärken und so zur Einsparung von Primärenergie und CO2-Emissionen 

sowie zur Systemintegration erneuerbarer Energien und damit zur Steigerung der 

Versorgungssicherheit beitragen. Förderfähig ist die Neuerrichtung von KWK-Anlagen 

(inklusive der notwendigen Anlagen-Peripherie) im Leistungsbereich bis einschließlich 20 kWel 

in Bestandsbauten.  



- 56 - 

 

Die Förderung richtet sich an Privatpersonen, Freiberufler, kleine und mittlere private und 

gewerbliche Unternehmen, Kommunen und Unternehmen, an denen Kommunen mehrheitlich 

beteiligt sind, sowie gemeinnützige Investoren. 

Ein Treibhausgasminderungsziel wurde für die Mini-KWK-Richtlinie nicht (mehr) formuliert, da 

die Förderung zum 31. Dezember 2020 auslief. 

 

 Richtlinie zur Förderung von innovativen marktreifen Klimaschutzprodukten 

(Kleinserien-Richtlinie) 

Zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele ist es auch wichtig, dass sich neue, innovative 

und klimaschonende Technologien am Markt etablieren. Zahlreiche solcher Technologien – 

Effizienz-Technologien, Technologien der regenerativen Strom- und Wärmebereitstellung, aber 

auch der Vermeidung von prozess- oder verkehrsbedingten Treibhausgas-Emissionen – sind bis 

zur Marktreife entwickelt, werden aber nicht vom Fördersystem erfasst und durchdringen den 

Markt nicht mit der gebotenen Dynamik. 

Um an dieser Stelle den Innovationsprozess zu beschleunigen, werden mit der Kleinserien-

Richtlinie ökonomische Anreize gesetzt, mit dem Ziel, den Marktzugang der ausgewählten 

klimaschonenden Technologien durch eine Endkunden- bzw. Endanwenderförderung zu 

verbessern. 

Zudem soll in der Folge auch dazu beigetragen werden, dass die spezifischen Produktionskosten 

zu sinkenden Anschaffungskosten für Endkund*innen bzw. Endanwender*innen führen und 

auch die Verbreitung der ausgewählten Technologien gestärkt und so ein Beitrag zum 

Klimaschutz geleistet wird.  

Durch die im Rahmen dieser Richtlinie geförderten Projekte sollen zusätzlich 

Treibhausgasemissionen in Höhe von bis zu 25 000 Tonnen CO2 pro Jahr vermieden werden.  

 

 Förderaufruf für investive kommunale Klimaschutz-Modellprojekte 

Mit dem Förderaufruf „Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte“ werden seit 2016 investive 

kommunale Klimaschutzprojekte zur Nutzung der Potenziale zur Steigerung der Energie- und 

Ressourceneffizienz mit modellhaftem Charakter gefördert. Bei den geförderten Vorhaben sollen 

die besten verfügbaren Techniken und Methoden zum Einsatz kommen. 

Ziel der Förderung ist es, die Umsetzung wegweisender investiver Modellprojekte im 

kommunalen Klimaschutz zu ermöglichen und somit einen quantitativen Beitrag zur Erreichung 

der Klimaschutzziele der Bundesregierung zu leisten. Durch die Förderung wird zudem ein 

wichtiger Beitrag zur schrittweisen Erreichung der Klimaneutralität von Kommunen und im 

kommunalen Umfeld initiiert und gleichzeitig eine bundesweite Nachahmung zur Umsetzung 

von investiven Klimaschutzprojekten angeregt.  
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Mit dem aktuellen Förderaufruf vom 22. Juli 2020 wird die Maßnahme Nr. 20 des 

Konjunkturpakets vom 3. Juni 2020 umgesetzt. Dabei gelten für Anträge vom 1. August 2020 bis 

zum 31. Dezember 2021 verbesserte Förderbedingungen. Insbesondere gilt eine maximal 

mögliche Förderquote von bis zu 80 Prozent. Finanzschwache Kommunen sind von der Pflicht, 

einen Eigenanteil zu leisten, befreit. Schließlich wurde die Definition von finanzschwachen 

Kommunen erweitert. Als finanzschwach gelten demnach künftig alle Kommunen, die an einem 

landesrechtlichen Hilfs- oder Haushaltssicherungsprogramm teilnehmen oder denen die 

Finanzschwäche durch die Kommunalaufsicht bescheinigt wird.  

Antragsberechtigt sind Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) und Zusammenschlüsse 

von Kommunen sowie Betriebe, Unternehmen und sonstige Einrichtungen mit mindestens 25 

Prozent kommunaler Beteiligung. Antragsberechtigt sind außerdem Kooperationen 

(„Verbünde“) von Kommunen, Verbänden, Vereinen, Religionsgemeinschaften mit 

Körperschaftsstatus und Hochschulen. Öffentlich-rechtlich organisierte 

Wasserwirtschaftsverbände sind kommunalen Zweckverbänden gleichgestellt und ebenfalls 

antragsberechtigt. 

Mit den durch den aktuellen Förderaufruf vom 20. Juli 2020 geförderten Projekten werden über 

die Wirkdauer der Maßnahmen jährliche, zusätzliche Einsparungen an Treibhausgasemissionen 

in Höhe von mindestens 70.000 Tonnen CO2-Äquivalent (brutto) angestrebt. Ein weiteres Ziel ist 

es zudem, den Fördermitteleinsatz pro vermiedener Tonne CO2-Äquivalent auf 75 € pro Tonne 

(brutto) zu begrenzen. Der aktuelle Förderaufruf ist gültig für alle Skizzen die bis zum 

15. November 2022 eingereicht werden. 

 

 Förderaufruf „Klimaschutz durch Radverkehr“ 

Der Förderaufruf „Klimaschutz durch Radverkehr“ wurde 2016 ins Leben gerufen und adressiert 

modellhafte investive Projekte, die die Radverkehrssituation in konkret definierten Gebieten wie 

beispielsweise Wohnquartieren, Gewerbegebieten und Dorfzentren dauerhaft verbessern.  

Ziel des aktuellen Förderaufrufes vom 22. Juli 2020 ist es, Anreize zur Erschließung von 

Treibhausgasminderungspotenzialen im Handlungsfeld Radverkehr zu verstärken, die 

Minderung von Treibhausgasemissionen zu beschleunigen und konkrete 

Treibhausgaseinsparungen durch die Förderung von investiven regionalen Modellprojekten zu 

realisieren.  

Gefördert werden regionale Modellprojekte mit Vorbildcharakter für eine klimafreundliche 

Mobilität. Diese führen durch die Umsetzung integrierter Maßnahmenbündel zur Stärkung des 

Radverkehrs, beeinflussen die individuelle Verkehrsmittelwahl zugunsten des Radverkehrs, 

informieren, klären auf und sensibilisieren zugunsten des Radverkehrs als klimafreundliche 

Mobilitätsalternative. Sie regen des Weiteren zu Folge- und Nachahmungsvorhaben an und 

erzielen konkrete Treibhausgasminderungen.  

Antragsberechtigt sind alle juristischen Personen des öffentlichen und des privaten Rechts. 
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Mit den durch diesen Förderaufruf geförderten Projekten werden über die Wirkdauer der 

Maßnahmen jährlich zusätzliche Einsparungen in Höhe von mindestens 30.000 Tonnen CO2-

Äquivalent (brutto) angestrebt. Ziel ist zudem, den durchschnittlichen Fördermitteleinsatz pro 

vermiedener Tonne CO2-Äquivalent auf 200 € pro Tonne (brutto) zu begrenzen. 

Der aktuelle Förderaufruf ist gültig für alle Skizzen die bis zum 15. Oktober 2023 eingereicht 

werden. 

 

 Förderaufruf „Kurze Wege für den Klimaschutz“ 

Mit dem Förderaufruf „Kurze Wege für den Klimaschutz“ konnten Kommunen, eingetragene 

Vereine, Genossenschaften und Religionsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus gefördert 

werden, die eine Förderung für Klimaschutzprojekte auf Nachbarschaftsebene beantragen.  

Ziel des Förderaufrufs ist es, praktikable und zügig umzusetzende Angebote mit hohem 

Treibhausgasminderungspotenzial für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, die sie dabei 

unterstützen, ihren Alltag klimafreundlich und ressourceneffizient zu gestalten und eine 

Verankerung dieser Ansätze vor Ort und deren Verstetigung zu erreichen. Die Förderung bezieht 

sich auf gemeinschaftliche, nicht gewinnorientierte Angebote. Die Vorhaben können 

verschiedene Lebensbereiche (z. B. Wohnen, Freizeit, Ernährung, Konsumgüterverbrauch, 

Mobilität etc.) adressieren und unterschiedliche Unterstützungs- oder Mitmachangebote (z. B. 

Bildung und Information, Motivation, weitere klimaschutzwirksame Aktivitäten etc.) umfassen. 

Die geförderten Projekte sollen bundesweit Nachahmung finden und zu einer Reduzierung der 

Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen beitragen. Quantitative Ziele für die Minderung der 

Treibhausgasemissionen wurden für diesen Förderaufruf nicht gesetzt, da er nicht primär eine 

investive Förderung umfasst. 

Antragsberechtigt waren Kommunen, eingetragene Vereine, Genossenschaften und 

Religionsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus.  

Die Gültigkeit des Förderaufrufes endete mit dem Ablauf des zweiten Auswahlverfahrens am 

15. Juli 2018.   

 

 Förderaufruf „Klimaschutz im Alltag“ 

Ziel des Förderaufrufs ist es, Angebote zur Unterstützung von klimafreundlichem und 

nachhaltigem Alltagshandeln auf Ebene des städtischen Quartiers und in ländlichen 

Nachbarschaften zu entwickeln und zu etablieren. Diese Angebote sollen modellhaft erprobt und 

weiterentwickelt werden. Hierfür sind eine zwölfmonatige Konzeptions- und Vernetzungsphase 

(Phase 1) sowie eine anschließende 36-monatige Umsetzungsphase (Phase 2) vorgesehen, in 

welcher auch konkrete Treibhausgasminderungen bewirkt werden sollen. Für die 

Umsetzungsphase wird daher auch die Möglichkeit der Förderung von Investitionen für 

nachhaltiges Handeln im lokalen Umfeld eingeräumt.  
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Zuwendungsempfänger sind dabei Kooperationen (Verbünde) von Kommunen, Verbänden, 

Vereinen, Stiftungen, Religionsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus sowie deren Stiftungen, 

Hochschulen und Unternehmen. An jedem Verbund müssen mindestens eine Kommune, in der 

sich das Quartier bzw. eine ländliche Nachbarschaft befindet, sowie mindestens zwei weitere 

lokale Partner, die mit Aufgaben im Umwelt- und / oder Sozialbereich befasst sind, beteiligt 

sein.  

Quantitative Ziele für die Minderung der Treibhausgasemissionen wurden für diesen 

Förderaufruf nicht gesetzt, da er nicht primär eine investive Förderung umfasst. 

Die Gültigkeit des Förderaufrufes endete mit dem Ablauf des zweiten Auswahlverfahrens am 15. 

Juli 2018. 

 

 Feldversuch Oberleitungs-LKW 

Ziel ist die Erprobung und Evaluierung eines innovativen Systems für einen klimafreundlichen 

Schwerlast-Straßenverkehr. Durch die bauliche Errichtung von Teststrecken für Oberleitungs-

LKW werden die Voraussetzungen geschaffen für einen mehrjährigen anschließenden 

Feldversuch.  

Im Rahmen von drei Pilotprojekten wird bzw. wurde der Aufbau von jeweils ca. 10 km langen 

Teststrecken auf Bundesautobahnen bzw. Bundesstraßen für den Betrieb von 

oberleitungsgebundenen schweren Nutzfahrzeugen in Hessen, Schleswig-Holstein und Baden-

Württemberg gefördert. Die Förderung des Aufbaus der drei Teststrecken beläuft sich auf 53,1 

Mio. €. 

Die drei Pilotprojekte unterscheiden sich durch verschiedene bauliche Herausforderungen und 

Streckencharakteristika sowie die unterschiedlichen logistischen Anforderungen im Rahmen der 

Erprobung. In Hessen steht mit dem Testfeld auf der BAB A5 die Integration in Verkehrsflüsse 

im Umfeld einer Metropole (Frankfurt am Main) und des umgebenden Verflechtungsraumes im 

Fokus. Diese Strecke ist im Mai 2019 offiziell eröffnet und in Betrieb genommen worden. Auf 

der fertigstellten Strecke in Schleswig-Holstein, die seit Dezember 2019 befahren und im 

Frühjahr 2020 offiziell in Betrieb genommen wurde, steht der Transport über die BAB A1 von 

Logistikzentren zum Lübecker Hafen im Vordergrund. Die meisten Sattelauflieger werden dann 

im kombinierten Verkehr auf die Eisenbahn verladen und nach Schweden transportiert. In 

Baden-Württemberg befindet sich die Teststrecke auf einer Bundesstraße in Tallage. Eine 

Fertigstellung ist für das Jahr 2021 geplant. Die Transporte werden dann zwischen drei 

Papierfabriken und einem Logistikzentrum stattfinden.  

Bei erfolgreichem Verlauf des Feldversuchs und nachfolgender Markteinführung besitzt der 

Oberleitungsbetrieb von schweren Nutzfahrzeugen ab dem Jahr 2030 ein kontinuierliches CO2-

Einsparpotenzial von 6 bis 10 Mio. Tonnen pro Jahr. Die Elektrifizierung des Güterverkehrs 

stellt auch aufgrund der zu erwartenden Steigerungen des Güterverkehrs (in Tonnenkilometern) 
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um weitere 38 % bis zum Jahr 2030 einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Emissionen im 

Straßenverkehr dar.  

 

 Förderung von Investitionen mit Demonstrationscharakter zur Verminderung 

von Umweltbelastungen (Umweltinnovationsprogramm, UIP) 

Mit dem UIP werden Demonstrationsvorhaben gefördert, die eine innovative, umweltentlastende 

Technologie erstmalig großtechnisch umsetzen, um die praktische Eignung und die 

Leistungsfähigkeit neuer Produktionsanlagen, von Verfahrenstechniken zur Verminderung von 

Umweltbelastungen sowie umweltverträglicher Produkte nachzuweisen. Aus den Vorhaben 

werden wichtige Erkenntnisse für die Fortschreibung des Umweltrechts gewonnen und Impulse 

für die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik gegeben. Neben der Förderung von innovativen 

Pilotprojekten im technischen Sinne wird auf Vorhaben Wert gelegt, bei denen der Schwerpunkt 

auf der Demonstrationswirkung der Maßnahmen und der damit einhergehenden 

Multiplikatorwirkung liegt. Die Vorhaben sind in der Regel mehrjährig angelegt.  

 

Weiterentwicklung und Evaluierung: 

Neben den Förderprogrammen wird die wissenschaftliche Unterstützung bei Weiterentwicklung 

und Evaluierung der NKI finanziert. Dazu wurde ab August 2019 für insgesamt vier Jahre (2019-

2023) ein neuer Auftrag an ein Konsortium unter Leitung des Öko-Instituts e.V. gestartet. Auf 

Basis der Evaluierungsergebnisse sowie der Untersuchungen im Zusammenhang mit der 

Weiterentwicklung werden bestehende Förderprogramme angepasst und neue Förderungen 

entwickelt. Zudem werden die Wirkungen der NKI-Förderungen in zwei Runden evaluiert. Der 

Bericht über die Ergebnisse der Evaluierung der in den Jahren 2018 und 2019 abgeschlossenen 

Projekte der NKI wird voraussichtlich Mitte 2021 veröffentlicht und der Bericht über die 

Ergebnisse der Evaluierung der in den Jahren 2020 und 2021 abgeschlossenen Projekte 

voraussichtlich Mitte des Jahres 2023. Die Berichte werden auf der Webseite der NKI 

veröffentlicht (siehe: https://www.klimaschutz.de/zahlen-und-fakten). 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Nachfolgend wird auf die Zielerreichung und die Fördereffizienz der Förderprogramme Bezug 

genommen. 
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 Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld 

(„Kommunalrichtlinie“) 

Im Rahmen der Kommunalrichtlinie wurden im Titel 686 05 im Jahr 2020 Ausgaben in Höhe 

von 41,9 Mio. € geleistet. Zudem wurden für die Jahre 2021 bis 2024 Verpflichtungen i. H. v. ca. 

108,9 Mio. € eingegangen. 

Bei der Evaluierung der in den Jahren 2015 bis 2017 abgeschlossenen (investiven) Vorhaben der 

Kommunalrichtlinie wurde eine Nettominderung der Treibhausgasemissionen in Höhe von rd. 

1,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent (gemessen über die Wirkdauer der Maßnahmen) festgestellt. 

Dies entsprach einer Brutto-Minderung in Höhe von rd. 2,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent 

(baseline-bereinigte Werte). Des Weiteren wurde als Nettowert bei einer angenommenen 

Wirkdauer von 10 Jahren für die Außenbeleuchtung eine Fördermitteleffizienz von 65,4 € 

Fördermittel pro Tonne CO2-Äquivalent ermittelt. Zudem ergaben sich Durchschnittswerte von 

(116,3 €/t für die Innenbeleuchtung und von 146,2 €/t für die Raumlufttechnischen Anlagen 

(RLT-Anlagen). Für die ausgewählte Klimaschutzmaßnahme im Bereich 

Klimaschutzmanagement betrug der Wert 98,6 €/t (Nettowert, Wirkdauer 20 Jahre) und für die 

Deponiesanierung 4,1 €/t (Nettowert, Wirkdauer 19 Jahre).  

Aktualisierte Werte für die THG-Einsparung und die Fördermitteleffizienz der investiven 

Förderung im Rahmen der Kommunalrichtlinie werden im Rahmen der laufenden NKI-

Evaluierung für den Zeitraum 2018 bis 2019 ermittelt. Der Evaluierungsbericht wird 

voraussichtlich Mitte 2021 veröffentlicht.  

Die Evaluierungsberichte enthalten darüber hinaus jeweils auch Werte für die 

Treibhausgasminderung, die durch nicht-investive, strategische Vorhaben angestoßen werden. 

Die Werte werden hier nicht genannt, da sie nicht eins zu eins mit den THG-Minderungen 

verglichen werden können, die durch die investive Förderung bewirkt werden. 

 

 Kommunale Netzwerke Richtlinie 

Im Jahr 2020 wurden für die Kommunale Netzwerke Richtlinie 1,9 Mio. € Fördergelder 

verausgabt. Im Jahr 2021 sind nur noch Schlusszahlungen vorgesehen. 

Bei der Richtlinie handelt es sich um die Förderung von nicht-investiven Vorhaben zum 

Klimaschutz, bei denen die Ermittlung der Fördermitteleffizienz methodisch unsicher ist und 

indikative Werte allenfalls durch eine ex-post-Evaluierung abgeschlossener Vorhaben ermittelt 

werden können.  

Die Werte für die THG-Einsparung durch die bisher beendeten Projekte werden im Rahmen der 

laufenden NKI-Evaluierung erstmals ermittelt.  
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 Innovative Klimaschutzprojekte 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 39 Vorhaben beendet und fünf neue Vorhaben zum 1.  Januar 

2021 bewilligt. Im Jahr 2020 wurden 20,0 Mio. € für laufende Vorhaben verausgabt. 

Auch bei diesem Programm handelt es sich um die Förderung von nicht-investiven Vorhaben 

zum Klimaschutz, bei denen die Ermittlung der Fördermitteleffizienz methodisch unsicher ist 

und indikative Werte für die ausgelösten THG-Minderungen allenfalls durch eine ex-post-

Evaluierung abgeschlossener Vorhaben ermittelt werden können. Im Rahmen der Evaluation der 

in 2015 bis 2017 abgeschlossenen innovativen Projekte wurden neben der induzierten 

Treibhausgasminderung (Klimawirkung) qualitative Kriterien wie der Modellcharakter, die 

Reichweite bzw. Breitenwirkung sowie die Verstetigung untersucht und bewertet.  

Auch hier werden die (indikativen) Werte für die THG-Einsparung durch die in den Jahren 2018 

und 2019 beendeten Projekte im Rahmen der laufenden Evaluierung ermittelt.  

 

 Richtlinie zur Förderung von Kälte- und Klimaanlagen mit nicht-halogenierten 

Kältemitteln in stationären und Fahrzeug-Anwendungen (Kälte-Klima-

Richtlinie) 

Im Jahr 2020 wurden für die Kälte-Klima-Richtlinie durch das BAFA 23,0 Mio. € Fördermittel 

ausgezahlt. 

Bei der Evaluierung der in den Jahren 2015 bis 2017 abgeschlossenen Vorhaben wurde eine 

Nettominderung der Treibhausgasemissionen in Höhe von rd. 505.000 Tonnen CO2-Äquivalent 

(gemessen über die Wirkdauer von 15 Jahren) festgestellt. Dies entsprach einer Brutto-

Minderung in Höhe von rd. 786.000 Tonnen CO2-Äquivalent. Zudem wurde eine 

Fördermitteleffektivität von durchschnittlich 99,0 € Fördermittel pro Tonne CO2–Äquivalent 

ermittelt (Nettowert bei einer angenommenen Wirkdauer von 15 Jahren). Zu beachten ist dabei, 

dass die Werte in Abhängigkeit des Anlagentyps stark schwanken (32,2 bis 222,2 €/t).  

Die Werte für die THG-Einsparung durch die in den Jahren 2018 und 2019 beendeten Projekte 

werden im Rahmen der laufenden Evaluierung ermittelt.  

 

 Richtlinie zur Förderung von KWK-Anlagen bis 20 kWel (Mini-KWK-Richtlinie) 

Im Jahr 2020 wurden Investitionszuschüsse in Höhe von ca. 1,3 Mio. € für Mini-KWK-Anlagen 

durch das BAFA verausgabt. Zum 1. November 2019 wurde die Richtlinie geändert. Sie ist bis 

zum 31.  Dezember 2020 befristet. Im Jahr 2021 ist die Auszahlung von Schlusszahlungen in 

Höhe von rd. 2,5 Mio. € vorgesehen. 

Bei der Evaluierung der in den Jahren 2015 bis 2017 abgeschlossenen Vorhaben, wurde eine 

Nettominderung der Treibhausgasemissionen in Höhe von rd. 511.000 Tonnen CO2-Äquivalent 

(gemessen über die Wirkdauer von 15 Jahren) festgestellt. Dies entsprach einer Brutto-

Minderung in Höhe von rd. 764.000 Tonnen CO2-Äquivalent (baseline-bereinigt). Zudem wurde 
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eine Fördermitteleffektivität von durchschnittlich 17,2 € Fördermittel pro Tonne CO2-Äquivalent 

ermittelt (Nettowert bei einer angenommenen Wirkdauer von 15 Jahren). Auch hier schwanken 

die Werte stark. Die Werte lagen beispielsweise bei durchschnittlich 31,3 €/t bei Mini-KWK-

Anlagen in Privathaushalten bzw. im Bereich „Verbraucher“ und bei durchschnittlich 11,8 €/t im 

Bereich „Wirtschaft“.  

Die Werte für die THG-Einsparung durch die in den Jahren 2018 und 2019 beendeten Projekte 

werden im Rahmen der laufenden Evaluierung ermittelt.  

 

 Richtlinie zur Förderung von innovativen marktreifen Klimaschutzprodukten 

(Kleinserien-Richtlinie) 

Im Jahr 2020 wurden für die Kleinserien-Richtlinie durch das BAFA 0,8 Mio. € Fördermittel 

ausgezahlt. 

Die Werte für die THG-Einsparung durch die in den Jahren 2018 und 2019 beendeten Projekte 

werden erstmals im Rahmen der laufenden Evaluierung ermittelt.  

 

 Förderaufruf für investive Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte 

Für laufende Vorhaben wurden im Titel 686 05 im Jahr 2020 3,5 Mio. € verausgabt. Im Jahr 

2020 wurden insgesamt sieben Vorhaben beendet und sechs neue Vorhaben zum 1. Januar 2021 

bewilligt.  

Im Titel 686 03 konnten für den Förderaufruf 18,9 Mio. € verausgabt werden. Die Förderung im 

Titel 686 03 läuft planmäßig zum Ende des Jahres 2022 aus, so dass eine weitere Förderung nur 

noch in Titel 686 05 erfolgt.  

Mit dem Förderaufruf konnten bisher insgesamt 40 Klimaschutzprojekte im gesamten 

Bundesgebiet mit einem Fördervolumen in Höhe von rd. 216 Mio. € bewilligt werden.  

Die Werte für die THG-Einsparung durch die in den Jahren 2018 und 2019 beendeten Projekte 

werden erstmals im Rahmen der laufenden NKI-Evaluierung ermittelt.  

 

 Förderaufruf „Klimaschutz durch Radverkehr“ 

Im Jahr 2020 wurden für die Förderung insgesamt 14,0 Mio. € verausgabt und Verpflichtungen 

für Folgejahre in Höhe von 29,1 Mio. € eingegangen.  

Werte für die THG-Einsparung und die Fördermitteleffizienz werden erstmals im Rahmen der 

laufenden NKI-Evaluierung für den Zeitraum 2018 bis 2019 ermittelt. Der Evaluierungsbericht 

wird voraussichtlich Mitte 2021 veröffentlicht.  
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 Kurze Wege für den Klimaschutz 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 16 Vorhaben beendet und vier neue Vorhaben begonnen. Für 

laufende Vorhaben wurden im Jahr 2020 3,1 Mio. € verausgabt. 

Seit 2016 wurden 109 Projekte mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 9,7 Mio. € gefördert. 

Aktuell werden 48 Projekte mit einem Volumen in Höhe von rd. 5,3 Mio. € umgesetzt. Die 

Einreichung von Projektskizzen war letztmalig im Jahr 2018 möglich. Eine Fortsetzung des 

Förderaufrufes ist derzeit nicht vorgesehen.  

Bei dem Programm handelt es sich um die Förderung von primär nicht-investiven Vorhaben zum 

Klimaschutz, bei denen die Ermittlung der Fördermitteleffizienz methodisch unsicher ist und 

indikative Werte allenfalls durch eine ex-post-Evaluierung abgeschlossener Vorhaben ermittelt 

werden können.  

Im Rahmen der laufenden NKI-Evaluierung (d.h. für die in den Jahren 2018 und 2019 beendeten 

Projekte) wird erstmals untersucht, ob und inwieweit für diese Projekte quantitative Werte zur 

THG-Einsparung ermittelt werden können.  

 

 Klimaschutz im Alltag 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 0,9 Mio. € Fördergelder verausgabt. 

Aktuell werden sechs Verbundvorhaben und drei Einzelvorhaben mit einem Fördervolumen von 

3,6 Mio. € gefördert. In 2020 wurden in sieben der insgesamt neun Vorhaben in der 

Umsetzungsphase (Phase 2) Investitionen in Höhe von 1,1 Mio. € bewilligt.  

Bei dem Programm handelt es sich um die Förderung von primär nicht-investiven Vorhaben zum 

Klimaschutz, bei denen die Ermittlung der Fördermitteleffizienz methodisch unsicher ist und 

indikative Werte allenfalls durch eine ex-post-Evaluierung abgeschlossener Vorhaben ermittelt 

werden können.  

Im Rahmen der nächsten NKI-Evaluierungsrunde (d.h. für die in den Jahren 2020 und 2021 

beendeten Projekte) wird untersucht, ob und inwieweit für diese Projekte quantitative Werte zur 

THG-Einsparung ermittelt werden können. Der zugehörige Entwurf des Evaluierungsberichts 

wird voraussichtlich Mitte 2023 vorliegen. 

 

 Feldversuch Oberleitungs-LKW 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 10,4 Mio. € Fördergelder verausgabt. 

Die Errichtung der Teststrecken schafft die Voraussetzungen für eine mehrjährige Erprobung 

und Evaluierung des Systems im anschließenden Feldversuch. Bei erfolgreichem Verlauf des 

Feldversuchs und nachfolgender Markteinführung besitzt der Oberleitungsbetrieb von schweren 

Nutzfahrzeugen ab dem Jahr 2030 ein kontinuierliches CO2-Einsparpotenzial von 6 bis 10 Mio. 
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Tonnen pro Jahr. Die geplante Evaluierung erfolgt hier unabhängig von der ‚regulären‘ NKI-

Evaluierung. 

Durch die bauliche Errichtung der Teststrecken wird keine unmittelbare THG-Einsparung erzielt, 

so dass auch die Angabe einer Fördereffizienz nicht sinnvoll möglich ist. 

 

 Förderung von Investitionen mit Demonstrationscharakter zur Verminderung 

von Umweltbelastungen (Umweltinnovationsprogramm, UIP) 

Für laufende UIP-Vorhaben konnten im Jahr 2020 Fördermittel in Höhe von 0,6 Mio. € 

ausgezahlt werden. Im Jahr 2020 wurden im Rahmen des NKI-Titels keine neuen UIP-

Klimaschutzprojekte bewilligt. Aktuell läuft die Förderung von insgesamt acht bereits 

bewilligten Vorhaben aus. 

Die Förderung erfolgt durch Investitions- oder Zinszuschüsse. Hierbei werden Vorhaben mit 

dem Fokus auf Klimaschutz und Energieeffizienz gefördert, die, mit unterschiedlichen 

Schwerpunktsetzungen, zumeist mit weiteren Umweltentlastungen wie z. B. 

Ressourceneffizienz, Bodenschutz, Luftreinhaltung, Abfallvermeidung und -verwertung etc. 

einhergehen, so dass eine Ermittlung der Fördereffizienz methodisch unsicher ist. Der 

grundsätzliche Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen und Energieeinspareffekte sind 

jedoch Gegenstand jeder Antragsprüfung. 

Das Programm wird unabhängig von der ‚regulären‘ NKI-Evaluierung evaluiert. 

 

 686 06 - Waldklimafonds 

Bewirtschafter: BMU, BMEL (gemeinsame Bewirtschaftung des Mittelansatzes) 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 25.000 15.842 12.102 
Verpflichtungsermächtigungen 27.000 26.835 12.483 

 

Die Ist-Ausgaben in 2020 konnten gegenüber den Vorjahren zwar gesteigert werden, eine 

vollständige Verausgabung des Titelansatzes war aber trotz einer ausreichenden Zahl an 

Anträgen nicht möglich. Durch die Pandemie kam es zu Verzögerungen bei den geförderten 

Vorhaben, insbesondere war ein zeitnaher Projektstart nicht möglich, so dass die 2020 

bereitgestellten Mittel nicht wie geplant verausgabt werden konnten.  

Bei der Haushaltsanmeldung 2021 wurde auf eine bessere Verteilung der 

Verpflichtungsermächtigungen geachtet, so dass nun die Voraussetzungen für einen höheren 

Mittelabfluss bestehen.  



- 66 - 

 

Die mit dem Haushalt 2020 für 2021 und Folgejahre bereitgestellten Verpflichtungsermächti-

gungen in Höhe von 27.000 T€ wurden mit 26.835 T€ fast vollständig genutzt. Hinzu kommen 

Verpflichtungsermächtigungen aus Festlegungen der Vorjahre in Höhe von 8.783 T€.  

 

 Förderziel  

Mit der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zum Erhalt und Ausbau des CO2-

Minderungspotenzials von Wald und Holz sowie zur Anpassung der Wälder an den 

Klimawandel (Förderrichtlinie Waldklimafonds) vom 20. März 2017 soll das CO2-Minderungs-, 

Energie- und Substitutionspotenzial von Wald und Holz erschlossen und optimiert sowie die 

Anpassung der deutschen Wälder an den Klimawandel unterstützt werden. 

Im Rahmen dieser Förderrichtlinie können Forschungs-, Entwicklungs-, Modell- und 

Demonstrationsvorhaben, die Entwicklung und Bereitstellung von Informationen zu Ausmaß 

und Auswirkungen des Klimawandels auf Waldökosysteme sowie von Möglichkeiten zum 

Ausbau des Kohlenstoffspeicherpotenzials im Wald und von Holzprodukten gefördert werden. 

Ferner kann der Wissenstransfer in die Praxis, Schulungs- und Aufklärungsmaßnahmen 

gefördert werden sowie Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung und Bewältigung von 

großflächigen Schadereignissen im Wald. Gefördert werden Maßnahmen in folgenden 

Förderschwerpunkten: 

(1) Anpassung der Wälder an den Klimawandel, 
(2) Sicherung der Kohlenstoffspeicherung und Erhöhung der CO2-Bindung von Wäldern, 
(3) Erhöhung des Holzproduktspeichers sowie der CO2-Minderung und Substitution durch 

Holzprodukte, 
(4) Forschung und Monitoring zur Unterstützung von Nr. 1- 2, 
(5) Information und Kommunikation zur Unterstützung von Nr. 1-3. 

Zuwendungsempfänger kann eine natürliche oder eine juristische Person des Privat- oder 

öffentlichen Rechts, ein nach Bundeswaldgesetz anerkannter forstwirtschaftlicher 

Zusammenschluss oder eine Personenvereinigung sein, die eine Niederlassung in der 

Bundesrepublik Deutschland hat. 

Entsprechend der vorhandenen Verpflichtungsermächtigung können Vorhaben mit einer Laufzeit 

von bis zu 5 Jahren gefördert werden. Der Förderumfang richtet sich nach der individuellen 

Bewertung der einzelnen Vorhaben. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 99 Vorhaben mit einem 

Gesamtvolumen von 34.722 T€ neu bewilligt und gestartet, die sich wie folgt auf die 

Förderschwerpunkte 1-5 aufteilen (In Klammern entsprechende Beispiele): 

(1) 2 Vorhaben (FKZ 2218WK02A1 „Verbundvorhaben: Schutz und Förderung natürlich 
entstandener Auen-Pionierwälder im Deichvorland des Unteren Niederrheins“) 

(2) 2 Vorhaben (FKZ 2219WK58A2 „Verbundvorhaben: Erarbeitung, Optimierung und 
Umsetzung von Präventions- und Nachsorgestrategien zum Schutz der Wälder gegen 
Waldbrände“) 

(3) 12 Vorhaben (FKZ 2219WK32X3 „Steigerung des Anteils an qualitativ hochwertigem 
Buchenholz und die Optimierung der Qualitätsansprache von stehenden Buchen durch 
terrestrisches Laserscanning“) 
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(4) 77 Vorhaben (FKZ 2219WK08X4 „Über die Trockenstressresistenz nicht-heimischer 
Baumarten und deren Potenzial für einen klimagerechten Waldumbau“) 

(5) 6 Vorhaben (FKZ 2218WK19X5 „Alarmstufe grün! Gemeinsam gegen den 
Klimawandel.“) 

Im Rahmen der Förderrichtlinie Waldklimafonds wurden in 2020 zu 4 Aufrufen Skizzen 

eingereicht: 

 Forstpflanzenzüchtung (15 Skizzen in Prüfung) 
 Kalamitätsholz (22 Skizzen in Prüfung) 
 Waldökophysiologie – Demonstrationsvorhaben (7 Skizzen in Prüfung) 
 Waldökophysiologie – Monitoring (12 Skizzen in Prüfung) 

 
Aktuell (Stand 01. Februar 2021) werden 204 laufende Vorhaben mit einer Gesamtfördersumme 

von 72.705 T€ gefördert. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Mit dem Waldklimafonds sollen Maßnahmen von besonderem Bundesinteresse umgesetzt 

werden, die der Anpassung der Wälder an den Klimawandel dienen und den unverzichtbaren 

Beitrag naturnaher, struktur- und artenreicher Wälder zur Sicherung der natürlichen 

Lebensgrundlagen auf Dauer erhalten. Die positiven Effekte für die Erschließung des CO2-

Minderungs- und Energiepotenzials von Wald und Holz sollen verstärkt werden. 

Wald und Holz spielen durch die Bindung von CO2 und Speicherung von Kohlenstoff bei der 

Erreichung der klimapolitischen Ziele der Bundesregierung eine wichtige Rolle. 

Kohlenstoffspeicherung in den Wäldern, der Ersatz fossiler Rohstoffe durch die energetische und 

stoffliche Verwendung von Holz und die Speicherung von Kohlenstoff in langlebigen 

Holzprodukten entlasten die Atmosphäre von Treibhausgasen in einer Größenordnung von über 

120 Mio. Tonnen CO2 (Stand 2008) im Jahr allein in Deutschland. 

Die oben dargestellten Inhalte und Ziele des Waldklimafonds zeigen, dass es hier um eine 

qualitative Unterstützung der Klimaschutzziele der Bundesregierung geht. Die Anpassung von 

Wäldern an den Klimawandel und eine nachhaltige Holznutzung können den C-Speicher von 

Wald und Holzprodukten erhöhen. Es werden in der Förderrichtlinie Waldklimafonds keine 

quantitativen Ziele benannt. Somit wurden auch keine Indikatoren entwickelt, die den Erfolg der 

Maßnahmen messbar machen würden. Eine konkrete Berechnung der THG-Einsparung pro 

Förder-€ dieser Maßnahme ist nicht möglich, da es sich überwiegend um Forschungs- und 

Modellvorhaben sowie um Kommunikationsprojekte handelt. Der grundsätzliche Beitrag zur 

Zielerreichung (Anpassung der Wälder an den Klimawandel sowie C-Speicher Wald und Holz) 

und die qualitative Bewertung der zu erwartenden Effekte ist jedoch Gegenstand jeder 

Antragsprüfung. Hierzu wird jedes Vorhaben hinsichtlich der folgenden Punkte vor Bewilligung 

und nach Abschluss der Maßnahme bewertet: Effekte zur CO2-Minderung, Biodiversität, 

Nachhaltigkeit und Bioökonomie, Erfolgsaussichten, Verwertung der Ergebnisse sowie 

Bundesinteresse.  
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Mit allen Vorhaben, die im Rahmen der Förderrichtlinie Waldklimafonds gefördert werden, wird 

ein erheblicher Beitrag zu folgenden Strategien der Bundesregierung geleistet, in dem 

grundsätzliches Wissen generiert wird und praxisnahe Forschung zur Erhöhung des C- Speichers 

Wald und Holz sowie zur Anpassung des Waldes an den Klimawandel geleistet wird. Die 

geförderten Vorhaben haben nicht das Ziel einer konkreten THG-Einsparung, da keine direkte 

Umsetzung der Forschungsergebnisse in der Fläche, bzw. Praxis erfolgt. Somit lässt sich kein 

direkt messbarer Erfolg mit einem Indikator bewerten. Es wäre zu prüfen, ob für die 

Wissensgenerierung und qualitative Bewertung der Vorhaben entsprechende Indikatoren 

möglich sind. Aktuell ist kein Indikator bekannt. 

Das erhebliche Bundesinteresse ergibt sich projektspezifisch daraus, dass Vorhaben: 

(1) den Zielen des Klimaschutzplans 2050 entsprechen, 
(2) zur Umsetzung der Deutschen Anpassungsstrategien an den Klimawandel beitragen, 
(3) den Zielen der Waldstrategie 2020 entsprechen und zu einer nachhaltigen 

Waldbewirtschaftung beitragen, 
(4) zum von der Bundesregierung angestrebten Wandel zu einer auf erneuerbaren Ressourcen 

beruhenden Wirtschaft mit Hilfe der Bioökonomie beitragen. 
 

 Ergänzende Informationen  

Eine externe Evaluierung der Förderrichtlinie Waldklimafonds ist für das Jahr 2021 vorgesehen. 

Es soll eine grundsätzliche Bewertung des bisher erreichten erfolgen, indem Ergebnisse aus 

Vorhaben ausgewertet werden. Zudem sollen die Ziele und Förderschwerpunkte der 

Förderrichtlinie hinsichtlich ihrer Aktualität und dem Beitrag zu politischen Zielstellungen 

analysiert werden. Es wird in dem Zuge auch geprüft, ob Bewertungsindikatoren existieren, die 

zur Erfolgskontrolle auch hinsichtlich der CO2-Minderung eingeführt werden können. 

 

 686 08 – Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe  

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 342.100 252.525 133.673 
Verpflichtungsermächtigungen 662.000 351.720 432.731 
 

 
 Förderziel 

Es sollen Investitionsanreize zur Steigerung der Energieeffizienz in der Wirtschaft sowie zum 

Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien zur Bereitstellung von Prozesswärme gegeben 

werden. Mit den Programmen sollen bis Ende 2023 25.000 Maßnahmen realisiert und dadurch 
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die Menge der Treibhausgasemissionen um insgesamt 3,5 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr und 14 

TWh reduziert werden. 

Zudem sollten mit dem Teilprogramm „Energieeffizienz in der Wirtschaft – Wettbewerb“ 

längerfristig wettbewerbliche Förderinstrumente im Bereich der Energieeffizienz etabliert 

werden.  

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die Inanspruchnahme der Mittel gemäß obiger Tabelle entfällt auf folgende Fördermaßnahmen: 

 Richtlinie „Bundesförderung der Energieeffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss und 
Kredit“  

 Richtlinie „Bundesförderung der Energieeffizienz in der Wirtschaft – Wettbewerb“ 
 Ausfinanzierung der zu Ende 2018 ausgelaufenen Programme (Förderung von Abwärme, 

Querschnittstechnologien, klimaschonende Produktionsprozesse, Pilotprogramm 
„Förderung von Stromeinsparungen im Rahmen wettbewerblicher Ausschreibungen – 
STEP up!“) 
 

Das in Umsetzung der Förderstrategie für Energieeffizienz und Wärme aus Erneuerbaren 

Energien Anfang 2019 in Kraft getretene Förderpaket „Energieeffizienz in der Wirtschaft“ wird 

sehr gut im Markt angenommen. Insgesamt wurden seit Programmstart bereits rd. 21.000 

Anträge gestellt. Ein Corona-bedingter Rückgang ist nicht festzustellen. 2020 war bei der Zahl 

der Anträge vielmehr ein leichter Anstieg gegenüber 2019 zu verzeichnen (insgesamt rd. 12.000 

Anträge). 

Konkrete Angaben zu den mit den geförderten Maßnahmen erreichten Ergebnisse können aktuell 

für die sog. technologieoffene Förderung (Modul 4 der Fördermaßnahme Bundesförderung der 

Energieeffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss und Kredit und Wettbewerb) getroffen werden. In 

diesem Bereich wurden bisher insgesamt 4.175 Bewilligungen mit einem Fördervolumen von 

337 Mio. € ausgesprochen. Die bewilligten Maßnahmen führen zu jährlichen Einsparungen von 

1,48 Mio. Tonnen CO2. Die Fördereffizienz beträgt damit rd. 23 € pro jährlich eingesparter 

Tonne CO2 (gerechnet über eine Laufzeit von durchschnittlich 10 Jahren). 

Die Förderrichtlinie wird extern und begleitend durch das Frauenhofer Institut für System- und 

Innovationsforschung (ISI) im Konsortium mit Prognos AG Basel, Öko-Institut e.V. und Institut 

für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung- Uni Stuttgart evaluiert. Erste validierte 

Evaluationsdaten werden dem BMWi im ersten Quartal 2021 vorgelegt. Auf dieser Grundlage 

werden dann auch Einspar- und Wirtschaftlichkeitsparameter zu den in der Richtlinie 

geförderten Einzelmaßnahmen (Module 1-3) vorliegen.  

Für das Teilprogramm „Energieeffizienz in der Wirtschaft – Wettbewerb“ wurden bisher acht 

Ausschreibungsrunden erfolgreich abgeschlossen. In jeder Wettbewerbsrunde wurde das zur 

Verfügung stehende Förderbudget überzeichnet, so dass eine Besten-auswahl nach der 

Fördereffizienz stattfinden konnte. 
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  686 10 – Pumpen- und Heizungsoptimierung 

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 50.000 34.850 32.946 
Verpflichtungsermächtigungen 10.000 390 3.015 

 

 Förderziel 

Ursprüngliches Ziel der „Richtlinie zur Förderung der Heizungsoptimierung durch 

hocheffiziente Pumpen und den hydraulischen Abgleich“ vom 13. Juli 2016 war es, bis zum Jahr 

2020 8,6 Millionen Pumpen und die zusätzliche Optimierung des Betriebs von 725.000 

Heizungsanlagen zu fördern. Im Vorfeld wurde abgeschätzt, dass durch das Förderprogramm in 

dieser Form bis Ende 2020 eine jährliche Minderung von bis zu 1,8 Mio. Tonnen 

Kohlenstoffdioxid- (CO₂-) Emissionen erreicht werden könnte. Außerdem sollte die Förderung 

zur Durchführung weiterer Effizienzmaßnahmen motivieren.  

2017 zeigte sich, dass die Förderambitionen, die sich aus der Beteiligung von Verbänden und 

anderen Akteuren ergaben, zu hoch gesetzt waren. Aus diesem Grunde wurden die 

Haushaltsmittel im Titel drastisch auf rund ein Zehntel des ursprünglichen Ansatzes gekürzt und 

das Förderprogramm mit einem Budget von dann 50 Mio. € p.a. erfolgreich fortgesetzt. Die 

Erwartungen an das Programm wurden angepasst und richteten sich an den tatsächlich 

vorhandenen Möglichkeiten von jährlich 50.000 - 60.000 Anträgen aus.  

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die zum Programmstart gesetzten Ziele konnten bei den Antragszahlen und entsprechend bei 

den Emissionsminderungen nicht erreicht werden.  

Laut Zwischenstandbericht der Evaluierung wurde u.a. der Referenzmarkt überschätzt. Mit den 

angepassten Erwartungen und Haushaltsmitteln (vgl. 2.19.2) zeigte sich 2020, dass die 

Bewilligungsquote der Anträge bei über 90 % lag und ein Bewilligungsvolumen von rd. 69 % 

erreichte und damit als erfolgreich eingestuft wird. 

Der Zwischenstandbericht der Evaluierung zeigt außerdem, dass die Mehrheit derer, die das 

Programm in Anspruch nahmen, weitere Effizienzmaßnahmen planten oder umsetzten. So gaben 

bei einer Befragung 63 % der Nutzer*innen an, weitere Energieeinsparmöglichkeiten zu prüfen. 

58 % der Befragten sahen die Heizungsoptimierung als Anlass sich nach weiteren 

Fördermöglichkeiten im Bereich Energieeffizienz umzusehen. 35 % der befragten 

Fördermittelempfänger*innen planten zum Befragungszeitpunkt weitere Effizienzmaßnahmen 

oder hatten sie bereits umgesetzt. Von diesen 35 % hatten sich 42 % auch die Folgemaßnahme 
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fördern lassen oder planten dies. Die Fördermittelempfänger*innen würden fast einhellig (zu 

98 %) das Förderprogramm weiterempfehlen.  

 

Seit 2017, nach Anpassung der Mittel und Erwartungen, waren die Antragszahlen im 

Jahresmittel näherungsweise konstant; dies gilt auch für 2020 (Stand 31. Dezember 2020). Bis 

Dezember 2020 betrug die errechnete CO2-Minderung 84.968 t /a, was einer Erreichung des 

CO2-Reduktionsziels in Höhe von rd. 4,7 % entspricht. 

Die Fördereffizienz des Programms beziffert sich nach der letzten Auswertung der 

Evaluierenden auf rd. 37,6 € pro Tonne CO2-Minderung (brutto) (Stand: März 2021). Ein 

Schlussbericht wird im September 2021 erwartet. 

 

 686 11 - Anreizprogramm Energieeffizienz 

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 230.000 119.801 142.683 
Verpflichtungsermächtigungen 472.000 17.998 133.779 

 
2020 stand für das Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) ein Barmittelansatz von 230 

Mio. € zur Verfügung. Aufgrund des Wegfalls von Fördertatbeständen im Heizungs- und 

Lüftungspaket ab 2020 und dem damit zusammenhängenden geringeren Barmittebedarf wurden 

die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht vollständig ausgeschöpft. 

Für die Durchführung von Begleitprojekten wie z. B. Evaluationen sind Ausgaben in Höhe von 

rd. 239 T€ angefallen. 

 

 Förderziel 

Das APEE ist Anfang 2016 gestartet und leistet einen weiteren Beitrag für die Steigerung der 

Energieeffizienz im Gebäudebereich. Bis Ende 2019 waren die Förderbestandteile des 

Programms der Austausch ineffizienter Heizungen durch effiziente Heizungen (Heizungspaket), 

der Einbau von Lüftungsanlagen (Lüftungspaket) in Kombination mit einer 

Sanierungsmaßnahme an der Gebäudehülle oder die Markteinführung der innovativen 

Brennstoffzellenheizung für Neubau und Bestandsgebäude. Diese ergänzen und verstärken die 

Förderangebote des CO2-Gebäudesanierungsprogramms (vgl. unter Nr. 2.4.2.) sowie des 

Marktanreizprogramms (MAP; vgl. unter Nr. 2.15.2) und wurden in deren Antragsverfahren 

integriert. Ab 2020 wurden über das APEE nur noch besonders effiziente große Heizungsanlagen 
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auf Basis erneuerbarer Energien und innovative Brennstoffzellenheizungen gefördert. Ein 

quantitatives CO2-Minderungsziel wurde bisher nicht festgelegt. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

2020 wurden rd. 7.100 Förderzusagen über alle o. g. Programmteile erteilt. Hierbei sind 

insbesondere die Zusagen für Brennstoffzellenheizungen mit rd. 5.260 Stück im Vergleich zum 

Vorjahr (rd. 4.770) weiter gestiegen. 

Zu der erreichten CO2-Minderung wird auf das CO2-Gebäudesanierungsprogramm und das 

Marktanreizprogramm verwiesen (vgl. unter Nr. 2.4.3 bzw. Nr. 2.15.3). 

 

 Ergänzende Informationen 

Mit der Neugestaltung der Heizungsförderung und der Anpassung der Fördersätze im Bereich 

der energetischen Einzelmaßnahmen im Januar 2020 entfielen das Heizungs- und Lüftungspaket 

als Fördertatbestand im CO2-Gebäudesanierungsprogramm. 

 

 686 13 – Programme und Maßnahmen der Energiewende in den Bereichen 

Erneuerbare Energien, Strom und Netze, Digitalisierung und 

Energieinfrastruktur  

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 100.350 81.070 82.392 
Verpflichtungsermächtigungen 121.387 46.051 30.024 

 

 Förderziel 

Im Rahmen dieses Titels werden Programme, Projekte, Maßnahmen und Investitionen in den 

Bereichen Erneuerbare Energien, Strom und Netze, Digitalisierung und Energieinfrastruktur 

gefördert, um die Umsetzung der Energiewende zu unterstützen.  

Alle Maßnahmen tragen nicht direkt zu einer Verminderung des Treibhausgas-Potenzials bei. 

Jedoch bilden sie die Grundlage für den Erfolg für zukünftige Projekte zur Treibhausgas-

Minderung.  
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 „Initiative Bürgerdialog Stromnetz“ 

Die Bevölkerung in Deutschland steht der Energiewende grundsätzlich positiv gegenüber. 

Konkrete Projekte wie Netzausbauprojekte sind vor Ort jedoch teilweise umstritten.  

Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist aber entscheidend für den Erfolg der Energiewende. 

Information und frühzeitiger Dialog mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern sind daher 

sehr wichtig.  

Daher fördert das BMWi seit Januar 2015 die Initiative „Bürgerdialog Stromnetz“. Ziel ist ein 

breit angelegter gesellschaftlicher Dialog mit allen Beteiligten über den für das Gelingen der 

Energiewende notwendigen Ausbau der Energieinfrastruktur. Die Initiative kann so zu höherer 

Akzeptanz und damit zu einem rascheren Netzausbau beitragen. 

 

 Förderprogramm „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die 

Energiewende“ (SINTEG) 

Das Förderprogramm SINTEG zielt auf eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche 

Energieversorgung mit hohen Anteilen fluktuierender Stromerzeugung aus Wind- und 

Sonnenenergie ab. Durch die intelligente Vernetzung von Erzeugung und Verbrauch und den 

Einsatz neuer Netztechnologien und -betriebskonzepte sollen vor allem ein effizienter und 

sicherer Netzbetrieb bei hohen Anteilen erneuerbarer Energien, die Hebung von Effizienz- und 

Flexibilitätspotenzialen (markt- und netzseitig), ein effizientes und sicheres Zusammenspiel aller 

Akteure im intelligenten Energienetz und eine effizientere Nutzung der vorhandenen 

Netzstruktur erreicht werden. 

 

 „Digitale Impulse für die integrierte Energiewende“ – Blockchainstrategie der 

Bundesregierung 

Um innovative digitale Technologien für den Einsatz im Energiesektor zu erproben, benötigt es 

einen geeigneten Experimentierraum, in dem sich interessierte Unternehmen möglichst 

unkompliziert und effektiv vernetzen können. Diesen Raum soll das „Future Energy Lab“ bilden. 

Das Pilotierungslabor wird den Teilnehmern einen Austausch über eine virtuelle Plattform 

ermöglichen. Dabei sollen auf Basis digitaler Technologien wie Blockchain konkrete 

Anwendungen für den Energiesektor unter realen Bedingungen erprobt werden. Durch die 

Vernetzung verschiedenster Akteure der Energie- und Digitalwirtschaft fördert das „Future 

Energy Lab“ zudem strategische und operative Kooperationen. Mit der Pilotierung einer 

Blockchain-basierten Anbindung von Energieanlagen mit Hilfe des Smart Meter Gateways 

(SMGW) an eine öffentliche Datenbank (BMIL), der Erstellung eines Konzepts zum Aufbau 

eines Smart Contract-Registers im Energiebereich sowie dem Aufbau einer Datenplattform für 

CO2-Daten auf Blockchain-Basis (Demonstrator) sollen vor diesem Hintergrund erste Software- 

und Hardware-Entwicklungen aufgebaut, getestet und analysiert werden, mit der Zielstellung, 

ihre Verwendbarkeit und Förderlichkeit für die Energiewende zu bewerten. 
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 „Digitalisierung der Energiewende – (Unterstützung von Projekten des BSI für 

das GDEW)“ 

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) soll die sichere 

und standardisierte Kommunikation in den Energienetzen der Zukunft mit intelligenten 

Messsystemen ermöglicht werden. Kernbestandteil eines intelligenten Messsystems ist das 

Smart-Meter-Gateway (SMGW). Dabei spielen Datenschutz und -sicherheit eine wesentliche 

Rolle. BSI-zertifizierte SMGWs sind zentrale IT-Plattformen für netzdienliche und 

energiewirtschaftliche Anwendungsfälle in den Bereichen Smart Metering, Smart Grid, Smart 

Mobility, Smart Home / Building sowie für sognannte Mehrwertdienste. Die Weiterentwicklung 

technischer Standards (Schutzprofilen und Technischen Richtlinien des BSI) für Smart-Meter-

Gateways wird mit diesen strategisch wichtigen Projekten unterstützt. 

 

 „PV-Batteriespeicherprogramm“ 

Ziele der Förderung waren zum einen, die Marktentwicklung der Batteriespeicher 

voranzutreiben, und zum anderen, die Systemintegration der erneuerbaren Energien zu fördern 

sowie die Technologieentwicklung stationärer Batteriespeichersysteme zu einer 

systemdienlichen Einspeisung von Strom aus PV-Anlagen zu etablieren und zu beschleunigen. 

 

 „Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG)“ 

Diese Maßnahme dient zur Finanzierung der Aufgaben, die sich aus dem Gesetz zur 

Entwicklung und Förderung der Windenergie auf See und dem Gesetz zur Änderung des 

Windenergie-auf-See-Gesetzes sowie anderer Vorschriften ergeben. 

 „Einzelvorhaben der Energiewende“ 

Mit Einzelvorhaben soll die Zielerreichung im Rahmen der Energiewende insbesondere in den 

Bereichen Erneuerbare Energien, Strom und Netze, Digitalisierung und Energieinfrastruktur 

unterstützt werden. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

 

 „Initiative Bürgerdialog Stromnetz“ 

Aufgrund der grundsätzlich positiven Wirkungen der Initiative und des fortbestehenden 

Dialogbedarfs zum Netzausbau wurde 2019 ein europaweites Vergabeverfahren über ein deutlich 

aufgestocktes Folgeprojekt ab dem Jahr 2020 durchgeführt  

 

Aus dem Titel wurden im Wirtschaftsjahr 2020 für die Initiative Mittel in Höhe von rd. 3,2 Mio. € 

verausgabt. 
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 Förderprogramm „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die 

Energiewende“ (SINTEG) 

Das Förderprogramm SINTEG soll zeigen, wie Innovationen an der Schnittstelle von 

Digitalisierung und Energiewende umgesetzt werden können, um das Ziel einer 

Energieversorgung mit hohen Anteilen Erneuerbarer Energien (EE) zu erreichen. Am 

Förderprogramm SINTEG beteiligen sich beinahe alle relevanten Akteure, u.a. Netzbetreiber, 

Anlagenhersteller, Speicheranbieter, IKT-Branche, EE-Branche, Kommunen, Landkreise, 

Forschungseinrichtungen. Die Schaufenster entwickeln skalierbare Musterlösungen für eine 

sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung auf Basis von zeitweise bis 

zu 100 Prozent Erneuerbarer Energien und demonstrieren diese großflächig. Auf Grund der 

Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie kam es auch bei der Fortführung der 

Forschungsvorhaben zu Verzögerungen. Um diese Verzögerungen zu kompensieren, wurde die 

Laufzeit der Förderbekanntmachung bis zum 31. März 2021 verlängert. Etwa 50 % der 

Zuwendungsempfänger haben entsprechende Anträge auf Laufzeitverlängerung gestellt, die nach 

der Prüfung gewährt wurden. 

Aus dem Titel wurden im Wirtschaftsjahr 2020 für SINTEG Mittel in Höhe von 44,2 Mio. € 

verausgabt. 
 

 „Digitale Impulse für die integrierte Energiewende“ – Blockchainstrategie der 

Bundesregierung 

Das Potenzial der Blockchain-Technologie für die Energiewirtschaft wird als hoch eingeschätzt, 

da ihre Eigenschaften bei der Zielerreichung der Energiewende stark unterstützen können. 

Vier Maßnahmen der Blockchain-Strategie aus dem Energiebereich mit einer Laufzeit 2020-

2021 und einem Finanzvolumen von 2 Mio. € sollen umgesetzt werden. Im Einzelnen: 1,1 

Mio. € für die Pilotierung einer Blockchain-basierten Anbindung von Energieanlagen mit Hilfe 

des Smart Meter Gateways (SMGW) an eine öffentliche Datenbank (BMIL); 400 T€ für ein 

technologieübergreifendes Pilotierungslabor im Bereich Energie; 170 T€ für ein Konzept zum 

Aufbau eines Smart Contract-Registers im Energiebereich; 320 T€ für ein Pilotprojekt zu einer 

Datenplattform für CO2-Daten auf Blockchain-Basis (Demonstrator). 

Ziel der Projekte ist es, sowohl Software- als auch Hardware-Entwicklungen für unterschiedliche 

Anwendungsbereiche in den Energiesektoren Strom, Wärme und Mobilität zu analysieren, zu 

entwickeln und zu testen, mit der Prämisse, ihre Tauglichkeit und Nützlichkeit für eine 

Energiewende zu bewerten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Lösungen sowohl die 

Marktposition der nationalen Unternehmen stärken, der Entwicklung der Volkswirtschaft 

zuträglich sind als auch gesellschaftlich im Einklang mit den Wertvorstellungen der 

Marktakteure und der Bevölkerung stehen.  
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Nach planmäßigem Beginn des Gesamtvorhabens im Januar 2020 mussten aufgrund der 

einsetzenden Pandemie und ihrer Auswirkungen zunächst Änderungen an den bis dato geplanten 

Bearbeitungsschritten einzelner Arbeitspakete und geringfügige Finanzplanänderungen 

vorgenommen werden.  

Das virtuelle technologieübergreifende Pilotierungslabor sowie die dazugehörige Webpräsenz 

wurden am 25. August 2020 im Rahmen eines Online-Kick-Offs der Öffentlichkeit präsentiert: 

Über die Website https://future-energy-lab.de haben Unternehmen, Verbände und Entwickler die 

Möglichkeit, sich zu vernetzen und ihre Vorhaben gemeinsam zu bearbeiten. Darüber hinaus 

dient die Internetseite zur Information der Öffentlichkeit über die laufenden Projekte und zum 

Themenbereich „Neue Technologien“ im Energiesektor. 

Ebenfalls am 25. August 2020 wurden die ersten Ergebnisse des BMIL präsentiert und das 

Konsortium der Projektteilnehmer präsentiert. Diese reichen von Start-ups und Software-

Entwicklern bis hin zu einem DAX-Konzern.  

Über das Pilotprojekt zum Aufbau einer Datenplattform für CO2-Herkunftsnachweise in 

Kommunen konnten erste Erkenntnisse im Rahmen einer virtuellen Ausstellung den 

Teilnehmern des Digital-Gipfels der Bundesregierung im Dezember 2020 präsentiert werden. 

Mit dem Konzept zum Aufbau eines Smart Contract-Registers im Energiebereich kann aufgrund 

der Pandemie erst 2021 begonnen werden. 

Aus dem Titel wurden im Wirtschaftsjahr 2020 für diese Projekte Mittel in Höhe von  

rd. 203 T€ verausgabt. 

 

 „Digitalisierung der Energiewende – (Unterstützung von Projekten des BSI für 

das GDEW)“ 

Entsprechend der Vorgaben des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) war es 

notwendig geworden, die Zusammenarbeit zwischen BMWi und dem Bundesamt für Sicherheit 

in der Informationstechnik (BSI) weiter zu vertiefen und dem breiter angelegten Rechtsrahmen 

folgend auch finanziell neu aufzustellen. Ermöglicht wurde das im Juli 2020 mit der 

„Anpassungsvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung vom 6. September 2018 zwischen 

BMWi und BSI über Projekte im Zusammenhang mit dem GDEW, insbesondere mit dem Gesetz 

über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen 

(MsbG)“. Mit mehr als einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr werden die 

Haushaltsmittel in den Jahren 2021 bis 2024 jeweils auf 10 Mio. € jährlich aufgestockt. Dadurch 

sichert BMWi finanziell die Durchführung der notwendigen Projekte beim BSI bis Ende 2024 

ab. 

Somit können dauerhaft und in größerer Breite als bisher die erforderlichen, umfangreichen 

Entwicklungsarbeiten in Richtung eines Standards für alle Anwendungsbereiche in intelligenten 

Energienetzen fortgesetzt werden. Es werden weiterhin Projekte zur Implementierung und 

Weiterentwicklung von Schutzprofilen und Technischer Richtlinien des BSI gefördert. Die Basis 
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für die Arbeiten ist die BMWi-BSI-Roadmap „Standardisierungsstrategie zur 

sektorübergreifenden Digitalisierung nach dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“ 

(ein Projekt der Digitalen Agenda der Bundesregierung). 

2020 wurden für den Themenbereich „Digitalisierung der Energiewende“ rd. 5,3 Mio. € 

ausgegeben. Das ist eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Mit dieser Maßnahme 

wurden Projekte des BSI gefördert, um technische Standards (Schutzprofile und Technische 

Richtlinien) für intelligente Messsysteme weiter zu entwickeln. 

 

 „PV-Batteriespeicherprogramm“ 

Das Programm endete mit Ablauf des 31. Dezember 2018. Mit dem Photovolataik (PV)-

Batteriespeicherprogramm wurde die Markt- und Technologieentwicklung von 

Batteriespeichersystemen unterstützt. Die geförderten Systeme leisten einen Beitrag zur besseren 

Integration von kleinen bis mittelgroßen Photovoltaikanlagen in das Stromnetz. Insgesamt sind 

in Summe rd. 32.700 Tilgungszuschüsse gewährt worden. Die Mittel dienten der 

Ausfinanzierung der im Förderzeitraum getätigten Zusagen. 

Aus dem Titel wurden im Wirtschaftsjahr 2020 für das KfW-Programm Erneuerbare Energien 

„Speicher" (Programm 275) Mittel in Höhe von rd. 470 T€ verausgabt. 

 

 „Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG)“ 

Die Flächen für künftige Offshore-Windparks werden staatlich durch das Bundesamt für 

Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) voruntersucht. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) ist für 

das Ausschreibungsverfahren und das BSH für die Flächenentwicklungsplanung sowie im 

Auftrag der BNetzA für die staatliche Voruntersuchung der Flächen für die Ausschreibungen bei 

der Windenergie auf See zuständig. Aus dem Titel werden die beim BSH notwendigen 

Beauftragungen von Studien und Gutachten sowie insbesondere umweltfachliche und 

geologische Untersuchungen finanziert. Ohne die Voruntersuchung der Flächen können sie nicht 

ausgeschrieben werden. Die Ausgaben sind demnach zentral für den kontinuierlichen Ausbau 

der Windenergie auf See notwendig. 

Aus dem Titel wurden im Wirtschaftsjahr 2020 für Maßnahmen im Rahmen des WindSeeG 

Mittel in Höhe von rd. 25 Mio. € verausgabt. 

 

 „Einzelvorhaben der Energiewende“ 

Hierzu gehören Ausarbeitungen von Sachverständigen zu Fragestellungen, die mit der 

Ausgestaltung der Energiewende insbesondere in den unter Nr. 2.21.2.7 genannten Bereichen 

zusammenhingen oder sich im Rahmen der Umsetzung rechtlicher Vorgaben oder weiterer 

Instrumente zum Ausbau der Erneuerbaren Energien ergeben. Es wurden insbesondere 

fachbezogene Vorhaben des Umweltbundesamtes zu den Energiethemen unter der Fachaufsicht 
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des BMWi finanziert. Die Vorhaben lieferten Entscheidungsgrundlagen und -hilfen für die 

Vorbereitung, Überprüfung, Weiterentwicklung, Umsetzung, Evaluierung und Neuentwicklung 

von politischen Zielen, Instrumenten, Programmen und Konzeptionen. 

Aus dem Titel wurden im Wirtschaftsjahr 2020 Mittel in Höhe von rd. 2,7 Mio. € verausgabt. 

 

 686 14 -  Beratung Energieeffizienz 

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 69.988 73.850 54.283 
Verpflichtungsermächtigungen 57.500 68.414 42.997 
 

Aufgrund gestiegener Nachfrage nach Energieberatungen wurde der Titel-/VE-Ansatz im 

Rahmen des Deckungskreises in 2020 verstärkt. 

 

 Förderziel 

Ziel ist es, die Anzahl der Energieberatungen zu steigern und durch höherwertigere 

Effizienzmaßnahmen und den Einsatz erneuerbarer Energien infolge der Beratung 932 GWh 

Energie jährlich einzusparen.  

 

 Bundesförderung für unabhängige Energieberatung für private Verbraucher in 

den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen (stationäre Beratung) 

Die Energieberatung der Verbraucherzentralen bietet das größte interessenneutrale 

Beratungsangebot zum Thema Energie in Deutschland. Seit 1978 begleitet sie private Haushalte 

mit derzeit 700 Energieberatern an 926 Standorten (flächendeckende Abdeckung Deutschlands). 

2020 wurden rd. 111.000 Haushalte unabhängig und neutral rund um das Thema 

Energieeffizienz in Gebäuden, u.a. Stromsparen, Wärmedämmung, moderne Heiztechnik und 

erneuerbare Energien beraten. Durch die Förderung sind die persönliche, die telefonische, die 

Online-Energieberatung und Webinare für die privaten Verbraucher kostenlos. Gefördert wird 

durch jährlichen Zuwendungsbescheid an den Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv). 
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 Bundesförderung für Energie- und Stromsparchecks für private Haushalte – 

Energie-Checks  

Neben der stationären Beratung kommen die Energieberater seit 2011 zum Verbraucher nach 

Hause, um besser auf die konkrete Situation vor Ort (Gebäude, Anlagentechnik, insbes. Einsatz 

erneuerbarer Energien, Geräteausstattung, Beleuchtung) und auf die Bedürfnisse der 

Verbraucher/-innen eingehen zu können. Im Jahr 2020 sind in rd. 32.300 Haushalten vor Ort 

sogenannte Energie-Checks durchgeführt worden. Gefördert wird durch jährlichen 

Zuwendungsbescheid an den Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv).  

 

 Bundesförderung für Energieberatung Wohngebäude (Vor-Ort-Beratung, 

individueller Sanierungsfahrplan) (EBW) 

Die Förderung richtet sich an Eigentümer von Wohngebäuden (private Haus- bzw. 

Wohnungseigentümer, Wohnungsbaugesellschaften sowie Wohnungseigentümergemeinschaften 

– WEG). Hierbei untersucht ein qualifizierter, vom Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA) zugelassener Energieberater die gesamte Immobilie und erstellt einen 

umfassenden Energieberatungsbericht (u.a. individuellen Sanierungsfahrplan - iSFP). Neben 

Energieeinsparpotenzialen werden auch Einsatzmöglichkeiten für erneuerbare Energien und die 

dafür notwendigen Investitionen abgeschätzt sowie die Heizkosten- und CO2-Einsparungen 

ausgewiesen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass das Gebäude in Deutschland steht, der 

Bauantrag für das Wohngebäude mindestens zehn Jahre zurückliegt und das Gebäude 

überwiegend dem Wohnen dient. 

Die Förderung erfolgt über eine Förderrichtlinie. Die Richtlinie über die Förderung der 

Energieberatung für Wohngebäude (Vor-Ort-Beratung, individueller Sanierungsfahrplan) wurde 

zum 1. Februar 2020 geändert und die Zuschüsse von 60 % der Beratungskosten auf 80 % 

erhöht. Die Anträge haben sich in 2020 mehr als verdoppelt auf 24.621 gegenüber 10.500 in 

2019. Ziel ist eine jährliche Einsparung von 60 GWh. 

 

 Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen 

und gemeinnützigen Organisationen (EBK) 

Mit dem Förderprogramm wird die Beratung zur energetischen Sanierung und dem 

energieeffizienten Neubau bei öffentlichen Einrichtungen z.B. von Schulen, Kindergärten oder 

Verwaltungsgebäuden finanziell unterstützt. Damit soll der Investitionsstau bei diesen Gebäuden 

abgebaut und Kommunen bei der Vorbildwirkung der öffentlichen Hand unterstützt werden. Die 

Förderung erfolgt aufgrund der Richtlinie Energieberatung für Nichtwohngebäude von 

Kommunen und gemeinnützigen Organisationen. Gefördert wird die Energieberatung für die 

Erarbeitung eines energetischen Sanierungskonzepts bzw. Sanierungsfahrplans von 

Nichtwohngebäuden (für u.a. aufeinander abgestimmte Einzelmaßnahmen oder für eine 

umfassende Sanierung) oder eines energieeffizienten Neubaus (Nichtwohngebäude) wie z.B. 
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Rathäuser oder Schulen. Ziel ist eine jährliche Einsparung von 60 GWh. Die Förderung erfolgt 

über einen Zuschuss von bis zu 80 % der förderfähigen Beratungskosten. Im Jahr 2020 wurden 

insgesamt rd. 1.204 Beratungen durchgeführt.  

Die Förderrichtlinie ist am 31. Dezember 2020 ausgelaufen und geht in die Energieberatung für 

Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN) über. 

 

 Bundesförderung für Energieberatung im Mittelstand (EBM) 

Im Rahmen der Richtlinie Bundesförderung für Energieberatung im Mittelstand (EBM) werden 

Sanierungskonzepte für Gebäude, Anlagen und Prozesse von kleinen und mittleren Unternehmen 

gefördert. Hierbei werden energetische Schwachstellen im Unternehmen untersucht und eine 

Betriebsbesichtigung durchgeführt. Es wird eine vertiefende Energieanalyse (Energieaudit) nach 

der DIN EN 16247-1 durchgeführt, welche klare Informationen über potenzielle Einsparungen 

und einen konkreten Maßnahmenplan enthält. Ebenfalls gefördert wird die Beratung zur 

Einführung und Aufrechterhaltung eines Energiemanagementsystems sowie ein „Contracting 

Check“, d. h. eine Überprüfung, inwiefern sich die vorgeschlagenen Maßnahmen durch ein 

geeignetes Contracting-Modell umsetzen lassen. Es kann auch ein Konzept zur 

Abwärmenutzung gefördert werden. Ziel ist die jährliche Einsparung von 400 GWh. In 2020 

fanden 3.281 Beratungen statt.  

Die Förderrichtlinie ist am 31. Dezember 2020 ausgelaufen und geht in die Energieberatung für 

Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN) über. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

In 2020 wurden insgesamt 161.360 Energieberatungen durchgeführt. Es wurden für die 

Beratungsprogramme 60.767 T€ an Zuschüssen bzw. Zuwendungen ausgezahlt. Die allein durch 

die Beratung ausgelösten Energieeinsparungen belaufen sich auf 1.274 GWh (4,59 PJ). Es 

wurden Mehrinvestitionen in Höhe von 2,37 Mrd. € ausgelöst. Die Fördereffizienz beträgt 

durchschnittlich 9 € pro eingesparter t CO2. 

 

 Bundesförderung für unabhängige Energieberatung für private Verbraucher in 

den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen (stationäre Beratung) 

Die in einer Evaluierung festgestellte durchschnittliche CO2-Einsparung in den verschiedenen 

Beratungsformaten wird den in 2020 tatsächlich durchgeführten Beratungen zugerechnet. 

Bezogen ausschließlich auf das Jahr 2020 wurden 450 GWh Energie und 0,12 Mio. t CO2 

eingespart. Die Fördereffizienz beträgt durchschnittlich 4 € pro eingesparter t CO2. 
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 Bundesförderung für Energie- und Stromsparchecks für private Haushalte – 

Energie-Checks  

Die in einer Evaluierung festgestellte durchschnittliche CO2-Einsparung in den verschiedenen 

Energie-Checks wird den in 2020 tatsächlich durchgeführten Checks zugerechnet. Das gesetzte 

Ziel konnte aufgrund der hohen Beratungsnachfrage mit 1,05 Mio. t CO2 (über die Lebensdauer 

der Maßnahmen) übertroffen werden. Bezogen ausschließlich auf das Jahr 2020 wurden 124 

GWh Energie und 0,03 Mio. t CO2 eingespart. Die Fördereffizienz beträgt durchschnittlich 19 € 

pro eingesparter t CO2.  

 

 Bundesförderung für Energieberatung Wohngebäude (Vor-Ort-Beratung, 

individueller Sanierungsfahrplan) (EBW) 

Die in der Evaluierung von 2019 festgestellte durchschnittliche Einsparung von Energie und 

vermiedene t CO2 pro Beratung pro Beratung ergibt für die Zahl der Beratungen in 2020 

insgesamt eine Einsparung von 198 GWh und 0,05 Mio. t CO2. Die Fördereffizienz beträgt 

durchschnittlich 19 € pro eingesparter t CO2.  

 

 Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen 

und gemeinnützigen Organisationen (EBK) 

Die in der Evaluierung der EBK von 2018 festgestellte durchschnittliche Einsparung von 

Energie und vermiedene t CO2 pro Beratung ergeben für die Zahl der Beratungen in 2020 eine 

Einsparung von 108 GWh und 0,03 Mio. t CO2. Die Fördereffizienz beträgt durchschnittlich 11 € 

pro eingesparter t CO2.  

 

 Bundesförderung für Energieberatung im Mittelstand (EBM) 

Die in der Evaluierung der EBK und EBM von 2018 festgestellte durchschnittliche Einsparung 

von Energie und vermiedene t CO2 pro Beratung ergeben für die Zahl der Beratungen in 2020 

eine Einsparung von 394 GWh und 0,10 Mio. t CO2. Die Fördereffizienz beträgt durchschnittlich 

7 € pro eingesparter t CO2.  

 

 Ergänzende Informationen 

Bei den angegebenen Einsparungen handelt es sich um Nettowerte, alle Nebeneffekte wurden in 

Abzug gebracht (ohnehin geplante Investitionen, Mitnahmeeffekte usw.). Bei den Angaben zur 

Fördereffizienz wurde der Faktor Umsetzung berücksichtigt und bereits abgezogen, um 

Doppelzählungen zu vermeiden.  

Alle v. g. Programme zur Energieberatung werden durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit 

kommunikativ begleitet und regelmäßig evaluiert (ca. alle drei Jahre). 
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 686 15 - Ressourceneffizienz und –substitution 

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 39.000 1.831 0 
Verpflichtungsermächtigungen 81.900 16.304 0 

 

 Förderziel 

Die im Titel 6092 686 15 eingestellten Mittel werden neben zwei weiteren Haushaltstiteln für die 

Finanzierung des auf zehn Jahre angelegten Technologietransfer-Programms Leichtbau (TTP 

LB) herangezogen (ergänzt durch 0901 68 315 und 6092 686 17). Der Leichtbau gehört zu den 

Game-Changer-Technologien des 21. Jahrhunderts. Neben der Steigerung des Wachstums und 

der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stehen beim TTP LB die Sicherung des 

Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit ebenso im Fokus wie die Steigerung der 

Ressourceneffizienz und der Kreislaufwirtschaft. Mit dem hier vorliegenden Titel sollen 

dringende, politisch relevante Technologietransferprojekte unter Berücksichtigung geschlossener 

Kreisläufe im Themenfeld Leichtbau gefördert werden, die zu einer signifikanten CO2-

Einsparung führen.  

Erreicht werden soll dies durch die Entwicklung von neuen Ansätzen zum effizienten Einsatz 

von Ressourcen, der Substitution treibhausgasintensiver Ressourcen sowie durch die 

Entwicklung und Anwendung von ressourceneffizienten Verfahren entlang des gesamten 

Lebenszyklus. Um die Ressourceneffizienz zu erhöhen, soll im Rahmen dieses 

Förderprogramms das Prinzip der Kreislaufwirtschaft soweit in die Produktionsprozesse 

integriert werden, damit bislang nicht ausgeschöpfte Emissionsminderungspotenziale aufgezeigt 

und zukünftig genutzt werden können. Ein quantitatives CO2-Minderungsziel wurde bisher nicht 

festgelegt. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Der vorliegende Titel wurde dem BMWi im Jahr 2020 erstmalig zugewiesen. Das Programm 

startete sehr erfolgreich mit der Veröffentlichung der Förderbekanntmachung im April 2020. Die 

ersten Anträge gingen im Juli 2020 ein und konnten ab September 2020 bereits bewilligt werden. 

Da sich das Programm im Aufbau befand und kein volles Jahr für die Bewilligung von Vorhaben 

zur Verfügung stand, wurden im Jahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen zurückgegeben. Die 

bisherige Zielerreichung kann daher im jetzigen Stadium nur anhand der vorliegenden 

Projektanträge, sowie der Anzahl der bewilligten Vorhaben gemessen werden. Bedingt durch das 

zweistufige Antragsverfahren konnten erstmalig im vierten Quartal Vorhaben im Programm mit 

Projektstart Ende 2020/Anfang 2021 bewilligt werden. Der Schwerpunkt der 
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Zuwendungsempfänger liegt beim TTP LB auf Unternehmen. Diese können aufgrund 

zuwendungsrechtlicher Vorgaben immer nur quartalsweise nachschüssig Fördermittel abrufen. 

Dementsprechend konnte nur ein geringer Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2020 generiert werden.   

Fördermittel aus dem Titel 6092 686 15 wurden bis dato in Form von 92 Anträgen mit einem 

Fördervolumen in Höhe von 26.893 T€ durch 19 Verbundprojekte nachgefragt. 

37 Anträge (Teilanträge – insgesamt 8 Verbünde) konnten bereits bewilligt werden. (Stand 

Dezember 2020) 

Da die Projekte erst ab dem 1. Oktober 2020 gestartet sind, können jetzt noch keine Aussagen 

zur Erreichung der Förderziele bzw. der Fördereffizienz getroffen werden. 

Die Programmziele und die Fördereffizienz sollen im Rahmen der Erfolgskontrolle begleitend 

zum Programm und nach Abschluss des Programms überprüft werden. Zur Unterstützung der 

Erfolgskontrolle ist zunächst eine programmbegleitende Evaluation durch einen externen 

Auftraggeber geplant. Eine Ausschreibung eines entsprechenden Dienstleistungsauftrages ist für 

2021 vorgesehen. Dabei soll auch die CO2-Fördereffizienz untersucht werden. 

Die übergeordneten Programmziele des TTP LB nebst einer ersten Auswahl entsprechender 

Indikatoren bzw. Kriterien sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:  

 

Ausbau der Innovationskultur Patentanmeldungen mit Leichtbaubezug und Bezug auf das TTP LB  

Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und 
Sicherung von Arbeitsplätzen 

Aufgrund der geförderten Projekte geschaffene oder gesicherte 
leichtbauspezifische Arbeitsplätze; Marktanteil deutscher 
Unternehmen im internationalen Vergleich 

Durchgängig digitalisierte, verknüpfte 
Wertschöpfungsnetze schaffen 

Anteil der erfolgreich am Markt eingeführten Produkte/Verfahren 

Innovations- und 
Wertschöpfungspotenziale des 
Leichtbaus heben 

Grad des Methoden- und Technologietransfers in weitere 
Unternehmensbereiche und Branchen  

Leichtbau in die breite industrielle 
Anwendung bringen 

Anteil des Leichtbaus in den Zielbranchen 

Maßgeblichen Beitrag zur Erreichung 
der Nachhaltigkeits- und Klimaziele 
leisten 

Wiederverwendungs- und Recyclingquoten für neue 
Leichtbaumaterialien und -Produkte; Verringerung des Rohstoff- und 
Energiebedarfs sowie Treibhausgasemissionen durch Leichtbau 
entlang des Lebensweges  

Branchen- und materialübergreifenden 
Wissens- und Technologietransfer 
fördern 

Anzahl geförderter Verbundprojekte und sich über die Förderung 
hinaus ergebende Kooperationen 

 

Im Rahmen der Erfolgskontrolle auf Projektebene wird ein Monitoring durchgeführt, das 

konkretes Zahlenmaterial für die Erfolgskontrolle auf Programmebene liefern soll.  
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Um die Interventionslogik des TTP LB abzubilden, lassen sich die eingesetzten Ressourcen, die 

Ergebnisse und Wirkungen in einem Wirkungsmodell beschreiben, das die Grundlage für die 

Wirkungskontrolle bildet. Ein solches Wirkungsmodell umfasst fünf Ebenen: 

 Input (eingesetzte Ressourcen), 

 die damit durchgeführten Aktivitäten, 

 Output (Ergebnisse und Produkte), 

 Outcome (Wirkung für die Zielgruppe) 

 und Impact (langfristige/breite Wirkung) der Fördermaßnahme. 

Im Rahmen dieses Monitorings wird das Wirkungsmodell nur bis zum erwarteten Outcome 

verfolgt, d. h. die Zuwendungsempfänger sollen angeben, welche Einsparungen an Material, 

Gewicht, Energie, Treibhausgasen oder Kosten eingetreten sind oder erwartet werden. 

Volkswirtschaftliche oder gesamtgesellschaftliche Analysen zum Impact sind nicht Teil des 

Monitorings. Dies wiederrum soll dann mit Hilfe der noch zu beauftragenden 

programmbegleitenden Evaluation beleuchtet werden.  

Aufgrund des Starts der ersten Projekte im letzten Quartal 2020 ist mit ersten konkreten 

Monitoringzahlen aus der Erfolgskontrolle auf Projektebene frühestens Ende 2021/Anfang 2022 

zu rechnen. Erste richtungsanzeigende Aussagen zur Zielerreichung auf Programmebene sind 

Mitte/Ende 2022 zu erwarten.  

Bei der Wahl der Indikatoren und der Aufbereitung der Ergebnisse ist außerdem zu beachten, 

dass es sich bei den geförderten TTP LB-Projekten um Forschungs-, Entwicklungs- und 

Innovationsprojekte handelt, die naturgemäß risikobehaftet sind. Es liegt im Wesen solcher 

Projekte, dass ein hundertprozentiges Gelingen nicht in jedem Fall garantiert werden kann. Vor 

allem führen die Projekte selbst nicht per se zu einer direkt messbaren Einsparung von Energie, 

Treibhausgasen oder Rohstoffen. Vielmehr kann dies erst durch die Verbreitung und 

Anwendung der Ergebnisse in Produktion und Konsum in der Zukunft erreicht werden. Die 

potentiellen Einsparungen können während der Laufzeit der Projekte also nur geschätzt werden. 

 

 686 16 - CO2-Vermeidung und –Nutzung in Grundstoffindustrien 

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 25.000 0 0 
Verpflichtungsermächtigungen 180.000 0 0 
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 Förderziel 

Das BMWi fördert Projekte energieintensiver Grundstoffindustrien, die zum Ziel haben, 

prozessbedingte, nach heutigem Stand der Technik nicht oder nur schwer vermeidbare 

Treibhausgasemissionen mittels CCU/CCS-Technologien (CCU=Carbon Capture Utilization, 

CCS=Carbon Capture Storage) einer Nutzung zuzuführen oder möglichst dauerhaft zu speichern. 

Die Projekte sollen damit einen Beitrag auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität der Industrie 

leisten und zum Erhalt strategischer Wertschöpfungsketten in Deutschland und Europa beitragen.  

Hauptziel des Förderprogramms ist es, zentrale Glieder der CCU/CCS-Prozessketten (von der 

CO2-Abscheidung bis zur -Nutzung bzw. -Speicherung) in Richtung Marktreife weiter zu 

entwickeln, und damit die notwendigen technischen Voraussetzungen zur Reduktion von 

prozessbedingten Treibhausgasemissionen industrieseitig zu schaffen. Darüber hinaus soll mit 

erfolgreicher Demonstration der gesamten Prozessketten bereits kurzfristig die CO2-

Reduktionspotenziale von CCU/CCS-Technologien in verschiedenen Branchen aufgezeigt 

werden, um ab 2030 technologisch in der Lage zu sein, CO2 aus der Grundstoffindustrie 

dauerhaft und sicher reduzieren zu können.   

Ein weiteres Ziel ist zudem, den Wissens- und Technologietransfer im Themenfeld CCU/CCS zu 

stärken und zur Bildung von branchenübergreifenden Netzwerken und Kooperationen (national 

und international) beizutragen.  

Die Abscheidung, Nutzung und Speicherung prozessbedingter Treibhausgasemissionen ist 

technisch anspruchsvoll und kostenintensiv. Durch staatliche Förderung soll der Einsatz und 

Reifegrad von CCU/CCS-Technologien weiter ausgebaut werden und die Projekte durch ihre 

Wirkdauer langfristig zur Dekarbonisierung der Industrie beitragen. 

Weitere staatliche Maßnahmen zur Flankierung von Emissionsreduktionen in der Industrie sind 

derzeit auf nationaler und europäischer Ebene geplant oder werden bereits umgesetzt. Mit dem 

Fokus auf Pilot- und Demonstrationsanlagen wird mit dem vorliegenden Programm ein 

Förderrahmen für große und komplexe CCU- und erstmals auch für CCS-Projekte der deutschen 

Grundstoffindustrien geschaffen.  

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Das Förderprogramm soll 2021 starten. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes befindet sich die Förderrichtlinie in der Abstimmung 

mit den Ressorts. 

Die Ausschreibung eines Projektträgers wurde eingeleitet. 

Die Quantifizierung der THG-Einsparung/Fördereffizienz ist ex-ante nicht möglich. Es wird 

jedoch erwartet, dass die geförderten Projekte mittel- und langfristig ein sehr großes CO2-

Einsparpotenzial ausweisen. Mit der Förderung großskaliger Demonstrationsvorhaben gilt es nun 

vorrangig, die Technologien in Richtung Marktreife weiterzuentwickeln und damit Optionen für 
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eine effiziente Minderung von Prozessemissionen durch den Einsatz von CCU/CCS zu schaffen. 

Ein Erfolgsindikator stellt daher die technologische Entwicklung dar, messbar in der 

Veränderung des Technologiereifegrads.  

Die Entscheidung über die Beauftragung einer Begleitforschung oder Evaluation wird nach 

Abstimmung eines Konzepts zur Erfolgskontrolle mit der administrierenden Stelle getroffen. 

Dabei soll auch auf die CO2-Fördereffizienz eingegangen werden. 

 

 686 17 - Neue Konstruktionstechniken und Werkstoffe für eine emissionsarme 

Industrie 

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 20.000 1.930 0 
Verpflichtungsermächtigungen 81.000 23.444 0 
 

 Förderziel 

Die im Titel 6092 686 17 eingestellten Mittel werden neben zwei weiteren Haushaltstiteln für die 

Finanzierung des auf zehn Jahre angelegten Technologietransfer-Programms Leichtbau (TTP 

LB) herangezogen (ergänzt durch 0901 683 15 und 6092 686 15). Im Fokus des Programms 

stehen der branchen- und materialübergreifende Wissens- und Technologietransfer im 

Themenfeld Leichtbau unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeits- und Klimaziele der 

Bundesregierung. Mit dem hier vorliegenden Titel sollen dringende und politisch relevante 

Technologietransferprojekte im Themenfeld Leichtbau gefördert werden, die zu einer 

signifikanten CO2-Einsparung führen oder eine Bindung von CO2 unterstützen und somit zu 

einer emissionsarmen Industrie beitragen.  

Erreicht werden soll dies durch den Einsatz neuer Konstruktionstechniken und Materialien in 

Verbindung mit verbesserten Fertigungsverfahren beispielsweise unter dem Einsatz von 

nachhaltigen oder recycelten Ausgangsstoffen oder unter Reduzierung von Verschnitt. 

Entscheidend ist, dass bei den umzusetzenden Leichtbauprojekten die Einsparung von 

Treibhausgasen bereits beim Produktdesign mitgedacht wird, um die ökonomischen und 

ökologischen Potentiale in der Querschnittstechnologie Leichtbau umfänglich auszuschöpfen. 

Ein quantitatives CO2-Minderungsziel wurde bisher nicht festgelegt. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Der vorliegende Titel wurde dem BMWi im Jahr 2020 erstmalig zugewiesen. Das TTP LB 

startete sehr erfolgreich mit der Veröffentlichung der Förderbekanntmachung im April 2020. 
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Erste Anträge gingen im Juli 2020 ein und konnten ab September 2020 bereits bewilligt werden. 

Da sich das Programm im Aufbau befand und kein volles Jahr für die Bewilligung von Vorhaben 

zur Verfügung stand, wurden im Jahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen zurückgegeben. Die 

bisherige Zielerreichung kann daher im jetzigen Stadium nur anhand der vorliegenden 

Projektanträge, sowie der Anzahl der bewilligten Vorhaben gemessen werden. Bedingt durch das 

zweistufige Antragsverfahren konnten erstmalig im Vierten Quartal 2020 Vorhaben im 

Programm mit Projektstart Ende 2020/ Anfang 2021 bewilligt werden. Der Schwerpunkt der 

Zuwendungsempfänger liegt beim TTP LB auf Unternehmen. Diese können aufgrund 

zuwendungsrechtlicher Vorgaben immer nur quartalsweise nachschüssig Fördermittel abrufen. 

Dem entsprechend konnte nur ein geringer Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2020 generiert 

werden.  

Fördermittel aus dem Titel 6092 686 17 wurden in Form von 160 Anträgen mit einem 

Fördervolumen in Höhe von 59.444 T€ durch 33 Verbundprojekte nachgefragt (Stand: 

Dezember 2020).  

Davon konnten bereits 13 Verbundvorhaben mit 66 Anträgen und einem Fördervolumen in Höhe 

von 25.373 T€ im letzten Quartal des Haushaltsjahres 2020 bewilligt werden. 

Da die Projekte erst ab dem 1. Oktober 2020 gestartet sind, können jetzt noch keine Aussagen 

zur Erreichung der Förderziele bzw. der Fördereffizienz getroffen werden. 

Die Programmziele und die Fördereffizienz sollen im Rahmen der Erfolgskontrolle begleitend 

zum Programm und nach Abschluss des Programms überprüft werden. Weitere Ausführungen 

hierzu finden Sie bei Titel 6092 686 15. 

 

 686 18 - Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur energetischen Nutzung 

von Wirtschaftsdünger 

893 05 - Zuschüsse für Investitionen von Maßnahmen zur energetischen 

Nutzung von Wirtschaftsdünger      

Bewirtschafter: BMEL 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben - - - 
Verpflichtungsermächtigungen 90.000 - - 

 

Für das Haushaltsjahr 2020 waren keine Mittel veranschlagt, da das Jahr 2020 zur Vorbereitung 

für einen reibungslosen Start von Projekten und Maßnahmen im Jahr 2021 genutzt werden sollte. 

Dazu wurde ein geeigneter Projektträger (Fachagentur nachwachsende Rohstoffe) beauftragt. 

Mit der Erarbeitung einer Förderrichtlinie wurde bereits begonnen. Eine erste Bekanntmachung 
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zur energetischen und emissionsmindernden Nutzung von Wirtschaftsdüngern wurde bereits am 

18. Mai 2020 veröffentlicht. 

 

 Förderziel  

Ziel ist die Umsetzung der Maßnahme 3.4.5.2 „Stärkung der Vergärung von Wirtschaftsdüngern 

tierischer Herkunft und landwirtschaftlichen Reststoffen“ im Klimaschutzprogramm 2030 auch 

mittels einer zielgerichteten Investitionsförderung, um die angestrebte 

Treibhausgasemissionsminderung von 2 – 2,4 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente/a zu erreichen.  

Mit dem Förderaufruf „Energetische und emissionsmindernde Nutzung von Wirtschaftsdüngern“ 

zur Einreichung von Projektskizzen sollen insbesondere praxisrelevante Vorhaben identifiziert 

werden, die die angesprochene Thematik voranbringen. Kleine und mittelständische 

Unternehmen sind ausdrücklich angesprochen. Insgesamt sind 27 Skizzen von 

Forschungsinstituten und Privatunternehmen eingegangen. Zum jetzigen Zeitpunkt befinden sich 

diese in der Prüfung. Die Laufzeiten der eingereichten Skizzen betragen neun bis zu 36 Monaten. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Da es sich bei den zu fördernden Vorhaben um Forschungsarbeiten handelt, sind bisher keine 

Angaben zu CO2-Minderungen quantifizierbar. Der Erkenntnisgewinn soll jedoch weitere 

Emissionseinsparmöglichkeiten aufzeigen. Die geförderten Vorhaben haben zur Feststellung der 

Zielerreichung regelmäßig Sachberichte zu erstellen, die vom Projektträger geprüft werden 

Über das bestehende Biogas-Monitoring wird die Abschätzung des derzeitigen und künftigen 

Gülleeinsatzes ermöglicht, woraus direkt auf die CO2-Einsparung rückgeschlossen werden kann. 

Dies ermöglicht die Abschätzung der Wirksamkeit der geplanten investiven Maßnahmen. 

 

 686 20 - Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zum Humusaufbau 

Bewirtschafter: BMEL 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben - - - 
Verpflichtungsermächtigungen 12.000 - - 

 

Für das Haushaltsjahr 2020 waren keine Mittel veranschlagt. Vielmehr sollte das Jahr 2020 zur 

Vorbereitung für einen reibungslosen Start von Projekten und Maßnahmen im Jahr 2021 genutzt 

werden. 
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 Förderziel  

Der Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft ist derzeit eine Nettosenke 

für CO2, die mit weiteren Maßnahmen gesichert werden soll. Böden tragen sowohl als Quelle als 

auch als Senke zur Treibhausgasbilanz des Sektors bei. Der Boden ist für Land- und 

Forstwirtschaft von zentraler Bedeutung. Er ist Produktionsstandort, dient als Speicher für 

Nährstoffe, Wasser, Humus, und ist zugleich Lebensraum für eine biologische Vielfalt, ohne die 

eine ertragreiche und ertragsstabile Pflanzenproduktion unmöglich wäre. Darüber hinaus 

kommen dem Boden wichtige Funktionen jenseits der reinen Agrarproduktion zu, z. B. im 

Wasser- und Stoffhaushalt von Agrarlandschaften, als Kohlenstoffspeicher, als Quelle bzw. 

Senke für Treibhausgase, als Gestaltungselement von Agrarlandschaften, als Rückhalteelement 

für Überschusswasser oder als Wirtschaftsgut. Für viele Bodenfunktionen ist Humus von großer 

Bedeutung, so etwa als Nährstoffquelle für Bodenlebewesen und Pflanzen, als Lebensraum für 

das Bodenmikrobiom oder als Filter und Puffer. Der Humus ist zudem an vielen Austausch- und 

Speicherprozessen beteiligt, wie etwa dem Gasaustausch, der Wärmespeicherung und dem 

Wasserrückhaltevermögen. Außerdem trägt er zur Erhöhung der Aggregatsstabilität und der 

Minderung von Verschlämmung und Erosion bei. 

In den landwirtschaftlich genutzten Böden (Acker und Grünland) in Deutschland sind nach 

Angaben des Thünen-Institutes ca. 2,5 Mrd. Tonnen Kohlenstoff in einer Tiefe bis 1 m 

gespeichert. Böden speichern rund viermal so viel Kohlenstoff wie die oberirdische Vegetation 

und mehr als doppelt so viel wie die Atmosphäre. Ein Verlust von organischem Kohlenstoff 

(Corg) im Boden durch Mineralisierung geht einher mit der Emission von CO2. In 

landwirtschaftlich genutzten Böden wird dieser Verlust durch agronomische Maßnahmen, die für 

den Eintrag an organischer Substanz in den Boden sorgen, ausgeglichen. Maßnahmen, die den 

Eintrag an Corg in den Boden und die Festlegung bzw. Speicherung des Corg erhöhen, sind z. B. 

der Zwischenfruchtanbau, mehrjähriger Feldfutterbau, vorzugsweise mit Tiefwurzlern wie 

Luzerne, oder die Anlage von Feldgehölzen. Dauerhafte Steigerungen des Humusgehaltes sind 

nur über längere Zeiträume und in einem begrenzten Rahmen erzielbar. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahme zum Humusaufbau soll 2021 mit der Durchführung 

eines Modell- und Demonstrationsvorhabens beginnen. Das Vorhaben wird wissenschaftlich 

begleitet. Dabei wird insbesondere der im Rahmen des Vorhabens gespeicherte Kohlenstoff im 

Boden untersucht. Auf diese Weise kann nicht nur die Klimaschutzeffizienz spezieller 

agronomischer Maßnahmen in verschiedenen Regionen ermittelt werden, sondern auch die des 

Vorhabens insgesamt. 
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 686 21 - Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zum Schutz von 

Moorböden und zur Verringerung der Torfverwendung 

893 06 - Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Maßnahmen zum 

Schutz von Moorböden und zur Verringerung der Torfverwendung 

Bewirtschafter: BMEL 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben - - - 
Verpflichtungsermächtigungen 90.000 - - 

 

Für das Haushaltsjahr 2020 waren keine Mittel veranschlagt. Vielmehr sollte das Jahr 2020 zur 

Vorbereitung für einen reibungslosen Start von Projekten und Maßnahmen dienen. Dazu wurde 

als geeigneter Projektträger für Maßnahmen im Bereich der Torfverwendung die Fachagentur 

Nachwachsende Rohstoffe (FNR) beauftragt. 

 

 Förderziel  

Für den Moorbodenschutz wurde im Rahmen des Gutachterprozesses zur Konzeption des 

Klimaschutzprogramms 2030 gemeinsam durch das Öko-Institut und das Thünen-Institut eine 

Spanne möglicher Treibhausgasminderung von 3,0 bis 7,0 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente 

jährlich ermittelt. Die Emissionen können durch Erhöhung des Wasserstands auf 

landwirtschaftlich genutzten Moorböden je nach Ausgangs- und Zielsituation um 15 bis ca. 25 

Tonnen CO2-Äquivalente/ha jährlich vermindert werden. Die Maßnahme umfasst insbesondere 

die Förderung der großflächigen Umstellung der Bewirtschaftung von Moorböden auf 

freiwilliger Basis, bei denen diese in nasse Nutzungen überführt, bzw. extensiviert und 

wiedervernässt werden.  

Die Zersetzung von Torf nach dem Abbau erfolgt deutlich schneller als durch Entwässerung und 

land- oder forstwirtschaftliche Nutzung von Moorböden. Deshalb sind die Klimawirkungen von 

Torfabbau, auch bei anschließender Wiedervernässung der abgetorften Flächen, im 

klimapolitisch betrachteten Zeitraum bis zum Ende des Jahrhunderts deutlich negativer im 

Vergleich zu anderen Nutzungen von Moorböden. Durch die Nutzung von Torf werden 

Treibhausgase freigesetzt. Unter der Annahme, dass Holzfasern einen hinreichend guten 

Näherungswert für andere relevante Torfersatzstoffe bieten und die stark torfreduzierten 

Substrate funktionsäquivalent sind, schätzt das Thünen-Institut folgende Effekte: Im 

Gartenbausektor lassen sich ca. 0,1 bis 1 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente jährlich einsparen, wenn 

mehr als 50 % Torf ersetzt wird. Deshalb hat BMEL eine Torfminderungsstrategie erstellt. Die 

Torfminderungsstrategie setzt den Fokus auf den Ersatz von Torf als Blumenerde bzw. als 

Kultursubstrat und zur Bodenverbesserung. Erhebliche Bedeutung kommt der tatsächlichen 
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Verfügbarkeit der Ersatzstoffe in Deutschland zu. Torf wird erst seit den 1950er-Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts in größerem Umfang in der gartenbaulichen Produktion eingesetzt. 

Wegen seiner großen, aktiv gestaltbaren Variabilität in den Eigenschaften und seiner guten 

maschinellen Handhabbarkeit in der heute vorherrschenden Großserienproduktion von Pflanzen 

reichen die Auswirkungen seines Ersatzes weit über seine ursprüngliche Funktion als 

zuträglichem Wurzelraum für die Kulturpflanze hinaus. Nicht nur die Gärtner, auch der Handel 

und die Verbraucher müssen mit den neuen Substraten zufrieden sein. Bei der Umsetzung der 

Strategie müssen in den kommenden Jahren Fragen der konkurrierenden Nutzungen, des Preises 

und der Wirtschaftlichkeit von Transportwegen gelöst werden. 

Die geplanten Maßnahmen sollen zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung gemäß dem 

Klimaschutzprogramms 2030 und dem Klimaschutzgesetz beitragen und die 

Treibhausgasemissionen aus entwässerten Moorböden sowie dem Gartenbau, wie oben 

dargelegt, erheblich reduzieren. 

 

Im Bereich des Moorbodenschutzes sollen die Mittel insbesondere für die folgenden Zwecke 

verwendet werden:  

• Schaffung neuer förderrechtlicher Instrumente zur dauerhaften Wiedervernässung von 
Moorböden, hierunter fallen sowohl Investitionen in die wasserbauliche Infrastruktur zur 
Steuerung von Wasserständen oder Investitionen in Spezialtechnik als auch Förderungen 
zur Teilnahme an Programmen zur Wiedervernässung und zum Wassermanagement 
sowie die Flächensicherung.  

• Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben zur verstärkten Erprobung der 
Wiedervernässung und dem Anbau von Paludikulturen 

 

Ergänzend sollen Maßnahmen zur Minderung des Torfeinsatzes im Gartenbau geschaffen 

werden. Insbesondere, sollen die Mittel für die folgenden Zwecke verwendet werden: 

• Stärkung der Versuchstätigkeit zur Pflanzeneignung, 
• Intensivierung der Forschung zu Ersatzstoffen, 
• Schaffung von Fachinformationen und Beratungsmöglichkeiten für die gärtnerischen 

Betriebe, 
• Zertifizierung der Torfersatzstoffe, 
• Information und Kommunikation der Öffentlichkeit über Alternativen zu torfhaltigen 

Hobbyerden und 
• Schulung spezieller Verwendungskreise. 

 
Ein Förderaufruf, über Modell- und Demonstrationsvorhaben zum Einsatz torfreduzierter 

Substrate im Friedhofsgartenbau wurde bereits am 15. Dezember 2020 veröffentlicht. In den 

nächsten Jahren sollen noch weitere Modell- und Demonstrationsvorhaben für den Hobbybereich 

sowie für Gemüsejungpflanzen erarbeitet werden. 
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 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Durch die Trockenlegung und den Abbau von Torf und die anschließende Verwendung als 

Blumenerde, als Kultursubstrat oder zur Bodenverbesserung wird der in Moorböden gebundene 

Kohlenstoff als CO2 freigesetzt. Die Emissionen durch Torfabbau umfassen sowohl Emissionen 

aus den entwässerten Abbauflächen als auch aus der Mineralisierung des entnommenen Torfs. In 

der Treibhausgasberichterstattung werden diese CO2-Emissionen ausgewiesen. Die Emissionen 

werden dem Land angerechnet, in dem der Abbau stattfindet. Mit der Torfminderungsstrategie 

sollen Maßnahmen von besonderem Bundesinteresse umgesetzt werden, die den Verbrauch von 

Torf in Hobbyerden und Kultursubstraten im Gartenbau reduzieren und der Anpassung an den 

Klimawandel dienen, um die klimaschädliche Kohlenstofffreisetzung zu unterbinden. Die 

positiven Effekte für die Minderung des CO2-Ausstoßes sollen verstärkt werden.  

Moorböden spielen durch die Bindung von CO2 und Speicherung von Kohlenstoff beim 

Erreichen der klimapolitischen Ziele der Bundesregierung eine wichtige Rolle. Die oben 

dargestellten Inhalte und Ziele zeigen, dass es hier um eine qualitative Unterstützung der 

Klimaschutzziele der Bundesregierung geht. Eine konkrete Berechnung der THG-Einsparung 

dieser Maßnahmen ist nicht möglich, da es sich überwiegend um Forschungs- und 

Modellvorhaben sowie um Kommunikations- bzw. Zertifizierungsprojekte handelt. Der 

Erkenntnisgewinn soll jedoch weitere Emissionseinsparmöglichkeiten aufzeigen. Die 

geförderten Vorhaben haben zur Feststellung der Zielerreichung regelmäßig Sachberichte zu 

erstellen, die vom Projektträger geprüft werden. 

Eine unabhängige Erfolgskontrolle zur Messung des Rückgangs der Torfverwendung ist sehr 

wichtig. Ein erster Ansatz dazu ist in dem Verbundprojekt "ToPGa“ enthalten. Auch wird im 

Rahmen des Kommunikationskonzeptes der FNR, der prozentuale Torfanteil in Hobbyerden und 

Profisubstraten ermittelt. Die Erhebung wird in den folgenden Jahren in Zusammenarbeit mit TI-

Wissenschaftlern wiederholt. Die Veränderung des Torfanteils wird als Maßstab genutzt, um die 

Kommunikationsmaßnahmen zu optimieren. Weitere mögliche Konzepte werden noch mit der 

FNR diskutiert und ggfs. als Maßnahmen platziert, um die Fördereffizienz zu steigern. 

Weiterhin ist geplant, bei der Durchführung der Modell- und Demonstrationsvorhaben zur 

verstärkten Erprobung der Wiedervernässung und dem Anbau von Paludikulturen ein 

umfassendes Evaluationssystem zu integrieren.  
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 686 22 - Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen für eine Verbesserung der 

Energieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau               

893 07 - Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Maßnahmen für eine 

Verbesserung der Energieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau 

Bewirtschafter: BMEL 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

686 22 

 

893 07 

 

Obwohl mit dem Bundesprogramm 2020 eine Mittelbindung von annähernd 90 % des 

Titelansatzes erreicht werden konnte, kam es durch die Corona-Pandemie bei vielen 

Projektnehmern zu erheblichen Projektverzögerungen und dadurch bedingten verminderten 

Auszahlungen. 

 

 Förderziel  

Das Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau ist 

einer der zentralen Bausteine des Zehn-Punkte-Plans des Bundeministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft (BMEL) zur Umsetzung der Sektorziele für die Einsparung von CO2 im Sektor 

Landwirtschaft. Für das Bundesprogramm Energieeffizienz wurde im Klimaschutzprogramm 

2030 der Bundesregierung eine jährliche Minderung von bis zu 1,5 Mio. Tonnen CO2 festgelegt.  

Das Bundesprogramm besteht seit dem 1. Januar 2016 und wird seit dem 1. Januar 2020 aus dem 

EKF finanziert. Entsprechend den Vorgaben des Klimaschutzprogramms 2030 wurde die bis 

dahin geltende Förderrichtlinie Ende Februar 2020 geschlossen und das Programm von einem 

Energieeinspar-Programm zu einem energiebezogenen CO2-Einsparprogramm weiterentwickelt. 

Die neue Förderrichtlinie ist im Oktober 2020 in Kraft getreten. 

2020 konnten 1030 Fördermaßnahmen, die noch auf der alten Förderrichtlinie beruhen, 

abgeschlossen werden.  

Bei 262 geförderten Maßnahmen handelte es sich um einzelbetriebliche Energieberatungen zur 

Identifikation von Energieeinsparpotenzialen.  

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 6.000 952 - 
Verpflichtungsermächtigungen 4.800 315 - 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 38.550 24.833 - 
Verpflichtungsermächtigungen 37.000 20.480 - 
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Die neue Förderrichtlinie wurde Ende 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die größeren 

investiven Maßnahmen haben durch die vorgeschaltete Beratung einen längeren Vorlauf. Eine 

interne Evaluierung anhand umgesetzter oder in der Umsetzung befindlicher Fördergenstände ist 

daher erstmals für 2022 vorgesehen. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Eine Zuordnung von konkreten THG-Einsparungen für die eingesetzten Fördermittel ist bei 

einzelbetrieblichen Energieberatungen nicht direkt möglich, da hierbei zunächst nur THG-

Minderungspotenziale des Einzelbetriebes identifiziert werden. Es führen jedoch im Schnitt 70 

% der geförderten Beratungen zu im Programm geförderten investiven Maßnahmen. 

In 768 investiven Förderprojekten fand die Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der 

Energieeffizienz durch kleinere Einzelmaßnahmen, größere technische Modernisierungen oder 

Neubauten statt, mit denen eine jährliche THG-Minderung von 45.797 Tonnen CO2 erreicht 

wird. Durchschnittlich wurden 778 € je jährlich eingesparter Tonne CO2 eingesetzt 

(Fördereffizienz).  

 

 686 23 - Maßnahmen zum nationalen Klimaschutz 

Bewirtschafter: BMU 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 55.693  8.726  - 
Verpflichtungsermächtigungen 67.079  25.313  - 

 

In diesem Titel sind Ausgaben für Klimaschutzvorhaben des Umweltinnovationsprogramms 

(UIP), Vorhaben und Technologien zum Moorbodenschutz, den Wettbewerb „Zukunft einer 

nachhaltigen Mobilität für mehr Umwelt- und Klimaschutz im Verkehr“ sowie für regionale 

Modellvorhaben zum Klimaschutz veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen, die 

einen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele leisten, jedoch Einzelprojekte 

bzw. pilothaft sind und/oder einen geringen Mittelansatz haben, so dass die Ausbringung in 

einem eigenen Titel nicht praktikabel wäre.  

 

Pilotvorhaben zum Moorbodenschutz   
-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 2.800  0 - 
Verpflichtungsermächtigungen 26.000  4.048  - 
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Wettbewerb „Zukunft einer nachhaltigen Mobilität für mehr Umwelt- und Klimaschutz im Verkehr“ 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 484  382  - 
Verpflichtungsermächtigungen 1.281  642  - 

 

Der Wettbewerb konnte aufgrund von Verzögerungen bei den vorbereitenden Arbeiten (u.a. bei 

der Vergabe von Aufträgen) erst Mitte 2020 gestartet werden. Die Verzögerungen im Ablauf 

waren nicht vorhersehbar, führten aber im Berichtsjahr zu einem geringeren Mittelabfluss als 

ursprünglich erwartet. 

 

Dem Klimaschutz dienende Maßnahmen des Umweltinnovationsprogramms 
-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 19.469  8.306  - 
Verpflichtungsermächtigungen 30.860  20.024  - 

 

Regionale Modellvorhaben zum Klimaschutz   
-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 3.600  0 - 
Verpflichtungsermächtigungen 0 600  - 

 

Aufgrund noch offener Planungsfragen und Verzögerungen durch die Covid-19-Pandemie bei 

der Klärung vor Ort benötigten die Projektnehmer der regionalen Modellvorhaben zum 

Klimaschutz erheblich länger für die Antragstellung als ursprünglich geplant. Die erst Ende des 

dritten Quartals 2020 eingegangenen Anträge befinden sich derzeit in Prüfung.  

 

 Förderziel 

 

 Dem Klimaschutz dienende Maßnahmen des Umweltinnovationsprogramms 

Gefördert werden Demonstrationsvorhaben in großtechnischem Maßstab, die aufzeigen, in 

welcher Weise Anlagen erstmalig einem fortschrittlichen Stand der Technik zur Verminderung 

von Umweltbelastungen angepasst werden können. Dabei sollen fortschrittliche Verfahren und 

Verfahrenskombinationen zur Vermeidung und Verminderung von Umweltbelastungen 

verwirklicht sowie umweltverträgliche Produkte und umweltschonende Substitutionsstoffe 

hergestellt werden.  
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 Wettbewerb „Zukunft einer nachhaltigen Mobilität für mehr Umwelt- und 

Klimaschutz im Verkehr 

Mit dem Mitte 2020 gestarteten Wettbewerb „Zukunft einer nachhaltigen Mobilität für mehr 

Umwelt- und Klimaschutz im Verkehr“ sollen das Thema „Mobilität“ im Zusammenhang mit 

dem Umwelt- und Klimaschutz adressiert und lokale Akteure durch eine Förderung darin 

unterstützt werden, sich proaktiv, kreativ und partizipativ mit den zukünftigen 

Herausforderungen zu beschäftigen und Lösungsansätze zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen 

dabei Ansätze für eine umweltfreundliche Mobilität, die zu mehr Lebensqualität in Stadt und 

Land führen. Es sollen Zielbilder entwickelt werden, wie eine nachhaltige und 

umweltfreundliche Mobilität in der jeweiligen Kommune/Region unter Berücksichtigung der 

Potenziale der Digitalisierung und der Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz im Jahr 

2035 aussehen könnte bzw. sollte. Daraus sollen konkrete Handlungsschritte für die kommenden 

Jahre abgeleitet werden. Hierzu sollen (neue) Partizipationsformen, mit denen adäquat auf die 

Herausforderungen bei der Entwicklung von Zielbildern reagiert werden kann, entwickelt und 

umgesetzt werden. Die Wettbewerbsbeiträge sollen sich insbesondere einem oder mehreren der 

Schwerpunkte Pendlerverkehr, Wirtschaftsverkehr (insbesondere Güter- und Wirtschaftsverkehr) 

sowie ländlicher Raum widmen, bei denen großer Handlungsdruck gesehen wird. Die 

Digitalisierung ist als Querschnittsthema zu berücksichtigen. 

 

 Pilotvorhaben zum Moorbodenschutz 

In vier Pilotvorhaben (Laufzeit 2021-2031) sollen ambitionierte Modelle und Konzepte für die 

langfristige Bewirtschaftung von wiedervernässten Moorböden erprobt und weiterentwickelt 

werden. Ein wesentlicher Ansatz ist dabei die Verbindung einer ökonomisch sinnvollen und 

nachhaltigen Bewirtschaftung dieser Moorböden mit der deutlichen Minderung oder 

Vermeidung der Freisetzung von THG aus entwässerten Moorböden, die durch eine vollständige 

Wiedervernässung der Flächen erreicht werden soll. Es ist die Aufgabe und das Ziel der 

Pilotvorhaben, hier Erfahrungen zu sammeln und diese für eine breitere Nutzung verfügbar und 

vorzeigbar zu machen bzw. Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob die Maßnahme für eine 

großflächige Umsetzung geeignet ist.  

Zwischen BMU und BMEL ist vereinbart, dass die derzeit in der inhaltlichen Diskussion 

befindlichen Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD-Vorhaben) des BMEL (Titel 686 21) 

eine inhaltliche Ergänzung der beim BMU durchgeführten Pilotvorhaben darstellen sollen. 

Dadurch wird sichergestellt, dass es keine räumlichen oder inhaltlichen Dopplungen geben kann. 

Dies wird bei der konkreten Ausgestaltung der MuD-Vorhaben im Titel 686 21 entsprechend 

berücksichtigt. 
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 Regionale Modellvorhaben zum Klimaschutz 

Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens zur Aufstellung des EKF-Wirtschaftsplans 2020 

hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschlossen, bei dem Titel 686 23 eine 

zusätzliche Erläuterung „6. Regionale Modellvorhaben zum Klimaschutz“ aufzunehmen.  

Als regionales Modellvorhaben zum Klimaschutz soll in Strullendorf eine 

Klärschlammtrocknungsanlage gefördert werden, die gestützt durch die Abwärme lokaler 

Produktionsunternehmen Klärschlamm vortrocknet, um seinen Heizwert für die 

Fernwärmeenergiegewinnung zu optimieren. 

In Hirschaid ist die Förderung eines Nullenergiehauses beabsichtigt, in dessen Zusammenhang 

Schülerinnen und Schülern die MINT-Fächer „Energieeffizienz“ und „Klimaschutz“ 

nähergebracht werden sollen.  

Gegenstand des regionalen Modellvorhabens zum Klimaschutz in Nusse ist der klimafreundliche 

Neubau des Verwaltungstraktes der dortigen Grundschule. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

 

 Dem Klimaschutz dienende Maßnahmen des Umweltinnovationsprogramms 

Vorrang bei der Förderung haben grundsätzlich kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 

Daneben tragen auch Gemeinden, Zweckverbände oder sonstige Körperschaften und Anstalten 

des öffentlichen Rechts mit der Implementierung innovativer, klima- und umweltfreundlicher 

Technologien und Verfahren mit Unterstützung des UIP zum technischen Fortschritt 

insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge bei. Aus den Projekten werden wichtige 

Erkenntnisse für die Fortschreibung des Umweltrechts gewonnen sowie Impulse für die 

Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik gegeben. 

Die Maßnahmen liefern einen wertvollen Beitrag zur Erfüllung der Klimaschutzziele der 

Bundesregierung und zur Stärkung Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, da 

insbesondere Projekte mit einem wesentlichen Umweltentlastungspotenzial im Klimaschutz und 

in der Energieeffizienz gefördert werden. Ein quantitatives CO2-Minderungsziel wurde bisher 

nicht festgelegt. 

Die Wirksamkeit des UIP als ein Instrument zur Förderung von Investitionen mit 

Innovationspotenzial wurde in einer erst kürzlich abgeschlossenen, den Zeitraum 2008-2016 

betreffenden Evaluierung des Programms in umfassender Weise positiv bewertet. Es wurde 

festgestellt, dass die Ziele des Programms durch die geförderten Vorhaben in technischer, 

ökologischer und wirtschaftlicher Sicht erfüllt werden. Die Evaluierungsergebnisse sind auf der 

UIP-Website veröffentlicht (https://www.umweltinnovationsprogramm.de/).  

Aus den Vorhaben werden wichtige Erkenntnisse für die Fortschreibung des Umweltrechts 

gewonnen, Impulse für die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik gegeben sowie ein Beitrag 
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zur Erfüllung der Klimaschutzziele der Bundesregierung geleistet. Die 

Umweltinnovationsprojekte sind somit ein zentrales Instrument zur Fortentwicklung der 

Umweltpolitik.  

Allein in der o.g. Evaluierung haben 20 UIP-Projekte auf nationaler Ebene dazu beigetragen, die 

„besten verfügbaren Techniken (BVT/BREF)“ weiterzuentwickeln, bzw. eine Anpassung der 

BVT ist geplant. Von den 89 Fördervorhaben mit einer Angabe zur Reduzierung der 

Kohlendioxidemissionen haben 83 die absolute Menge des nicht emittierten Klimagases 

beziffert. Insgesamt wurde der Kohlendioxidausstoß durch die Maßnahmen in diesen 83 

Fördervorhaben um etwa 740.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr reduziert. Das entspricht etwa 

den Emissionen des deutschen Kraftwerkparks zur Stromerzeugung von einem Tag im Jahr 2018 

(UBA 2019). Es ist anzunehmen, dass die meisten Maßnahmen der Fördervorhaben über einen 

längeren Zeitraum wirken, sodass sich die eingesparte Gesamtmenge in Abhängigkeit der 

Lebenszeit der Maßnahmen oder Anlagen, der weiteren Nutzung und wirtschaftlichen Situation 

der Unternehmen sowie den Produktionsmengen vervielfachen wird. 

 

 Wettbewerb „Zukunft einer nachhaltigen Mobilität für mehr Umwelt- und 

Klimaschutz im Verkehr“ 

 

Mit der Ausrichtung auf eine umweltfreundliche Mobilität ergibt sich auch ein Beitrag zur 

Senkung der CO2-Emissionen im Verkehr und damit zum Klimaschutz.  

Eine weitere Konkretisierung und insbesondere eine Aufnahme konkreter Zielwerte für die CO2-

Minderung ist aufgrund der Spezifik der geplanten Förderung und den zu fördernden Projekten 

(ausschließlich konzeptionelle Arbeiten in Förderphase I, lediglich Umsetzung von Pilot-

Maßnahmen in Förderphase II mit Wirkhorizont 2035) nicht sinnvoll möglich. Mit Beginn der 

Förderungen ab Mitte 2021 soll eine begleitende Prozess-Evaluierung starten, die auch das 

Thema CO2-Fördereffizienz beleuchtet.  

 

 Pilotvorhaben zum Moorbodenschutz 

Die im Rahmen der förderfähigen Vorhaben und Technologien zum Moorbodenschutz 

geförderten „Pilotvorhaben zum Moorbodenschutz“ werden selbst noch keinen größeren Beitrag 

zur Treibhausgas (THG)-Minderung auf nationaler Ebene leisten können. Dies liegt einerseits an 

der geringen Größe der von den Vorhaben betroffenen Moorbodenfläche, anderseits sollen mit 

diesen Vorhaben erst die wesentlichen Grundlagen für eine großflächige Umsetzung von 

Maßnahmen auf Moorböden in Deutschland geschaffen werden. Die hier gewonnenen 

Erkenntnisse werden dann unter anderem die Grundlage für die Ermittlung der THG-

Einsparungen sowie der damit verbundenen Kosten und sozioökonomischen Wirkungen sein. 

Eine Evaluierung der erprobten Maßnahmen erfolgt auf der Basis mehrjähriger Messungen und 

wird zudem nach Abschluss der Pilotvorhaben durch externe Gutachter erfolgen. 
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 Regionale Modellvorhaben zum Klimaschutz 

Die regionalen Modellvorhaben werden selbst keinen größeren Beitrag zur Treibhausgas (THG)-

Minderung auf nationaler Ebene leisten können. Dies liegt einerseits an der geringen Größe und 

Bedeutung der Vorhaben. Nach Abschluss der Vorhaben werden die hier gewonnenen 

Erkenntnisse im Rahmen der regulären NKI-Evaluation insbesondere im Hinblick auf die THG-

Einsparungen sowie das Transformationspotenzial für eine treibhausgasneutrale Gesellschaft 

untersucht und bewertet. Bei erfolgreichem Verlauf können die Projekte Impulse für eine 

breitere Umsetzung von derartigen klimaschützenden Maßnahmen in Deutschland setzen 

 

 686 24 - Förderung Erzeugungsanlagen für strombasierte Kraftstoffanlagen 

und fortschrittliche Biokraftstoffe  

Bewirtschafter: BMVI 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 6.500 32 - 
Verpflichtungsermächtigungen 270.400 14.659 - 

 

Am 15. September 2020 erfolgte die Aufhebung der einfachen Sperre des Titels 686 24 durch 

das Bundesministerium der Finanzen.  

Von den im Wirtschaftsplanjahr 2020 zur Verfügung stehenden Ausgaben in Höhe von 

6,5 Mio. € sind rd. 32 T€ an Mitteln abgeflossen. Von den verfügbaren 

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 270,4 Mio. € sind rd. 14,7 Mio. € gebunden worden. 

Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind die Ausgaben bei Titel 892 04 veranschlagt. 

 

 Förderziel 

 

 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 

II (2016-2026) (NIP II) 

Auf der Grundlage der Förderrichtlinie für „Maßnahmen der Marktaktivierung im Rahmen des 

Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) Phase 2“ 

wurde im September 2020 ein Förderaufruf für Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffherstellung 

veröffentlicht. Von den insgesamt eingereichten 38 Anträgen konnten 2020 zunächst Mittel in 

Höhe von 13,4 Mio. € bewilligt werden.  
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 Förderung von Erzeugungsanlagen für strombasierte flüssige und gasförmige 

Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien sowie für fortschrittliche Biokraftstoffe 

Entsprechend des Förderkonzepts liegt der Förderschwerpunkt auf Erzeugungsanlagen für 

fortschrittliche Biokraftstoffe und strombasierte Kraftstoffe. Ziel der Förderung ist, einen 

schnellen Hochlauf in der Produktion und Nutzung dieser erneuerbaren Kraftstoffe zu bewirken, 

um die Erreichung der THG-Minderungsziele im Verkehrssektor zu unterstützen. 

Bei der Erzeugung fortschrittlicher Biokraftstoffe sollen daher Investitionen in Biodiesel-, 

Bioethanol- und Biomethananlagen zur Erzeugung von Biokraftstoffen aus Abfall- und 

Reststoffen und die Umrüstung von Biogasanlagen auf Biomethanproduktion sowie 

Verflüssigungsanlagen für Biomethan anteilig gefördert werden. Bei der Erzeugung 

strombasierter erneuerbarer Kraftstoffe sollen nur Investitionen in Anlagen, die für die 

Kraftstoffproduktion unmittelbar notwendig sind, anteilig gefördert werden. Dies sind 

insbesondere Elektrolyse-Anlagen zur Erzeugung erneuerbaren Wasserstoffs sowie darauf 

basierende Syntheseanlagen zur Erzeugung von synthetischem erneuerbarem Methan. 

Eine entsprechende Förderrichtlinie befindet sich aktuell in Bearbeitung, mit geplanter Laufzeit 

bis 31. Dezember 2024. Mit einer Veröffentlichung wird im zweiten Halbjahr 2021 gerechnet, 

wobei der Zeitplan abhängig von der Notifizierung bei der EU-Kommission ist. Die 

Förderrichtlinie richtet sich insbesondere an Anlagenbetreiber, die in eine neue Anlage 

investieren oder eine bestehende Anlage für die Kraftstoffproduktion umrüsten wollen. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

 

 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 

II (2016-2026) (NIP II) 

Mit der Förderrichtlinie „Maßnahmen der Marktaktivierung im Rahmen des Nationalen 

Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie(NIP) Phase 2 

(Schwerpunkt Nachhaltige Mobilität)“ vom 9. Juli 2020 unterstützt das BMVI die 

Marktaktivierung für Serienprodukte, die die technische Marktreife erzielt haben, am Markt 

jedoch noch nicht wettbewerbsfähig sind, als Vorstufe des Markthochlaufs. 

Die Fördereffizienz in THG-Einsparungen pro Euro an Fördermitteln ist hinsichtlich des Anteils 

an Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im NIP nicht sinnvoll darstellbar. 

Über die unabhängige Programmkoordination durch die NOW GmbH sowie die 

vorhabenspezifische Evaluierung durch den Projektträger in Bezug auf den Fortschritt der 

Technologie wird eine kontinuierliche Zielerreichungskontrolle anhand der im Vorfeld 

definierten Ziele sichergestellt. Über den Zeitraum des Förderprogramms von 2016 bis 2026 ist 

angestrebt, zur Mitte der Laufzeit des Programms (2021/2022) sowie zum Ende des 
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Förderprogramms eine Evaluation durch einen unabhängigen Auftragnehmer durchführen zu 

lassen.  

 

 Förderung von Erzeugungsanlagen für strombasierte flüssige und gasförmige 

Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien sowie für fortschrittliche Biokraftstoffe 

Die Zielerreichung kann anhand der produzierten erneuerbaren Kraftstoffmenge und der damit 

substituierbaren Menge an fossilen Kraftstoffen gemessen werden. Im Rahmen des 

Förderkonzepts wurde auf Basis stark vereinfachter Annahmen die jährliche Erzeugung von 

100.000 Tonnen erneuerbaren Kraftstoffen als Ziel angegeben. Aufgrund der Vielfalt möglicher 

Fördervorhaben kann jedoch gegenwärtig keine exakte Abschätzung über die mögliche 

geförderte Anlagenzahl, die jeweils produzierte Kraftstoffart und -menge sowie die damit 

einhergehende THG-Minderung gegeben werden. Der noch auszuschreibende Projektträger wird 

mit der Erarbeitung eines Evaluierungskonzepts und der Durchführung einer 

Zwischenevaluierung betraut werden. Für die abschließende Erfolgskontrolle wird ein externes 

Gutachten beauftragt. Dabei wird jeweils auch die Fördereffizienz bewertet. 

 

 686 25 - Entwicklung regenerativer Kraftstoffe  

Bewirtschafter: BMVI 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 0 0 - 
Verpflichtungsermächtigungen 251.900 0 - 

 
In Folge des Beschlusses des Klimakabinetts vom 20. September 2019 wurde ein neuer 

Haushaltstitel im EKF zur Entwicklung alternativer Kraftstoffe geschaffen. Am 15. 

September 2020 erfolgte die Aufhebung der einfachen Sperre des Titels 686 25 durch das 

Bundesministerium der Finanzen. Für das Jahr 2020 waren keine Ausgaben vorgesehen. Von 

den verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 251,9 Mio. € wurden keine Mittel 

gebunden, da die Förderrichtlinie noch nicht vorlag. 

 

 Förderziel 

Das Förderkonzept sieht vor, Entwicklungstätigkeiten zu flüssigen und gasförmigen 

Biokraftstoffen aus Abfall- und Reststoffen und strombasierten Kraftstoffen zu fördern. Ziel der 

Fördermaßnahme ist es, bei innovativen Herstellungsverfahren die notwendige technologische 

Reife für einen Markteintritt zu erreichen bzw. bei Prozessen mit höherem technologischen 

Reifegrad Optimierungs- und Effizienzpotenziale mit dem Ziel der Kostenreduktion zu heben. 
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Eine entsprechende Förderrichtlinie ist in Bearbeitung. Mit einer Veröffentlichung wird im 

ersten Quartal 2021 gerechnet, mit Laufzeit bis 31. Dezember 2024. Die Förderung soll als 

Zuschuss schwerpunktmäßig für Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben erfolgen, auch 

Innovationscluster sind förderfähig. Dabei richtet sich die Förderrichtlinie insbesondere an 

Forschungseinrichtungen und in der Entwicklung von Kraftstoffen und Anlagenkomponenten 

tätigen Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die Zielerreichung kann anhand der Erhöhung des Technologielevels bzw. erreichter 

Kostenreduktion bewertet werden. Hinsichtlich des geplanten Anteils an Entwicklungs- und 

Demonstrationsvorhaben sind keine Angaben zur THG-Minderung quantifizierbar. Der noch 

auszuschreibende Projektträger wird mit der Erarbeitung eines Evaluierungskonzepts und der 

Durchführung einer Zwischenevaluierung betraut werden. Für die abschließende 

Erfolgskontrolle wird ein externes Gutachten beauftragt. 

 

 686 26 – Reallabore der Energiewende  

Bewirtschafter: BMWi (unter Partizipation des BMBF) 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 115.000 17.042 - 
Verpflichtungsermächtigungen 217.000 119.927 - 

 

 Beitrag BMWi 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 115.000 17.042 - 
Verpflichtungsermächtigungen 194.088 98.919 - 

 

 Beitrag BMBF 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 0 0 - 
Verpflichtungsermächtigungen 22.912 21.008 - 

 

Die „Reallabore der Energiewende“ sind eine neue Maßnahme im 7. Energieforschungspro-

gramm. Ausgehend von einem Ideenwettbewerb wurden im Jahr 2020 bereits erste Projekte 

gestartet, deren Mittelabfluss im ersten Jahr jedoch noch gering ist. Weitere Bewilligungen 
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erfolgen im Jahr 2021. Der Mittelabfluss wird daher im nächsten Jahr voraussichtlich deutlich 

ansteigen. 

 

 Förderziel 

 

 Beitrag BMWi 

Die Reallabore der Energiewende wurden als neue Fördersäule des 7. Energieforschungspro-

gramms der Bundesregierung etabliert mit dem Ziel, die Erprobung von technischen und nicht-

technischen Innovationen mit energiesystemischer Bedeutung in einem realen Umfeld und im 

industriellen Maßstab zu ermöglichen. Die neue Programmsäule adressiert Innovationsprojekte 

mit einem technologischen Reifegrad zwischen 7 und 9 auf der TRL-Skala (Technology 

Readiness Level) sowie Begleitmaßnahmen zur Beschleunigung des Innovationstransfers 

(Begleitforschungs- bzw. Transferprojekte).  

Aus einem Ideenwettbewerb 2019 zu den Themen Wasserstoff, Sektorkopplung und Quartiere 

wurden im Jahr 2020 fünf industriegeführte Verbundprojekte gestartet: SmartQuart 

(Demonstration energieoptimierter Quartiere für eine dezentrale Energie- und Wärmewende auf 

Quartiersebene), Trans.Urban.NRW (Transformation von Fernwärmeversorgungsgebieten in 

einem Kohlerevier), IW3 (systematische Umstellung der Wärmeversorgung eines Stadtteils auf 

erneuerbare Energien mit Einbindung von tiefer Geothermie, Wärmespeicher und virtueller 

Wärmemarktplatz), WESTKUESTE100 (Errichtung und Betrieb eines 30MW-Elektrolyseurs für 

die Erzeugung von grünem Wasserstoff) sowie H2Wyhlen (Aufbau und Betrieb eines 5MW-

Elektrolyseur mit Strom aus Wasserkraft und Vernetzung des Wasserstoffs und der Wärme mit 

Industriearealen und Wohnquartieren). 

 

 Beitrag BMBF 

Das BMBF fördert insbesondere Forschungs- und Entwicklungs (FuE)-Projekte von klein- und 

mittelständischen Unternehmen (KMU) im Themenfeld Klimaschutz und Energieeffizienz, 

Vorhaben aus dem Bereich Vermeidung von Prozessemissionen (THG) und Projekte zur 

Stärkung der Kommunen bei der Anpassung an den Klimawandel. Die Förderung basiert auf den 

drei Förderrichtlinien „KlimPro-Industrie“, „KMU-innovativ“ und „Leitinitiative Zukunftsstadt“. 

Die FuE-Projekte sind mehrjährig ausgelegt, der Förderzeitraum erstreckt sich von 2020 bis 

2025. Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss an Unternehmen, Hochschulen, 

Forschungseinrichtungen und sonstige Institutionen (z.B. Verbände) vergeben. Des Weiteren 

werden aus dem Themenfeld Vermeidung von Prozessemissionen vier 

Verbundforschungsprojekte gefördert. Diese sind inhaltlich auf die Nutzung von CO2 als 

nachhaltige Kohlenstoffquelle bzw. auf die ressourcen- und energieeffiziente Exploration 

tiefliegender Rohstoffquellen ausgerichtet. 
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 Zielerreichung und Fördereffizienz 

 

 Beitrag BMWi 

Grundlage der Projektauswahl war die Realisierung von CO2-Einsparungen während des 

fünfjährigen Förderzeitraums der Projekte. Da die ersten Reallabore erst 2020 angelaufen sind, 

sind die dafür nötigen Anlagen noch nicht verfügbar. Die CO2-Einsparung der Reallabore der 

Energiewende wird durch eine Begleitforschung nachgehalten und in den Folgejahren auch 

veröffentlicht. Die Erreichung der Maßnahmenziele wird im Rahmen der begleitenden 

Evaluation des Gesamtprogramms (7. Energieforschungsprogramm) nachgewiesen.   

 

 Beitrag BMBF 

Die 2020 bewilligten Projekte laufen 2021 an, so dass für 2020 noch keine Ergebnisse zu 

vermelden sind. Die Projekte weisen einen vorwettbewerblichen Charakter auf, daher gibt es 

keine unmittelbare CO2-Einsparung während der Projektlaufzeit. Für die Förderentscheidung 

wurden u.a. die von den Konsortien abgeschätzte Emissionsminderungspotenziale herangezogen. 

Diese weisen – da es eine Vorschau von mehreren Jahren ist – eine entsprechend große 

Unsicherheit auf. Eine Darstellung des Verhältnisses von Mitteleinsatz zu CO2-Einsparung (Euro 

pro Tonne CO2-Einsparung) erscheint vor diesem Hintergrund nicht zielführend. 

 

 Ergänzende Informationen  

Die Ausgaben für Reallabore der Energiewende waren im Haushalt 2019 im Titel 0903 683 01 

mitveranschlagt. 

Im Zusammenhang der Umsetzung der Maßnahme Nr. 34 aus dem Konjunkturpaket 2020 wurde 

eine einmalige Partizipation des BMBF in Höhe von 60 Mio. € beschlossen. Die dazugehörenden 

Projektbewilligungen werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ausgesprochen. 

 

 686 27 - Vorbildfunktion Bundesgebäude 

Bewirtschafter: BMI 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

 

 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 10.000 0 0 
Verpflichtungsermächtigungen 18.000 0 0 
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Dieser Titel wurde erst im Wirtschaftsjahr 2020 eingerichtet. Auf Grund der Einschränkungen 

durch die Covid-19-Pandemie wurden die Abstimmungen zur Ausstattung und Abwicklung der 

Forschungsbetreuung und -verwaltung nach Unterbrechungen erst im Herbst 2020 wieder 

aufgenommen. Diesen Umständen geschuldet konnte für 2020 keine Entsperrung der Mittel 

durch den Haushaltsausschuss beantragt werden. Folglich konnten 2020 aus diesem Titel keine 

Mittel abfließen und auch keine Verpflichtungen eingegangen werden. 

 

 Förderziel  

Die Mittel wurden für die Finanzierung notwendiger flankierender Maßnahmen zur Umsetzung 

der Maßnahme (energetische) „Vorbildfunktion Bundesgebäude“ beantragt. Dazu gehören die 

Bestandserhebung, Forschungsaufträge und Beratungsleistungen sowie Maßnahmen zur 

Entwicklung und Erprobung geeigneter neuer Technologien (Studien, wissenschaftliche 

Ausarbeitungen und Sachverständigenleistungen). Es sollen technische Fragestellungen sowie 

neue energieeffiziente und innovative Anlagen, Technologien, Bauelemente und Baustoffe 

untersucht und evaluiert werden. Darunter fallen ebenfalls die Erforschung zukunftsfähiger, 

innovativer, flächen- und damit auch energieverbrauchsmindernder und klimaneutraler 

Unterbringungskonzepte, u.a. auch neue Arbeitsplatzmodelle, insbesondere zeitgemäße und 

zukunftsfähige neue wirtschaftlich-funktionale Bürokonzepte. Außerdem werden klimaoptimale, 

nachhaltige Bau- und Betriebsprozesse entwickelt und implementiert. Es ist eine Sanierungsrate 

für den Gebäudebestand zu ermitteln, die Einhaltung zu überwachen und fortzuschreiben, um die 

klimapolitischen Ziele des Bundes bis 2050 sukzessive zu erreichen. Ebenfalls soll zur 

Begleitung der Maßnahme eine bundesweite und einheitliche Datenbank zur Erfassung, zum 

Monitoring und zur Auswertung der Energieeffizienzmaßnahmen des Bundes entwickelt und 

implementiert werden. Die Entwicklung und Einführung von klimagerechten und 

energieeffizienten Musterplanungen und Musterbedarfsplanungen für Neubau- und 

Sanierungsvorhaben von unterschiedlichen Gebäudetypologien des Bundes soll erfolgen.  

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Neben den unter Tz. 2.34.1 genannten Rahmenbedingungen kam es zu erheblichen 

Verzögerungen bei den Abstimmungen zu den Energieeffizienzfestlegungen (Erlass) für 

Bundesgebäude, welche zum Teil die Rahmenparameter der in diesem EKF-Titel zu 

beforschenden Projekte darstellen. 

Die Energieeffizienzfestlegungen (Erlass) konnten bisher aufgrund derzeit noch fortbestehenden 

Abstimmungsbedarfs innerhalb der Bundesregierung noch nicht fertiggestellt werden. Nach 

Ressortabstimmung zum konsensualen Entwurf sollen die Energieeffizienzfestlegungen 

verbindlich durch das Bundeskabinett beschlossen werden. 

Da die energetischen Maßnahmen und Forschungsvorhaben noch nicht erfolgt sind, lässt sich 

derzeit keine Aussage zur Zielerreichung oder CO2-Minderung treffen. 
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 687 02 - Internationale Energiezusammenarbeit, Rohstoffpartnerschaften sowie 

Technologiezusammenarbeit  

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 67.519 25.145 21.343 
Verpflichtungsermächtigung 30.000 41.358 11.389 
 

Die Umsetzung Energiepartnerschaften- und -dialoge erfolgt dynamisch, jeweils abgestimmt mit 

den Partnerinstitutionen der betreffenden Länder. Die Projektumsetzung – und somit 

Kostenwirksamkeit –hängt von den unterschiedlichen Entwicklungen in diesen Ländern ab. 

Zusätzlich zu regionalen Begebenheiten hat die Covid-19-Pandemie gerade in der 

internationalen Zusammenarbeit dazu geführt, dass es aufgrund bestehender Unsicherheiten der 

Entwicklungen, zu Verzögerungen und Absagen von Veranstaltungen in und mit den 

Partnerländern kam und somit ein unterplanmäßiger Umsetzungsstand 2020 resultierte. 

 

 Förderziel 

 

 Internationale Energiezusammenarbeit 

Das Bestreben der internationalen Energiepolitik des BMWi ist es, für die Ziele und 

Umsetzungsschritte der deutschen Energiewende zu werben und neue Partner zu gewinnen und 

zu unterstützen. Dabei identifizieren, gestalten und nutzen wir gemeinsam Initiativen, 

Kooperationen und Handlungsspielräume. 

Energiepartnerschaften (EP) und Energiedialoge (ED) sind zusammen mit der Arbeit in 

multilateralen Energieorganisationen, -Dialogforen und -Initiativen (u.a. G7/G20, Berlin Energy 

Transition Dialogue, Clean Energy Ministerial, REN21, Beitritt zur International Solar Alliance 

in Vorbereitung) das zentrale Instrument der Strategie des BMWi zur internationalen 

Energiekooperation. 

Ein intensiver bilateraler und multilateraler Austausch mit den verschiedenen Partnern (staatliche 

Vertreter, internationale Organisationen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und andere relevante 

Akteure) stellt ein wichtiges Instrument innerhalb des Spektrums zur Zielerreichung dar. 

Zahlreiche Industrie- und Schwellenländer streben eine sehr enge politische und wirtschaftliche 

Kooperation mit der Bundesrepublik an, insbesondere um durch Erfahrungsaustausch eigene 

Strategien in Anlehnung an die deutsche Energiewende zu entwickeln.  
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 Rohstoffpartnerschaften 

Ziel der Förderung im Bereich der internationalen Rohstoffpartnerschaften und bilateralen 

Rohstoffzusammenarbeit ist es u.a., die Industrie bei einer bedarfsgerechten und nachhaltigen 

Versorgung mit mineralischen Rohstoffen und einer Diversifizierung ihrer Bezugsquellen zu 

unterstützen. Denn auch bei den für den Umbau der Energieversorgung in Deutschland 

benötigten Rohstoffen für Zukunftstechnologien besteht eine nahezu vollständige 

Importabhängigkeit. Dieses Ziel steht im Einklang mit der Rohstoffstrategie der 

Bundesregierung bzw. resultiert aus ihr. Darüber hinaus unterstützen die Kompetenzzentren 

deutsche Unternehmen z.B. auch in Bezug auf Kooperationsanbahnungen, Markttransparenz 

oder hinsichtlich aktueller sozioökonomischer Fragestellungen. 

 

 Technologiezusammenarbeit 

Der durch die Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen beschlossene 

Technologiemechanismus dient der Förderung des Transfers von Klimatechnologien zur 

Treibhausgasminderung und Anpassung an den Klimawandel in Schwellen- und 

Entwicklungsländern. Jeder Vertragsstaat soll eine nationale Kontaktstelle benennen – eine sog. 

National Designated Entity (NDE).  

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

 

 Internationale Energiezusammenarbeit 

Im Bereich der internationalen Energiezusammenarbeit wurden 2020 insgesamt  

rd. 23,8 Mio. € für 46 Projekte aufgewendet. 

Aufgrund der stets wachsenden Dringlichkeit einer globalen Energiewende, der weiter sehr 

hohen internationalen Aufmerksamkeit für das Beispiel der deutschen Energiewende und der 

Nachfrage nach innovativen technologischen Lösungen deutscher Energieunternehmen (u.a. 

auch im Bereich Wasserstofftechnologien) sind im Bereich der internationalen 

Energiezusammenarbeit über energiepolitische Kooperationen und Wirtschaftskooperationen im 

Energiesektor qualitativ und quantitativ neue Bedarfe entstanden, welche durch das erweiterte 

Themenspektrum sowie die wachsende Zahl von Energiepartnerschaften- und -dialogen 

widergespiegelt werden: 

 neue Partnerschaften mit Japan, Korea, Jordanien, der Ukraine und Chile 
 Erwartung einer intensivierten Zusammenarbeit mit den USA 
 Unterzeichnung einer Wasserstoffallianz mit Saudi-Arabien 
 Entwicklung des bestehenden Energiedialogs hin zu einer Energiepartnerschaft mit 

Kanada 
 Scoping-Prozess mit Ländern in Südostasien (Indonesien, Thailand, Vietnam) 
 Neuausrichtung der Energiezusammenarbeit mit Ländern in Afrika 
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Laut Koalitionsvertrag gilt es, mit Hilfe zusätzlicher Energiepartnerschaften und -dialoge die 

Rahmenbedingungen in ausländischen Märkten für deutsche Energieunternehmen zu verbessern 

bzw. den Markteintritt zu erleichtern. 

Bestehende Energiepartnerschaften und -Dialoge wurden weitergeführt. Schwerpunkt der Arbeit 

waren hierbei die Betreuung von über 20 Energiepartnerschaften und deren Arbeitsgruppen mit 

Unterstützung der Sekretariate im Partnerland, Beratung des Partnerlandes insbesondere im 

Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien und damit einhergehend die Unterstützung 

der Partnerländer beim Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung. 

Dabei beinhalten die Maßnahmen folgendes: angewandte wissenschaftliche Energiestudien 

(Analysen, Konzepte, Szenarien, Machbarkeits- und Marktstudien etc.), Förderung von 

gemeinsamen Projekten, Maßnahmen zum energiepolitischen Erfahrungsaustausch und 

entsprechende Kommunikation der Energiewende sowie die Organisation von Veranstaltungen 

im In- und Ausland. 

 

 Rohstoffpartnerschaften 

Dazu wurden im Jahr 2020 insgesamt 13 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rd. 921 T€ 

gefördert. Fortgeführt wurde die Förderung von sechs Kompetenzzentren für Bergbau und 

Rohstoffe an den Auslandshandelskammern (AHK) Australien, Brasilien (Sao Paulo), Chile, 

Kanada, Peru und Südliches Afrika. Bei letzterer wurde die Zuständigkeit von bisher vier auf elf 

Länder ausgeweitet. Ein neues, siebtes Kompetenzzentrum für Westafrika wurde an der 

Delegation der Deutschen Wirtschaft in Ghana aufgebaut. Fortgeführt wurden auch die 

Förderung der Kontaktstelle des Deutsch-Mongolischen Wirtschaftsausschusses sowie vier 

kleinere Projekte an den AHK Chile, Kanada, Peru und Südliches Afrika, die die Arbeit der 

Kompetenzzentren vor dem Hintergrund spezifischer Notwendigkeiten vor Ort ergänzen. So 

wird eine rohstoffspezifische Fachkompetenz bei ausgewählten AHK in ressourcenreichen 

Ländern auf- und ausgebaut, die eine konstante und fokussierte Unterstützung der deutschen 

Unternehmen in einem Bereich ermöglicht, dem eine herausragende Bedeutung mit Blick auf die 

Sicherung der Rohstoffversorgung der deutschen Wirtschaft zukommt. Die Kontaktstelle des 

Deutsch-Mongolischen Wirtschaftsausschusses trägt dazu bei, die notwendigen Voraussetzungen 

für ein nachhaltiges, breitenwirksames und rohstoffbasiertes Wirtschaftswachstum, das die 

deutsche Privatwirtschaft einbezieht, in der Mongolei zu verbessern. Bei allen o.g. Projekten 

spielen auch die Umsetzung und Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards, u.a. durch den 

Transfer von Technologien und Know-how aus Deutschland, eine wichtige Rolle. 

Die Kompetenzzentren haben sich als wertvolle Ansprechpartner, nicht nur für die deutsche 

Wirtschaft, sondern auch für die Rohstoffwirtschaft vor Ort erwiesen und genießen einen guten 

Ruf. Die Arbeiten der Kompetenzzentren unterliegen dabei einer fortlaufenden internen 

Kontrolle, u.a. auf Basis der halbjährlich abzugebenden Zwischenberichte sowie der Endberichte 

oder durch die BAFA im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung. In engen und 

kontinuierlichen Kontakten mit den Kompetenzzentren werden darüber hinaus bei Bedarf auch 
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Hinweise zur Verbesserung bzw. Fokussierung ihrer Arbeit gegeben, um die Fördereffizienz 

weiter zu steigern. 

 

 Technologiezusammenarbeit 

Zur Umsetzung der mit der Technologiezusammenarbeit verbundenen Aufgaben hat das BMWi 

eine Geschäftsstelle für die deutsche NDE eingerichtet. Diese dient innerhalb des 

Technologiemechanismus als zentrale Anlaufstelle für alle Anfragen aus dem Climate 

Technology Center and Network (CTCN) bzw. anderer nationaler Kontaktstellen nach 

klimarelevanten Technologien, Programmen der Bundesregierung, Dienstleistungen und 

möglichen Kooperationen mit Wirtschaft und Forschung. Im Jahr 2020 haben Aktivitäten zur 

Anbahnung von Kooperationen digital stattgefunden. Die 26. Weltklimakonferenz in Glasgow 

(Großbritannien) konnte pandemiebedingt nicht wie geplant stattfinden und wurde auf 2021 

verschoben. Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie wurde eine vierteilige Webinar-Serie zu 

„Green Recovery“ und Klimatechnologien mit internationalen Teilnehmern veranstaltet.  

Die Art der Kooperationen bedingt, dass kein belastbarer direkter kausaler Zusammenhang zu 

quantifizierbaren CO2-Einsparungen herzustellen ist. Das hohe internationale Interesse, mit 

Deutschland im Rahmen von Energiepartnerschaften und -dialogen wie auch in multilateralen 

Foren zu kooperieren, bestärkt die Bundesregierung dennoch in der Überzeugung, dass diese 

Maßnahmen einen substanziellen Beitrag zum globalen Klimaschutz leisten. 

 

 687 04 - Förderung im Rahmen der EU-Richtlinie Erneuerbare Energien und 

sonstiger EU-Rahmen im Strombereich  

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 4.536 1.686 1.682 
Verpflichtungsermächtigungen 4.829 2.467 521 

 

 Förderziel 

Gefördert werden Maßnahmen zur Kooperation mit anderen Staaten bei der Umsetzung der EU-

Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen bzw. 

deren Novellierung, insbesondere zur Umsetzung der Kooperationsmechanismen zur 

grenzüberschreitenden Förderung der Erneuerbaren Energien sowie zur Weiterentwicklung der 

nationalen und europäischen Rahmenbedingungen für die Förderung und Integration 

Erneuerbarer Energien in den EU-Strommarkt. Die Mittel dienen zu einem wesentlichen Teil der 

Finanzierung mehrjähriger, bereits in den Vorjahren angestoßener Vorhaben. Zudem wurden im 
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Berichtsjahr 2020 zwei neue Vorhaben bewilligt sowie ein weiteres verlängert und inhaltlich 

erweitert. 

Der Ausgabenschwerpunkt 2020 lag - wie schon in den Vorjahren - auf der wissenschaftlichen 

Unterstützung durch Auftragnehmer. Inhaltlich betraf dies Fragen der Ausgestaltung der 

Öffnung von Fördersystemen für Strom aus Erneuerbaren Energien für im Ausland erzeugten 

Strom, der Weiterentwicklung des EU-Strommarkts, des Ausbaus von Offshore-Windenergie 

durch Kooperationsprojekte auf europäischer Ebene, der technischen Zusammenarbeit mit 

Griechenland im Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sowie der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Frankreich im Energiewendebereich. 

Weitere geplante Vorhaben, die einen hohen Mittelabfluss erwarten ließen, konnten hingegen 

nicht umgesetzt bzw. ausgeschrieben werden. Grund dafür war u. a. die parallele Übernahme der 

Präsidentschaft der Nordsee-Energiekooperation (NSEC) im gesamten Jahr 2020 und der EU-

Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Eine Fördereffizienz dieser Vorhaben als Verhältnis von Treibhausgas-Einsparung und 

Fördervolumen ist aufgrund ihrer wissenschaftlichen Ausrichtung nicht quantifizierbar. 

Im Berichtsjahr 2020 konnte die regionale Kooperation im Strombereich auf dem im Vorjahr 

erreichten Niveau fortgeführt werden. Die erheblichen, politischen Herausforderungen bei der 

Weiterentwicklung der EU-Rahmenbedingungen haben sich auch 2020 weiter verdichtet und 

erhöht. Die beiden in den Jahren 2018 und 2019 beschlossenen Teilpakete des so genannten 

„Clean Energy Packages“ umfassen einen neuen EU-Rahmen, sowohl für das neue EU-

Strommarktdesign als auch eine neue EU-Erneuerbaren-Richtlinie sowie eine umfassende neue 

Governance der Energieunion. Wie in den Vorjahren haben die geförderten Maßnahmen auch 

2020 dazu beigetragen, Umsetzungsfragen aus dem „Clean Energy Package“ zu begleiten und 

diese erfolgreich in Positionsbildung im europäischen Raum sowie in Konsultationsverfahren 

(z.B. von ACER) und in Gremien der regionalen Zusammenarbeit einzubringen. Das Clean 

Energy-Legislativpaket wird in vielen Bereichen zentrale Weichenstellungen für die deutsche 

Energiewende vornehmen.  

In den kommenden Jahren wird der Abstimmungsbedarf mit unseren Nachbarn weiter hoch 

bleiben, wenn es um die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen geht. Darüber hinaus hat 

Deutschland im Jahr 2020 für ein Jahr die Präsidentschaft der Nordsee-Energiekooperation 

sowie turnusgemäß im zweiten Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, was 

ebenfalls einen erhöhten Abstimmungs- und Kooperationsbedarf mit den europäischen 

Partnerländern notwendig gemacht hat. Die Vorhaben haben substanzielle wissenschaftliche 

Unterstützung für die Arbeiten der Nordsee-Energiekooperation geliefert, die u.a. in einer 

gemeinsamen Erklärung der Nordsee-Energieminister gemündet sind. Die Vorhaben haben 

zudem wichtige Vorarbeiten für die Ratsschlussfolgerungen im Bereich Offshore- und anderer 
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Erneuerbarer Energien geleistet, die gemeinsam mit den anderen EU-Mitgliedstaaten entwickelt 

und im Dezember 2020 verabschiedet wurden. Zudem haben Dänemark und Deutschland eine 

Absichtserklärung zur Kooperation bei gemeinsamen Offshore-Windenergie-Projekten 

unterzeichnet. In den kommenden Jahren werden sich verschiedene Umsetzungsprozesse im 

Themenbereich Offshore ergeben, die an die im Jahr 2020 angestoßenen Prozesse anknüpfen.  

 

 697 01 – Ausgleichszahlungen für Betreiber von Kohlekraftwerken 

Bewirtschafter: BMWi 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 300.000 0 - 
Verpflichtungsermächtigungen - - - 

 

 Förderziel 

Mit dem Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung 

weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz) werden die Reduzierung und Beendigung der 

Kohleverstromung sowie die weiteren Maßnahmen, insbesondere zum Erhalt der 

Versorgungssicherheit und zur Gewährleistung einer preisgünstigen und effizienten 

Energieversorgung umgesetzt.  

Ziel dieses Gesetzes ist es insbesondere, die Verstromung von Kohle in Deutschland bis spätestens 

Ende des Jahres 2038 schrittweise und möglichst stetig auf null zu reduzieren und damit die 

Erreichung des Sektorziels 2030 zu ermöglichen sowie einen Beitrag zur Schließung der Lücke in 

2020 zu leisten.  

Die Betreiber von Braunkohlekraftwerken sollen für die Stilllegungen entschädigt werden. Im 

2020 verabschiedeten Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung 

(Kohleverstromungsbeendigungsgesetz – KVBG) wurde ein konkreter Braunkohle-

Ausstiegspfad vereinbart. RWE wurde dabei für die kurzfristigen Stilllegungen eine 

Entschädigung in Höhe von 2,6 Mrd. € und LEAG von 1,75 Mrd. € zugesagt. Durch einen mit 

den Unternehmen und der Bundesregierung vertraglich fixierte Vereinbarung (öffentlich-

rechtlicher Vertrag), ist dieser Betrag über 15 Jahre auszuzahlen.  

Mit den Betreibern von Steinkohlekraftwerken wurden, anders als bei der Braunkohle, keine 

Entschädigungssummen vereinbart. Stattdessen sollen die Kraftwerksbetreiber 

Stilllegungsprämien erhalten, deren Höhe auf Basis von Ausschreibungen am Markt ermittelt 

wird. Diese sind im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz geregelt. Es handelt sich um 

Maximalwerte für die Ausschreibungsmengen mit Sonderausschreibungen in den Jahren 2021, 

2023 und 2024 und unter der Annahme, dass keine marktgetriebenen Stilllegungen bzw. 

Stilllegungen über das KWKG erfolgen. 
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 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Aus dem Titel sollen sowohl die Entschädigungen für die Braunkohle als auch die 

Ausschreibungszuschläge für die Steinkohle bezahlt werden. Dafür wurden 300 Mio. € 

angesetzt. Im Jahr 2020 sollte eine erste Rate in Höhe von 173,3 Mio. € ausgezahlt werden. Die 

EU-Kommission hat dieser Auszahlung Ende 2020 nicht zugestimmt, so dass diese erst in 2021 

erfolgen kann. 

 

 871 01 -  Entschädigungen und Kosten aus Deckungszusagen des Bundes 

gegenüber der KfW für Maßnahmen der KfW zur Förderung der ersten zehn 

Offshore-Windparks  

Bewirtschafter: BMWi 

 

Titel wurde nicht in Anspruch genommen. 

 

 871 02 - Entschädigungen und Kosten aus Deckungszusagen des Bundes 

gegenüber der KfW für zinssubventionierte Darlehen der KfW für Maßnahmen 

des internationalen Klima- und Umweltschutzes 

Bewirtschafter: BMF 

 

Titel wurde nicht in Anspruch genommen. 

 

 882 01 - Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Landstromversorgung 

in deutschen Häfen  

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 43.000 2.916 - 
Verpflichtungsermächtigungen 133.000 133.000 - 

 

Bei der Förderung handelt es sich um Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Art. 104b GG 

für Investitionen in Infrastrukturen zur landseitigen Stromversorgung von Schiffen während der 

Liegezeit (Landstromanlagen). Die Finanzhilfen standen im Jahr 2020 erstmalig zur Verfügung 

und werden auf Grundlage einer einvernehmlich zwischen Bund und Ländern abgestimmten 
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Verwaltungsvereinbarung gewährt, die nach Unterzeichnung im Umlaufverfahren am 

3. November 2020 in Kraft getreten ist. 

In den Jahren 2020 und 2021 stellt der Bund den Ländern Finanzhilfen in Höhe von bis zu 75 

Prozent der Landesförderung zur Verfügung. In den Folgejahren beteiligen sich Bund und 

Länder mit je 50 Prozent an der Förderung. 

Um den Ländern für die von ihnen selbstständig bewirtschafteten Finanzhilfen für den gesamten 

Programmzeitraum 2020-2024 Planungssicherheit zu geben, wurden die insgesamt zur 

Verfügung stehenden 176 Mio. € in der Verwaltungsvereinbarung in voller Höhe gebunden und 

im Einvernehmen aller teilnehmenden Länder entsprechend der absehbaren Bedarfe jahresscharf 

verteilt (davon 133 Mio. € in Form von Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021-2023).  

Die erheblichen Minderausgaben sind auf den langwierigen Abstimmungsprozess zur 

Verwaltungsvereinbarung und den von Ländern und Häfen benötigten Planungsvorlauf 

zurückzuführen. Zudem hat die Covid-19-Pandemie zu Verschiebungen und z.T. geringeren 

Kofinanzierungsmitteln der Länder beigetragen. 

 

 Förderziel 

Durch die Substitution der Stromerzeugung an Bord aus fossilen Energieträgern durch eine 

landseitige Stromversorgung aus Erneuerbaren Energien sollen insbesondere Emissionen von 

Kohlenstoffdioxid (CO2), Stickoxiden (NOx), Schwefeloxiden (SOx) und Feinstaub (PM) 

reduziert werden. Konkrete quantitative Ziele werden über die jährlich vorzulegenden 

Länderprogramme festgelegt. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die Höhe der eingesparten Emissionen hängt vom Umfang der Landstromnutzung ab. Mit den 

Finanzhilfen wird der Aufbau der dazu nötigen Infrastruktur durch die Länder unterstützt. Da die 

Finanzhilfen in 2020 erstmalig gewährt wurden und es sich z.T. um mehrjährige Projekte 

handelt, konnten von den Ländern noch keine Monitoringdaten zur Verfügung gestellt werden. 

 

 892 01 Investitionen zur Dekarbonisierung der Industrie  

Bewirtschafter: BMU 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 80.000 1.017 0 
Verpflichtungsermächtigungen 626.000 5.888 0 
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 Förderziel 

Gefördert werden im Rahmen der Förderrichtlinie „Dekarbonisierung in der Industrie“ jeweils 

im Bereich energieintensiver Industrien mit prozessbedingten Emissionen die Forschung und 

Entwicklung, die Erprobung in Versuchs- bzw. Pilotanlagen sowie die Investitionen in Anlagen 

zur Anwendung und Umsetzung von Maßnahmen im industriellen Maßstab. Diese müssen 

geeignet sein, die Treibhausgasemissionen ausgehend vom aktuellen Stand der 

zugrundeliegenden Technologien, Verfahren bzw. Produkte möglichst weitgehend und dauerhaft 

zu reduzieren und dadurch einen Beitrag zur Treibhausgasneutralität in der Industrie bis zum 

Jahr 2050 zu leisten.  

Dies gilt für die Erforschung, Entwicklung, Erprobung bzw. Umsetzung von 

 entsprechenden treibhausgasarmen/-neutralen Herstellungsverfahren innerhalb der 
jeweiligen Branchen, die bisher energieintensive und mit prozessbedingten 
Emissionen verbundene Herstellungsverfahren ersetzen,  

 innovativen und hocheffizienten Verfahren zur Umstellung von fossilen Brennstoffen 
auf strombasierte Verfahren, 

 integrierten Produktionsverfahren sowie innovativen Verfahrenskombinationen. 

Ebenfalls gefördert werden die Erforschung, Entwicklung und Erprobung von alternativen 

Produkten, die Produkte ersetzen, die in ihrer Herstellung prozessbedingte Emissionen 

verursachen. Es werden auch Brückentechnologien gefördert, die einen substanziellen Schritt auf 

dem Weg zu weitgehend treibhausgasneutralen Produktionsverfahren darstellen und die 

langfristig eine komplette Umstellung auf die Nutzung erneuerbarer Energien und Rohstoffe 

ermöglichen.  

Mit der Richtlinie sollen die jährlichen Treibhausgasemissionen der energieintensiven Industrien 

um 2,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2030 reduziert werden. 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die Förderrichtlinie und die laufenden Projekte werden ab 2022 evaluiert.  

 

 Ergänzende Informationen  

Die Richtlinie trat am 15. Januar 2021 in Kraft. Die Laufzeit ist bis zum Zeitpunkt des 

Auslaufens ihrer beihilferechtlichen Grundlage, der AGVO, zuzüglich einer Anpassungsperiode 

von sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 2024, befristet. 

Aufgrund der Größe und der Komplexität der geplanten Projekte wird in vielen Fällen (ab  

15 Mio. €) eine beihilferechtliche Einzelfallnotifizierung der Vorhaben unumgänglich sein.  

Dekarbonisierungstechnologien als so genannte „Sprunginnovationen“ greifen tief in die 

bestehenden Produktionsprozesse ein und verlangen größtenteils eine komplette technologische 

Umstellung der Verfahren. Das erfordert von den Unternehmen sehr weitreichende 

Investitionsentscheidungen und erhebliche finanzielle Mittel. Dies alles bedarf eines zeitlichen 
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Vorlaufs ebenso wie die (aufwändige) beihilferechtliche Prüfung und Einleitung von 

Notifizierungsverfahren. Bis zum Inkrafttreten der Richtlinie war eine Förderung im Rahmen des 

Förderfenster Dekarbonisierung in der Industrie des Umweltinnovationsprogramms möglich. Die 

neue Richtlinie erweitert die Fördermöglichkeiten gegenüber dem Förderfenster. Es wird 

erwartet, dass das Förderprogramm in den kommenden Jahren seine volle Wirkung entfalten und 

dadurch einen deutlich steigenden Mittelabfluss im Vergleich zu 2020 generieren wird. 

 

 892 02 – Wasserstoffeinsatz in der Industrieproduktion  

Bewirtschafter: BMWi 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 15.000 0 - 
Verpflichtungsermächtigungen 430.000 0 - 

 

Die Verhandlung und Festlegung notwendiger Anschlussmittel aus dem Konjunkturpaket (Mittel 

für die Nationale Wasserstoffstrategie) erfolgte erst während der zweiten Jahreshälfte 2020. Auf 

dieser Grundlage konnte eine längerfristige Fördermaßnahme wie zum Beispiel das IPCEI 

Wasserstoff nicht gestartet werden. 

 

 Förderziel 

Um die Klimaziele im Industriesektor zu erreichen, ist eine fundamentale Umstellung auf neue 

Technologien notwendig. Eines der wichtigsten Innovationsfelder auf diesem Gebiet sind 

Wasserstofftechnologien, die insbesondere in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie 

Anwendung finden können.  

Ziel der Förderung ist das Anreizen von Investitionen in Wasserstofftechnologien zur 

Dekarbonisierung der Industrieproduktion (insbes. Stahl und Chemie). Relevante Technologien 

existieren bereits oder sind kurz vor der Marktreife, erfordern jedoch im Vergleich zu 

herkömmlichen Technologien erheblich höhere Investitions- und Betriebskosten. Daher soll ein 

Teil dieser Kosten mit öffentlichen Geldern finanziert werden, um eine privatwirtschaftliche 

Umsetzung der Wasserstofftechnologien zu unterstützen. Ein frühzeitiger Einstieg in 

Wasserstofftechnologien für eine klimafreundliche Industrieproduktion ermöglicht darüber 

hinaus Chancen für den Maschinen- und Anlagenbau.  

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Das Interessenbekundungsverfahren zur Vergabe der Fördermittel hat Mitte Januar 2021 

begonnen. Da es sich bei IPCEI Wasserstoff um eine Förderung von einzelnen Projekten handelt, 
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die zu einem großen Netzwerk verbunden werden, können vor Auswahl der Projekte keine 

allgemeingültigen Ziele formuliert werden. Während der Laufzeit der Maßnahme sollen Daten 

zur Fördereffizienz und Meilensteinerreichung erhoben werden. Eine Evaluation soll ebenfalls 

stattfinden. 

 

 892 03 Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie 

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 200.000 387 - 
Verpflichtungsermächtigungen 800.000 8.257 - 

 
Die Mittel für die Nationale Wasserstoffstrategie (NWS) waren zunächst zentral in diesem Titel 

veranschlagt und mit einer Sperre versehen. Nach erfolgter Ressorteinigung zur Mittelverteilung 

aus dem Konjunkturpaket 2020 erfolgte im November 2020 die Entsperrung und ab dem 

Haushaltsjahr 2021 die titelspezifische Verteilung der Mittel auf weitere bestehende und neu 

ausgebrachte Titel im EKF. 

 

 Förderziel 

Aus diesem Titel, der erstmalig mit dem 2. Nachtragshaushalt 2020 ausgebracht wurde, soll die 

Förderung von Projekten im nationalen und im Rahmen des Important Project of Common 

European Interest (IPCEI) „Wasserstoff“ finanziert werden. Der Schwerpunkt der geplanten 

Förderung liegt insbesondere auf Verbundprojekten, die die Erzeugung, den Transport und die 

Nutzung von Wasserstoff und dessen Derivaten abdecken. Ziel ist, eine Förderung über die 

gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu ermöglichen. Quantitative CO2-Minderungsziele 

sind bisher nicht festgelegt. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Ende des Jahres 2020 war es möglich, die Deutsche Energie-Agentur (dena) für die Einrichtung 

und den Betrieb der Leitstelle Wasserstoff und zur Unterstützung des BMWi bei der Umsetzung 

von Maßnahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) zu beauftragen. Weitere 

Fördermaßnahmen sind entlang des Jahres 2021 geplant. Erst dann können die Zielerreichung 

bzw. Fördereffizienz bewertet werden. Die Maßnahmen umfassen beispielsweise die Mitte 

Januar 2021 erfolgte Bekanntmachung bezüglich „IPCEI Wasserstoff - Elektrolyse und 

Infrastruktur“ als Teil der Förderung im Rahmen von IPCEI Wasserstoff. Gefördert wird die 

Erzeugung von grünem Wasserstoff und die im Rahmen von IPCEI Vorhaben notwendige 
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Infrastruktur. In der Entwicklung sind noch weitere Programme, wie z.B. eine nationale 

Förderung für die Erzeugung von grünem Wasserstoff und Infrastruktur für Wasserstoff sowie 

die Vergabe von zinsgünstigen Krediten und Kreditausfallgarantien für Projekte zur Erzeugung 

von grünem Wasserstoff und Vorhaben zum Aufbau von Wasserstoffinfrastrukturen.  

Es ist vorgesehen, die künftigen Programme mit Evaluationen durch unabhängige, externe 

Auftragnehmer zu begleiten. Dabei soll auch die Fördereffizienz der Programme bewertet 

werden. 

 

 893 01 Zuschüsse zum Kauf elektrisch betriebener Fahrzeuge  

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 790.000 651.846 98.028 
Verpflichtungsermächtigungen 1.210.000 30.830 38.496 

 

 Förderziel 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe eines Umweltbonus den Absatz von 

Elektrofahrzeugen zu fördern. Dadurch kann ein nennenswerter Beitrag zur Reduzierung der 

Schadstoffbelastung der Luft bei gleichzeitiger Stärkung der Nachfrage nach umweltschonenden 

Elektrofahrzeugen geleistet werden. 

Antragsberechtigt sind Privatpersonen und Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und 

Vereine, auf die ein Fahrzeug als Käufer oder Leasingnehmer zugelassen wird. 

Förderfähig ist der Erwerb eines erstmals im Inland zugelassenen, elektrisch betriebenen 

Neufahrzeugs und der Erwerb eines Elektrofahrzeugs bei der zweiten Zulassung im Inland. 

Förderrichtlinie: Laufzeit bis 31. Dezember 2025 

Die Förderrichtlinie des BMWi (Umweltbonus) als Teil des am 18. Mai 2016 vom 

Bundeskabinett beschlossenen Marktanreizpakets Elektromobilität mit einem Volumen von 

zunächst 600 Mio. €. Mit dem Klimaschutzprogramm 2020 wurde ein Fördervolumen von 2,09 

Mrd. € für die Jahre 2020 bis 2023 verankert. Die Förderrichtlinie wurde mit Wirkung zum 

19. Februar 2020 bis 31. Dezember 2025 verlängert, die Fördersätze wurden erhöht und der 

Fördergegenstand wurde ausgeweitet auf Gebrauchtwagen. Mit der vom Koalitionsausschuss im 

Zuge der Corona-Krise beschlossenem Innovationsprämie wird der staatliche Anteil für die 

Förderung von Elektroautos verdoppelt und weitere Mittel i. H. v. 2 Mrd. € bereitgestellt. Auf 

dem Autogipfel am 17. November 2020 wurde beschlossen die Innovationsprämie bis 2025 zu 

verlängern und eine Milliarde Euro hierfür zusätzlich bereitzustellen. Quantitative CO2-

Minderungsziele enthält die Richtlinie bisher nicht.   
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 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die THG-Einsparung ist nicht ohne Weiteres quantifizierbar, deshalb wird bisher ersatzweise als 

Maßstab für die Fördereffizienz die Anzahl der geförderten Fahrzeuge herangezogen. 

Geförderte Fahrzeuge: 

Bauart 
2020 2019* 

Elektroauto: 134.614 51.206 

Neu 132.647  

Gebraucht 1.967  

Brennstoffzelle 71 73 

Neu 69  

Gebraucht 2  

Plug-In-Hybrid 112.346 21.710 

Neu 109.386  

Gebraucht 2.960  

Gesamt 247.031 72.989 

*Eine Gebrauchtwagenförderung ist erst seit Inkrafttreten der Richtlinie vom 13.02.2020 möglich. 
 
48,4% der beantragten Fahrzeuge wurden im Jahr 2020 gekauft und 51,6% geleast.  

Im Jahr 2019 wurden 59,3 % der beantragten Fahrzeuge gekauft und nur 40,7% geleast.  

 

 893 02 - Zuschüsse zur Errichtung von Tank und Ladeinfrastruktur  

Bewirtschafter: BMVI 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 175.000 18.607 11.569 
Verpflichtungsermächtigungen 2.256.500 379.310 54.669 

 
Der Mittelabfluss blieb auch 2020 hinter den Erwartungen zurück, insbesondere aufgrund von 

fehlender Wirtschaftlichkeit mangels Ladevorgängen/Elektrofahrzeugen, aufwendiger 

Ausschreibungs- und Genehmigungsverfahren bei den Zuwendungsempfängern sowie 

Lieferengpässen. Darüber hinaus wurden neue Förderprogramme vorbereitet. Bspw. bedarf es 

insbesondere in der Fläche (u.a. periphere und suburbane Räume) einer noch besseren 

Verfügbarkeit an Ladeinfrastruktur, hierzu können klein- und mittelständische Unternehmen, 

kleine Stadtwerke und kommunale Gebietskörperschaften sowie Unternehmen des Einzelhandels 

und des Hotel- und Gastgewerbes einen signifikanten Beitrag leisten. Auch Ladepunkte im nicht 
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öffentlichen, privaten Bereich wie für Beschäftigte und Flottenanwendungen in Unternehmen 

und Kommunen können einen Beitrag zur flächendeckenden Verfügbarkeit von 

Ladeinfrastruktur leisten und werden in einem neuen Förderprogramm adressiert. 

 

 Förderziel 

Ziel der Bundesregierung bleibt es, den Markthochlauf von Elektrofahrzeugen zu stützen. Hierzu 

wird ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Netz an Ladeinfrastruktur benötigt, um die 

Nutzerbedürfnisse zu erfüllen.  

 

 Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ 

Die Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ dient der 

Errichtung von Schnellladeinfrastruktur, damit der Nutzer eines Elektrofahrzeugs überall in 

Deutschland schnell und unkompliziert nachladen kann. Daneben wird auch der Ausbau der 

Normalladeinfrastruktur unterstützt, um die Kundenbedürfnisse je nach Fahr- und Parkverhalten 

abzudecken. Die Förderrichtlinie ist Teil des am 18. Mai 2016 durch das Kabinett beschlossenen 

Marktanreizpakets für die Elektromobilität mit einem Volumen in Höhe von 300 Mio. € für den 

Zeitraum 2017-2020. Diese Mittel wurden vollständig gebunden. Die Europäische Kommission 

hat die Förderrichtlinie am 13. Februar 2017 beihilferechtlich genehmigt. Die Förderrichtlinie 

wurde am 15. Februar 2017 mit folgenden Eckpunkten veröffentlicht: 

 Förderung von mindestens 15.000 Ladestationen, davon ca. 10.000 Normalladestationen 
und 5.000 Schnellladestationen. 

 Technologieoffene Förderung durch einen Zuschuss zu den Investitionskosten für 
Ladepunkte und zum Netzanschluss je Standort. 

 Gefördert wird öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur im Sinne der 
Ladesäulenverordnung (LSV), die auch tatsächlich mindestens zwölf Stunden an 
Werktagen zugänglich ist. Im dritten und vierten Aufruf wurde eine Förderung nur bei 
ununterbrochener öffentlicher Zugänglichkeit gewährt. 

 Förderfähig sind ebenfalls Aufrüstung und Ersatzbeschaffung sowie Netzertüchtigung an 
bestehenden Standorten. 

 Die Förderrichtlinie wurde erweitert, indem eine Länderöffnungsklausel aufgenommen 
wurde. Danach können die Länder mit eigenen Mitteln und Förderprogrammen bis 
insgesamt 60 Mio. € ohne Notifizierung öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur nach den 
Vorgaben der Bundes-Förderrichtlinie fördern. 

 

 Förderprogramm „Ladeinfrastruktur an Wohngebäuden“ 

Das Förderprogramm „Ladeinfrastruktur an Wohngebäuden“ wurde am 6. Oktober 2020 

veröffentlicht und startete am 24. November 2020, mit einem Fördervolumen von 200 Mio. €. 

Auf Grund hoher Nachfrage wurde das Budget auf insgesamt 400 Mio. € erhöht. Gefördert 

werden Ladepunkte im nicht öffentlichen, privaten Bereich. Die Eckpunkte des 

Förderprogramms sind: 
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 Antragsberechtigt sind Träger von Investitionsmaßnahmen zur Errichtung einer 
Ladestation für Elektroautos im nicht öffentlich zugänglichen Bereich von selbst genutzten 
oder vermieteten Wohngebäuden. 

 Gefördert werden Erwerb und Errichtung einer fabrikneuen intelligenten, nicht öffentlich 
zugänglichen 11kW Ladestation inklusive Netzanschluss sowie damit verbundene 
notwendige Nebenarbeiten. 

 Voraussetzung ist, dass der für den Ladevorgang erforderliche Strom zu 100 % aus 
erneuerbaren Energien stammt. 

 

Das BMVI erarbeitet gemeinsam mit der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur einen neuen 

Finanzierungsansatz für Ladeinfrastruktur: den Ausbau und Betrieb eines HPC (High Power 

Charging)-Schnellladenetzes an 1.000 Standorten mit mindestens 150 kW für den Mittel- und 

Langstreckenverkehr im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung. Als rechtliche Grundlage 

wurde das Schnelllade-Gesetz erarbeitet, das am 10.02.2021 durch das Bundeskabinett 

beschlossen wurde. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

 

 Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ 

Seit 2017 wurden auf der Grundlage der Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur insgesamt 

7.221 Anträge für 30.883 Ladepunkte, davon 9.690 Schnellladepunkte von der Bundesanstalt für 

Verwaltungsdienstleistungen (BAV) bewilligt.  

 

 Veröffentlichung Anzahl  
Anträge 

Ladepunkte  
gesamt 

davon 
Schnellladepunkte 

1 15.02.2017 1.317 6.813 1.306 
2 14.09.2017 1.591 5.224 486 
3 19.11.2018 1.148 5.681 1.542 
4 19.08.2019 1.239 5.369 3.259 
5 29.04.2020 1.094 5.557 2.033 
6 22.06.2020 832 2.239 1.064 

 
Mit dem fünften und sechsten Förderaufruf wurden auch Ladepunkte gefördert, die nicht rund 

um die Uhr, aber dennoch mindestens zwölf Stunden werktags öffentlich zugänglich sind. 

Dadurch wurden insbesondere Parkplätze an Kindergärten, Krankenhäusern, Sportstätten sowie 

Stadtteilzentren adressiert. 

Die Fördereffizienz in Treibhausgas (THG) Einsparungen je Euro an Fördermitteln ist in diesen 

Förderprogrammen nur mittelbar aussagekräftig, da durch die Ladesäule selbst keine Einsparung 

erzielt wird, sondern deren Errichtung eher vorbereitende Maßnahme für spätere THG-

Einsparungen ist. Weitere Effekte, z.B. der Beitrag zur beschleunigten Entwicklung des 

Markthochlaufs der Elektromobilität in Deutschland und zur Erreichung der 2017 definierten 
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Ziele des Förderprogramms (Aufbau von 15.000 Ladestationen) sollen im Rahmen einer externen 

Evaluierung im Jahr 2021 untersucht werden. 

Das Förderprogramm erfährt eine sehr hohe Nachfrage mit rd. 2.500 Anträgen pro Tag. Zum 1. 

März 2021 wurden bereits rd. 280 Mio. € für 311.000 Ladepunkte bewilligt. 

 

 Förderprogramm „Ladeinfrastruktur an Wohngebäuden“ 

Bis Ende des Jahres 2020 wurden 139.782 Anträge für 172.450 Ladepunkte bewilligt. Bei einer 

Förderpauschale von 900 € pro Ladepunkt ergibt sich ein Fördervolumen von 155.205.000 €.  

Die Förderung von Ladepunkten führt potenziell zu einer verstärkten Bereitschaft zum Kauf 

eines Elektrofahrzeugs. Im Fokus der Klimaziele der Bundesregierung steht die Reduktion des 

CO2-Ausstoßes des Verkehrs durch den Einsatz alternativer Antriebe, insbesondere durch 

batterie-elektrisch betriebene Fahrzeuge. 

 

 893 03 Transformation Wärmenetze 

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 108.294 3.505 1.263 
Verpflichtungsermächtigungen 292.395 53.442 20.798 

 

Der geringe Mittelabfluss ist auf Verzögerungen bei der Umsetzung der Projekte 

zurückzuführen. Diese resultieren aus der Komplexität der Fördermaßnahmen und veränderten 

Rahmenbedingungen (Knappheit in den Tiefbaukapazitäten).  

Durch die vorrangige Adressierung an Großprojekte sind im Allgemeinen lange Vorplanungen 

und Machbarkeitsstudien notwendig.  

Mittelbindungen der laufenden Anträge werden durch die langen Projektlaufzeiten erst nach 

zwei bis vier Jahren ausgabenwirksam.  

Die Mittelplanung berücksichtigt bereits die Einführung des Förderprogramms 

„Bundesförderung effiziente Wärmenetze“, welche ursprünglich im Jahr 2020 erfolgen sollte. 

Nunmehr ist das Inkrafttreten für den Sommer 2021 geplant.  
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 Förderziel 

Das Förderprogramm setzt einen Auftrag aus der Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG) der 

Bundesregierung um, der dort als Maßnahme „Schaufenster Erneuerbare Energien in 

Niedertemperaturwärmenetzen“ aufgenommen wurde. 

Rechtsgrundlage ist „Förderrichtlinie Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0 („Wärmenetze 4.0 

- Bundesförderung effiziente Wärmenetze“)“ vom 11. Dezember 2019. 

Gegenstand der Förderung ist die Bestandserfassung und Vorbereitung, Planung, Entwicklung, 

Realisierung und Optimierung von Bestands- und Neubauvorhaben in unterschiedlichen 

Anwendungsbereichen und Siedlungsstrukturen. Diese müssen den ambitionierten 

Anforderungen der Förderbekanntmachung „Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0“ genügen 

und insbesondere dazu beitragen, die Energieeffizienz und den Einsatz von Erneuerbaren 

Energien und Abwärme aus unterschiedlichen Quellen im Wärmemarkt zu unterstützen. 

Das Programm unterstützt zum einen mittels Zuschussförderung vorbereitende 

Machbarkeitsstudien zur Untersuchung der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen zum Neubau 

oder zur Transformation von Wärmenetzen mit dem Ziel der überwiegenden oder teilweisen 

Dekarbonisierung des Netzes. Die Transformation kann dabei ein vollständiges, bereits 

bestehendes Netz betreffen, oder auch nur einen räumlich abgrenzbaren Teilbereich davon 

(„Teilnetz“). 

Daneben wird die Realisierung eines Wärmenetzsystems 4.0 mittels Investitionszuschüssen 

gefördert. Für Einzelkomponenten, die noch der industriellen Forschung zuzuordnen sind, kann - 

plafondsneutral - eine erhöhte Zuschussförderung für die Einzelkomponenten gewährt werden. 

Die Förderbeträge unterscheiden sich je nach Modul voneinander (zwischen 160.000 € bis zu 15 

Mio. €). 

Antragsberechtigt sind u.a. Unternehmen, kommunale Betriebe, Kommunen (soweit 

wirtschaftlich tätig), kommunale Zweckverbände, eingetragene Vereine, sowie eingetragene 

Genossenschaften, wenn sie eine Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland haben, sowie 

Konsortien, wenn sie von einem Antragsberechtigten der vorgenannten Gruppe geführt und 

vertreten werden. 

Das Förderprogramm trägt insbesondere zur Erreichung eines nahezu klimaneutralen 

Gebäudebestands (minus 80 % nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf bis 2050) bei und forciert 

verschiedene Klima- und Energieziele der Bundesregierung. Zu diesen Zielen gehören der 

Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE), das 1. Juli-Paket (bis 2020 eine zusätzliche 

CO2-Einsparung von insgesamt 5,5 Mio. Tonnen) und der Klimaschutzplans 2050 (Minderung 

der Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich auf 70 bis 72 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente bis 

2030).  

Das Förderprogramm unterstützt die Erreichung des Ziels den Anteil Erneuerbarer Energien am 

Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte weiter zu erhöhen. Zudem trägt das Förderprogramm 

zur Erreichung der europäischen Klima- und Energieziele bei. 
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 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Eine konkrete THG-Einsparung und darauf basierend die Fördereffizienz ist noch nicht 

ermittelbar, weil sich die verschiedenen Förderprojekte entweder noch in der Planung 

(Machbarkeitsstudien) oder am Beginn der Umsetzung (Baumaßnahmen) befinden. Die konkrete 

THG-Einsparung kann erst ermittelt werden, wenn die verschiedenen Projekte in den Betrieb 

gegangen sind. Mit Schaffung der neuen "Bundesförderung effiziente Wärmenetze" wird das 

Programm "Wärmenetze 4.0" in diese überführt. Im Anschluss an die Überführung des 

Programms ist eine ex-post-Evaluierung für die Förderperiode 2017 - 2021 geplant. 

 

 Ergänzende Informationen 

Das bisherige Förderprogramm „Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0“ soll künftig in der 

„Bundesförderung effiziente Wärmenetze“ aufgehen (aktuell erfolgt eine beihilferechtliche 

Klärung mit der EU-Kommission; ein Inkrafttreten ist für Sommer 2021 geplant). 

 

 893 04 – Industrielle Fertigung für mobile und stationäre Energiespeicher  

Bewirtschafter: BMWi 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 268.000 14.893 2.252 
Verpflichtungsermächtigungen 2.684.650 372.485 11.072 

 

Aufgrund der langwierigen Prozesse rund um die Beihilfegenehmigung ist die Erteilung der 

Bescheide auf nationaler Ebene für das zweite IPCEI erst im Jahr 2021 möglich. Entsprechend 

verlagert sich die Mittelveranschlagung auf der Zeitachse. 

 

 Förderziel 

Lithium-Ionen-Batterien stellen einen großen Teil der Wertschöpfung in Elektrofahrzeugen. 

Auch beeinflussen sie in hohem Maße den Kundennutzen (bspw. Reichweite, 

Schnellladefähigkeit etc.) und damit die Marktchancen der Fahrzeuge und sind maßgeblich für 

deren CO2-Fußabdruck verantwortlich. Herausforderungen bestehen derzeit bezüglich der 

Herstellbedingungen von möglichst umweltfreundlichen Batteriezellen, insbesondere was die 

Energieintensität sowie die Versorgung mit nachhaltig geförderten und weiterverarbeiteten 

Rohstoffen betrifft. 

Leistungsfähigkeit und Herstellungsbedingungen von Lithium-Ionen-Batteriezellen sind damit 

wesentliche Stellschrauben für den Beitrag der Elektromobilität zum Klimaschutz im 
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Verkehrsbereich sowie zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Batteriezellen sind zudem eine 

Schlüsseltechnik für eine Vielzahl weiterer Anwendungen in der Industrie und im Haushalt 

sowie zur Speicherung Erneuerbarer Energien im Stromnetz mit erheblicher indirekter 

Klimaschutzwirkung. 

Ziel des BMWi ist es daher, eine nachhaltige und innovative Batteriezellproduktion als 

Kernelement der Elektromobilität und mit hoher Relevanz für viele weitere Branchen entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette in Deutschland aufzubauen. Die Förderung wird unter dem 

Instrument des „Wichtigen Projekts Gemeinsamen Europäischen Interesses“ („Important Project 

of Common European Interest“ / IPCEI) verfolgt und ist daher in ein europäisches 

Gesamtvorhaben integriert, das seit 2017 im Rahmen der „European Battery Alliance“ angebahnt 

wird. Ziel der Initiative ist es, gemeinsam mit anderen europäischen Staaten ein europäisches 

Wertschöpfungsnetzwerk für nachhaltige Batterien zu schaffen. 

Hierzu hat das BMWi im Februar 2019 ein Interessensbekundungsverfahren gestartet und ist 

parallel mit zahlreichen weiteren Mitgliedsstaaten sowie der Europäischen Kommission in 

Gespräche getreten. Die Resonanz des Förderaufrufs war mit über 40 eingegangenen 

Projektvorschlägen sehr hoch.  

Derzeit werden vom BMWi gemeinsam mit der Europäischen Kommission und zwölf 

interessierten Mitgliedsstaaten parallel zwei IPCEIs zu Batterien verfolgt (sog. „Summer-IPCEI on 

Batteries“ und sog. „IPCEI on Batteries EuBatIn“). Die Aufteilung ist aus prozeduralen Gründen 

erfolgt und impliziert keine unterschiedlichen thematischen Fokuspunkte. 

Für das Summer-IPCEI, an dem aus Deutschland fünf Unternehmen teilnehmen, wurde am 

9. Dezember 2019 die beihilferechtliche Genehmigung durch die Europäische Kommission 

erteilt. Die Zuwendungsbescheide für vier der beteiligten deutschen Unternehmen wurden 2020 

ausgereicht. Für das IPCEI EuBatIn, an dem elf deutsche Unternehmen teilnehmen, wurde die 

Beihilfeentscheidung am 26. Januar 2021 erteilt. Die Bescheidausreichungen an die Teilnehmer 

des IPCEI EuBatIn sowie an das fünfte Projekt aus dem Summer-IPCEI sind für 2021 

vorgesehen. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

Die Resonanz auf die Förderinitiative zur Batteriezellfertigung war deutlich höher als erwartet. 

Das betrifft die Resonanz auf das nationale Interessensbekundungsverfahren mit in der Folge zu 

erwartenden unmittelbaren Investitionen in diese neue Technologie am Standort Deutschland. In 

Summe werden über die beiden IPCEIs durch die teilnehmenden Unternehmen über 13 Mrd. € in 

moderne und nachhaltige Batterietechnologien investiert werden, bei einem Förderimpuls von 

voraussichtlich 2,6 Mrd. €. Schätzungsweise 10.000 direkte Arbeitsplätze werden kurzfristig 

durch die IPCEI-Vorhaben geschaffen, mit erheblichen zusätzlichen Auswirkungen auf vor- und 

nachgelagerte Wertschöpfungsstufen. Dies führt schon jetzt zum Aufbau von Wertschöpfung 
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und Arbeitsplätzen in Bereichen umweltschonender Technologien und parallel zum einsetzenden 

Strukturwandel in der Automobilindustrie. 

Auf deutliches Interesse ist die europäische Initiative auch bei den teilnehmenden 

Mitgliedsstaaten mit ihren Unternehmen gestoßen, die zusammen ein europäisches 

Wertschöpfungsnetzwerk bilden. Zwölf Mitgliedsstaaten nehmen direkt an der IPCEI-Initiative 

teil. Hieraus zeichnen sich über multiplikative Effekte weitere Investitionen und Beschäftigung 

am Standort Deutschland ab, wovon auch Regionen mit Strukturwandelbezug deutlich 

profitieren werden. Zudem führt die Initiative dazu, dass sich weitere national und global tätige 

Unternehmen am Standort ansiedeln, die von dieser stark von Forschung und Qualifikation 

getriebenen Initiative angezogen werden. Die europäische Batterie-Wertschöpfungskette wird 

damit eine auch im internationalen Vergleich relevante Größenskala erreichen. Das strategische 

Ziel, für Europa innerhalb dieses Jahrzehnts einen nennenswerten Anteil am Weltmarkt der 

Batterieproduktion zu erzielen, wird damit voraussichtlich erreicht werden. 

Die Fördermittel für die Batteriezellproduktion entziehen sich strukturell einer 

Fördereffizienzbetrachtung im Sinne eines rechnerisch ermittelbaren Quotienten aus 

Mitteleinsatz und unmittelbarer THG-Einsparung. Für jedes einzelne Vorhaben ist jedoch die 

Steigerung der Umweltleistung (u.a. THG-Einsparung, darüber hinaus jedoch auch 

Energieeffizienz der Batterieproduktion, Rohstoffeinsatz, etc.) ein wesentliches Förderziel, das 

im Rahmen des Projektcontrollings nachgehalten wird. Die wissenschaftliche 

Programmbegleitung wird die Wirkung der Gesamtmaßnahme hinsichtlich der Umweltziele 

analysieren. 

 

 893 08 - Zuschüsse für die Anschaffung von Nutzfahrzeugen mit alternativen, 

klimaschonenden Antrieben  

Bewirtschafter: BMVI 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 0 97 - 
Verpflichtungsermächtigungen 650.960 75.288 - 

Der Ansatz wurde aufgrund des Deckungsvermerkes verstärkt. 
 

 Förderziel 

 

 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechno-

logie II (2016-2026) (NIP II) 

Auf der Grundlage der Förderrichtlinie für „Maßnahmen der Marktaktivierung im Rahmen des 

Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Phase 2“ 
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wurde am 3. September 2020 ein Förderaufruf für Abfallsammelfahrzeuge und Kehrmaschinen 

mit Brennstoffzellenantrieb veröffentlicht. 2020 konnten insgesamt Förderungen für 

43 Fahrzeuge (35 Müllfahrzeuge und 8 Kehrmaschinen) mit einem Fördervolumen in Höhe von 

rd. 29 Mio. € bewilligt werden. 

 

 Förderrichtlinie Elektromobilität vom 5. Dezember 2017 

Zur Sicherung von Zukunftsinvestitionen im Rahmen des Konjunkturpakets 2020 startete im 

Rahmen der Förderrichtlinie Elektromobilität am 4. August 2020 ein Aufruf, der sich gezielt an 

Handwerksunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) richtete, die zeitnah ihre 

Fahrzeugflotte auf batterieelektrische Fahrzeuge umstellen wollen. Für über 100 Antragsteller 

wurden bis Ende 2020 insgesamt rd. 30 Mio. € mit Mitteln des Titels 893 08 „Zuschüsse für die 

Anschaffung von Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden Antrieben“ bewilligt. 

Damit werden fast 2.500 Nutzfahrzeuge (überwiegend der Fahrzeugkategorie N1 und N2) und 

rd. 500 dazugehörige Ladeinfrastruktur gefördert. 

 

 Förderung der Marktaktivierung und des Markthochlaufes von leichten und 

schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen klimaschonenden Antrieben sowie der 

dazugehörigen Infrastruktur 

Der Verkehrssektor muss bis 2030 CO2-Emissionen in Höhe von 42 % gegenüber 1990 

einsparen. Auf Nutzfahrzeuge entfällt derzeit ca. ein Drittel der gesamten CO2-Emissionen des 

Verkehrssektors. Das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung sieht vor, dass 2030 ein 

Drittel der Fahrleistung im schweren Straßengüterverkehr elektrisch oder auf Basis 

strombasierter Kraftstoffe sein wird. Um das Ziel zu erreichen, ist im Klimaschutzprogramm 

2030 u.a. die Beschaffungsförderung von Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden 

Antrieben vorgesehen. Entsprechende Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen im 

Verkehrsbereich sind im Energie- und Klimafonds (EKF) bereitgestellt und durch das 

Konjunkturpaket 2020 erhöht worden. Hierzu wurde eine Förderrichtlinie erarbeitet. Sie soll 

Nutzfahrzeuge der EG-Fahrzeugklasse N1, N2 und N3 sowie Sonderfahrzeuge mit 

batterieelektrischem oder brennstoffzellenbasiertem Antrieb sowie von außen aufladbare 

Hybridfahrzeuge und zum Betrieb der Fahrzeuge nötige Tank- und Ladeinfrastruktur fördern. Es 

ist vorgesehen, die technologiebedingten Investitionsmehrausgaben bei der Fahrzeug- und 

Infrastrukturbeschaffung sowie Machbarkeitsstudien anteilig zu fördern. Der im Jahr 2020 

ressortabgestimmte Richtlinienentwurf bedarf der Notifizierung durch die EU-Kommission, die 

derzeit (Stand Januar 2021) stattfindet. Aufgrund der üblichen Verfahrensdauer einer 

Notifizierung ist mit einem Inkrafttreten dieser Fördermaßnahme nicht vor dem zweiten Quartal 

2021 zu rechnen. 
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 Zielerreichung und Fördereffizienz 

 

 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 

II (2016-2026) (NIP II)  

Mit der Förderrichtlinie „Maßnahmen der Marktaktivierung im Rahmen des Nationalen 

Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) Phase 2 

(Schwerpunkt Nachhaltige Mobilität)“ vom 9. Juli 2020 unterstützt das BMVI die 

Marktaktivierung für Serienprodukte, die die technische Marktreife erzielt haben, am Markt 

jedoch noch nicht wettbewerbsfähig sind, als Vorstufe des Markthochlaufs. 

Die Fördereffizienz in THG-Einsparungen pro Euro an Fördermitteln ist hinsichtlich des Anteils 

an Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im NIP nicht sinnvoll darstellbar. 

Über die unabhängige Programmkoordination durch die NOW GmbH sowie die 

vorhabenspezifische Evaluierung durch den Projektträger in Bezug auf den Fortschritt der 

Technologie wird eine kontinuierliche Zielerreichungskontrolle anhand der im Vorfeld 

definierten Ziele sichergestellt. Über den Zeitraum des Förderprogramms von 2016 bis 2026 ist 

angestrebt, zur Mitte der Laufzeit des Programms (2021/2022) sowie zum Ende des 

Förderprogramms eine Evaluation durch einen unabhängigen Auftragnehmer durchführen zu 

lassen.  

 

 Förderrichtlinie Elektromobilität vom 5. Dezember 2017 

Mit der Förderrichtlinie Elektromobilität vom 5. Dezember 2017 unterstützt das BMVI die 

Beschaffung von Elektrofahrzeugen und der zum Betrieb notwendigen Ladeinfrastruktur mit 

dem Ziel, die Fahrzeugzahlen und das Ladeinfrastrukturangebot im Sinne des weiteren 

Markthochlaufs der Elektromobilität zu erhöhen. 

Die Fördereffizienz in THG-Einsparungen pro Euro an Fördermitteln ist bisher nicht ermittelt 

worden. 

Für die Programmbegleitung zur Umsetzung der Förderrichtlinie Elektromobilität im Rahmen 

der projektübergreifenden wissenschaftlichen Programmbegleitforschung des BMVI ist die 

NOW GmbH Ansprechpartner. Die aus den Projekten gewonnenen und gebündelten 

Erkenntnisse werden innerhalb der verschiedenen Themenfelder aufbereitet und als 

Handlungsempfehlungen den Akteuren und der interessierten Fachöffentlichkeit (u. a. 

Kommunen, kommunalen und gewerblichen Unternehmen und Flottenbetreibern) zur Verfügung 

gestellt. Darüber hinaus liefern sie wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des 

Programms. 

2018 wurde die Programmphase 2012 bis 2015/16 (auf Basis der Förderrichtlinie 

Elektromobilität des BMVI von 2011) evaluiert. Der Evaluationsbericht liegt vor. Es wurde 
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festgestellt, dass die Programmstrukturen wesentlich dazu beigetragen haben, dass die 

Fördermaßnahmen Wirkung entfalten konnten. Aussagen zur Klimawirkung sind nicht enthalten. 

 

 Förderung der Marktaktivierung und des Markthochlaufes von leichten und 

schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen klimaschonenden Antrieben sowie der 

dazugehörigen Infrastruktur 

Der im Jahr 2020 ressortabgestimmte Richtlinienentwurf bedarf der Notifizierung durch die EU-

Kommission, die derzeit (Stand Januar 2021) stattfindet. Aufgrund der üblichen Verfahrensdauer 

einer Notifizierung ist nicht mit einem Inkrafttreten dieser Fördermaßnahme vor dem zweiten 

Quartal 2021 zu rechnen. Die Fördermaßnahme hat dementsprechend im Jahr 2020 keine CO2-

Minderungen erzielt. Mit Beginn der Fördermaßnahme ist eine Erfolgskontrolle zur Messung der 

Zielerreichung vorgesehen. Zum Zweck der Erfolgskontrolle sollen über den Zeitraum der 

Zweckbindungsfrist der Fahrzeuge jährlich Daten des Betriebs der geförderten Fahrzeuge mit 

alternativen Antrieben aus dem zurückliegenden Berichtszeitraum erhoben werden. Darauf 

basierend kann die Differenz zum CO2-Ausstoß konventioneller Nutzfahrzeuge berechnet, die 

durch die Fördermaßnahme erzielte Gesamt-CO2-Einsparung und CO2-Fördereffizienz 

quantifiziert sowie der Beitrag der Richtlinie zur übergreifenden Zielerreichung bewertet 

werden. 

 

 893 09 – Förderung des Ankaufs von Bussen mit alternativen Antrieben 

Bewirtschafter: BMU, BMVI 

 

 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 

Gesamt: 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 39.386 7.941 0 
Verpflichtungsermächtigungen 450.000 213.407 0 

 

BMU: 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 24.386 7.941 0 
Verpflichtungsermächtigungen 237.000 213.407 0 

 

BMVI: 

-in T€- Soll 2020 Ist 2020 Ist 2019 
Ausgaben 15.000 0 0 
Verpflichtungsermächtigungen 213.000 0 0 
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Allgemeiner Textteil 

Derzeit basiert der Busverkehr noch fast ausschließlich auf der Nutzung dieselbetriebener 

Fahrzeuge. Etwa zwei Drittel der CO2-Emissionen des ÖPNV stammen von Dieselbussen. 

Maßnahmen zur Umstellung der Busflotte auf alternative Antriebe haben daher eine große 

Bedeutung für eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen des ÖPNV. Vergleichbares gilt 

grundsätzlich auch für Fahrzeuge, die nicht im ÖPNV eingesetzt werden, beispielsweise 

Fernreisebusse. 

Busse mit alternativen Antrieben sind derzeit aufgrund der Investitionskosten im Vergleich mit 

Dieselbussen ohne Fördermittel noch nicht wettbewerbsfähig. Die Bundesregierung hat vor 

diesem Hintergrund entschieden, den Markthochlauf von alternativ betriebenen Bussen zu 

unterstützen. Dies wurde mit dem Klimaschutzprogramm 2030 und im dem Konjunkturpaket zur 

Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie noch einmal verstärkt und die 

Förderung damit ausgebaut.  

 

 Förderziel 

 

BMU 

Das BMU fördert seit dem Jahr 2018 die Umstellung von Busflotten auf Elektromobilität im 

Rahmen der „Richtlinie zur Anschaffung von Elektrobussen im ÖPNV“ (bisher aus dem EKF-

Titel 683 04 - Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Elektromobilität). Die Förderrichtlinie zur 

Anschaffung von Elektrobussen im ÖPNV trat nach beihilferechtlicher Genehmigung durch die 

Europäische Kommission am 16. März 2018 in Kraft. Quantitative CO2-Minderungsziele enthält 

die Richtlinie bisher nicht. 

Durch das bestehende Förderprogramm wird erreicht, dass in einzelnen Städten (Teile von) 

Busflotten oder zumindest einzelne Buslinien mit emissionsarmen bzw. freien Fahrzeugen 

betrieben werden. Aufgrund der nach wie vor mangelnden Wirtschaftlichkeit von Elektrobussen 

ist eine weitere Verbreitung dieser Fahrzeuge ohne eine Unterstützung für Unternehmen aber 

nicht zu erreichen. Ziel der Förderung ist es, aus Gründen des Klimaschutzes, der 

Luftreinhaltung und des Lärmschutzes den Markthochlauf bei Elektrobussen zu unterstützen, um 

mittelfristig die derzeit hohen Anschaffungskosten zu senken und damit zur Entwicklung eines 

sich selbst tragenden Marktes beizutragen.  

Im Jahr 2020 wurde die Beschaffung von 621 Elektrobussen in 87 Teilvorhaben (13 

Verbundvorhaben) mit einem Fördervolumen in Höhe von 237.793 T€ bewilligt.  

Im Rahmen der Inanspruchnahme des ressortinternen Deckungskreises wurde der Titel 683 04 

für die Aufstockung von drei laufenden Elektrobusvorhaben im Umfang von 23.593 T€ 

verstärkt. 
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BMVI 

Die Förderung des BMVI von Bussen mit batterieelektrischen und Brennstoffzellenantrieben 

erfolgt bisher über die Förderrichtlinie Elektromobilität (Batteriebusse) und die Förderrichtlinie 

für Maßnahmen der Marktaktivierung im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms 

„Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Phase II (Busse mit Wasserstoff- und 

Brennstoffzelle)“. Quantitative CO2-Minderungsziele enthält die Richtlinie bisher nicht. 

Das BMVI hat eine dem Haushaltstitel entsprechende Förderrichtlinie für Busse mit alternativen 

Antrieben (Batterie, Wasserstoff und Brennstoffzelle, Biogas) entwickelt. Mit dieser 

Förderrichtlinie soll der Markthochlauf von Bussen mit alternativem Antrieb im 

Personenverkehr unterstützt werden. Die Maßnahmen werden zu einem vermehrten Einsatz und 

einer schnelleren Verbreitung von umweltschonenden Bussen beitragen. Der schrittweise 

Umstieg auf alternative Antriebe und Kraftstoffe mit gleichzeitigem Aufbau der Tank- bzw. 

Ladeinfrastruktur sind dabei eine unverzichtbare Voraussetzung. 

Für die höheren Förderquoten von bis zu 80 % für umweltfreundliche Busse ist vor der 

Veröffentlichung der Förderrichtlinie die Genehmigung der Europäischen Kommission 

erforderlich.  

Bei der angemeldeten Maßnahme handelt es sich im Wesentlichen um Beihilfen für die 

Beschaffung von Bussen mit alternativen Antrieben auf Basis von Batterie- und 

Brennstoffzellentechnologie sowie von Bussen, die zu 100 % mit aus Biomasse erzeugtem 

Methan betrieben werden. Daneben sollen die Beschaffung entsprechender Lade- und 

Tankinfrastruktur sowie Machbarkeitsstudien unterstützt werden. Auch die Nachladung 

batterieelektrischer Oberleitungsbusse während der Fahrt kann für einige Städte eine geeignete 

Maßnahme sein, den CO2 -Ausstoß zu verringern. Der technologieoffene Ansatz lässt den 

Antragstellern zudem die Freiheit, die für sie lokal zweckmäßigste Technologie zu wählen und 

zugleich eine Vernachlässigung von am Markt verfügbaren Technologien zu vermeiden. 

Laut Beschluss des Koalitionsausschusses vom 3. Juni 2020 zur Bekämpfung der Corona-Folgen 

werden im Rahmen des „Bus- und Lkw-Flottenmodernisierungs-Programms“ zusätzliche Mittel 

in Höhe von insgesamt rd. 1 Mrd. € bis 2023 bereitgestellt. 

 

 Zielerreichung und Fördereffizienz 

BMU 

Bei der Anschaffung von Elektrobussen im ÖPNV zielt die Förderung darauf ab, den 

Markthochlauf der neuen Technologie zu unterstützen. Dies ermöglicht perspektivisch die 

Umstellung der gesamten ÖPNV-Busflotte und erschließt auf diese Weise ein 

Gesamteinsparpotenzial von insgesamt ca. 4 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr. Die Angabe einer CO2-

Fördereffizienz ist bisher nicht möglich. 
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BMVI 

Für die Beschaffung/Umrüstung von Bussen sind etwa 70 %, für die Infrastruktur (inkl. 

Elektrolyse) etwa 25 % und für Umweltstudien etwa 5 % des zur Verfügung stehenden 

Fördervolumens vorgesehen. Auf Basis der zur Verfügung stehenden Mittel sind etwa 2.400 

Busse einschließlich der für den Betrieb dieser Fahrzeuge benötigten Lade- und 

Tankinfrastruktur förderfähig.  

Da bis Ende 2020 die Zustimmung der Europäischen Kommission zur Förderrichtlinie noch 

nicht vorlag, konnten 2020 noch keine Maßnahmen bewilligt werden.  

 

 Ergänzende Informationen 

BMU 

Unverändert kam es regelmäßig zu langen Lieferzeiten der Hersteller. Die Fahrzeuge konnten 

oftmals erst nach mehreren Monaten ausgeliefert werden. Eine Auszahlung der Zuwendung kann 

jedoch erst nach Auslieferung des Fahrzeuges erfolgen.  

Da die Förderung des BMU im Rahmen der Anschaffung von Elektrobussen auf die Umstellung 

ganzer Flotten bzw. Linien abzielt, werden bei den geförderten Vorhaben vorwiegend größere 

Stückzahlen von Elektrobussen beschafft. Die Beauftragung der entsprechenden Lieferung der 

Fahrzeuge und der Ladeinfrastruktur erfolgt zumeist im Rahmen von aufwändigen 

Ausschreibungsverfahren. Aufgrund der Komplexität besteht regelmäßig die Gefahr von 

(längeren) Verzögerungen im Ausschreibungsprozess. Hinzu kommen Hindernisse bei der 

Umsetzung durch längere Planungs- und Bauphasen für die notwendige Infrastruktur sowie im 

Einzelfall verspätete Lieferungen der Fahrzeuge. Diese Veränderungen im Projektablauf sind 

nicht vorhersehbar, führen aber in einzelnen Haushaltsjahren, so auch im Jahr 2020, immer 

wieder zu einem geringeren Mittelabruf, als ursprünglich erwartet. Es handelt sich dabei nicht 

um einen Minderbedarf, die Mittel werden vielmehr zu einem späteren Zeitpunkt benötigt, da 

sich die Umsetzung der Projekte lediglich zeitlich verschiebt. 

 

BMVI 

- keine -  
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 Übersichten  

 Förderrichtlinien, -maßnahmen und -programme und Fördereffizienz 

 

Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

633 01 
(BMVI) 

Kommunale Modellvorhaben 
2018 bis 2020 im ÖPNV 

2018 - 
30.06.2021 

80.745  trifft nicht zu 

Im Programm geht es 
um die Senkung der 
NOx-Belastung; vsl.  
Herbst 2021 
Evaluationsbericht 

633 02 
(BMVI) 

Förderrichtlinie 
„Modellprojekte zur 
Stärkung des öffentlichen 
Personennahverkehrs“ 

2021 - 2023 445.916  

Ergebnisse der 
beauftragten 
Evaluierung sind 
für das 2. Quartal 
2025 zu erwarten. 

Förderrichtlinie  
veröffentlicht am 
21.01.2021 

661 01 
(BMI) 

Förderung von Maßnahmen 
der Energetischen 
Stadtsanierung 

 
Richtlinie vom 13.07.2012 in 
der Fassung vom 31.01.2019 
 
(Kreditprogramme 201/202) 
(Zuschussprogramm 432) 

2012 - 2022  
 

Gesamt: 
292.066  

 
 
 
 

(232.722)  
(59.344)  

5,08 

 
 
 
Für Programmteile 
201/202 
Verlängerung geplant 
 
 

661 07 
661 08 
891 01 
(BMWi) 

CO2-Gebäude-
sanierungsprogramm 

bis  
30.06.2021 

2.223.000 217 

Nachfolgeprogramm 
ab 2021 
In diesem Programm 
haben die KfW-
Merkblätter 
Richtliniencharakter 
auf Grundlage der 
EBS-Richtlinie 

661 09 
(BMWi) 

Förderrichtlinie der Seriellen 
Sanierung soll im 1.Quartal 
2021 starten  

2020 - 2023 370.000 
keine Angabe 
möglich 

Förderrichtlinie startet 
in 2021 

683 03 
(BMWi) 

Richtlinie für Beihilfen für 
Unternehmen in Sektoren 
bzw. Teilsektoren, bei denen 
angenommen wird, dass 
angesichts der mit den EU-
ETS-Zertifikaten 
verbundenen Kosten, die auf 
den Strompreis abgewälzt 
werden, ein erhebliches 
Risiko der Verlagerung von 
CO2-Emissionen besteht 
(Beihilfen für indirekte CO2-
Kosten) 

Abrechnungs-
jahre 2013 – 
2020 (nach-
schüssige 

Auszahlung 
bis Haushalts-

jahr 2021) 

4.362.025 
Maßnahme zielt 
nicht auf CO2-
Minderung 

Zurzeit wird 
gemeinsam mit BMU 
und in Abstimmung 
mit BMF eine 
Förderrichtlinie für die 
Abrechnungsjahre 
2021 – 2030 erarbeitet. 
Daraus werden sich 
voraussichtlich 
wesentliche 
Änderungen der 
Finanzplanung 
ergeben. 

683 04 
(BMBF) 

Batteriematerialien für 
zukünftige Elektromobile, 
stationäre und weitere 
industrierelevante 
Anwendungen (Batterie 
2020) 

 16.10.2017-
31.12.2024 

47.636 wird nicht erfasst 

BKM  
vom 16.10.2017 
ÄBKM  
vom 09.05.2018 
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Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

683 04 
(BMBF) 

AQua - Kompetenzcluster 
Analytik & 
Qualitätssicherung          

- 12.567 wird nicht erfasst 
Keine BKM, Start der 
Projekte ab 01.11.2020 

683 04 
(BMBF) 

BattNutzung - 
Kompetenzcluster 
Batterienutzung 

- 20.947 wird nicht erfasst 
Keine BKM, Start der 
Projekte ab 01.10.2020 

683 04 
(BMBF) 

InZePro - Kompetenzcluster 
Intellligente 
Batteriezellproduktion 

- 34.944 wird nicht erfasst 
Keine BKM, Start der 
Projekte ab 01.09.2020 

683 04 
(BMBF) 

greenBatt -Kompetenzcluster 
Recycling & Grüne Batterie 

- 30.115 wird nicht erfasst 
Keine BKM, Start der 
Projekte ab 01.09.2020 

683 04 
(BMBF) 

Initiativprojekte zur 
Förderung der 
Batterieforschung in 
Deutschland 

- 16.686 wird nicht erfasst 
Laufzeit Projekte ab 
2016 

683 04 
(BMBF) 

MIELAS 
  01.01.2020 -

31.12.2022 
672   

683 04 
(BMBF) 

Forschungs- und 
Technologiezentrum 
Leichtbau - FOREL 

  01.07.2013 - 
31.12.2020 

34.500 wird nicht erfasst  

683 04 
(BMBF) 

Serienflexible Technologien 
für elektrische Antriebe 

 01.01.2017-
31.12.2020 

6.300 wird nicht erfasst  

683 04 
(BMBF) 

Neue Materialien für 
Batteriesysteme –Förderung 
deutsch-israelischer 
Forschungskooperationen 
(Batterie DE-IL) 

07.10.2016 466 wird nicht erfasst 
Keine Geltungsdauer 
in der BKM festgelegt. 

683 04 
(BMBF) 

Neue Materialien für 
Batteriesysteme – Förderung 
deutsch- israelischer 
Forschungskooperationen 
(Batterie DE-IL) Call 2018 

  28.05.2018 - 
31.12.2022 

1.341 wird nicht erfasst   

683 04 
(BMBF) 

Neue Materialien für 
Batteriesysteme –Förderung 
deutsch-taiwanesischer 
Forschungskooperationen 
(Batterie DE-TWN) 

  07.02.2017 - 
31.12.2023 

4.441 wird nicht erfasst  

683 04 
(BMBF) 

Neue Materialien für 
fortgeschrittene sekundäre 
Batterietechnologien – 
Förderung deutsch-
japanischer 
Forschungskooperationen 
(Batterie DE-JP) 

- 1.225 wird nicht erfasst 
Keine BKM, Start der 
Projekte ab 01.06.2019 

683 04 
(BMBF) 

Deutsch-Amerikanische 
Kooperation in der 
Batterieforschung (Batterie 
DE-US) 

- 4.734 wird nicht erfasst 
Keine BKM, Start der 
Projekte ab 01.04.2019 

683 04 
(BMBF) 

ExcellBattMat – 
Kompetenzcluster für 
Batteriematerialien 

- 16.273 wird nicht erfasst 
Keine BKM, Start der 
Projekte ab 01.11.2019 

683 04 
(BMBF) 

ProZell - Kompetenzcluster 
für Batteriezellproduktion 

- 34.778 wird nicht erfasst 
Keine BKM, Start der 
Projekte ab 01.08.2016 
(ProZell Phase 1) 
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Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

683 04 
(BMBF) 

FestBatt - Kompetenzcluster 
für Feststoffbatterien 

- 22.533 wird nicht erfasst 
Keine BKM, Start der 
Projekte ab 01.09.2018 

683 04 
(BMWi) 

„Richtlinie zu einer 
gemeinsamen 
Förderinitiative zur 
Förderung von Forschung 
und Entwicklung im Bereich 
der Elektromobilität vom 8. 
Dezember 2017“. 

2017 - 2020 230.432 
nicht 
quantifizierbar 

Sehr unterschiedliche 
FuE-Projekte, die in 
Summe dazu 
beitragen, die 
Grundlage für die 
Transformation zur E-
Mobilität zu leisten. 
CO2-Einsparung kann 
für FuE-Förderung 
nicht beziffert werden. 

683 04 
(BMWi) 

IKT für Elektromobilität: 
intelligente Anwendungen 
für Mobilität, Logistik und 
Energie 

2019 - 2025 
rd.  

100.000 
nicht 
quantifizierbar 

683 04 
(BMWi) 

Förderbekannt-machung zum 
7. Energie-
Forschungsprogramm vom 
01.10.2018 

seit 
01.10.2018 

86.325 
nicht 
quantifizierbar 

683 04 
(BMU) 

Richtlinie zu einer 
gemeinsamen 
Förderinitiative zur 
Förderung von Forschung 
und Entwicklung im Bereich 
der Elektromobilität 
(BMWi/BMU) 

  08.12.2017-
31.12.2020 

272.500 
nicht 
quantifizierbar 

 

683 04 
(BMU) 

Förderaufruf zum 
Sofortprogramm „Saubere 
Luft 2017-2020“ 
(Beschaffung von 
Elektrofahrzeugen in 
Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft) 

  20.04.2018 - 
31.12.2020 

30.000 
bisher nicht 
quantifiziert 

 

683 04 
(BMU) 

Richtlinie 
zur Förderung der 
Anschaffung von 
Elektrobussen 
im öffentlichen 
Personennahverkehr 

  06.03.2018 - 
31.12.2021 

95.214 
bisher nicht 
quantifiziert 

 

683 04 
(BMU) 

Förderaufruf zum 
Flottenaustauschprogramm 
Sozial & Mobil 

  02.11.2020 - 
31.12.2020 

200.000 
bisher nicht 
quantifiziert 

 

683 04 
(BMVI) 

Förderrichtlinie 
Elektromobilität 

  06/2016 - 
12/2025 

486.850 
bisher nicht 
quantifiziert 

 

683 05 
(BMWi) 

Luftfahrtforschungs-
programm (LuFo), 
Förderlinie 
„hybridelektrisches Fliegen“ 

2020 - 2026 200.000  

k. A. 
(Technologie-
entwicklung / 

F&E), Ziel: Zero 
Emission Aircraft, 
CO2-Einsparung 
erst nach Einsatz 

bei Airlines 

Programm notifiziert 
durch KOM unter 
SA.55829 bis Ende 
2026.  
Markteinführung erster 
LFZ frühestens 2028 
(Planung Airbus Single 
Aisle 2035). 

683 06 
(BMVI) 

Förderrichtlinie für 
Maßnahmen der Forschung, 
Entwicklung und Innovation 
im Rahmen des Nationalen 
Innovationsprogramms 

  07/2020 - 
06/2021 

26.000 

 
Nicht 
quantifizierbar 
Mitte der Laufzeit 
des Programms 

Verlängerung geplant 
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Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie 
Phase II (Schwerpunkt 
Nachhaltige Mobilität) als 
Teil des Regierungs-
programms Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie 
2016 – 2026 – von der 
Marktvorbereitung zu 
wettbewerbsfähigen 
Produkten 

sowie zum Ende 
des 
Förderprogramms 
erfolgt eine 
Evaluation durch 
einen unabhängigen 
Auftragnehmer. 

685 02 
(BMBF) 

Bekanntmachung zur 
Förderung von Zuwendungen 
im Rahmen des 7. Ener-
gieforschungsprogramms der 
Bundesregierung 
„Innovationen für die 
Energiewende“, insbesondere 
Förderaufruf 
Ideenwettbewerb 
„Wasserstoffrepublik 
Deutschland“  

  01/2020 - 
12/2025 

1.025 .000 
nicht 
quantifizierbar 

Im Fördervolumen 
sind 630 Mio. € 
enthalten, die im 
Rahmen des 
Konjunkturpaketes der 
Bundesregierung zur 
Umsetzung der 
Nationalen 
Wasserstoffstrategie 
bereitgestellt werden.  
 

685 03 
(BMI) 

Beschluss des 
Haushaltsausschusses vom 
18.11.2020 
(Projektliste) 
 

2021 - 2024 300.000 k. A. 

Keine Angabe zur 
Fördermittel-Effizienz, 
da noch keine 
Zuwendungsanträge 
vorliegen. 

686 03 
(BMWi) 

Nationales Effizienzlabel für 
Heizungsaltanlagen 
(Heizungslabel) 

  01.01.2016 - 
31.12.2023 

(vorerst) 
53.000 14 

Dauermaßnahme im 
Energieverbrauchs-
kennzeichnungsgesetz 
verankert 

686 03 
(BMVI) 

Richtlinie über die Förderung 
der Energieeffizienz des 
elektrischen 
Eisenbahnverkehrs 
(Paket Schienenverkehr) 

  09.08.2018 - 
31.12.2023 

400.000 1.336,48 
Datenbasis Einsparung 
2019, 2020 noch nicht 
vorliegend 

 
686 03 
(BMU) 
 

Kommunale Modellprojekte 
(Paket Kommune) 

2020 - 2022 21.883 k. A. 

keine Angabe zur 
Fördermittel-Effizienz, 
da noch nicht 
evaluiert; erste Werte 
im Rahmen der NKI-
Evaluation 2018-2019 

686 03 
(BMU) 

Kommunalrichtlinie (Paket 
Kommune) 

2019 - 2022 37.092 48,05 

Fördermittel-Effizienz: 
für investive 
Vorhaben, Nettowert; 
NKI-Evaluation 2015-
2017 

686 04 
(BMWi) 

Richtlinien zur Förderung 
von Maßnahmen zur 
Nutzung erneuerbarer 
Energien im Wärmemarkt 
(Marktanreizprogramm - 
MAP) 

  01.01.2020 -  
31.12.2020 

720.402 37 
Nachfolgeprogramm 
ab 2021 

686 05 
(BMU) 

Kommunalrichtlinie 2019 - 2022 150.828 48,05 
FM-Effizienz: nur für 
investive Vorhaben, 
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Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

Nettowert; NKI-
Evaluation 2015-2017 

686 05 
(BMU) 

Förderaufruf für innovative 
Klimaschutzprojekte 

2020 - 2021 29.384 k.A. 
keine Angabe zur FM-
Effizienz, da keine 
investive Förderung 

686 05 
(BMU) 

Kälte-Klima-Richtlinie 2020 - 2023 54.540 98,99 
FM-Effizienz: 
Nettowert; NKI-
Evaluation 2015-2017 

686 05 
(BMU) 

Mini-KWK-Richtlinie 2015 -  2020 3.721 17,13 
FM-Effizienz: 
Nettowert; NKI-
Evaluation 2015-2017 

686 05 
(BMU) 

Kommunale Netzwerke 
Richtlinie 

2016 - 2018 4.250 k.A. 
keine Angabe zur FM-
Effizienz, da keine 
investive Förderung  

686 05 
(BMU) 

Kleinserien-Richtlinie 2018 - 2021 1.506 k.A. 

keine Angabe zur FM-
Effizienz, da noch 
nicht evaluiert; erste 
Werte NKI-Evaluation 
2018-2019  

686 05 
(BMU) 

Förderaufruf für kommunale 
Klimaschutz-Modellprojekte 

2020 - 2022 11.704 k.A. 

keine Angabe zur FM-
Effizienz, da noch 
nicht evaluiert; erste 
Werte NKI-Evaluation 
2018-2019  

686 05 
(BMU) 

Förderaufruf für Klimaschutz 
durch Radverkehr 

2020 - 2023 43.101 k.A. 

keine Angabe zur FM-
Effizienz, da noch 
nicht evaluiert; erste 
Werte NKI-Evaluation 
2018-2019  

686 05 
(BMU) 

Förderaufruf kurze Wege für 
den Klimaschutz 

einmalig  
2018 

3.407 k.A. 
keine Angabe zur FM-
Effizienz, da keine 
investive Förderung 

686 05 
(BMU) 

Förderaufruf Klimaschutz im 
Alltag 

2016 - 2017 2.008 k.A. 
keine Angabe zur FM-
Effizienz, da keine 
investive Förderung 

686 05 
(BMU) 

Feldversuche für 
Oberleitungs-LKW 

einmalig  
2017 

10.632 k.A. 
Evaluation erfolgt 
unabhängig von der 
NKI-Evaluation 

686 05 
(BMU) 

Klimaschutzprojekte im 
Umweltinnovationsprogram
m 

seit  
1997 

2.363 k.A. 
Evaluation erfolgt 
unabhängig von der 
NKI-Evaluation 

686 06 
(BMU + 
BMEL) 

Waldklimafonds 
  20.03.2017 -

30.06.2021 
62.795  

nicht 
quantifizierbar 

Gemeinsame 
Bewirtschaftung 
BMEL und BMU 

686 08 
(BMWi) 

Richtlinie für die 
Bundesförderung für 
Energieeffizienz in der 
Wirtschaft- Zuschuss und 
Kredit 

  01.04.2019 -
31.12.2022 

1.832.552 32 

Qualifizierte 
Schätzung auf Grund 
der bisherigen 
Datenlagen sowie für 
den gesamten 
Förderzeitraum (Jan. 
2019 - Dez. 2020); für 
Modul 4 liegen 
konkrete Einsparungen 
vor; für die Module 1-
3 werden im 1.Quartal 
Evaluierungsdaten; 
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Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

Fördereffizienz ist 
gerechnet über 
Anlagenlaufzeit von 10 
Jahren. 
Bewilligungsvolumen 
bisher insgesamt 456 
Mio. € und jährliche 
Einsparung insgesamt 
1,46 Mio. t CO2. 

686 08 
(BMWi) 

Richtlinie zur 
Bundesförderung der 
Energieeffizienz in der 
Wirtschaft- Wettbewerb 

  01.04.2019 - 
31.12.2022 

 24 

Gerechnet über 
Anlagenlaufzeit von 10 
Jahren und für alle 
bisherigen 8 
Ausschreibungsrunden
. Bewilligungsvolumen 
insgesamt 61 Mio. € 
und jährliche 
Einsparungen von 
251.000 t. 

686 10 
(BMWi) 

Richtlinie zur Förderung der 
Heizungsoptimierung durch 
hocheffiziente Pumpen und 
hydraulischem Abgleich 

2016 - 2020 34.699 37,6  

Programm endete am 
31.12.2020 
(Verwendungsnachwei
se können noch bis 
30.6.2021 eingereicht 
werden. 
Ausfinanzierung der 
noch offenen 
Verwendungsnachweis
e werden auf ca. 17 
Mio. geschätzt – 
Auszahlung nach 
Überführung seit dem 
1.1.2021 im BEG - 
Titel 893 10) 

686 11 
(BMWi) 

Richtlinie zur Förderung der 
beschleunigten 
Modernisierung von 
Heizungsanlagen bei 
Nutzung erneuerbarer 
Energien (Anreizprogramm 
Energieeffizienz – APEE); 
Heizungspaket, erneuerbare 
Energien 

  01.01.2016 -
31.12.2019 

230.000 
bisher nicht 
quantifiziert 

Nachfolgeprogramm 
ab 2021 

686 11 
(BMWi) 

Anreizprogramm 
Energieeffizienz – APEE -  
Förderung Brennstoffzelle, 
Markteinführung der 
innovativen 
Brennstoffzellen-technologie 

unbefristet  

vorherige 
Eintragung 
zum APEE, 
Programm-
teile sind 

nicht 
trennscharf 

ausgewiesen, 
230.000 T€ 
gilt für alle 
Programm-

teile aus dem 

k.A. 

In diesem Programm 
haben die KfW-
Merkblätter 
Richtliniencharakter 
auf Grundlage der 
EBS-Richtlinie 
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Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

EKF Titel 
68611 

686 13 
(BMWi) 

Maßnahmen im Bereich 
Erneuerbare Energien, Strom 
& Netze, Digitalisierung und 
Energieinfrastruktur 

Maßnahme-
bezogen 

516.875 k. A. 

diverse 
Einzelmaßnahmen, 
keine direkte CO2-
Einsparung, siehe Nr. 
2.21.3 

686 14 
(BMWi) 
 

Energieberatung privater 
Verbraucher, vzbv 

Jährliche 
Zuwendung 

seit 1978 
60.000 4 

Verbraucherzentralen 
und selbständige 
Energieberater 

686 14 
(BMWi) 

Energie-Checks zu Hause, 
vzbv 

Jährliche 
Zuwendung 

seit 2011 
55.000 19 

Verbraucherzentralen 
und selbständige 
Energieberater 

686 14 
(BMWi) 

Energieberatung für 
Wohngebäude (EBW) 

  01.07.2012 - 
unbefristet 

120.000 19 - 

686 14 
(BMWi) 

Energieberatung im 
Mittelstand (EBM) 

  01.01.2015 - 
31.12.2020 

14.978 
(in 2020) 

7 

Zusammengelegt mit 
EBK in der neuen RL 
„Energieberatung für 
Nichtwohngebäude, 
Anlagen und Systeme“ 
(EBN) 

686 14 
(BMWi) 

Energieberatung für 
Nichtwohngebäude von 
Kommunen und 
gemeinnützige 
Organisationen (EBK) 

  03.12.2014 - 
31.12.2020 

5.976 
(in 2020) 

11 

Zusammengelegt mit 
EBM in der neuen RL 
„Energieberatung für 
Nichtwohngebäude, 
Anlagen und Systeme“ 
(EBN) 

686 14 
(BMWi) 

Energieberatung für 
Nichtwohngebäude, Anlagen 
und Systeme (EBN) 

  01.01.2021 - 
31.12.2024 

115.000 ca. 9 Neu ab 01.01.2021 

686 15 
(BMWi) 

Technologietransfer 
Programm Leichtbau (TTP 
LB) -Programmlinie CO2-
Einsparung durch 
Ressourceneffizienz und –
substitution  

  01.04.2020 - 
31.03.2030 

156.000 k. A. 

Zur CO2-Einsparung 
können noch keine 
Angaben gemacht 
werden. Die ersten 
Projekte sind im 
September 2020 
gestartet. 

686 16 
(BMWi) 

Förderrichtlinie des BMWi 
„CO2-Vermeidung und -
Nutzung in 
Grundstoffindustrien“ 

2021 - 2024 490.000 k. A. 

Förderprogramm 
befindet sich seit 2020 
in der Planungsphase; 
Start ist in 2021 
vorgesehen. 

686 17 
(BMWi) 

Technologietransfer 
Programm Leichtbau (TTP 
LB) - Programmlinie CO2-
Einsparung und CO2-
Bindung durch den Einsatz 
neuer 
Konstruktionstechniken und 
Materialien 

  01.04.2020 - 
31.03.2030 

110.000 k. A. 

Zur CO2-Einsparung 
können noch keine 
Angaben gemacht 
werden. Die ersten 
Projekte sind im 
September 2020 
gestartet. 

686 18 
+ 893 
05 
(BMEL) 

Förderaufruf zur 
energetischen und 
emissionsmindernden 
Nutzung von 
Wirtschaftsdüngern 

Einreichung 
von Projekt-
skizzen war 

bis zum 
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Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

30.11.2020 
möglich 

686 20 
(BMEL) 

Förderaufruf „Modell- und 
Demonstrationsvorhaben 
zum Humusaufbau in 
Ackerbau und 
Mischbetrieben“ 

 
 

Bis 2031 

Einschätzung 
derzeit nicht 

möglich, 
Skizzeneinrei-
chung beginnt 

in Kürze 
(Max. 4,2 Mio. 
Euro jährlich) 

 

Derzeit befindet sich 
der Förderaufruf noch 
in der Bearbeitung. Er 
wird in Kürze 
veröffentlicht. 

686 21 
(BMEL) 

Förderaufruf „Modell- und 
Demonstrationsvorhaben 
zum Einsatz torfreduzierter 
Substrate im 
Friedhofsgartenbau“ 

Max. 3 Jahre 

Einschätzung 
derzeit nicht 
möglich, 
Skizzen-
einreichung 
bis Ende März 
2021 möglich 

  

686 22 
893 07 
(BMEL) 

Richtlinie zur Förderung von 
Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz in der 
Landwirtschaft und im 
Gartenbau vom 29.10.2018  
BAnz AT 20.11.2018 B2 
Richtlinie zur Förderung der 
Energieeffizienz und CO2-
Einsparung in 
Landwirtschaft und 
Gartenbau Teil A – 
Landwirtschaftliche 
Erzeugung, Wissenstransfer 
Vom 18. 09.2020  
BAnz AT 08.10.2020 B1 

  01.01.2019 - 
28.02.2020 

 
 
 
 
 
 
 

  01.10.2020 - 
31.12.2022 

106.410  778 

Die 
Laufzeitbegrenzung 
der aktuellen 
Förderrichtlinie ist 
durch die Laufzeit der 
derzeitigen EU-
Beihilferechtsgrundlag
en für die 
Landwirtschaft 
bestimmt. 

686 23 
(BMU) 

Richtlinie zur Förderung von 
Investitionen mit 
Demonstrationscharakter zur 
Verminderung von 
Umweltbelastungen 

seit 
04.02.1997 
unbegrenzt 

ca. 
8.900 

_ 

Die Vorhaben werden 
mit dem Fokus auf 
Klimaschutz und 
Energieeffizienz 
gefördert, die - mit 
unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen 
- zumeist mit weiteren 
Umweltentlastungen 
wie z. B. Ressourcen-
effizienz, 
Bodenschutz, 
Luftreinhaltung, 
Abfallvermeidung und 
-verwertung etc. 
einhergehen, so dass 
eine Ermittlung der 
Fördereffizienz 
methodisch unsicher 
ist. Der grundsätzliche 
Beitrag zur Reduktion 
der CO2-Emissionen 
und Energieeinspar-
effekte sind jedoch 
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Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

Gegenstand jeder 
Antragsprüfung. 

686 23 
(BMU) 

Wettbewerb „Zukunft einer 
nachhaltigen Mobilität für 
mehr Umwelt- und 
Klimaschutz im Verkehr“ 

 
 

2021 - 2024 

 
 

5.250 

 
 

- 
 

Die entsprechende 
Förderrichtlinie soll im 
Frühjahr 2021 in Kraft 
treten, daher sind für 
2020 keine Angaben 
möglich. 

686 23 
(BMU) 

Pilotvorhaben zum          
Moorbodenschutz 

2021 - 2031 21.100 
bisher nicht 
quantifiziert 

Die THG-
Einsparpotenziale 
müssen erst noch im 
Rahmen der 
Pilotvorhaben ermittelt 
werden. 

686 23 
(BMU) 

Regionale    
Modellvorhaben  
zum Klimaschutz 

2021 - 2023 3.800 
bisher nicht 
quantifiziert 

Die THG-
Einsparpotenzialität 
wird im Rahmen der 
Modellvorhaben 
ermittelt. 

686 24 
(BMVI) 

Förderrichtlinie für 
„Maßnahmen 
Marktaktivierung im Rahmen 
des Nationalen 
Innovationsprogramms 
Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie 
(NIP) Phase 2 (Schwerpunkt 
Nachhaltige Mobilität)“ als 
Teil des 
Regierungsprogramms 
„Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie 
2016 – 2026 – von der 
Marktvorbereitung zu 
wettbewerbsfähigen 
Produkten“ 

  07/2020 - 
06/2021 

53.000  

nicht 
quantifizierbar 
Zur Mitte der 
Laufzeit des 
Programms (2016-
2026) sowie zum 
Ende des 
Förderprogramms 
ist eine Evaluation 
durch einen 
unabhängigen 
Auftragnehmer 
geplant. Für die 
abschließende 
Erfolgskontrolle 
wird ein externes 
Gutachten 
beauftragt. 

Verlängerung geplant 

686 25 
(BMVI) 

Förderrichtlinie für 
Maßnahmen zur Entwicklung 
alternativer Kraftstoffe 

bis 31.12.2024 
geplant 

- 

CO2-Einsparung ist 
nicht unmittelbares 
Förderziel, sondern 
die Erhöhung des 
Technologie-
Niveaus. 
Der noch 
auszuschreibende 
Projektträger wird 
mit der Erarbeitung 
eines Evaluierungs-
konzepts und der 
Durchführung einer 
Zwischenevalu-
ierung betraut 
werden. Für die 
abschließende 
Erfolgskontrolle 
wird ein externes 

 



- 141 - 

 

Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

Gutachten 
beauftragt. 

686 26 
(BMWi) 

Förderbekannt-machung zum 
7. Energieforschungs-
programm  vom 01.10.2018; 
Maßnahme 3.18 „Reallabore 
der Energiewende“ 

seit 
01.10.2018 

 
539.000 

- 

Die Projekte wurden 
im Jahr 2020 mit 5 
Jahren Laufzeit 
gestartet.  CO2-
Einsparungen werden 
nach der Aufbauphase 
ab dem dritten 
Laufzeitjahr erwartet. 

686 26 
(BMBF) 
 

Vermeidung von 
klimarelevanten 
Prozessemissionen in der 
Industrie (KlimPro-Industrie) 

2020 - 2026 19.685 - 

Aufgrund des 
vorwettbewerblichen 
Charakters der 
Förderung gibt es 
keine unmittelbare 
CO2-Einsparung 
während der 
Projektlaufzeit. 

686 26 
(BMBF) 

KMU-innovativ 
(Themenfelder 
Energieeffizienz und 
Klimaschutz 

2020 - 2025 19.053 - s.o. 

686 26 
(BMBF) 

Leitinitiative Zukunftsstadt - 
Modul „Klimaresilienz durch 
Handeln in Stadt und 
Region“ 

2020 - 2025 12.698 - s.o. 

686 26 
(BMBF) 

Vermeidung von 
Prozessemissionen 
(Bewilligungsgrundlagen der 
Projekte sind die 
Förderrichtlinien des BMBF 
„CO2-WIN“ und „r4 – 
Innovative Technologien für 
Ressourcen-effizienz“) 
 

2021 - 2025 7.132 
bisher nicht 
quantifiziert 

s.o. 

686 27 
(BMI) 

Vorbildfunktion 
Bundesgebäude 
(Studien, wissenschaftliche 
Ausarbeitungen und 
Sachverständigenleistungen) 

   Da die energetischen 
Maßnahmen und 
Forschungsvorhaben 
noch nicht erfolgt sind, 
lässt sich derzeit keine 
Aussage zur 
Zielerreichung oder 
CO2-Minderung 
treffen. 

687 04 
(BMWi) 

Förderung im Rahmen der 
EU-Richtlinie Erneuerbare 
Energien 

Maßnahme-
bezogen 

22.680 k. A. 

diverse 
Einzelmaßnahmen, 
keine direkte CO2-
Einsparung, 

697 01 
(BMWi) 

Ausgleichszahlungen für 
Betreiber von 
Kohlekraftwerken 

2020 - 2039 3.107.541 k. A. 
Siehe Ausführungen zu 
2.37! 

882 01 
(BMWi) 

Verwaltungsvereinbarung 
„Errichtung von 
Landstromanlagen“ 

2020 - 2024 176.000 - 
Eine Fördereffizienz 
lässt sich aktuell noch 
nicht berechnen. 
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Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

892 01 
(BMU) 

Förderrichtlinie zur 
Dekarbonisierung in der 
Industrie 

  15.01.2021 - 
30.06.2024 

1.500.000 
 

Ende der RL, da 
Auslaufen der AGVO 

892 02 
(BMWi) 

Wasserstoff in der 
Industrieproduktion 
(Programm in Erstellung) 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Derzeit keine Angabe 
möglich. 

892 03 
(BMWi) 
 

IPCEI Wasserstoff - 
Elektrolyse und Infrastruktur. 
Teil der Förderung im 
Rahmen von IPCEI 
Wasserstoff. Gefördert wird 
die Erzeugung von grünem 
Wasserstoff und die im 
Rahmen von IPCEI 
Vorhaben notwendige 
Infrastruktur. 

2021 - 2027 
ca. 

565.000 

noch nicht 
abzusehen (THG-
Einsparungen sind 
jedoch nur ein Ziel 
der Maßnahme) 

IPCEI 
Bekanntmachung ist 
am 14.1.2021 erfolgt 

892 03 
(BMWi) 

Förderung National 
Erzeugung von grünem 
Wasserstoff und Infrastruktur 
für Wasserstoff sowie 
Vergabe von zinsgünstigen 
Krediten und 
Kreditausfallgarantien für 
Projekte zur Erzeugung von 
grünem Wasserstoff und 
Vorhaben zum Aufbau von 
Wasserstoffinfrastrukturen 

 
2021 - 2027 

ca. 
750.000 

noch nicht 
abzusehen (THG-
Einsparungen sind 
jedoch nur ein Ziel 
der Maßnahme) 

Programme sind noch 
in der Entwicklung 

893 01 
(BMWi) 

Zuschüsse zum Kauf 
elektrisch betriebener 
Fahrzeuge 

2016 - 2025 5.690.000 
bisher nicht 
quantifiziert 

Fördervolumen inkl. 
1 Mrd. € aus 
Autogipfel (November 
2020) 

893 02 
(BMVI) 

Förderrichtlinie 
Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge in 
Deutschland 

2017 - 2021 300.000 

nicht 
quantifizierbar 
externe Evaluierung 
im Jahr 2021 

 

893 02 
(BMVI) 

Förderrichtlinie 
Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge in 
Deutschland 

2021 - 2025 400.000 
nicht 
quantifizierbar 

Notifizierung bei der 
EU-KOM läuft 

893 02 
(BMVI) 

Richtlinie über den Einsatz 
von Bundesmitteln im 
Rahmen des Programms 
„Ladeinfrastruktur an 
Wohngebäuden – 
Investitionszuschuss“ 

  01.11.2020 - 
31.12.2023 

300.000 
nicht 
quantifizierbar 

 

893 02 
(BMVI) 

Programm 1000 Standorte 2021 - 2030 2.000.000 
nicht 
quantifizierbar 

Entwurf 

893 02 
(BMVI) 

Förderrichtlinie 
Ladeinfrastruktur für 
Unternehmen und 
Kommunen 

2021 - 2024 350.000 
nicht 
quantifizierbar 

Entwurf 

893 02 
(BMVI) 

Förderrichtlinie  LIS vor Ort 
für KMU und kommunale 
Unternehmen 

2021 - 2024 300.000 
nicht 
quantifizierbar 

Entwurf 
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Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

893 02 
(BMVI) 

Ausschreibung 
Modellquartiere 2021 - 2025 noch offen 

nicht 
quantifizierbar 

 

893 02 
(BMVI) 

Förderrichtlinie 
Elektromobilität 

2021 - 2025 noch offen 
bisher nicht 
quantifiziert 

 

893 02 
(BMVI) 

Richtlinie zur Förderung 
alternativer Antriebe von 
Bussen und zugehöriger 
Lade- und Tankinfrastruktur 
im Personenverkehr 

2021 - 2025 noch offen 
bisher nicht 
quantifiziert 

Notifizierung bei der 
EU-KOM läuft 

893 02 
(BMVI) 

Zuschüsse für die 
Anschaffung von 
Nutzfahrzeugen mit 
alternativen 
klimaschonenden Antrieben 

2021 - 2024 noch offen 
bisher nicht 
quantifiziert 

Notifizierung bei der 
EU-KOM läuft 

893 02 
(BMVI) 

Nationale 
Wasserstoffstrategie – 
Errichtung von 
Wasserstofftankstellen 

2021 - 2025 225.000 
nicht 
quantifizierbar 

wird vorbereitet 

893 03 
(BMWi) 

Modellvorhaben 
Wärmenetzsysteme 4.0 

 01.07.2017-
31.12.2022 

1.033.211 89 

Für die CO2- 
Einsparungen wurde 
unterstellt, dass die 
Wärmenetze 40 Jahre 
betrieben werden.  

893 04 
(BMWi) 

Industrielle Fertigung für 
mobile und stationäre 
Energiespeicher 
(Batteriezellfertigung) 

 01.01.2019- 
31.12.2031 

 
2.026.810 

 
(insgesamt 
2.851.740 
bis 2031) 

 
k. A. 

 
(siehe 

Anmerkungen) 

Die Ermittlung der 
CO2-Einspareffizienz 
erfolgt im Rahmen des 
Projektcontrollings 
durch die 
wissenschaftliche 
Programmbegleitung 

893 06 
(BMEL) 

    
Siehe 686 21! 
 

893 08 
(BMVI) 

Förderrichtlinie für 
„Maßnahmen der 
Marktaktivierung im Rahmen 
des Nationalen 
Innovationsprogramms 
Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie 
(NIP) Phase 2 (Schwerpunkt 
nachhaltige Mobilität)“ als 
Teil des 
Regierungsprogramms 
„Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie 
2016-2026 – von der 
Marktvorbereitung zu 
wettbewerbsfähigen 
Produkten“ 

 07/2020-
06/2021 

130.000 

nicht 
quantifizierbar 
Zur Mitte der 
Laufzeit des 
Programms (2016-
2026) sowie zum 
Ende des 
Förderprogramms 
ist eine Evaluation 
durch einen 
unabhängigen 
Auftragnehmer 
geplant.  

Verlängerung geplant 

893 08 
(BMVI) 

Förderrichtlinie 
Elektromobilität 

  06/2016-
12/2025 

30.000 

nicht 
quantifizierbar 
2018 wurde die 
Programmphase 
2012 bis 2015/16 
(auf Basis der 
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Titel 
Ressort 

Förderrichtlinie/ 
Fördermaßnahme 

Laufzeit 
von…bis 

Förder-
volumen 

2020-2024* 
in T€ 

Euro pro Tonne 
CO2-Einsparung 

Anmerkungen / 
Erläuterungen 

Förderrichtlinie 
Elektromobilität 
des BMVI von 
2011) evaluiert. Der 
Evaluationsbericht 
liegt vor. 

893 08 
(BMVI) 

Entwurf „Richtlinie über die 
Förderung von leichten und 
schweren Nutzfahrzeugen 
mit alternativen, 
klimaschonenden Antrieben 
und dazugehöriger Tank- und 
Ladeinfrastruktur“ 

 507.500 

Wird nach 
Erhebung 
entsprechender 
realer Betriebsdaten 
berechnet. 
Erfolgskontrolle zur 
Messung der 
Zielerreichung 
vorgesehen (siehe 
2.46.3!) 

aktuell in der 
Notifizierung 

893 09 
(BMU) 

Richtlinie zur Anschaffung 
von Elektrobussen im 
öffentlichen 
Personennahverkehr 

16.03.2018-
31.12.2021 

574.805 
bisher nicht 
quantifiziert 

 

893 09 
(BMVI) 

Richtlinie zur Förderung 
alternativer Antriebe von 
Bussen und zugehöriger 
Lade- und Tankinfrastruktur 
im Personenverkehr  

1. Quartal 
2021 - 

31.12.2025 
1.270.500 

 
bisher nicht 
quantifiziert 

Die Richtlinie befindet 
sich derzeit zur 
Notifizierung bei der 
EU-KOM. 

*Unter Berücksichtigung der Aufteilung der Wasserstoffmittel 

 

 

 Projektträger- und Mandatarkosten  

 

Titel/ Zweckbestimmung 

(Kurzbezeichnung) 

Projektträger-/ 

Mandatarkosten 

Ist 2020 Anmerkungen / Erläuterungen 

in T€ 
in 

Prozent 

633 01  
Kommunale 
Modellvorhaben 2018 bis 
2020 im ÖPNV 
(BMVI) 

223 0,5 - 

633 02  
ÖPNV-Modellprojekte  
(BMVI) 

1.087 100 
Förderrichtlinie veröffentlicht am 21.01.2021; bislang 
lediglich Vorbereitungen Projektmanagement 

661 01 / 
ESS 
(BMI) 

2.013 13,75 - 

661 07 / 
EBS – Kredit 
(BMWi) 

71.119 5,3 
Hier sind die zusätzlichen Kosten enthalten, die für die 
Initialisierung der BEG angefallen sind, die ab 07/2021 
bei der KfW startet. 
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Titel/ Zweckbestimmung 

(Kurzbezeichnung) 

Projektträger-/ 

Mandatarkosten 

Ist 2020 Anmerkungen / Erläuterungen 

in T€ 
in 

Prozent 

661 08 / 
EBS – Abwicklung 
(BMWi) 

121 0,1 - 

683 04 
(BMBF) 

4.408 4,88 - 

683 04 
(BMWi) 

3.170 4,52 

Die hier genannte Zahl ist grundsätzlich vorkalkulatorisch. 
Neben der Änderung der Personalkosten 
(nachkalkulatorischen Stundensätze) sind Nach- und 
Korrekturbuchungen von Sachkosten möglich, die die 
abrechenbare Summe verändern würden. 
Die Jahresschlussrechnung wird in der Regel im März 
erstellt. 

683 04 
(BMU) 

1.970 2,35 - 

683 04 
(BMVI) 

3.323 4,40 - 

683 05 / 
Hybridelektrisches Fliegen 
(BMWi) 

- - 
PT-Kosten werden aus Titel 0901 683 31 
„Luftfahrtforschung“ gezahlt  

686 04 / 
MAP 
(BMWi) 

5.102 0,8 
nur KfW-Mandatarkosten; Verwaltungskosten des BAFA 
werden aus Kapitel 0916 finanziert 

686 05 
(BMU) 

14.258 7,3 

Bei einer Betrachtung der Angemessenheit der PT-Kosten 
wäre neben den IST-Ausgaben insbesondere die Leistung 
der durch den PT erfolgten Bewilligungen (abzubilden 
durch Belegung von VE für Folgejahre) zu beachten, da 
diese neben der Betreuung der laufenden Vorhaben die 
Hauptarbeit/Aufwand für den PT darstellt. Ebenso umfasst 
die Arbeit des PT eine umfassende Förder- und 
Antragsberatung. 

686 06 
Waldklimafonds 
(BMEL/BMU) 

822 5,16 

Die Projektträgerkosten liegen bei leicht über 5 %, da das 
tatsächliche IST deutlich niedriger ausfiel, als die 
Mittelbindung. Der Arbeitsanfall war in 2020 sehr hoch. 
Dies lag zum einen daran, dass noch Rückstände aus der 
Übernahme der Projektträgerschaft des WKF in 2019 
aufzuarbeiten waren. Zudem fiel durch die deutlich höhere 
Mittelbindung ein Mehraufwand an Arbeit an. 

686 08 / 
Energieeffizienz in 
Industrie und Gewerbe 
(BMWi) 

3.135 1,24 - 

686 11  
APEE 
(BMWi) 

5.107 4,3 - 

686 13  
(nur SINTEG) 
Programme und 
Maßnahmen der 
Energiewende EE 
(BMWi) 

1.530 3,46 k. A. 

686 15  
Ressourceneffizienz und -
substitution 

1.830 - 
Die Projektträgerkosten für das am 1.4.2020 gestartete TTP 
LB werden ausschließlich aus dem Titel 686 15 finanziert. 
Ein Mittelabfluss erfolgt erst in 2021. 
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Titel/ Zweckbestimmung 

(Kurzbezeichnung) 

Projektträger-/ 

Mandatarkosten 

Ist 2020 Anmerkungen / Erläuterungen 

in T€ 
in 

Prozent 

(BMWi) 
686 16  
CO2-Vermeidung und –
Nutzung in 
Grundstoffindustrien 
(BMWi) 

- - 
Ausschreibung zur Vergabe an PT in Vorbereitung; Start 
2021 

686 17  
Neue Konstruktions-
techniken und Werkstoffe 
für eine emissionsarme 
Industrie 
(BMWi) 

- - 
Die Projektträgerkosten für das am 1.4.2020 gestartete TTP 
LB werden ausschließlich aus dem Titel 686 15 finanziert. 
Ein Mittelabfluss erfolgt erst in 2021. 

686 18 
Zuschüsse zur Förderung 
von Maßnahmen zur 
energetischen Nutzung von 
Wirtschaftsdünger 
(BMEL) 

- - Es sind keine Projektträgerkosten in 2020 entstanden. 

686 20 
Zuschüsse zur Förderung 
von Maßnahmen zum 
Humusaufbau 
(BMEL) 

- - Es sind keine Projektträgerkosten in 2020 entstanden. 

686 21 
Zuschüsse zur Förderung 
von Maßnahmen zum 
Moorbodenschutz und zur 
Verringerung der 
Torfverwendung. 
(BMEL) 

- - Es sind keine Projektträgerkosten in 2020 entstanden. 

686 22 und  
893 07  
Richtlinie zur Förderung 
von Maßnahmen zur 
Steigerung der 
Energieeffizienz in der 
Landwirtschaft und im 
Gartenbau;  
(BMEL) 

1.047 5  

Die Projektträgerkosten (inkl. Sachmittel) wurden aus dem 
Verwaltungshaushaltsplan der BLE finanziert, da aufgrund 
der Bewirtschaftungsbestimmungen des 
Bundesministeriums der Finanzen keine Projektträgerkosten 
von Bundesbehörden finanziert werden dürfen. 

686 23 
Maßnahmen zum 
nationalen Klimaschutz 
(Dem Klimaschutz 
dienende Maßnahmen des  
Umweltinnovations-
programms)  
(BMU) 

- - 
KfW: Die PT-Kosten werden aus dem Kapitel 1601 Titel 
892 01 (UIP-Titel) finanziert. 
 

686 23 
Maßnahmen zum 
nationalen Klimaschutz 
(Wettbewerb „Zukunft 
einer nachhaltigen 
Mobilität für mehr 

98,22 25,78 
Bislang wurden ausschließlich administrative Arbeiten für 
den Wettbewerb durchgeführt. Die Bewilligung der Projekte 
soll Mitte 2021 starten.  
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Titel/ Zweckbestimmung 

(Kurzbezeichnung) 

Projektträger-/ 

Mandatarkosten 

Ist 2020 Anmerkungen / Erläuterungen 

in T€ 
in 

Prozent 

Umwelt- und Klimaschutz 
im Verkehr“) 
(BMU) 
686 23 
Maßnahmen zum 
nationalen Klimaschutz 
(Pilotvorhaben zum 
Moorbodenschutz) 
(BMU) 

 
- 

 
- 

 
kein Mittelabfluss 

686 23 
Maßnahmen zum 
nationalen Klimaschutz 
(Regionale 
Modellvorhaben) 
(BMU) 

- - 
Die PT-Kosten werden aus dem Kapitel 6092 Titel 686 05 
(NKI-Titel) finanziert. 

686 25 
Entwicklung regenerativer 
Kraftstoffe 
(BMVI) 

- - 
Vergabe der Projektträgerschaft in Planung 
 
 

686 26 / 
Reallabore der 
Energiewende 
(BMWi) 

11.511 7,5 
Bislang überwiegend vorbereitende administrative Arbeiten 
für die neue Fördermaßnahme, mit nennenswertem 
Mittelabfluss ist ab 2021 zu rechnen. 

686 26 / 
Reallabore der 
Energiewende 
(BMBF) 

230 5,25 Festlegungssumme 13,1 Mio. € 

687 04 / 
Förderung im Rahmen der 
EU-Richtlinie Erneuerbare 
Energien 
(BMWi) 

69 4,1 k. A. 

891 01 / 
EBS – Zuschuss 
(BMWi) 

13.000 4,1 - 

892 01  
Investitionen zur 
Dekarbonisierung der 
Industrie  
(BMU) 

937 Rund 90  
Bislang wurden administrative Tätigkeiten ausgeübt. Mit 
einer großvolumigen Projektförderung wird ab 2021 
gerechnet.  

893 02   
Tank- und 
Ladeinfrastruktur 
(BMVI) 

10.198 54,8 
kein bzw. geringer Mittelabfluss 2020; bisher v. vorbereitende 
Maßnahmen für Förderprogramme 

893 04 / 
Industrielle Fertigung für 
mobile und stationäre 
Energiespeicher (BZF) 
(BMWi) 

4.004 26,88  

Angabe nicht aussagekräftig, da bisher nur das erste IPCEI 
national beschieden werden konnte. Aufgrund der 
verzögerten Beihilfe-genehmigung durch die EU-
Kommission ist die nationale Bescheiderteilung für das 
zweite IPCEI erst in 2021 möglich. 

893 09 
(BMVI / BMU) 

- - - 
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 Erwartete Einnahmen- und Ausgabenentwicklung im Wirtschaftsjahr 

2021 

 

 Einnahmen 

Die Einnahmen des EKF setzen sich im Wirtschaftsplan 2021 wie folgt zusammen: 

Wirtschaftsplan 2021 Mio. € 

Erlöse aus dem EU-Emissionshandel 2.745,0 

Erlöse aus dem nationalen Emissionshandel (BEHG) 7.413,0 

Entnahme aus der Rücklage  30.057,3 

Bundeszuweisung 2.479,3 

Summe 42.694,6 

 

Die Gesamtemissionen innerhalb des EU-Emissionshandels sind seit 2018 deutlich stärker 

zurückgegangen, als dies bislang erwartet wurde. Dies führt zu einer weiteren Erhöhung der 

Zertifikatüberschüsse im EU-Emissionshandel und zu einer höheren Zuführung zur 

Marktstabilisierungsreserve. Damit korrespondierend sinken die Auktionsmengen für die Jahre 

2021-2024 voraussichtlich um durchschnittlich etwa 10 %. Bei einer Auktionsmenge von rd. 100 

Mio. Stück wird bei einem Durchschnitterlös von 27,48 € (abzüglich der Kosten für die 

Refinanzierung der DEHSt) von Einnahmen des Sondervermögens für 2021 in Höhe von 2.745 

Mio. € ausgegangen. 

Ab 2021 wird eine CO2-Bepreisung für die Sektoren Verkehr und Wärme (Non-ETS-Sektoren) 

eingeführt. Das nationale Emissionshandelssystem (nEHS) erfasst die Emissionen aus der 

Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe (insbesondere Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Kohle, 

Benzin, Diesel). Auf der Basis einer Abschätzung der Emissionsentwicklung in Deutschland 

unter Einbeziehung der mit dem Klimaschutzprogramm 2030 beschlossenen Maßnahmen wird 

die vom BEHG erfasste Emissionsmenge, die nach den Regeln des BEHG zu berichten ist 

(Berichtsmenge), in den Jahren 2021 bis 2024 zwischen 306 Mio. t und 287 Mio. t liegen.  

Unter Berücksichtigung der Periodenverschiebung aus der begrenzten Nachkaufberechtigung 

nach § 10 Absatz 2 Satz 3 BEHG und dem als Ergebnis des Vermittlungsverfahrens zwischen 

Bundestag und Bundesrat vereinbarten Preispfad, der im Jahr 2021 mit 25 € pro Tonne CO2 

beginnt, sind für 2021 Erlöse in Höhe von 7.413 Mio. € zu erwarten. 

 

 Ausgaben 

Mit dem 2. Nachtragshaushalt wurde im Juli 2020 der Titel 892 03 im EKF neu ausgebracht. 

EKF-Titelnr.  Zweckbestimmung 

892 03 Umsetzung der Wasserstoffstrategie 
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Die Soll-Programmausgaben des EKF im Haushaltsjahr 2021 steigen vor dem Hintergrund des 

2020 beschlossenen Konjunkturpakets gegenüber dem Vorjahr deutlich auf rd. 26.493,6 Mio. € 

(Vorjahr: 8.381,9 Mio. €) an.  

Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens zum Bundeshaushalt 2021 wurden Titel, die den 

EKF betreffen, umgeschichtet, sowie neue Titel ausgebracht. Die folgenden Tabellen geben eine 

Übersicht: 

Für 2021 wurden folgende Titel neu im EKF ausgebracht: 

EKF-Titelnr.  Zweckbestimmung 

683 08 Zuschüsse für den Betrieb dekarbonisierter Wärmeinfrastrukturen 

892 04 Förderung von Erzeugungsanlagen für strombasierte Kraftstoffe und fortschrittliche 
Biokraftstoffe sowie von Antriebstechnologien für die Luftfahrt  (aus Titel 686 24) 

892 05 Wasserstoff- und Brennstoffzellenanwendungen im Verkehr 

892 06 Zuschüsse zur Förderung alternativer Antriebe im Schienenverkehr 

893 10 Förderung von Maßnahmen der Energieeffizienz und erneuerbarer Energien im 
Gebäudebereich (aus den Titeln 661 07; 661 08; 686 04; 686 10; 686 11 und 891 01) 

893 11 Nationales Flottenerneuerungsprogramm für Nutzfahrzeuge 

 

Es wurden folgende Titel in den EKF bzw. aus dem EKF in die Einzelpläne umgesetzt: 

Von Nach Zweckbestimmung EKF-Titelnr. 

EKF Epl. 09 Reallabore der Energiewende 686 26 

Epl. 12 EKF Zuschüsse alternativer Antriebe im Schienenverkehr 892 06 

 

Im Wirtschaftsplan 2021 werden folgende Titel entfallen: 

EKF-Titelnr.  Zweckbestimmung 

162 01 Erträge aus der Anlage der vertraglich vereinbarten Zahlungen der 
Betreibergesellschaften der deutschen Kernkraftwerke 

661 07 Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung „CO2-
Gebäudesanierungsprogramm“ (→ 893 10) 

661 08 Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung „CO2-
Gebäudesanierungsprogramm“ der KfW-Bankengruppe – Abwicklung (→ 893 10) 

683 06 Antriebstechnologien und moderne Kraftstoffe für die Luftfahrt 

686 01 Innovationsprogramm moderne Energien für KMU 

686 04 Markteinführungsprogramm zur Förderung des Einsatzes erneuerbarer  
Energien (→ 893 10) 

686 10 Pumpen- und Heizungsoptimierung (→ 893 10) 

686 11 Anreizprogramm Energieeffizienz (→ 893 10) 

686 24 Förderung von Erzeugungsanlagen für strombasierte Kraftstoffe und fortschrittliche 
Biokraftstoffe 

686 26 Reallabore der Energiewende (→ Einzelplan 09) 
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EKF-Titelnr.  Zweckbestimmung 

891 01 Zuschüsse an Privateigentümer zur Förderung von Maßnahmen zur 
energetischen Gebäudesanierung „CO2-Gebäudesanierungsprogramm“ (→ 893 10) 

 

Belastbare quantitative Angaben über die Mittelausschöpfung und die Inanspruchnahme der 

Rücklage sind zum jetzigen frühen Zeitpunkt des Wirtschaftsjahres noch nicht möglich. 


